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Einleitung 

Als die Regierung des Kantons Thurgau am 8. März 1815 die neue Verfassung 
vom 28.Juli 1814 proklamierte, hob sie unter anderem hervor: 

« Unser Kanton ist unter seinen Brüdern nicht allein einer der jüngsten, sondern 
auch einer derjenigen, denen von den Hülfsmitteln zu vollkommener Einrichtung 
der Staatshaushaltung vieles abgeht; doch, eben so wie in bürgerlichen Familien 
Fleiß, Sittlichkeit und Ordnung manches Mangelnde zu ersetzen wissen, so sey 
es auch damit in unserm gemeinen Wesen gehalten! Genügsan1keit, Einfachheit 
der Sitten, strenge Ordnungsliebe und brüderliche Eintracht, bewahre uns den 
Frieden mit uns selbst und die Ruhe im Staat!» 

Sie versicherte die « getreuen lieben Mitbürger», daß sie «mit wahrer Vatertreue 
für Befriedigung ihrer Bedürfnisse, Erleichterung ihrer Lasten und Beförderung 
des Wohlstandes» sorgen werde. Dafür verlangte sie «willige Unterwerfung, 
Zutrauen in die Erfahrung und Redlichkeit ihrer Absichten, treue Anhänglichkeit 
an Behörde und Verfassung1». 

Damit waren die Richtlinien vorgezeichnet, die während der «Restauration» 
von 1815 bis 1830 die Politik des Thurgaus bestin1men sollten. Es ging um den 
Fortbestand des neuen Kantons, der erst itn Jahre 1803 seine politische Selbständig
keit erhalten hatte. Trotz finanziellen Schwierigkeiten war es der Regierung 
gelungen, den Staat zu organisieren. Während der Mediationszeit hatte sie mit 
allen Kräften die Unabhängigkeit verteidigt und dank ihre1n unermüdlichen 
Einsatz, ihrer festen Haltung und Entschlossenheit die Achtung und die Aner
kennung der übrigen Stände gewonnen 2 • 

Unter fremdem Einfluß war die thurgauische Kantonsverfassung von 1814 
zustandegekommen, deutlich geprägt von konservativ-aristokratischen Zügen, 
die allgemein die europäische Politik der Restaurationszeit charakterisierten. Die 
Errungenschaften der Revolution, die Rechtsgleichheit aller Bürger, Presse-, 
Niederlassungs- und Gewerbefreiheit, wurden empfindlich eingeschränkt, die 

1 Allgemeine Zeitung, 25. März 1815, Beilage Nr. 36, S. 142. 
2 Bandle, S. II7. 
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Prinzipien der Volkssouveränität und der Gewaltentrennung durchbrochen. Die 
Exekutive, der Kleine Rat, führte nicht nur die Staatsgeschäfte, sondern hielt die 
Oberaufsicht über die Verwaltung der Kirchen-, Schul- und Arn1engüter und 
leitete auch das Justizwesen. Sie besti111111te die thurgauische Politik. Ihre neun 
Mitglieder waren zugleich in der gesetzgebenden Behörde, de111 Großen Rat, 
vertreten und besaßen hier wesentlichen Einfluß. Der Große Rat wurde in einen1 
komplizierten Wahlverfahren nur zu eine111 Drittel vo1n Volk direkt bestellt, 
konnte also nicht als dessen Repräsentant gelten 3• Das Wahlrecht war an den 
Hein1atort gebunden. Der Zensus wurde erhöht, die An1tsdauer der I3ehörden 
verlängert. In allem setzte sich der Grundsatz durch, die Regierung auf ,venige 
Persönlichkeiten zu beschränken4 • 

An der Spitze des Kantons standen die beiden Landan1n1änner,Johannes Morell 
und Joseph Ander,vert. Sie führten abwechselnd das Präsidiun1 in1 Kleinen und 
im Großen Rat, standen den kirchlichen Organisationen vor und besti111n1ten den 
Lauf der Geschäfte in allen entscheidenden Fragen. Sie vertraten den Thurgau 
an der Tagsatzung und bei Verhandlungen 1nit andern Kantonen oder niit den1 
Ausland. Seit 1798 lagen die wichtigsten Staatsän1ter in ihren Händen. 

Morell ( 17 59-18 3 5), der sich vo1n einf:,chen Kanzleibean1ten bis zun1 Präsi
denten der thurgauischen Verwaltungska1m11er in der Helvetik und zum Präsi
denten des Kleinen Rates während der Mediation hinaufgearbeitet hatte, zeichnete 
sich weniger durch hohe geistige Begabung und umfassende Bildung als vieln1ehr 
durch Tüchtigkeit, Energie und Entschlossenheit aus. Er hatte den Umsturz von 
1798 begrüßt und war Anhänger des helvetischen Einheitsstaates. Seit 1803 stand 
für ihn die Erhaltung der kantonalen Souveränität im Vordergrund aller seiner 
Bemühungen an der Tagsatzung. Gleichheit und Einheit galten ihi11 als die 
wichtigsten Grundsätze, die er eifrig und leidenschaftlich verfocht. Wohl brachten 
ihm seine Neigung zur Eitelkeit und sein aristokratisches Gebaren Gegner. Doch 
wurden seine Ehrlichkeit, seine treue Gesinnung und vor allem seine Tätigkeit 
zugunsten des Kantons allgemein anerkannt. Er besaß als Vorsteher der prote
stantischen Mehrheit einen überwiegenden Einfluß 5• 

Anderwert ( 1767-r 841 ), Katholik und sorit Leiter der Minderheit in1 Thurgau, 
war von ganz anderer Wesensart. Er hatte in Freiburg ün Breisgau und in Besanc;:on 
die Rechte studiert und war dann zum Sekretär des Gerichtsherrenstandes bestimmt 
worden. Die Revolution lehnte er ab. Er befürwortete zeitgemäße Verbesserungen, 

3 StATG, Kantonsverfassung vom 28. Juli r8r4, III. Abschnitt, § 14: Regelung des Wahlverfahrens. In § IJ 

werden die Kompetenzen des Großen Rates festgelegt. Vgl. Trümpler, S. 46f. 
4 StATG, Kantonsverfassung vom 28. Juli r8r4, II. Abschnitt,§ 5; III. Abschnitt,§ 22. Über den «Geist der 

Restauration» vgl. His (<Regeneration>►, S. 74; Feiler <(Restauration», S. 445ff. 
5 Äußcrungcn über More!! bei Hirzel, S. 102, und Joh. Peter Mörikofer. Daneben Mörikofer «Anderwert», 

S. 2; Bandle, S. 8f.; Hungerbühler, Th.B. 96, S. 298ff., 302; HBLS, Bd. 5, S. 161. 
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doch sollten sie gut überlegt, stufen,veise eingeführt ,verden. In diesetn Sinne 
schrieb er in1 Jahre 1798 den «Aufruf an meine lieben Mitbürger von einem Land
n1ann in1 Thurgau», worin er die Bevölkerung zu1n Gehorsan1 gegenüber der 
Obrigkeit ern1ahnte. Auch in1 Jahre 1830 ,varnte er davor, die ganze Staatsein
richtung einfach «über den Haufen zu werfen». Er vertrat in1111er konservative 
Grundsätze. Dennoch ,vurde er 1798 Mitglied des Komitees, das die Unabhängig
keit in1 Thurgau durchführte, wurde in den Großen Rat ge,vählt, dann Senator 
und 1803 Mitglied des Kleinen Rates, dessen Präsidiun1 er abwechselnd niit Morell 
führte. Die Verfassung von 1814 war sein Werk. 1111 Jahre 1830 wurde er zutn 
Präsidenten des Verfassungsrates gewählt, ein Be,veis, daß seine Mitarbeit in1 
Staat unentbehrlich war. An der Tagsatzung trat er für die Selbständigkeit des 
Kantons ein und spielte eine eintlußreiche Rolle 6• Er übertraf an Bildung, Weit
blick und staatsn1ännischer Klugheit Johann Morell, ließ diesen1 aber in1 An1te den 
Vorrang. Itn Gegensatz zu seinetn Kollegen befürwortete er einen starken Föde
ralis1nus. Er mußte den Ausgleich zwischen seiner eigenen Einstellung und den 
Ansichten der protestantischen Mehrheit in der Regierung finden. Seine Politik 
\Var deshalb oft undurchsichtig, im1ner zurückhaltend und gemäßigt. Durch 
Verllllttlung und Diplon1atie gelang es ihn1, einen Ausweg zu finden, wo Morells 
offenes und ten1peran1entvolles Vorgehen Gegensätze hervorrief7• 

Morells unerschrockene Art und Anderwerts ausgleichende Zurückhaltung 
ergänzten sich auf vorteilhafte W eise. Beide waren als Landesväter geachtet. Sie 
sorgten für den Ausbau der staatlichen Organisation, förderten die n1ateriellen 
Grundlagen des Kantons und den allgen1einen Wohlstand. In diesen Bestrebungen 
fanden sie tatkräftige und unentbehrliche Mithilfe an Regierungsrat Freye111nuth. 

Johann Konrad Freyenn1uth (1775-1843) hatte durch medizinische Studien in 
Zürich und Paris reiche Kenntnisse und praktische Erfahrung gewonnen. Wie 
Morell war er von der Revolution begeistert. I 804 wurde er in den Kleinen Rat 
gewählt. Seither leitete er llllt großer Umsicht das Finanz-, Bau- und Sanitäts
,vesen. Seiner Initiative war die Förderung des Straßenbaus zu verdanken. Mit 
äußerster Sparsamkeit verstand er es, Ordnung in die zerrütteten Finanzverhält
nisse des Staates zu bringen8• 

Diese drei bedeutendsten thurgauischen Staatsmänner der Helvetik und der 
Mediationszeit hatten viel dazu beigetragen, daß der Thurgau im Jahre 1814 

Anspruch auf selbständige und gleichberechtigte Stellung in der Eidgenossen-

6 HBLS, Bd. r, S. 368, Nr. r. 
7 Über Anderwert: Hirzel, S. ro3; Mörikofer ,Anderwert•; Bandle, S. 8 f.; Hungerbühler, Th.B. 96, S. 298 ff.; 

Lei, S. r43ff. 
8 Neujahrsblatt r845 und G. Amstein in der Einleitung zum •Auszug aus dem Journal des Joh. Konr. Freyen

muth•, Th.B. 32; HBLS, Bd. 3, S. 329. 
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schaft erheben konnte. Als am 7. August 1815 alle Kantone den Bundesvertrag 
guthießen, war dieses Ziel erreicht. Der Thurgau wurde als souveränes Glied des 
Staatenbundes anerkannt. Seine Verfassung und sein Gebiet wurden gewähr
leistet9. 

Der Bundesvertrag regelte die Beziehungen des Kantons zur Tagsatzung, zu 
andern Ständen und zum Ausland10• In1 Vergleich zur Mediationsakte von 1803 

wurde seine Souveränität wesentlich gestärkt. Eine eigentliche eidgenössische 
Zentralgewalt fehlte. Tagsatzung und Vorort leiteten die Bundesgeschäfte. Der 
Thurgau war mit einer Stiilll11e an der Tagsatzung vertreten. Er scluckte jeweils 
zwei Abgeordnete, die sich genau an die Instruktion zu halten hatten. Die Regie
rung hatte also in allen gesan1teidgenössischen Fragen ihre Entscheidung zu treffen 
und konnte, ihren Kräften angemessen, Einfluß auf den Gang der Verhandlungen 
gewinnen. Ihr war erlaubt, unter Vorbehalt der Mitteilung an die Tagsatzung, 
Militärkapitulationen, Wirtschaftsverträge und Vereinbarungen über Polizei
anordnungen nut den1 Ausland abzuschließen und Sonderverbindungen nut an
dern Kantonen einzugehen, sofern sie den Bund als Ganzes nicht bedrohten. 

Dagegen entschied die Tagsatzung über Krieg und Frieden. Sie allein schloß 
Bündnisse und Handelsverträge mit den1 Ausland und traf Maßnalunen zur Auf
rechterhaltung der äußern und innern Sicherheit der ganzen Eidgenossenschaft. 
Sie konnte über die kantonalen Mannschaftskontingente und die Geldbeiträge 
zur Bestreitung der Militärkosten verfügen. In diesen Fragen hatte sich der Thurgau 
nach der Mehrheit zu richten. Hier erfuhr seine Souveränität wesentliche Ein
schränkungen. Sonst aber konnte er frei entscheiden und sich jederzeit auf den 
Bundesvertrag berufen, wenn er seine Selbständigkeit und seine Befugnisse 
gefährdet oder verletzt sah. 

Es ist also unsere Aufgabe, im folgenden zu zeigen, wie sich das kantonale 
Selbstbestinu11ungsrecht in1 Staatenbund der Restaurationszeit manifestierte. Der 
erste Teil befaßt sich mit den1 Verhältnis des Thurgaus zun1 Bundesganzen. Im 
zweiten Teil komn1en die Beziehungen zum Ausland zur Sprache. Imn1er be
schäftigt uns dabei, irn Blick auf den Bundesstaat von 1848, die Frage, wie der 
Thurgau seine Souveränität behauptete, wie weit er sie durchsetzen konnte, ob er 
bereit oder durch die nähern Un1stände gez,vungen war, Einschränkungen seiner 
Befugnisse zu dulden und sie den Bundesbehörden zu übertragen. Dies geschieht 
im Anschluß an die Untersuchung von Max Bandle über «Die Außenpolitik des 
Kantons Thurgau in der Mediation 1803 bis 1814>>. 

9 Bundesvertrag, § I, Off. Sammlung I, S. r. 
ro Bundesvertrag,§§ 8 und 6; Off. Sammlung I, S. 6f. Vgl. Bonjour •Schweiz•, S. 392; Dierauer, S. 408ff.; 

Gagliardi, S. r24f.; His •Staatsrecht,, S. 753[.; Rappard, S. 38ff. 



ERSTER TEIL 

STELLUNGNAHME ZU EIDGENÖSSISCHEN FRAGEN 

I. Der Thurgau an der Tagsatzung 

1. Kapitel 

Wachsendes Nationalbewußtsein im Thurgau 

In verschiedenen Fragen, besonders wenn finanzielle Interessen auf dem Spiel 
standen oder das Ansehen und die Gleichberechtigung des Kantons gefährdet 
wurden, pochten die thurgauischen Politiker auf die Souveränität. Oft verhinder
ten sie aus mangelnder Weitsicht günstige eidgenössische Regelungen. Sie unter
schieden sich darin nicht von Vertretern anderer Kantone. 

Parallel dazu läßt sich eine andere Einstellung verfolgen. Etliche Äußerungen 
von Morell, Anderwert und Freyenmuth deuten darauf hin, daß sie sich nicht 
allein um den Aufbau ihres Kantons bemühten, sondern ihre Blicke auf den 
ganzen Staatenbund richteten. Unverkennbar äußerte sich ihr Nationalbewußtsein 
im März 1815, als die Kriegsgefahren alle Gegensätze vergessen ließen und ihre 
Sorge der Verteidigung des « gen1einsamen Vaterlandes» galt. 

Johann Morell, obwohl eifriger Verfechter der kantonalen Eigenständigkeit, 
zeigte Verständnis für die von der Tagsatzung eingeleitete Mobilisierung des 
eidgenössischen Heeres vom Frühjahr 1815. Mit großer Besorgnis verfolgte er 
die weiteren Verhandlungen der Tagsatzung und die zunehmende Uneinigkeit 
unter den Ständen. 

«Über ihren Bericht - erbarm sich Gott!» schrieb er an Anderwert. «Wenns so 
steht, dann bleibt der Tagsatzung künftig nichts weiter zu deliberieren ... dann 
hat sie schon ausdeliberiert ... dann ruhe sie aus von ihrer gemeinsamen Arbeit! 
und zittere vor den schrecklichen Folgen, welche sie bereiten half und vor der 
Rechenschaft. 0 ! man kennt unser Inneres nicht ... ein Jeder denkt nur an sich und 
spannt den Bogen bis er zerbricht1 ! » 

1 More!! an Anderwert, 6. April 1815, Nachlaß Morell. 
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Trotz seiner wachsan1en Sorge für die Selbständigkeit des Kantons schob er 
die eidgenössischen Interessen in den Vordergrund, sobald Ehre und Ansehen der 
Schweiz von außen angetastet ,vurde. Nicht in1n1er deckten sich seine Ansichten 
mit denen des Vorortes. In der Flüchtlingsfrage zun1 Beispiel ,vollte er nicht zu
geben, daß sein V erhalten die geschlossene Stellung der Tagsatzung durchbrach. 
Bei ihn1 über,vog die Abneigung gegen eine Zentralregierung. Erst ,venn sich die 
kantonalen Interessen n1it den eidgenössischen deckten, stand er für ge1neinsan1e 
Lösungen ein. Unbedingt billigte er in der n1ilitärischen Verteidigung einheitliches 
Vorgehen. Er erkannte auch in politischen und wirtschaftlichen Fragen die Not
wendigkeit einer geeinigten Haltung. An der außerordentlichen Tagsatzung in1 
Dezen1ber l 8 30 betonte er, daß der Thurgau bereit sei, « die Bande einer heil
bringenden Eintracht in1111er enger zu knüpfen 2», fügte aber hinzu, daß die Tag
satzung von jeder Einn1ischung in die innern Angelegenheiten des Kantons ab
sehen 1nüsse. 

Ähnliche Ansichten vertrat Regierungsrat Freyenn1uth. Unern1üdlich 111it dem 
Finanzhaushalt des jungen Staates beschäftigt und aufrichtig u1n das Wohl der 
Bevölkerung besorgt, verteidigte er die kantonalen Rechte rücksichtslos, olme sich 
immer um die gesan1tschweizerischen Verhältnisse zu künm1ern. Er sah ein, daß 
die Ständeinteressen in vielen Fällen eine eidgenössische Regelung verhinderten. 
Die mangelnde Einheit im Innern nahm er hin. Aber wie Landammann Morell, 
so erachtete auch Freyenmuth Geschlossenheit der Sch,veiz nach außen als drin
gend. Im Zusammenhang mit den gegen Frankreich zu treffenden Retorsions
maßnahmen notierte er in sein Tagebuch: «Es ist sehr fatal, daß hie bei die Schweiz 
die Blöße ihrer Verfassung dem Auslande zur Schau stellt3». 

Gewisse Probleme, besonders Fragen über wirtschaftliche Vereinheitlichung, 
sollten seiner Meinung nach nicht vor die Tagsatzung gebracht werden, solange 
sich eine Verständigung als aussichtslos erwies. In1Jahre 1830, als die «Zügellosig
keit der Massen» und die Machtlosigkeit der Behörden gegenüber der Volks
bewegung Freyenmuth beunruhigte, schrieb er mit verhaltener Resignation, die 
Regierung könne sich gar nicht auf das Volk verlassen. Einzig im Bundesvertrag 
habe sie eine feste Stütze4. 

Am ausgeprägtesten läßt sich bei Landammann Joseph Anderwert ein zuneh
mend auf den Bund ausgerichtetes Denken verfolgen, da ziemlich viele Zeugnisse 
von ihin vorliegen. Im Dezember 1815 hob er in einer Rede vor dem Wahlkorps 
hervor, Selbständigkeit des Kantons sei Grundstein der thurgauischen Politiks. 

2 E.A. 1830/31, 27. Dezember 1830, S. 97. 
J 2. November 1822, Tagebuch Freyenmuth, Bd. 9, S. 345. 
4 9. November 1830, ibid., Bd. 17, S. 356. 
5 18. Dezember 1815, Nachlaß Anderwert. 
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Von Anfang an aber betonte er, daß nur n1it gegenseitiger Rücksichtnahme und 
Verzichten auf heißbegehrte Wünsche, in ständigen1 Ausgleich der Meinungen 
und unter ausdrücklichen1 Zusarru11en,virken diese Selbständigkeit be,vahrt 
werden könne 6• Kluge Mäßigung in allen Ansprüchen - diese Grundidee seiner 
eigenen Politik wollte er auf andere übertragen. 

überall, sei es an der Tagsatzung oder vor den1 Großen Rat, legte er das Haupt
gewicht auf Eintracht und Stärkung des Bundes. Der Thurgau be1nühe sich, seine 
Ziele n1it denen des Bundes in Übereinstin11nung zu bringen, betonte er an der 
Tagsatzung vorn Jahre 1821. Die Erfüllung der Bundespflicht bleibe das erste und 
billigste Bestreben. Der Kanton werde allen eidgenössischen Vereinbarungen zu
stün1nen, ,venn sie sich n1it seiner Souveränität und seiner Verfassung vereinbaren 
lassen, ben1erkte er in1Jahre 18247• 

Seiner Ansicht nach sollten gerade republikanische Staaten durch einfache 
Sitten, Mäßigung und Fleiß das einheitliche Denken fördern, darnit in Zeiten der 
R.uhe durch rege Zusan1n1enarbeit der Wohlstand gehoben werden könne und in 
Not und Gefahr die Existenz des Staates durch geschlossene Abwehr garantiert 
sei8• Anderwert benutzte das Bild der treuen, biedern Eidgenossen mit ihrer 
«Anhänglichkeit an Vaterland und Verfassung», ihre1n «Zusarnn1enhalten bei 
gemeinsamer Gefahr» und ihrer « Eintracht im Innern 9». Er bewies danut, daß sich 
neue und alte Kantone, unbekütnmert ob ihrer kantonalen Geschichte, in der 
Verehrung der «Altvordern» fanden und die nationalen Kräfte sich im Blick auf die 
ruhmvolle Vergangenheit entfachten. Die Erinnerung an die eidgenössische 
Gesmnung der Vorfahren müsse geweckt werden, verlangte er. Die Eigenschaften 
der alten Eidgenossenschaft sollten itnn1er tiefere Wurzeln in der Gegenwart 
schlagen und die zweiundzwanzig Kantone verbinden, die Schweiz im Innern 
stärken und ihr Ansehen unter den europäischen Staaten vermehren. Anderwert 
unterschied also nicht zwischen der Geschichte emes ehemaligen Untertanen
kantons und derjenigen der acht oder dreizehn alten Orte. Von einer Abneigung 
gegen die einst regierenden Stände war nichts zu spüren. 

Er erachtete es als Pflicht jedes einzelnen Kantons, «die Gemüter rechtzeitig 

6 Anrede an den Großen Rat, 2. Oktober 1815, Nachlaß Anderwert. 
7 Anrede an die Tagsatzung, 2. Juli 1821, 5. Juli 1824, Nachlaß Anderwert. 
8 Anrede an den Großen Rat 1822, Nachlaß Anderwert. Man erinnert sich dabei an die Worte, die Johannes 

von Müller in der Einleitung zu seiner Allgemeinen Geschichte, herausgegeben von Joh. G. Müller, Tübingen 
1810, Bd. I, S. 19, schrieb: «Diese Sitteneinfalt, Mäßigkeit, Arbeitsamkeit, Standhaftigkeit, diese Heldentugenden, 
welche unser einer sich selbst gebieten soll, waren bei den Alten (den Griechen und Römern) Vorschrift. In der Tat 
nur durch Sitten erhält sich die Gesellschaft ... » 

9 In einem BriefLaharpes an Stapfer vom 13. September 1816 (QW XII, S. 207, Nr. 231) heißt es ganz ähnlich: 
Es sei sehr wichtig, daß die junge Generation die denkwürdigen Ereignisse der Geschichte, Morgarten, Sempach, 
Näfels, den Alten Zürichkrieg, die Burgunderkriege usw., kennenlerne, damit früh schon der Patriotismus geweckt 
werde. Vgl. Frei, S. 63-70. Es war Johannes von Müller, der mit seiner «Geschichte der Schweizer» die Erinnerung 
an die Heldenzeit weckte. Vgl. Feller/Bonjour II, S. 628ff., 649, 654. 
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genug für das Gemeinwesen zu interessieren», denn nur so werde der Widerstands
wille gegen äußere Bedrohung geweckt und werde man bereit sein, alles für die 
Erhaltung des Bundes zu opfern. Allein auf diesen1 Wege werde in Friedenszeiten 
das Wohl der Schweiz mit allen Kräften gefördert. Das Fundan1ent zu diesem 
Denken müsse durch zwecktnäßige Schulen, durch Wissenschaft und Kultur 
gelegt werden 1 0 • 

Auch Anderwert bestand auf der Souveränität des Kantons und verbat sich 
jede unberechtigte Einmischung in dessen innere Einrichtung 11 • Als traditions
bewußter Föderalist legte er Wert auf Stärkung des lockern Staatengefüges, un1 
dadurch die Eigenständigkeit des einzelnen Gliedes zu sichern. Mit seiner Rede 
vor der Tagsatzung im Juli 1830 wandte er sich an alle «Schweizer». Er erwartete 
von ihnen vaterländische Gesinnung und Anhänglichkeit an den Bund, auch wenn 
sie sich öffentlich für die liberalen Ideen einsetzten und vermehrtes Mitspracherecht 
des Volkes verlangten12. 

Den Un1trieben des Jahres 1830 stand er skeptisch gegenüber, weil er gesetz
widriges V erhalten befürchtete. Einer Verfassungsrevision stellte er nichts entge
gen. Aber er verlangte, « daß es auf demjenigen Weg geschehe, für den die Garantie 
des schweizerischen Bundes ausgesprochen ist, den1 unser Kanton und seiner 
Verfassung nicht fremd werden darf 13». 

Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß die kantonalen Souveränitäts
ansprüche nach 1815 nicht fallengelassen worden sind. Doch traten die thurgaui
schen Regierungsräte in den folgenden Jahren immer bewußter für die Stärkung 
des Bundes ein. Das seit der Helvetik rege Nationalbewußtsein überwog mehr 
und mehr auch im Thurgau 14. 

2. Kapitel 

Der Thurgau und der Bundesvertrag 

Wie bereits in der Einleitung angeführt worden ist, bildete der Bundesvertrag 
von 1815 die Grundlage der eidgenössischen Politik während der Restaurations
epoche und darüber hinaus bis zur neuen Bundesverfassung vom Jahre 1848. 

Es mußte sich im ehemaligen Untertanengebiet ein ganz anderes Verhältnis 
zu dieser Akte entwickeln als etwa in den einst regierenden Orten. Denn sie 

10 Rede vor dem Großen Rat, 3. Januar 1825, Nachlaß Anderwert. 
11 Rede vor dem Großen Rat, 18. Dezember 1830, Nachlaß Anderwert. 
12 5. Juli 1830, Nachlaß Anderwert. 
13 Anrede an den Großen Rat, 8. November 1830, Nachlaß Anderwert. Vgl. Brief an D. von Wyß, 

17. November 1830: Leider sei es seinem Kanton nicht vergönnt gewesen, den gesetzlichen Weg zu beschreiten, 
FAvonWyß. 

14 Vgl. Frei. S. 288f. 
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garantierte ilun die Unabhängigkeit, die es erst seit dcn1 Un1bruch von 1798 besaß. 

Sie brachte ihn1 also Gewinn. Von den alten Ständen hingegen verlangte sie Ver
zicht auf alle Privilegien. 

Daher fühlte sich der Thurgau rnit besonderer Anhänglichkeit an die neue 
Ordnung gebunden und hielt sich genau daran. A111 deutlichsten be\vies er dies in1 
Militär\vcsen, aber auch in allen Wirtschaftsfragen und politischen Angelegen
heiten 1 • Er säun1tc nicht, seine Beiträge vcrtragsge111äß zu leisten, und betrachtete 
es als « heilige Pflicht», allen Bestin1111ungen nachzukon1n1en. Es ka111 nie vor, daß 
der Thurgau gen1ahnt \verden n1ußtc. 

Offensichtlich wollte er n1it dieser pflichtbewußten Haltung beweisen, daß 
inan ihn1 Vertrauen schenken konnte. Er betonte wiederholt, wie sehr ihn1 daran 
liege, an1 Aufbau und der Stärkung des Bundes n1itzuarbeiten. Jede Instruktion an 

die Tagsatzungsgesandtschaft wurde nlit den1 allgen1.einen Hinweis eröffnet, sie 
habe überall n1.itzuwirken, «wo itnn1.er sich Gelegenheit biete, das Glück und die 
Wohlfahrt der Eidgenossenschaft zu fördern und zu festigen 2». 

Auf keinen Fall sollte durch gesetzwidriges Verhalten die erreichte Position 
aufs Spiel gesetzt \Verden. Noch 1830 waren Anderwert und Freyenmuth fest 

überzeugt, daß n1an nur durch Beachtung des Bundesvertrages die Unabhängig
keit wahren könne. Sie warnten davor, eine Verf.c,ssungsrevision durchzuführen, 
die gegen den Bund verstoße3• 

In diese Richtung weist auch die Tatsache, daß sich der Thurgau in vielen 
Fragen der Mehrheit anschloß. Einzig gegen Benachteiligung und Rechtsver
letzungen wehrte er sich. Öfters aber hieß es in der Instruktion, die Gesandtschaft 
habe sich nach der Mehrheit zu richten4• Er war sogar bereit, entgegen seiner 
Überzeugung und seinen Interessen sich zu fügen, wenn die andern Stände ein-

1nütig einen Beschluß faßten. 
Dennoch befriedigte das lockere Bündnis von1. 7. August 1815 den Thurgau 

nicht voll und ganz5• Er hätte eine weitgehende Zentralisation der ausgeprägt 
föderalistischen Ordnung vorgezogen, vor allem im wirtschaftlichen Bereich und 
in der Außenpolitik. Daher unterstützte er alle Einheitsbestrebungen. Er schloß 
sich den Konkordaten über freie Niederlassung für Bürger anderer Kantone und 
Aufnahme von Heimatlosen an. Auch hieß er verschiedene Tagsatzungsbeschlüsse 

1 Vgl. Kap. 4, dann auch Kap. 5 über die Aufrechterhaltung des freien Verkehrs im Innern. In diesem Zu
sammenhang muß wohl auch die Inkamerationsfrage erwähnt werden: Dort setzte sich der Thurgau fiir den 
klösterlichen Besitz und damit fiir die Existenz der Klöster ein, wie Art. 12 des Bundesvertrages verlangte. Vgl. 
Kap. 14. 

2 StATG, Instruktionen 1816-1830. 
3 Siehe Kap. r. 
• Z.B. StATG, Instruktion 1819, § 23. 
s Rappard, S. 38f. 
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über Verbesserung im Militär- und Handels,vesen gut. Ohne ,velteres übertrug 
er gewisse Kon1petenzen den eidgenössischen Behörden6• 

Mochten ihn dabei ähnliche Überlegungen leiten wie zur Zeit der Helvetik? 
Dan1als hatte er die Garantie seiner Selbständigkeit in eine111 zentral geleiteten 
Staat erblickt und von Napoleon Schutz gegen die Ansprüche der alten Orte 
erwartet. In der Mediationszeit hingegen hatte er 111it V ehen1enz die kantonale 
Souveränität postuliert. Dieses Ziel verfolgte er auch in den folgenden Jahren. 
Er behielt dennoch entscheidende Grundsätze der Revolution bei, nä1nlich die 
Forderung nach Gleichheit und Einheit. Wohl ,varen sie in der Kantonsverfassung 
von1 Jahre I 814 en1pfincllich eingeschränkt, in den Beziehungen nach außen aber 
standen sie in1 Vordergrund. Vor allen1 Landan1111ann Morell und Regierungsrat 
Freyenn1uth sahen darin eine Möglichkeit, die Eigenständigkeit des Kantons zu 
sichern. Denn in verschiedenen Fällen schützten ihn allein der Vorort und die 
Tagsatzung vor Übergriffen anderer Kantone oder fren1der Staaten. Vielfach 
blieben seine Ben1ühungen ohne die Unterstützung der eidgenössischen Behörden 
erfolglos. Er befürwortete daher Zentralisation nicht allein aus Anhänglichkeit an 
die revolutionären Neuerungen, sondern aus Sorge un1 seine Existenz. 

Ob,vohl V erbesscrungen in seinen1 Interesse lagen, brachte der Thurgau nie 
einen eigenen Vorschlag vor. Er überließ die Initiative de111 Vorort, der Tag
satzung oder andern Kantonen. Diese Politik stand im größten Gegensatz zu 
seiner Aktivität während der Regeneration. Die liberale Verfassung vo111 14. April 
I 8 3 I stellte nänilich Grundsätze auf, die nach einer Revision des Bundesvertrages 
riefcn7 • Schon an1 25. Mai 1831 richtete der Kleine Rat in1 Auftrag der gesetz
gebenden Behörde ein Schreiben an den Vorort, worin er ihn aufforderte, allen 
Ständen den Antrag zur Bundesrevision ad instruendun11nitzuteilen 8• Er verlangte 
«eine kräftigere, dem Wohl der ganzen Schweiz zusagende Zentralisation 9». 

Da111it eröffnete der Thurgau die Diskussion über die Reorganisation des Bundes, 
die bis 1848 nie abbrechen sollte. 

Zwischen 1815 und 1830 aber be1nühte er sich, jedes Aufsehen zu venneiden. 
Er hielt sich eng an das Urteil der alten Stände und trug den Wünschen der eid-

6 So lehnte der Kleine Ratz.B. auch das Ansuchen Frankreichs um eine Vereinbarung über Auslieferung von 
Verbrechern und Deserteuren ab, n1it der Begründung, der Gegenstand müsse der <<obersten Bundesbehörde» zur 
Beratung vorgelegt werden. StATG, Kleiner Rat, Prot. 3. September 1823, § 1776; Kleiner Rat, Missive 1823, 
Nr. 437. 

7 StATG, Kantonsverfassung 1831, Abschn. 10, § 216a-g. 
8 Darin hieß es unter anderem: «Soll aber das Streben nach dem Bessern und Zeitgemäßen nicht auf halbem 

Wege stehen bleiben, soll es wirken zu Nuz und Frommen des gcsammten Vaterlandes, so muß ein kräftigeres 
Zusammenwirken der Glieder desselben Bundes erstehen, damit der Bundesstaat aus den engern Gränzen bisheriger 
Halbheit sich erhebe zu einem starken Ganzen, zu einem ächten und festen Nationalgeist, aus dem allein wahrhafte 
und umfassende Vaterlandsliebe, die Wohlfahrt für Zeitgenossen und Nachwelt, erblühen kann, welche jene 
Achtung der auswärtigen Staaten hervorruft, die Jahrhunderte hindurch das ungeschwächte Eigenthum unser 
Altvordern war ... ». StATG, Kleiner Rat, Missive 25. Mai 1831, Nr. 5. 

9 E.A. 1831, S. 74f. 
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genössischen Behörde weitgehend Rechnung. So n1einte der badische Geschäfts
träger in der Schweiz, von Dusch, beitn Kanton Thurgau könne tnan über den 
Vorort viel erreichen' 0 • 

Die Sorge der Regierung galt in erster Linie den1 Ausbau des Staates und der 
Förderung des allgen1einen Wohlstandes. Dieser Aufgabe wurde alles andere 
untergeordnet. Deshalb waren alle Beziehungen nach außen zurückhaltend. 

3. Kapitel 

Eidgenössische Ge1ncinschafiswerke 

An1 16. Juni 1818 wurde das Wallis durch eine furchtbare Naturkatastrophe 
heimgesucht. Ein Gletscherbruch hatte die Drance in ihrem Lauf gehen1111t, die 
dann durch plötzlichen Durchbruch das Bagnetal bis Martigny überschwetnmte. 
Der Staatsrat des Kantons Wallis bat die Stände in einetn Kreisschreiben von1 
9. Juli 1818 utn « bundesbrüderliche Hilfe'». 

Der Thurgau traf zunächst keine Entscheidung, sondern erkundigte sich bei 
den Regierungen von Zürich, Schaffhausen, St. Gallen und Aargau nach den dorti
gen Maßnahn1en. Ihren1 Beispiel folgend, erhob der Kleine Rat eine «Liebes
steuer2». Er beauftragte alle Oberan1t1nänner in den Bezirken, das Dekret zu ver
breiten und in den Kirchen verkünden zu lassen, daß die Regierung un1 Unter
stützung der schwer betroffenen W alliser Bevölkerung bitte 3• Ein spezielles Kreis
schreiben richtete er an die Klöster. Sie sollten, getragen von1 Mitgefühl für die 
Not von achttausend Menschen, einen Beitrag an den Schaden von über I Million 
Schweizer Franken leisten4• Die Aufrufe blieben nicht ungehört. Die Regierung 
überwies den1 Staatsrat des Kantons W allis 3 8 54 Franken. Der Thurgau stand nicht 
abseits, sondern konnte zu den zehn I{antonen gezählt werden, die eidgenössisches 
Denken nicht etwa nur prokla1nierten, sondern durch die Tat bewiesen 5. 

Bereitschaft zur Unterstützung anderer Kantone war also vorhanden. Jedoch, 
so betonte die thurgauische Regierung wiederholt, verboten die geringen finan
ziellen Kräfte ein großzügiges Eingreifen. Dies äußerte sich vor allem in der 
Stellungnahme zu eidgenössischen Gen1einschaftswerken. 

Der Antrag der Linthkommission, zweihundert Aktien unter alle Kantone 

ro GLA 48/2725, von Dusch an Bcrstett, 13. November 1825. 
3. Kapitel: 
1 StATG, Kantone, Wallis an alle Stände, Kreisschreiben vom 9. Juli 1818. 
2 StATG, Kleiner Rat, Prot. § 2281, 20. November 1818. 
3 StATG, Kleiner Rat, /\1issive Nr. 1333, 24. November 1818. 
4 StATG, Kleiner Rat, Missive Nr. 1407, 18. Dezember 1818. 
5 E.A. 1818, Beilage, S. 297ff., E.A. 1819, S. 210. 
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zu verteilen, tun die Beendigung des großen nationalen Unternehn1ens sicher
zustellen 6, wurde ,vohl von Andervrert an der Tagsatzung iin Januar 1815 gut
geheißen und von der Exekutive den1 Großen Rat zur Ratifikation en1pfohlen, 
der Große Rat ver,veigerte aber die Unterzeichnung und begründete die Ableh
nung damit, der Staat dürfe sich nicht zu viel aufbürden. Er schlug vor, die 
Aktien an private Abnehn1er weiterzuleiten7• Erst als die eidgenössische Behörde 
nochmals dringend un1 Geldnuttel bat, bewilligte er einen einn1aligen Beitrag 
von 845 Franken. Zugleich wurde betont, jede ,veitere finanzielle Unterstützung 
111üsse aus Rücksicht auf die Finanzschwierigkeiten des Kantons unterbleiben 8• Der 
Kleine Rat ben1ühte sich, Private zun1 I(auf von Aktien zu gewinnen, und fragte 
die Klosterver,valtungen an. Doch erhielt er von allen Seiten Absagen 9. 

Beratend und vern1ittelnd beteiligte sich die Tagsatzungsgesandtschaft an den 
Besprechungen über das Linthunternehmen, verwahrte sich aber instruktions
gemäß gegen jede ,veitere Krediterteilung10• Nach Ansicht des Großen Rates 
1nußten die fehlenden Geldn1ittel von Schwyz, Glarus und St. Gallen aufgebracht 
werden, da sie an1 Gelingen des Unternelunens interessiert waren. Trotz dringen
den Appellen des Vorortes an das eidgenössische Solidaritätsgefühl beharrte der 
Große Rat auf seinen1 Standpunkt. 

Man war bereit, bei unnuttelbarer Not eines eidgenössischen Standes Hilfe zu 
bringen, hielt sich aber zurück, wenn einzelne Kantone eidgenössische Unterstüt
zung zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage verlangten. Mit Recht konnte 
der Thurgau dabei auf seine eigenen Schwierigkeiten hinweisen. Die thurgauische 
Bevölkerung war noch iinmer stark verschuldet, und den1 Staat fehlten reiche 
Einnahmequellen 11. So lehnte die Regierung den Antrag des Kantons Graubünden, 
die Rheinkorrektion oberhalb von Sargans unter eidgenössische Leitung und 
Fmanzierung zu stellen, ab. Zwölf Stände erklärten sich an der Tagsatzung vom 
Jahre 1816 bereit, die erste Untersuchung in eidgenössischem Nan1en vornehmen 
zu lassen. Der Thurgau stimmte 1ucht zu. In der Instruktion von1 Jahre 1817 lueß 
es ausdrücklich, man werde keinen « tatkräftigen Anteil» an der Angelegenheit 
nehmen12• Der Kleine Rat beantwortete das Bittgesuch in diesem Smne13 und 
begnügte sich, wie die Mehrheit der Stände, an der Tagsatzung von 1818 mit dem 

6 StATG, Gesandtschaftsbericht vom II.Januar 1815. 
7 StATG, Tagsatzung, Großer Rat an den Kleinen Rat, 17.Januar 1815, 
8 StATG, Großer Rat, Prot. 8. Januar 1818; vgl. Oechsli II, S. 471. 
9 StATG, Eidgenössisches, Klosterverwaltungen an den Kleinen Rat, Dezember 1818. 
10 StATG, Instruktion 1819, § 41; Kleiner Rat, Prot. 1821, § 2013. 
11 Tagebuch Freyenmuth, Bd. 7, S. 326; Bd. 8, S. 317; Sulzberger, S. 163: Zwischen 1815 und 1818 hatten 

die Bezirkskanzleien ftir II ror 252 fl Schuldverschreibungen aufzuweisen, im Gegensatz zu 7865 532 fl zwischen 
1803 und 1815. 

12 StATG, Instruktion 1817, § 33. 
13 StATG, Kantone, Graubünden an Thurgau, 31. Mai 1817; Kleiner Rat, Prot. 1817, § 1335. 



21 

Bericht der eidgenössischen Ko1nmission. W eitere Beratungen fanden nicht mehr 
statt 14 • 

Ähnlich verhielt sich der Thurgau in der Frage des Ausbaus der Gotthard
straße. Am 27. Juni 1818 schrieb die urnerische Regierung zweihundertachtzig 
Aktien zu je 1000 Franken zum Kauf aus, um die Fahrbarmachung der wichtigen 
Handelsstraße zu ern1öglichen. Sie rechnete 1nit einem Kostenaufwand von 
300000 Franken und versprach, mit den Arbeiten zu beginnen, wenn 240000 Fran
ken zusanu11engebracht wären. Die Aktien sollten zu zweieinhalb Prozent ver
zinst werden. Nach fünf Jahren wollte Uri mit der Rückzahlung beginnen 15• 

Wohl war der Kleine Rat von der Notwendigkeit des Unternehmens über
zeugt und hätte gerne, wie er betonte, den Anlaß dazu benutzt, seine freund
eidgenössische Gesinnung zu beweisen. Doch mußte er auch hier daran erinnern, 
daß der Kanton über keine öffentlichen Hilfsmittel verfügte. Zudem hatten die 
vergangenen Mißjahre den Staat zur Unterstützung der eigenen Bevölkerung 
gezwungen und seine finanziellen Kräfte erschöpft. Die Regierung bewies ihren 
guten Willen damit, daß sie Private zun1 Kauf von Aktien zu gewinnen suchte und 
die Tagsatzungsgesandtschaft instruierte, den von Uri verlangten Zollerhöhungen 
für die Gotthardstraße zuzustinimen. Die Oberamtmänner erhielten die Weisung, 
die Handelshäuser in ihren Bezirken zun1 Kauf von Aktien zu bewegen. Auf die 
wiederholte Bitte Uris, bekräftigt von1 Vorort Bem16, wandte sich der Kleine Rat 
nochn1als an die Bezirke, mit dem Erfolg, daß eine Aktie von zwei Handelshäusern 
in Islikon abgekauft wurde11. 

Der Thurgau bemühte sich wirklich darum, die Anliegen anderer Kantone zu 
berücksichtigen. Dies bewies er im Jahre 1828, als er eine Aktie zur Fahrbarma
chung der Gotthardstraße übemahn118. Die Argumentation im Jahre 1818 war 
also nicht leerer Vorwand gewesen, denn als sich der Thurgau so weit erholt 
hatte, zögerte er nicht, einen Beitrag zu leisten19• 

4. Kapitel 

Militärfragen 

Trotz großen Meinungsverschiedenheiten hielten die neunzehn Einzelstaaten 
der Mediationszeit in einer Hinsicht zusammen: Sie waren gewillt, die Schweiz 

14 StATG, Abschiede 1818, S. 285; Fetscherin I, S. 1174. 
15 StATG, Kantone, Urian Thurgau, 27.Juni 1818. 
16 StATG, Kantone, Ir.Juli 1818 und 3r. Oktober 1818. 
17 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1818, § 2368. 
18 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1828, § 84r. 
19 Vgl. StATG, Kleiner Rat, Missive 1828, Nr. 42, 43. 
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gegen Angriffe von außen zu verteidigen. Dies bewies ihre Reaktion in1 März l 815, 

als die Rückkehr Napoleons bekaru1t ,vurde. Die drohende Gefahr einer erneuten 
kriegerischen Auseinandersetzung ließ sie erkennen, daß nur durch Geschlossen
heit in1 Innern die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft gesichert werden konnte. 

Alle Kantone betonten ihre Abwehrbereitschaft'. 
Der Thurgau fühlte sich als ein Teil des Ganzen und unterstützte alle nülitäri

schen Maßnahmen. Er erwartete von den andern Kantonen die gleiche entschlos
sene Haltung, dan1it endlich, ,vie er hoffte, «die im gegenwärtigen kritischen Au

genblick so vorzüglich nothwendige Eintracht wieder hergestellt werde, dan1it 
die Schweiz ihren Platz in der Reihe der Nationen n1it Ehren behaupte2». 

Die Regierungsbeschlüsse und Anordnungen während der Herrschaft der 
Hundert Tage waren getragen von ernsten1 Pflichtbewußtsein. In den Schreiben 
an den Präsidenten der Tagsatzung drückte der Kleine Rat aus, wie sehr ihm daran 

liege, allen Verfügungen der eidgenössischen Behörde nachzukon1men. Er 
strebte darnach, die Bundespflicht genau zu erfüllen. Eine so wichtige Angelegen
heit wie die Verteidigung der Schweiz, betonte er, müsse den Eifer des Kantons 
bis zum höchsten Grade steigern3 • Man sei bereit, im Notfall alles zu opfern4 • 

Unverzüglich wurden die thurgauischen Kontingente aufgeboten. An1 18. März 
1815 konnte die Regierung 1nelden, daß 895 Mann zum Auszug bereitstünden 
und an der Organisation der übrigen Teile eifrig gearbeitet werde 5 • Am 24. März 

1815 waren zwei Bataillone zu je 500 Mann ausgerüstet6. Das eine befand sich 
unter Hauptmann Rüpplin auf dem Marsch nach dem Jura, das andere war in 
Frauenfeld zusammengezogen. Auch das dritte Bataillon wurde mobilisiert. Auf 
die Kreisschreiben vom 16. und 29. Mai hin, bemühte sich der Thurgau ebenso, 
die Reserve instand zu stellen. Doch brachte er nur ein Bataillon zusammen und 
1nußte, da Waffen und Uniformen fehlten, um Aufschub bitten7• Von Anfang an 

1nachte der Thurgau auf seine geringen finanziellen Mittel aufmerksam. Er besaß 
keine großen Staatsdomänen und konnte nur durch außerordentliche Kriegs
steuern die notwendigen Geldnüttel beschaffen. Der Kleine Rat erließ im April, 
Mai und September 1815 Dekrete, worin er von den Gemeinden 40000 Gulden 8, 

1 Vgl. Kreisschreiben vom 15. März und 3. April 1815, gedruckt in E.A. 1814/15, III, S. 207; StA TG, Gesandt-
schaftsbericht vom 7. April 1815. 

2 StATG, Großer Rat, allgemeine Akten, Kleiner Rat an den Großen Rat, 7. April 1815. 
3 StATG, Kleiner Rat, Missive 1815, Nr. 84, Kleiner Rat an die Tagsatzung, 18. März 1815. 
4 Morell an Anderwert, 18. März 1815, NachJaß More!!. Vgl. Brüllmann, S. 47, und Hasenfratz, S. 88: Im 

Jahre 1798 stellte der Thurgau sofort nach Empfang der Freilassungsurkunde «mit überfließendem Eifer» Truppen 
zur Verfiigung. 

5 Morell an Anderwert, 16. März 1815, Nachlaß More!!. StATG, Kleiner Rat, Missive 1815, Nr. 84, Kleiner 
Rat an die Tagsatzung, 18. März 1815; E.A. 1814/15, III, S. 212. 

6 Nur die Kapute fehlten, Schoop «Miliz», S. 72. 
7 StATG, Kleiner Rat, Missive 1815, Nr. 433, Kleiner Rat an die Tagsatzung in Zürich, 31. Mai 1815; Nr. 434, 

Kleiner Rat an Staatsrat Finsler, eidgenössischer Oberstquartiermeister, 31. Mai 1815. 



von den Klöstern, Stiften und Statthaltereien 6000 Gulden Abgaben verlangte 9 • 

Da aber die vorangegangenen Kriegsjahre schwer auf der Bevölkerung lasteten, 
konnte er nicht bedenkenlos noch mehr fordern. Er war gezwungen, beim Kanton 
Zürich gegen Verpfändung der Ko1nturei Tobel 60000 Gulden aufzunehmen10• 

Es erfüllte ihn n1it Genugtuung, daß er trotz den großen Schwierigkeiten alle acht 
Geldkontingente der Tagsatzung überweisen ko1111te und nie von1 Vorort ge
n1ahnt werden n1ußte11 • 

Die Bereitwilligkeit, der Landesverteidigung kein Hindernis in den Weg zu 
legen, reichte so weit, daß Landan1n1ann Morell die sonst ängstlich gehüteten 
Mitspracherechte des Kantons der Sorge un1 den Verlust der schweizerischen 
Unabhängigkeit unterordnete. Ihn1 war aufgefallen, daß die Tagsatzung an1 
15. März 1815 ohne Instruktion der Standesregierungen die militärische Anord
nung getroffen hatte. Sie habe als Zentralregierung gehandelt, schrieb er an Ander
\Vert, und in Wirklichkeit un1gesetzt, was in den Beratungen un1 den Bundes
vertrag heftig abgelehnt worden sei. Er bezeichnete dieses Vorgehen in der ge
fährlichen Situation als verständlich und ließ es als «notwendiges Übel» gelten12• 

Un1 so entschiedener aber setzte sich Morell später, als die Gefahr gebannt und 
die Ordnung wiederhergestellt war, für die Interessen seines Kantons ein. Der 
Bundesvertrag hatte, nach eine1n aus der Mediation übernonu11enen Schen1a, für 
jeden Kanton die Mannschaftszahl und den Kostenanteil an den Militärausgaben 
der Eidgenossenschaft festgelegt, abgestinunt auf die Bevölkerungsdichte und die 
Vermögenslage. Darnach hatte der Thurgau 1670 Mann ins Bundesheer zu stellen 
und einen jährlichen Beitrag von 25052 Gulden zu leisten13 • Als in1 Sonuner 1816 

die Geld- und Mannschaftsskala überprüft wurde, wehrte sich Morell gegen eine 
Überbeanspruchung seines Kantons in1 Vergleich zu andern Ständen. Mit dem 
Hinweis auf mittelmäßigen Bodenertrag, wenig Handel und Gewerbe und eine 
Schuldenlast von 2 Millionen Franken überzeugte er die Deputierten an der 
Tagsatzung von der geringen ökonomischen Kraft des Thurgaus. Er erreichte, 
daß ihm - nach einigen Bedenken von seiten der eidgenössischen Militärkommis
sion - eine gewisse Erleichterung gewährt, das Mannschaftskontingent auf 

8 Der Gulden (fl) bildete im Thurgau wie in Appenzell-Außerrhodcn, Schaffhausen und St. Gallen die 
Hauptwährung. Er war dem deutschen Rcichsfuß angeglichen: l fl = l 5 Batzen = 6o Kreuzer = 240 Pfennig 
= 480 Heller = 2.12 Franken neuer Währung. Wenn im folgenden neben den Gulden auch Franken erwähnt 
werden, so ist damit der alte, dem französischen Währungssystem angeglichene Schweizer Franken gemeint. Man 
rechnete für 2 fl 3 Schweizer Franken alter Währung. Der Franken galt als bloße Rechnungsmünze und wurde im 
Verkehr nicht gebraucht. Zingg «Münzwesen», S. 17f., und Sager, S. 50. 

9 Dekrete vom II. April, 8. Mai und 26. September 1815, Off. San1n1lung I, S. 135 und r37f. 
10 Häberlin, S. 84; StATG, Gesandtschaftsbericht vom 14. April 1815. 
11 StATG, Kleiner Rat, Missive 1815, Nr. 679 und 853; Kleiner Rat an Vorort, 2r.Juli 1815 und I. September 

1815. 
12 More!! an Anderwert, 18. März 1815, Nachlaß More!!. 
13 Bundesvertrag, Art. 2, Off. Sammlung I, S. 2. 
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1520 Mann herabgesetzt und der Geldbeitrag auf jährlich 22 800 Franken be
schränkt wurde14. 

Zugleich kan1 Morell auf eine alte Forderung zurück. Er verlangte eine Ent
schädigung für die in1 Juni 1814 an der Grenze aufgestellten Truppen. Dan1als 
war auf Befehl der eidgenössischen Militärkon1niission eine thurgauische Infan
teriekon1pagnie aufgeboten worden, un1 den Grenzübergang bei Konstanz gegen 
den Übertritt von Angehörigen der österreichisch-deutschen Legion zu sichern. 
Nach Ansicht der thurgauischen Regierung hatte es sich uni eine eidgenössische 
Maßnahn1e gehandelt. Daher verlangte sie, daß die Kosten aus der eidgenössischen 
Militärkasse zu begleichen seien. Obwohl sich die eidgenössische Militärko1nnüs
sion dagegen aussprach und die Einberufung der Truppen als eine V crstärkung 
des kantonalen Polizeikorps betrachtete1 5, hicßen achtzehn Stände das Gesuch gut16• 

Der Thurgau zeigte sich zurückhaltend gegenüber allen kostspieligen Neue
rungen, begrüßtc aber iin allgen1einen Verbesserungen auf nulitärischen1 Gebiet. 
An1 7.Januar 1818 ratifizierte der Große Rat das eidgenössische Militärreglcn1cnt 
vo1n 20. August 181717• Die Kredite für die Militärschule in Thun, die eidgenössi
schen Übungslager, die Besoldung des Generals und die laufenden Militärausgaben 
,vurden gewährt, sofern deren Bedürfnis ausreichend erwiesen war18• 

Es ,var der Thurgau, der in der Kontroverse un1 die eidgenössischen Grenz
gebühren an der Tagsatzung vom Jahre 1819 den ausgleichenden Antrag stellte: 
Alle Stände sollten sich dan1it einverstanden erklären, die Grenzgebühren auf 
Luxuswaren so lange fortbestehen zu lassen, bis der Betrag von vier Geldkontin
genten in die Kriegskasse eingesan1n1elt sei 1 9 • Er bewies danüt, wieviel Gevvicht er 
dem Ausbau des Bundesheeres beiinaß. Daneben mochten bei diesen1 Vorschlag 
auch finanzpolitische Überlegungen eine Rolle spielen. Es lag ihn1 daran, keine 
zusätzlichen direkten Beiträge an die Kriegskasse leisten zu 1nüssen. 

Im allgc1neinen wurde vom Thurgau Sparsanikeit bei allen Militärausgaben, 
besonders bei der Anschaffung von Kriegsn1aterial, verlangt20 • Es blieb jeweils den 
Tagsatzungsabgeordneten überlassen, abzuwägen, was an finanziellen Mitteln 
zugestanden werden konnte und wo der Kanton vor überhöhter Beanspruchung 
geschützt werden mußte. 

Man scheute vor keinen Anstrengungen zurück, die Kantonskontingente nach 
eidgenössischen Vorschriften m Ordnung zu halten. Mit germgsten Mitteln wurde 

14 StATG, Abschiede 1816, S. 24. Vgl. Schoop «Miliz», S. 75-77. 
15 E.A. 1814/15, II, S. 459. 
16 StATG, Abschiede 1816, S. rr5. 
17 StATG, Großer Rat, Prot. 1818, S. 169; Kleiner Rat, Prot. 1817, 30. Dezember,§ 2801. 
18 StATG, Instruktion 1819, §§ 10, II, 14. 
19 E.A. 1819, S. 64; E.A. 1820, S. 19. Der Antrag wurde am rr. Juli 1820 zum Beschluß erhoben. Huber 

((Zollwesen)>, S. 37. 
20 StATG, Instruktion 1820, §§ 12, 13. 
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versucht, höchste Leistungen zu erzielen, wie es in1 ersten eidgenössischen In
spektionsbericht von1 Jahre 1820 hieß 21 • Die eidgenössischen Inspektoren lobten 
den vorbildlichen Stand der thurgauischen Truppen und hoben die unermüdliche 
Tätigkeit der Kantonsbehörden auf militärischen1 Gebiet hervor. Der Thurgau 
beharrte auf 1nöglichst großer Selbständigkeit bei der Organisation seiner Miliz. 
Der Einfluß der eidgenössischen Militäraufsichtsbehörde war relativ gering22• 

Man schenkte den1 Ausbau der kantonalen Militärordnung große Beachtung. Ein 
Zurückbleiben könnte sich rächen, n1einte Landammann Anderwert23 • Während 
der Restauration wurden Reformen durchgeführt, die weit herun1 als mustergültig 
angesehen wurden24. 

Mit Recht konnte der Thurgau verlangen, daß säumige Kantone von den 
eidgenössischen Behörden zur Erfüllung ihrer militärischen Pflichten angehalten 
,verden sollten 2 5, ging er doch nut gutem Beispiel voran. Als im Revolutionsjahr 
1830 die Kriegsgefahr anstieg, versäumte der Kanton nicht, den Bestinlffiungen 
des Bundesvertrages nachzuko111men. Wie 1815 war er bereit, Neutralität und 
Unabhängigkeit des «ge1neinsan1en Vaterlandes» zu schützen26• Die Regierung 
sprach nicht nur wiederholt den festen Willen zur Mitarbeit und zur Mitverant
\V0rtung a1n Bund aus, sondern bewies gerade im Militärwesen 111it der Tat, daß 
sie diese Aufgabe ernst nahm. 

5. Kapitel 

Wirtschajtsfrage11 

In den wirtschaftlichen Fragen überließ der Bundesvertrag den Kantonen 
große Freiheit. Sie konnten wie bisher ihre Zölle, Weg- und Brückengelder er
heben und Verträge über « ökonomische Gegenstände» abschließen 1 • Wenige 
Einschränkungen wurden festgelegt: Über Handelsverträge n1it dem Ausland 
entschied die Tagsatzung2 , und neue kantonale Gebühren 1nußten der eidgenössi
schen Behörde zur Bewilligung vorgelegt werden 3 • 

21 r. Inspektionsbericht von Oberst Füßli, E.A. 1820, S. 12, und Beilage F; StATG, Gesandtschaftsbericht 
vom r. August 1821. 

22 Vgl. Schoop «Miliz», S. 86. 
23 Rede Anderwerts vor dem Großen Rat, 3. Januar 1825, Nachlaß Anderwert. 
24 Schoop «Miliz», S. 88. Regierungsrat Hirzel war die großartige Leistung zu verdanken; ibid., S. 79/f., 

<(Hirzel und seine Militärreform der Restaurationszeit>). 
2s StATG, Instruktion 1828, § 7. 
26 Rede Anderwerts vor dem Großen Rat, 18. Dezember 1830, und an der Tagsatzung vom 5. Juli 1830, 

Nach!aß Anderwert. 
5. Kapitel: 
1 Bundesvertrag, § 8, Off. Sammlung I, S. 8. 
2 § 8, 4. Abschnitt, ibid., S. 7. 
3 § II, ibid., S. I0. 
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Eine wichtige Regelung bestand i111 ersten Abschnitt des Artikels II. Darin 
wurde der freie Kauf und Verkauf von Lebensnutteln, Landesprodukten, Handels
waren und Vieh in allen Kantonen garantiert und ungehinderte Aus- und Durch
fuhr von einen1. Kanton zun1. andern gesichert. Den Regierungen war also ver
boten, zum Schutz der eigenen Bevölkerung Sperr1naßnahn1en zu treffen, in 
Notzeiten zu1n Beispiel die Getreideausfuhr zu behindern und bei Überfluß die 
außerkantonalen Erzeugnisse n1.it übern1.äßig hohen Gebühren zu belasten. 

Freier, ungehinderter Verkehr - auf dieses Postulat berief n1an sich bei jeder 
Gelegenheit4• Daß sich aber Theorie und Praxis nicht durchwegs deckten und 
einzelne Stände hin und wieder versuchten, den Artikel I I zu u1ngehen, zeigte 
sich vor allen1. in1 Hungerjahre 1817. Verschiedene Kantone ordneten Schutz
n1aßnahn1en an, die im Thurgau größte Mißbilligung hervorriefen. Den Artikel r r 
aufrechtzuerhalten, betrachtete die thurgauische Behörde als «heilige Pflicht». 
Aber das Elend der Bevölkerung zwang auch sie, Repressalien zu ergreifen. Der 
Kleine Rat erlaubte, im thurgauischen Rickenbach, unnuttelbar vor den1 sanktgalli
schen Städtchen Wil, einen Markt zu eröffnen. Er hob ihn erst auf, als die Regie
rung des Kantons St. Gallen gegen die andauernde Benachteiligung des Wiler 
Marktes Klage führte 5 • 

Im übrigen ließ der Thurgau die Bestimn1ungen des Bundesvertrages nicht 
außer acht und verlangte dasselbe von andern. Etnpfindlich reagierte er vor allen1, 
als St. Gallen durch eine Verordnung des Großen Rates unter der versteckten 
Bezeichnung « Konsu1nsteuer » einen Eingangszoll auf schweizerische W eine 
erhob6• Zusan1111en nut Zürich und Schaffhausen beklagte er sich am r. März 1825 

beim Vorort, nachdem St. Gallen keine befriedigende Antwort gegeben, sondern 
die Maßnahn1en nut dem Hinweis gerechtfertigt hatte, die an der Grenze erhobe
nen Abgaben würden dem Fuhrmann von1. Konsumenten zurückerstattet7• 

I1n Gegensatz zu andern Kantonen setzte sich die thurgauische Regierung auch 
nicht über die Forderung im dritten Abschnitt des Artikels I I hinweg, sondern 
holte die Genehnugung für neue oder erhöhte Zölle, Weg- und Brückengelder bei 
der Tagsatzung ein. Ihre Begehren waren jeweils hinreichend begründet und 
erhielten deshalb die Zustitnn1.ung des Vorortes und der übrigen Stände vvider
spruchslos8. 

Die mangelnde Zentralisation in den Wirtschaftsfragen erwies sich als größtes 

4 Vgl. Rupli, S. 41; Rappard, S. 47f. 
5 Neue Zürcher Zeitung, 20. März 1818, Nr. 23, und 22. Oktober 1819; Häberlin, S. 98. 
6 StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Gutachten der diplomatischen Kommission, 3r.Januar 1825. 
7 StATG, ibid., 23. November 1824. 
8 StATG, Tagsatzung, Kreisschreiben mit Expertenberichten, 26. April 1826; E.A. 1822, S. 66f.; E.A. 1826, 

17. Juli, S. 72f.; E.A. 1827, S. 66. Der Thurgau erhielt Bewilligung zur Erhöhung des Weggeldes auf der Strecke 
Uttwil-Bischofszell sowie von Arbon und Neukirch über Sulgen, Weinfelden nach Frauenfeld. 
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Hindernis für die Entwicklung in Handel und Verkehr. Vorort und Tagsatzung 
setzten ihre Ben1ühungen un1 Vereinheitlichung des Zoll-, Post- und Münz
wesens fort. Alle R.evisionsbestrebungen hingen von den Entscheidungen der 
Kantonsregierungen ab. So kan1 der thurgauischen Stellungnahme in den auf
geworfenen Fragen besondere Bedeutung zu. 

a) Revision der Bi1111e!lzölle 

Schon während der Mediationszeit waren Bestrebungen im Gange gewesen, 
das schweizerische Zollwesen zu reorganisieren, die Binnenzölle 9 abzuschaffen 
und ein 111odernes Grenzzollsysten1 einzuführen. Doch erwies sich eine Revision 
als äußerst schwierig, da jeder Kanton an seinen Gebühren festhielt und keine 
Venninderung seiner Zolleinnahrnen zulassen wollte. Inlffier größere Nachteile 
zeigten sich vor allen1 für den Transitverkehr. Die Berichte der eidgenössischen 
Zollkon1111ission, die seit 1822 unter Leitung von Johann Kaspar Zellweger aus 
Trogen stand, klangen sehr pessirnistisch. Darin wurde hervorgehoben, daß die 
Schweiz Gefahr laufe, 111nfahren zu werden. Wollte inan den Verkehr nicht noch 
weiter absinken lassen, so 111ußte eine neue Regelung getroffen werden. Zellweger 
schlug in1Jahre 1824 vor, zunächst eine Veremheitlichung der Zölle auf der 1neist
befahrenen Handelsroute von Rorschach nach Genf und auf allen nördlich dieser 
Linie liegenden Straßenzügen anzustreben 10. 

Anderwert stimmte zusammen nüt Vertretern von achtzehn Kantonen den1 
Antrag zu 11, und an der Tagsatzung von1Jahre 1826 erklärte sich der thurgauische 
Abgeordnete einverstanden, den Konkordatsentwurf über eine Zentralisation der 
Transitzölle12 an einer separaten Konferenz der dreizehn beteiligten Kantone zu 
prüfen 13 • 

Die Vorschläge Zellwegers lauteten dahin, die Gebühren jedes Kantons nur 
an eine1n emzigen Ort zu erheben. Alle Zölle, Weg- und Brückengelder sollten 
zum sogenannten großen Zoll zusamn1engefaßt werden, der auf den bisherigen 
Tarifen beruhte. Er sollte weiterhm auf allen Waren bezogen werden können, die 
nicht unter die Bezeichnung «Transitgut» fielen, so zum Beispiel auf Getreide, 
Holz, Salz und Vieh. Unter Transitgut verstand Zellweger Waren, die von einem 

9 Unter dem Ausdruck «Binnenzölle» werden im folgenden alle Gebühren verstanden, die von Kantonen, 
Gemeinden oder Privaten im Innern erhoben wurden, z.B. Geleit-, Fuhr- nnd Marktzölle, Umlade-, Hallen-, 
Waag- und Kaufhausgebühren. Im ganzen waren es über 400 Binnenzölle. Vgl. Oechsli II, S. 486. 

10 StATG, Tagsatzung, Kreisschreiben vom 24. März 1824. 
11 E.A. 1824, S. 61f.; StATG, Gesandtschaftsbericht vom 8. und 30.Juli 1824. 
12 Der Transitzoll umfaßt die oben erwähnten Gebühren und wird in der Diskussion um die Erleichterung 

des Durchgangsverkehrs gebraucht, beschränkt sich also im Gegensatz zur Bezeichnung «Binnenzoll» auf die 
Abgaben f"ür Transitware auf der Strecke Rorschach-Genf. 

13 Es betraf alle Kantone, durch deren Gebiet sich diese Straßen zogen, nämlich: Zürich, Bern, Freiburg, 
Solothum, Basel, Schaffhausen, Appenzell, St. Gallen, Aargau, Thurgau, Waadt, Neuenburg und Genf. E.A. 1826, 
s. 69. 
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fremden Staat zum andern durch die Schweiz hindurchgeführt, aber auch solche, 
die von den konkordierenden Kantonen ins Ausland exportiert wurden14• Er 
errechnete dafür einen speziellen Tarif, den sogenannten kleinen Zoll, aus dein 
Durchschnitt von einem Drittel der bisherigen kantonalen Gebühren und einer 
einheitlichen Taxe von 3/4 Rappen pro Zentner und Wegstunde. 

Hatte der Thurgau bisher auf der zweieinhalbstündigen Strecke zwischen Wil 
und Aadorf, auf der Route Rorschach-Genf über St. Gallen, 1 /z Rappen pro Zent
ner Kaufmannsgut erhoben, so sollte er nach der neuen Berechnung 1 1/s Rappen 
erhalten. Auf dem achteinhalbstündigen Weg über Neukirch-Egnach aber hätte 
er fast I Batzen pro Zentner einbüßen müssen. Seine Ansätze waren im Vergleich 
zu denen von Aargau, Freiburg, Waadt und Genf sehr niedrig15 • 

Schon an der Tagsatzung von1 Jahre 1826 brachte der Thurgau Einwände 
gegen das Projekt Zellwegers vor. Er verlangte eine genauere Bezeichnung der 
Transitwaren und wollte nur für Kaufinannsgut, das ohne Zwischenhalt durch die 
Schweiz geführt wurde, Erleichterungen gewähren. Wenn es aber für einen 
Kanton in1 Innern der Schweiz bestimmt war oder längere Zeit dort liegen blieb, 
so hielt er dafür, daß es nicht unter die Konkordatsbestin1n1ungen fallen sollte. 
Aus dieser genauen Unterscheidung geht hervor, daß der Thurgau seine Grenzzoll
einnahn1en nicht gefährden ,vollte. Er hielt aus Sorge un1 die Staatseinkünfte und 
die Finanzierung des Straßenbaus und -unterhalts an seinen Tarifen fest 16• Wohl 
befürwortete er eine einheitliche Regelung der Transitzölle, wehrte sich aber 
gegen jede Reduktion. Er erwartete Angleichung an den verhältnisn1äßig niedrigen 
thurgauischen Zollansatz. 

Regierungsrat Freyenmuth vertrat die Ansicht, der Thurgau sollte sich nicht 
in ein Konkordat einlassen, das « ohne einen ökonon1ischen Vorteil nur lästige Ver
bindlichkeiten zur Folge hätte und nur wenig Interesse für das gemeine Wesen 
darbiete». Eine Zollreduktion sollte allein von jenen Kantonen verlangt werden, 
die sich am Handel bereicherten und deren Staatseinnahmen durch einen zuneh
menden Transitverkehr erhöht würden; denn sie könnten aus vern1ehrtem Umsatz 
die erlittenen Einbußen wieder ausgleichen und sogar Gewinne erzielen. Der 
Kanton Thurgau aber, dessen Bevölkerung hauptsächlich Landwirtschaft betreibe 
und keine Handelsinteressen verteidigen müsse wie etwa der benachbarte Kanton 
St. Gallen, hätte nur Nachteile zu erwarten 17 • 

Regierungsrat Freyenmuth, Leiter des kantonalen Finanzwesens, vertrat einen 
andern Standpunkt als der eidgenössische Zollrevisor Zellweger. Er verteidigte 

14 E.A. 1826, S. 70, III. 
15 E.A. 1826, Beilage I, Tabelle über die kantonalen Gebühren auf der Strecke Rorschach-Genf. 
i6 E.A. 1826, S. 64ff. und Beilage I. 
17 Freyenmuth an Zellweger, 20. Januar 1827, BA 1758, Korrespondenz des eidgenössischen Zollrevisors. 
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die fiskalischen Interessen eines kleinen Staates, der sich nicht auf den Ertrag 
großer Staatsdon1änen stützen konnte 18 . Seine Bestrebungen galten einem ge
sunden, ausgeglichenen Staatshaushalt nut möglichst geringer Steuerlast für den 
einzelnen Kantonsbürger. Hinter den1 Ziel, die Finanzkraft des Staates durch 
sparsan1e Politik zu stärken 1 9 und auf keine Einnahn1equelle zu verzichten, trat 
die Berücksichtigung der eidgenössischen Interessen zurück. 

Freyenn1uth zweifelte sehr an der Zustinunung anderer Kantone zur verlangten 
Zollreduktion, da man sich, wie er n1einte, «in der lieben Eidgenossenschaft nicht 
leicht über etwas, das in das Ökonon1ische eingreift», vereinigen könne und auch 
i111 ganzen die Verhältnisse der Kantone so verschieden seien und keiner dem andern 
Rechnung tragen wolle 20 • Dan1it drückte er aus, was auch andern Zeitgenossen 
und Beobachtern schweizerischer Verhältnisse auffiel, daß nämlich die Kantone in 
allen Wirtschaftsfragen ihre eigenen Interessen verfochten und - bedingt durch die 
großen regionalen Unterscluede - gemeinschaftliches Denken in Handels- und 
Zollfragen 1nangelte21 • 

Freyenn1uth lehnte die Zun1utung entschieden ab, seinetn Kanton Opfer auf
zuladen, aus denen die andern Gewinne zogen. Seine Ansichten beeinflußten in 
allen Finanzgeschäften den Entscheid der Regierung. Daß sie sich hier, in der 
Zollfrage, nut den Meinungen der übrigen Regierungsnutglieder deckten, steht 
außer Zweifel. 

Es war denn auch Regierungsrat Freyenmuth, der als thurgauischer Abgeord
neter der Konferenz vom Februar I 827 beiwohnte, wo sich Vertreter der westlichen 
und der östlichen Kantone über das vorgeschlagene Konkordat berieten. Der 
thurgauische Gesandte erhob Einspruch gegen den ersten Teil des Entwurfes, 
wonach auf allen Straßen nördlich der Linie Rorschach-Genf die verlangten Zoll
reduktionen vorzunehmen waren. Nicht das ganze thurgauische Straßensystem 
sollte unter die Bestinunungen des Konkordats fallen, sondern nur die kurze 
Strecke Wil bis Aadorf. Hier konnte der Thurgau nach den Berechnungen Zell
,.,vegers Gewinne erzielen, auf den andern Straßen hätte er Verluste auf sich nehmen 
müssen. Auch der dritte Abschnitt entsprach nicht den Wünschen Thurgaus, da 
nämlich neben Transitwaren aus dem Ausland auch die schweizerischen Ausfuhr-

18 Erst mit der Säkularisation der Klöster im Jahre 1848 (Schoop, S. 118) erhielt der Thurgau eigentliche Staats
domänen. Der Ertrag von Staatsgut betrug zwischen 1811 und 1820 300 Franken jährlich, von 1821 bis 1830 
6oo Franken, zwischen 1851 und 186o erst stiegen die Einnahmen auf 14900 Franken jährlich an. Böhi, S. 98. 
Zwischen 1815 und 1830 standen die direkten und indirekten Steuern an erster Stelle aller Staatseinnahmen, an 
vierter Stelle die Regale und Monopole, worunter die Zölle gezählt wurden. Böhi, S. 53 ff. 

19 Hirzel meint in seinen Lebenserinnerungen, Freyenmuth sei vielleicht zu «rücksichtslos am Sparsystem 
gehangen•. Hirzel, S. 104f. 

20 Tagebuchnotiz vom 6. Februar 1827, Th.B. 34, S. 49. 
21 Neue Zürcher Zeitung, 1826, Nr. 93; Allgemeine Zeitung, 1826, Nr. 136, Beilage. 
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produkte mit dem kleinen Zoll belegt werden sollten. Das aber bedeutete für den 

Thurgau Verlust an Grenzzolleinnahn1en, und dagegen wehrte er sich22 • 

Die Abstiimnung über den Konkordatsentwurf fand in einer zweiten Konfe
renz während der Tagsatzung in1Juli 1827 statt. Der thurgauische Abgeordnete, 
Landan11nann Anderwert, berief sich nochn1als auf die ungünstigen finanziellen 
Verhältnisse des Kantons und hob hervor, daß die Zollabgaben für den Bau und 
den Unterhalt der Straßen dringend benötigt würden, da die einzelnen Weggelder 
in die Kassen der Gen1einden Bössen. Das Konkordat nah111 zu ,venig Rücksicht 

auf die Situation m1 Thurgau. Da das Wohl der eigenen Bevölkerung aber die 
erste Sorge der Regierung blieb, so verweigerte Anderwert auftragsgen1äß die 
Zustiinn1ung. Er selber bedauerte, daß keine Lösung zustande ka1n 23 • 

Mochte der Entscheid den Un1ständen ange111essen, von kantonaler Sicht 
,virklich berechtigt sein - er enttäuschte in bezug auf das Ganze. Die unern1üdliche 
Arbeit der eidgenössischen Zollkon11nission und die Anstrengungen von Zoll

revisor Zellweger wurden durch die Haltung des Thurgaus in Frage gestellt und 
scheiterten, da auch Schaffhausen und die W aadt den1 Konkordat nicht beistinun
ten. 

Mangel an Einsicht und zu rücksichtsloses Beharren auf den eigenen Vorteilen 
stellten sich einer befriedigenden schweizerischen Regelung der Transitzölle ent
gegen. Der Bericht Zellwegers von1 Jahre 1828 war niederschlagend. Einzige 
Möglichkeit blieb die Kon1pron1ißlösung, der V ersuch, auf den1 Weg über Kon
kordate zwischen eii1zelnen Kantonen eine gewisse Vereinheitlichung zu erlangen, 
11111 den Transit durch die Schweiz wieder zu beleben. Zellweger schlug deshalb 
Verbindungen der Kantone Basel, Bern, Solothurn, Freiburg, Waadt, Wallis und 
Genf vor, 11111 den Verkehr von England her über die Niederlande und Deutsch
land nach Italien zu fördern. Eme zweite Übereinkunft zwischen St. Gallen, 

Appenzell, Zürich, Aargau, Basel, Bern, Solothurn und Neuenburg sollte die 
Durchfahrt von Frankreich her über die Schweiz nach den deutschen Staaten 
begünstigen 24 • Die beiden Konkordate nahn1en 111ehr Rücksicht auf die schweizeri
schen Verhältnisse als bisher, auf die Interessen der westlichen Kantone einerseits 
und die Stellung der Ostschweiz anderseits. 

Der Kanton Thurgau aber wurde nirgends angeführt. An der Tagsatzung 
protestierte denn auch Landanunann Morell gegen den zweiten Vorschlag. W arun1 

hatte die Zollko1111nission den Kanton Appenzell, dessen Gebiet die zur Diskussion 
stehende Handelsstraße von Rorschach nach Genf gar nicht berührte, zu den 

22 E.A. 1826, Beilage I, S. r2f. Originalentwurf, StATG, Tagsatzung. 
23 E.A. 1827, S. 60. StATG, Gesandtschaftsbericht vom 6. August 1827. 
24 E.A. 1829, S. 6r. 
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Verhandlungen eingeladen, den Thurgau aber übergangen? Die offensichtliche 
Bevorzugung eines Standes weckte Morells altes Mißtrauen und En1pfindlichkeit, 
sobald er seinen Kanton benachteiligt sah. Sofort wurde er hart und unerbittlich, 
pochte er mit V ehen1enz auf die Souveränität. Er betonte, daß die thurgauische 
l~egierung an ihren H.echten festhalten und - entgegen den früheren Zusicherun
gen - nie1nals auch nur auf der Strecke Wil-Aadorf die neue Regelung einführen 
\Verde 25 • Als daraufhin die Abgeordneten der Nachbarkantone Zürich und 
St. Gallen den Antrag stellten, den Thurgau nachträglich in den Konkordats
verband aufzuneh1nen, wies Morell dieses «freundnachbarliche» Angebot ab. Er 
habe keine Weisung von seiner R.egierung, so argun1entierte er 26 • Doch verbarg 
sich wohl eher verletzter Stolz hinter seiner ablehnenden Haltung. 

hn August 1829 wurden die I{onkordate geschlossen, der Thurgau stand 
,veiterhin abseits, ,viederholte aber u1n so bestin1111ter, er werde auf seinen Rechten 
beharren. Wenn auch sein Einßuß in1 Blick auf die ganze Strecke gering war, 
konnten durch konkordats\vidrige Zollerhebungen auf der thurgauischen Strecke 
doch unliebsan1e Belästigungen entstehen. Zellweger warf den1 Thurgau in1 
Oktober 18 30 vor, seine «kleinliche, egoistische Politik,, steche von der aufgeschlos
s-.'neren, bereit\villigeren Haltung der übrigen Kantone ab. Er wolle nur Gewinne 
erzielen, nicht auch n1ögliche Nachteile tragen. Aus diesen1 Grunde habe er, Zell
weger, keinen thurgauischen Abgeordneten zu den Konferenzen eingeladen. 
Ein Kanton, der nicht n1it Rücksicht und zun1 Vorteil der ganzen Eidgenossen
schaft, sondern nur zu eigenen1 Nutzen verhandeln wolle, sei nicht willkormnen. 

Als aber die wiederholten Klagen der thurgauischen Gesandtschaft an den 
Tagsatzungen vern1uten ließen, daß die Ansichten der Regierung nicht n1it der 
persönlichen Meinung Freyem11uths in Einklang standen, und bestärkt durch die 
Äußerung des thurgauischen Abgeordneten an der Tagsatzung von 1830, der 
I{anton sei zur Revision der Zölle bereit, glaubte Zellweger, mit n1ehr Erfolg das 
Gespräch über den Transitverkehr wiederaufnehn1en zu können. Er reiste nach 
Frauenfeld, wo er sich jedoch nur 1nit Regierungsrat Freyen1nuth unterhalten 
konnte. Freyen1nuth blieb bei seinen früheren Erklärungen und betonte, daß eine 
Verminderung der Zolleinkünfte für den finanzschwachen Kanton untragbar sei. 
Er befürchtete keine Nachteile für den Grenzverkehr als Folge dieser Zurück
haltung und Absonderung, wie Zellweger prophezeite, im Gegenteil, seiner 
Meinung nach konnten die Thurgauer nur profitieren, wenn die andern Kantone 
ihre Zölle herabsetzten, da einzig ihre hohen Tarife den Verkehr lähmten. 

25 E.A. 1829, S. 6r. 
26 StATG, Gesandtschaftsbericht vom r8. Juli 1829. 
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Um jedes Mißverständnis zu beseitigen, richtete Zellweger ein Schreiben an 
den Kleinen Rat und verlangte die endgültige Stellungnahrne der Regierung. Er 
hob darin hervor, daß ein neues Zollsysten1 nicht auf der kantonalen Willkür 
beruhen dürfe, sondern einen1 freien Staat angen1essen sein 111üsse. Die Kantone 
sollten einander auf« freundschaftlicher Basis» Erleichterungen gewähren. 

Daher lauteten seine neuen Vorschläge: 
I. Senkung des Transitzolls un1 3/4 ltappen pro Zentner und Wegstunde auf 

allen Kaufn1annswaren, ebenso Herabsetzung der Weg- und Brückengelder. 
2. Senkung der Weg- und Brückengelder für beladene und unbeladene Wagen, 

für Pferde und Vieh in1 allgen1einen. 
3. Erhebung eines Kantonalzolls auf allen Waren, die in1 Kanton selber kon

sun1iert oder verarbeitet werden27 • 

Zellweger rechnete vor, daß die staatlichen Einnahn1en nicht sinken, sondern 
von den bisherigen 148 3 Gulden auf 2 I 57 Gulden ansteigen ,vürden. Wohl 111üßten 
die Kantonseinwohner n1it einer Konsumsteuer belästigt werden, doch würden 
gerade sie erhöhten Vorteil aus vermehrtern Transit ziehen. 

Der Kleine Rat entschied sich dahin, zuerst von Freyenmuth ein Gutachten zu 
verlangen. Daß Freyenmuth nicht von seiner bisherigen Argun1entation wich, war 
anzunehmen. Erneut gab er seiner Befürchtung Ausdruck, die Unterhaltskosten 
für die Straßen könnten nicht rnehr gedeckt werden. Eine andere Möglichkeit zur 
Begleichung der Ausgaben sah er nicht. Auch zweifelte er, ob die gesetzgebende 
Behörde, der Große Rat, den Vorschlägen Zellwegers zustünmen würde. Die 
Lage des Kantons sei nicht mit St. Gallen zu vergleichen, eine Begünstigung des 
Handelsstandes nicht von Vorteil 28• 

Hatte Zellweger gehofft, Morell und Anderwert würden sich eher von der 
engen Sicht abbringen lassen, und schrieb er ihnen größere Zuvorko1nmenheit zu, 
so täuschte er sich. Der Beschluß des Kleinen Rates lautete dahin, man sei nicht 
abgeneigt, einem Konkordat über eine allgemeine Zollrevision beizutreten, doch 
den vorliegenden Anträgen könne man nicht zustinunen. Man wollte sich weiter
hin von den Konferenzen fernhalten, erwartete aber Aufschluß über allfällig 
erzielte Ergebnisse 29. 

Die Regierung lehnte den Vorschlag Zellwegers, die Staatseinnahmen von 
den Kantonseinwohnern zugunsten einer geringen Schicht von Handeltreibenden 
tragen zu lassen, ab, weil er den Interessen der vorwiegend bäuerlichen Bevölke-

27 StATG, Zoll- Wld HandelsbeziehWigen, Zellweger an den Kleinen Rat, 2. Oktober 1830. Vgl. Rupli, 
S. 86, über Zellwegers neue ZollordnWig vom Oktober 1830. 

28 StATG, Zoll- und HandelsbeziehWigen, Gutachten Freyenmuths vom 30. Oktober 1830. 
29 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1830, § 1985, Beschluß vom 30. Oktober 1830; Kleiner Rat, Missive 1830, 

Nr. 476, 477, an Zellweger, 30. Oktober 1830. 
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rung nicht entsprach. Ihre Haltung in der Frage über die Revision der Transitzölle 
zeigt, daß sie einzig auf die kantonalen Bedürfnisse Rücksicht nahn1. Sie 111ußte 
sich deshalb den Vorwurf gefallen lassen, in den Wirtschaftsfragen kleinlich zu 
handeln. Es fehlte an Weitsicht und Großzügigkeit. Doch darf nie außer acht 
gelassen vverdcn, daß der neue Kanton nut großen Finanzschwierigkeiten zu 
kän1pfcn hatte und nur dank einer un1sichtigen und sparsamen Staatsführung 
seine Aufgaben bewältigen konnte. Es ist verständlich, daß er seinen eigenen 
Vorteil suchte, denn auch die andern Kantone waren einzig auf ihr Wohl bedacht, 
und von eidgenössischer Gesinnung spürte inan wenig, sobald Handels- und Zoll
fragen zur Diskussion standen. 

Der Thurgau liielt ün Zollwesen nicht hartnäckig an seiner Souveränität fest, 
sondern war bereit, die kantonalen Schranken aufzuheben. Seit l 803 setzte er sich 
für den Abbau der Binnenzölle ein 3°. Seiner Meinung nach sollten alle Waren, 
nicht nur wie bis dahin die Lebensnuttel, in der ganzen Schweiz frei passieren 
können. Gebühren, die nicht zum Unterhalt von Straßen und Brücken dienten, 
sollten abgeschafft werden 3 '. Ein allgemeines Zollsysten1 könnte viel helfen, meinte 
Regierungsrat Freyenn1uth32 . 1111 Jahre 1830 kam in1 thurgauischen Großen Rat 
die Bildung eines schweizerischen Zollvereins zur Sprache. Man erkannte die 
Notwendigkeit und die Vorteile eines einheitlichen Zollsysten1s vor allem in1 
Hinblick auf Verhandlungen mit den1 Ausland. Die schwache Position der Schweiz 
hatte sich in den Unterredungen über Handelsverträge n1it dem Großherzogtun1 
Baden und den1 Königreich Württemberg und am deutlichsten bei der Durch
führung der Retorsionsmaßnahmen gegen Frankreich offenbart33 • 

So trat die thurgauische Gesandtschaft an der Tagsatzung im Somn1er 1830 

für die Revision der Binnenzölle ein und befürwortete einen Zusammenschluß 
aller Kantone zu einem schweizerischen Zollverein. Die Zölle sollten nur noch an 
der Landesgrenze erhoben und die Einnahn1en nach der bewährten Geldskala 
unter die Stände verteilt werden. Sie stin1mte dem Antrag zu, den eidgenössischen 
Zollrevisor Zellweger zur Untersuchung über eine Vereinfachung der verschiede
nen Gebühren aufzufordern34 • 

Die Bemühungen 11111 Verbesserung des Zollwesens wurden nach 1830 fort
gesetzt. Ein Anfang war nut der Einsicht der Regierung über die Notwendigkeit 
eines einheitlichen Systems gewonnen. Die Ausarbeitung der Ansätze blieb der 
kommenden Generation überlassen. 

30 Bandle, S. 28f. 
31 StATG, Instruktion 1826, S. 3r. 
32 18. März 1828, Freyenmuth, Tagebuch, Bd. 15, S. 167. 
33 Sitzungen des Großen Rates vom r.Juni und J.Juni 1830, StATG, Großer Rat, Prot. S. 156, 169. 
34 StATG, Instruktion 1830, S. 34; E.A. 1830, S. 39. 
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b) Vereinheitlichung des Post- und Münzwesens 
Nicht nur im Zollwesen, auch im Postverkehr strebte 111an nach Verbesserun

gen. Am 10. Juli 1818 verbanden sich verschiedene Stände zu einen1 Konkordat, 
das Erhöhungen von Posttaxen zum Nachteil anderer Kantone und ihrer Einwoh
ner verbot35 • Un1 willkürliches Vorgehen zu ver111eiden, befürwortete der Thurgau 
eine eidgenössische Maßnah111e. Die Posttarife sollten de111 Vorort ge1neldet 
werden, was die Übersicht zu erleichtern und eine Revision zu er111öglichen zun1 
Ziele hatte. Die thurgauische Regierung ka111 den Bestimmungen des Konkordates 
nach. Da aber mehrere Kantone nur unter Vorbehalten einer Einigung zustimn1-
ten, ,vurde das Traktandun1 aus der Liste gestrichen und erst zehn Jahre später von 
der Tagsatzung wieder aufgeno1nmen 36• 

Reger waren die Diskussionen über die Vereinheitlichung des Münzwesens, 
da sich das Fehlen eines eidgenössischen Münzfußes i111 täglichen V er kehr immer 
unangenehn1er offenbarte. Große Differenzen bestanden. Die westlichen Kantone 
unterhielten enge Handelsbeziehungen zum Königreich Frankreich. Sie befür
worteten daher eine Angleichung an das französische Währungssysten1. hn öst
lichen Teil der Schweiz fand man ein Interesse an möglichst reibungsloser Ver
bindung mit den deutschen Nachbarstaaten. Hier bevorzugte man den deutschen 
Reichsfuß. 

Wohl befürworteten neunzehn Kantone am 14. Juli 1819 die genauere Fest
setzung des schweizerischen Münzfußes. Ein Schweizer Franken sollte 6,665 
Gramn1 Feinsilber enthalten37• Damit glich man den Schweizer Franken, der als 
bloße Rechnungsmünze galt, den vorhandenen Münzen an38• Doch half dieser 
Beschluß nicht viel. Die verschiedenen Kantone prägten weiterhin Münzen nach 
fremden Währungen. 

Als besonders lästig e1npfand man die kleinen Geldsorten aus der Zeit der 
Helvetik. Verschiedene Kantone schützten sich dagegen, indem sie die unbeliebten 
Münzen kurzerhand verboten. Infolgedessen häuften sie sich in andern Gegenden 
an. 

Diese1n rücksichtslosen Vorgehen suchte die Tagsatzung zu begegnen. Sie 
erreichte, daß sich am 14. Juli 1819 fünfzehn Stände in einem Konklusum ver
pflichteten, die helvetischen Scheide1nünzen im Verkehr zu dulden39. Dennoch 
nahm der Mißstand zu. IIn Dezember 1819 sah sich der Vorort Luzern zu einen1 
n1ahnenden Kreisschreiben veranlaßt. Er schlug als Mittel «zur Abwendung der 

35 E.A. IBIS, S. 54. 
36 StATG, Abschiede I8I9, S. I69. E.A. I820, S. 78. Vgl. Oechsli II, S. 463. 
37 StATG, Abschiede I8I9, S. I7If. 
38 Oechsli II, S. 469. 
39 StATG, Abschiede I8I9, S. I77. 
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Landplage» vor, die Prägung sofort einzustellen40• Der Kleine Rat des Kantons 
Thurgau überwies das vorörtliche Schreiben an die Finanzkornmission. Unter 
ihren1 Präsidenten, Regierungsrat Freyenmuth, verfaßte sie einen ausführlichen 
Bericht. Darin betonte Freyenn1uth, ein einheitliches Münzsysten1 wäre allen1 
andern vorzuziehen, denn nur so könnte wirksame Abhilfe geschaffen werden. 
Leider verhindere der Bundesvertrag diese beste Lösung. «Kantonalinteresse, An
hänglichkeit an das Althergebrachte, Stolz der Kantone auf ihre Souveränitäts
rechte, vielleicht auch Eitelkeit, unter dem Kantonssternpel Geld zu prägen», 
seien schuld an der unerträglichen Lage41 • Die Kornmission stin1mte dem Antrag des 
Vorortes zu. Doch lehnte sie eine Liquidation der Scheiden1ünzen ab, n1it der 
Begründung, der Thurgau habe nie viel geprägt und nie die helvetischen Scheide-
111ünzen auf seinem Gebiet verboten42• 

In diesen1 Bericht kon1mt deutlich zum Ausdruck, daß der Thurgau Zentrali
sation begrüßte. Wie in der Frage der Binnenzölle, so bedauerte er auch im Münz
vvesen den starken Föderalisn1us. Er hielt also nicht starr an seiner Souveränität 
fest. 

Da auch hier die großen regionalen Unterschiede eine gerneinsame Verein
barung verunn1öglichten, beschränkte n1an sich auf Konkordate zwischen einzelnen 
Kantonen. So trachtete die thurgauische Regierung ihrerseits nach einer möglichst 
vorteilhaften Verbindung. Sie schloß sich eng an die Entscheidungen der östlichen 
Kantone, vor allem von St. Gallen und Schaffhausen, an, deren Handelsinteressen 
wie die thurgauischen nach Norden gerichtet waren. Sie behielt sich in jedem Fall 
eigene Maßnahmen vor43. Hatte sie anfänglich eine Einschränkung der helveti
schen Scheidemünzen als nützliches Mittel zur Verbesserung des mißlichen 
Zustandes begrüßt, so änderte sie ihre Meinung im Laufe der Verhandlungen. 
Sie verweigerte den Beitritt zum Konkordat vom 19.Juli 182444, womit sich sech
zehn Stände verpflichteten, die Ausprägung von Scheidemünzen unter einem 
Franken während zwanzig Jahren zu unterlassen. Die wiederholten Mahnungen 
des Vorortes, sich der notwendigen Maßnahme nicht länger zu widersetzen, 
fanden keine Beachtung. 

Zum Schutz gegen den Zusa1nmenschluß der westlichen Kantone, die trotz 
dem Konklusum vom 14.Juli 1819 die Scheidernünzen aus dem Verkehr gezogen 
hatten, traf der Thurgau mit den Ständen Schaffhausen, Appenzell und St. Gallen 
eine Vereinbarung. Sie beschlossen im Oktober 1826: 

4o StATG, Kantone, Luzern, den 9. Dezember. 
41 StATG, Kantone, Gutachten, gezeichnet von Freyenmuth, 20. Mai 1820. 
42 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1820, § 946, Beschluß vom 26. Mai 1820. 
43 StATG, Instruktionen 1819, S. 43; 1820 und 1821, § 22; 1822, S. 39. 
44 E.A. 1824, S. 69. 



1. Alle helvetischen Scheiden1ünzen in1 Wert von weniger als einen1 Franken 
ab 1. Nove1nber 1826 außer Kurs zu setzen und zu verbieten, ,venn sie nicht den 
Sten1pel eines konkordierenden Standes tragen. 

2. Alle Münzen aus den westlichen Kantonen nicht n1ehr anzuerkennen, 
solange diese ihr Verbot aufrechterhielten. 

Die thurgauische Regierung lehnte jede Einladung des Vorortes, den1 Kon
kordat der Mehrheit beizutreten, ab. Sie hatte eine eigene R .. egelung getroffen und 
erachtete eine eidgenössische Übereinkunft zur Einziehung der unbeliebten Mün
zen als unnötig. Die Kantone, so n1einte sie, ,vürden in ihren1 eigenen Interesse 
deren Anhäufung zu verhindern trachten. Sie nahn1 an keinen eidgenössischen 
Beratungen n1ehr teil 4 5. Als elf Stände a111 7. August 1827 den Antrag des Vorortes 
zur vollständigen Liquidation der kleinen Geldsorten aus der Zeit der Helvetik 
befürworteten und einer Verteilung der daraus entstehenden Unkosten auf alle 
Stände zustin1n1ten, verweigerte der Große Rat des Kantons Thurgau die Ratifi
kation des Beschlusses. Solange die westlichen Kantone das Konklusun1 von1 
14. Juli 1819 umgingen und den freien Kurs hen1n1ten, fühlte sich der Thurgau 
nicht verpflichtet, ihnen einen Schritt entgegenzukon1111en, besonders da ihn1 
selber keine Schuld an der hohen Vern1ehrung der Scheidemünzen zufiel46• Auf 
thurgauische1n Gebiet waren sie bereits eingezogen worden und lagen zur Ver
nichtung bereit. Eidgenössische Maßnahn1en n1ußten daher als überflüssig er
scheinen47. Die wenigen Kantone, vor allen1 im Westen, die Vorteile aus der 
Liquidation zogen, sollten nach thurgauischer Auffassung die Unkosten selber 
tragen und sie nicht Unbeteiligten zuschieben. An der Tagsatzung iin Son1mer 
l 829 wehrte sich Landan1111ann Morell für die kantonale Selbständigkeit in dieser 
Frage und wurde darin von den «kleinen» Kantonen Uri, Schwyz und Unter
walden unterstützt. Hier berührten sich die Interessen der in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung so verschiedenen Stände. Gemeinsam betonten ihre Vertreter, daß 
kein Mehrheitsbeschluß der Minderheit aufgezwungen werden dürfe. Morell 
wies auf die Verletzung des Konklusums von 1819 und berief sich auf die in1 
Bundesvertrag zugesicherte Souveränität, wie ill1111er, sobald er die unabhängige 
Entscheidung eingeschränkt sah48• 

Erst im Jahre 1832 anerkannte der Thurgau den Liquidationsplan auch für 

45 StATG, Instruktion 1827, § 22; E.A. 1827, S. 80. 
46 StATG, Großer Rat, Prot. 8. Januar 1828. Der Thurgau prägte nicht selber Scheidemünzen, wie z.B. der 

benachbarte Kanton St. Gallen, obwohl er dazu berechtigt gewesen wäre. Da dem Thurgau eine eigene Münz
stätte fehlte, übergab er die Prägung an Solothurn, wo 1808 und 1809 vor allem Batzen, Halbbatzen, Kieuzer und 
Halbkreuzer sowie Fünfbatzenstücke entstanden. Sager, S. 52. Freyenmuth verurteilte die Methode St. Gallens, 
minderwertiges Kleingeld in großer Menge in Umlauf zu setzen, nur um Gewinne zu erzielen. 

47 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1829, § 974, 15. Mai 1829. 
48 E.A. 1829, S. So; StATG, Gesandtschaftsbericht vom 15.Juli 1829. 
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sein Gebiet als verbindlich. Bis dahin aber ,vidersetzten sich die leitenden Staats
n1änner einer Lösung, die ihrer Ansicht nach den1 Kanton zu große finanzielle 
Verluste gebracht hätten. 

Allgen1ein gilt, daß der Thurgau den Revisionen und der Angleichung in1 
Zoll- und Münzwesen grundsätzlich nicht widersprach, in1 Gegenteil mitwirkte, 
sobald sie zur Diskussion standen. Die Initiative zu Vorschlägen und Anträgen 
überließ er den1 Vorort oder andern Kantonen. Er war bereit, auf gewisse Be
fugnisse zu verzichten, und bevorzugte sogar eine Vereinheitlichung. Er ließ aber 
nicht zu, daß es auf seine Kosten geschah und Neuerungen nur den andern Vorteile 
brachten. Solange die andern Stände auf ihren Rechten beharrten, berief sich auch 
der Thurgau auf seine Souveränität. U111 seine Ansprüche oder seine Weigerung 
zu rechtfertigen, konnte er sich wie die übrigen Kantone auf den Bundesvertrag 
stützen. Erst die Bundesverfassung von I 848 schuf die Voraussetzung zur all
ge111ein verbindlichen Zentralisation. 

6. Kapitel 

Niederlassungsrecht für Bürger anderer Kantone und Aiifnahme von Hei,natlosen 

Hatte die Mediationsakte den Schweizer Bürgern das Recht der freien Nieder
lassung und Gewerbeausübung zugesichert, so wurde in1 Bundesvertrag keine 
Bestinm1ung über die Erteilung von Niederlassungsbewilligungen erwähnt und 
das Recht dan1it stillschweigend den Kantonen überlassen. An der Tagsatzung 
vom II. Juli 1818 beklagten denn verschiedene Deputierte den bedauerlichen 
Zustand, daß Bürger eines schweizerischen Kantons in einen1 andern als Fremde 
behandelt wurden und sich nur nut Einschränkungen außerhalb der Kantons
grenzen ansiedeln konnten. Nur wenige Kantone waren nut einer großzügigen 
Regelung einverstanden. Der Vorschlag der eidgenössischen Kommission, den 
Tagsatzungsbeschluß aus dem Jahre 1805 weiterhin bestehen zu lassen und damit 
allen Schweizer Bürgern Niederlassungsfreiheit zu gewähren, wurde von den 
meisten Standesvertretern mit Vorbehalten angenommen. Die Urkantone, Basel 
Schaffhausen, Appenzell und Wallis verwarfen ihn ganz oder stellten unerfüllbare 
Bedingungen. Die übrigen verlangten von den Ansässen Hein1atscheine, Leumunds
zeugnisse, Ausweise über genügend finanzielle Mittel und über mindestens zehn
jähriges Bürgerrecht in der Schweiz1• 

Der Thurgau gehörte zu den fünf Kantonen, die dem Antrag der Kon1nussion 
vorbehaltlos zustimn1ten. Er bewies in allen Fragen, die Niederlassung anderer 

1 Oechsli II, S. 466 



Kantonsbürger betreffend, Aufgeschlossenheit und Anhänglichkeit an ein wich
tiges Postulat der Revolution, an den Grundsatz der Niederlassungs- und Gewerbe
freiheit. Er setzte sich für die Gleichberechtigung ein, vvie er eine Zentralisation 
im allgemeinen befürwortete. Ohne weiteres ratifizierte er das Konkordat von1 
10. Juli 1819 und verpflichtete sich da1nit, den Bürgern der elf konkordierenden 
Kantone die Niederlassung auf seinen1 Gebiet zu gestatten. Sie n1ußten die nötigen 
Ausweispapiere mitbringen und auf politische Rechte und den Anteil an Ge
meindegütern verzichten. Es war ihnen erlaubt, gen1äß den gesetzlichen Bestin1-
mungen des Kantons Gewerbe zu treiben. Sie übernah1nen die Verpflichtung, die 
Ortspolizeiausgaben bestreiten zu helfen. Die Ausfertigung der Niederlassungs
bewilligung durfte die Kanzleigebühr von 8 Franken nicht überschreiten. Der 
Kanton behielt sich vor, den Zugewanderten an den Hein1atkanton zurückzu
vveisen, wenn er sich eines unsittlichen Lebenswandels schuldig 1nachte oder durch 
Verarmung einer Gemeinde oder den1 Kanton zur Last fiel. U1ngekehrt hatte er 
seine Bürger wieder aufzunehmen, wenn sie von einem andern Kanton ausge
wiesen wurden 2 • 

In dieser Beziehung zeigte sich die thurgauische Regierung äußerst entgegen
kommend. Sie instruierte die Tagsatzungsgesandtschaft dahin, Erleichterungen zu 
gewähren, um die Beteiligung der nicht konkordierenden Stände zu gewinnen. 
Vor allem versuchte sie, Schwyz, Zug und Graubünden zum Beitritt zu bewegen. 
Schwyz wollte nur unter der Bedingung, daß den Protestanten die Niederlassung 
auf seinem Gebiet verboten sei, das Konkordat annehmen. Graubünden und Zug 
ersuchten um die Abgabe einer Kautionssumme von den Kantonen, deren An
gehörige sich auf ihrem Territoriun1 anzusiedeln wünschten. Obwohl diese 
Forderungen den Bestin1mungen der Übereinkunft vom Juli 1819 widersprachen 
und sich einseitig auf die Interessen der drei Stände bezogen, sah der Thurgau 
darin keinen Grund, ihnen den Beitritt zum Konkordat zu verwehren, natürlich 
1nit Vorbehalt gegenseitiger Maßnahmen 3• Hatte Morell im Jahre 1 So 5 den An
trag des Kantons Schwyz zur konfessionellen Einschränkung der Niederlassungs
freiheit abgelehnt4, so war er nun zu Entgegenkommen bereit. Die Bemühungen 
scheiterten an der Weigerung der übrigen, die Vorbehalte der drei Kantone 
Schwyz, Zug und Graubünden anzuerkennen 5. 

In ähnlicher W eise nahm der Thurgau Stellung in der Frage über Einbürgerun
gen von Heimatlosen. Er befürwortete Vereinbarungen zwischen den Kantonen, 

2 Konkordat vom 10. Juli 1819, §§ 1, 3, 4, 5; E.A. 1819, S. 65. 
3 StATG, Instruktion 1822, §§ 15, 16. 
4 Bandle, S. 30. 
s E.A. 1822, S. 36. 
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un1 die Mißstände zu beseitigen und um zu verhindern, daß ihm andere Stände 
Heimatlose zuschoben. So wehrte er sich zum Beispiel gegen die Übernahme einer 
gewissen Familie Lüthi, die im Jahre 1813 von1 Landammann der Schweiz vor
übergehend der thurgauischen Ge1ueinde Salenreutenen im Bezirk Steckhorn zu
gewiesen worden war. Raymond Lüthi, ursprünglich in Württemberg beheimatet, 
während mehrerer Jahre im Kanton Solothurn als Ansässe geduldet, war seines 
Heimatrechtes durch unerlaubte Heirat verlustig gegangen. Der Thurgau fühlte 
sich nicht verpflichtet, für die Witwe Lüthis mit ihren acht Kindern zu sorgen. 
Deshalb brachte er die Angelegenheit im Jahre 1816 vor die Tagsatzung. Seiner 
Meinung nach n1ußte Solothurn die Faniilie aufnehmen, weil sie sich dort an1 
längsten aufgehalten hatte. Er berief sich auf einen Tagsatzungsbeschluß vom 
Jahre 1812. Solothurn dagegen betonte, die Heimatlosen seien zuletzt in einer 
thurgauischen Gcn1einde geduldet ,vorden. Daher habe man sie dort einzubürgern. 
Schließlich war auch der Kanton Luzern in den Fall verwickelt. Auf seinem Gebiet 
hatte sich Lüthi im Jahre 1799 unerlaubterweise trauen lassen und damit den Anlaß 
zur ganzen Auseinandersetzung gegeben6• 

Am 29. August 1816 beschloß die Tagsatzung, den Streitfall den drei Kantonen 
zu freundschaftliche1u Ausgleich zu empfehlen. Sollten sie sich nicht einigen 
können, so hatten sie die Möglichkeit, ein eidgenössisches Schiedsgericht anzu
rufen, wie Artikel 5 des Bundesvertrages vorsah7• Erst auf wiederholtes Drängen 
des thurgauischen Kleinen Rates erklärte sich die solothurnische Regierung ein
verstanden, die Angelegenheit an der Bistumskonferenz von1 15. Mai 1817 in 
Luzern zu besprechen8• Doch konnten sich die Abgeordneten nicht einigen. An 
der Tagsatzung des gleichen Jahres bestand die thurgauische Deputation energisch 
auf einem Ausgleich. Der Thurgau sei bereit, so lautete die Instruktion, bis 
600 Franken an die Kosten zu bezahlen, wenn Solothurn oder ein dritter Stand die 
Heimatlosen aufnähme. Auch dieses Angebot blieb wirkungslos. Nun appellierten 
die drei Kantone an ein Schiedsgericht. Bürgermeister David von Wyß aus Zürich 
und Landammann Zollikofer von St. Gallen traten als Vermittler für den Thurgau 
ein. Der Schiedsspruch fiel am 3. September 1817 zugunsten Thurgaus aus: Die 
Familie Lüthi wurde dem Kanton Solothurn zugewiesen. Der Thurgau und Luzern 
hatten je einen Beitrag von 500 Franken zu leisten 9• 

Auseinandersetzungen über die Zuweisung von Heimatlosen kamen auch 
zwischen andern Kantonen öfters vor. Die Regierungen suchten zu vermeiden, 

6 StATG, Abschiede 1816, S. 29of. 
7 StATG, Abschiede 1816, S. 290f. 
8 StATG, Instruktion vom 13. Mai 1817. 
9 StATG, Kantone, Schiedsspruch (Original). Vgl. Kleiner Rat, Prot. 1817, § 2164; Kleiner Rat, Missive 

23. September 1817, Nr. 1278, und 13. Dezember 1817, Nr. 1616. 
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daß ihren Ge1neinden unben1ittelte Personen zur Last fielen. Eine allgen1ein ver
bindliche Vereinbarung drängte sich deshalb auf. Nach den Erfahrungen n1it 
Solothurn konnte den1 Thurgau eine genaue Bestimmung nur ,villkon11nen sein. 
An der Tagsatzung von1 8. Juli 1819 ,vurde eine Ko1nn1ission niit der Aufgabe 
betraut, einen den kantonalen Anliegen angeglichenen Konkordatsent,vurf aus
zuarbeiten. Landan1n1ann Morell wurde als zweites Mitglied in diese Kon1n1ission 
berufen. Offensichtlich erachteten die andern Deputierten den thurgauischcn 
Gesandten als kon1petent in dieser Angelegenheit. Es beweist zuden1, daß sich 
Morell ernsthaft niit den1 Heimatlosenproblen1 beschäftigte und sich un1 eine 
geeignete Regelung ben1ühte. 

In Ko1n1nissionsbericht von1 21. Juli 1819 wurde die Hei111atlosigkeit als 
« giftige Frucht fehlerhafter Einrichtungen» dargestellt, hervorgerufen durch 
Entscheidungen « bürgerlicher und strafender Gesetzgebung» und durch polizei
liche Verfügungen. Es konnte nä1nlich bis dahin vorko1nn1en, daß, wie bereits 
kurz erwähnt, Bürgern das Heimatrecht entzogen wurde, wenn sie sich illegal 
trauen ließen, dann auch, wenn sie ihre Konfession änderten oder in unerlaubten 
Kriegsdienst traten10• Daher forderte die Ko1nniission die Kantone auf, durch 
Einbürgerungen die Heünatlosigkeit zu bekämpfen, aber ebenso, unüberlegte 
Strafverfügungen aufzuheben, um die Zahl der Heimatlosen nicht noch weiter 
anwachsen zu lassenII. 

Die thurgauische Gesandtschaft stimmte a1n 3. August 1819 zusammen mit 
Vertretern von siebzehn Kantonen dem von der Komniission vorgeschlagenen 
Konkordat zu. An1 5. Januar 1820 ratifizierte der Große Rat die Vereinbarung. 
Da1nit verpflichtete sich der Kanton, Heünatlose aufzunehmen, wenn sie sich seit 
den1 Jahre 1803 vorwiegend auf semen1 Gebiet aufgehalten hatten. Sollte in einen1 
Fall Uneinigkeit über die Zuteilung entstehen, so mußte der Heimatlose so lange 
Ün Thurgau geduldet werden, bis das Ergebnis der Untersuchung vorlag. Wenn 
Personen früher einen Heimatausweis besaßen oder wenn deren Eltern von einen1 
Kanton als Bürger anerkannt gewesen waren, so hatten sich die Kantone über die 
Zuweisung zu verständigen. Sie konnten sich zur Abklärung eines Falls an ein 
Schiedsgericht wenden12• 

W oh! war niit dieser Verembarung em wesentlicher Schritt zur Beseitigung 
der Heimatlosigkeit gewonnen, doch konnte erst dann Erfolg garantiert werden, 
wenn alle Stände dem Konkordat beitraten. Auch genügten diese Bestimmungen 
nicht. Man n1ußte vorbeugende Maßnahmen treffen und verhindern, daß gesetz-

IO Im Thurgau bestand seit dem 17. Januar 1815 ein solches Dekret, Off. Sammlung I, S. 121. 
11 StATG, Abschiede 1819, Beilage N, gedruckt in E.A. 1819, Beilage T, S. 91. 
12 Konkordat, §§ 4, 5, I, 2; E.A. 1820, S. 47. 
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widriges Vergehen einfach nut Entzug des Bürgerrechts bestraft wurde. Ein 
solches Konkordat kan1 erst in1Jahre 1826 zustande13 • 

Wie der Thurgau in der Niederlassungsfrage Zuvorkon1menheit zeigte, so 
setzte er sich 111it allen Kräften für eine Lösung des Hein1atlosenproble1ns ein. Er 
unternahn1 alles, was zur Beseitigung der Mißstände beitragen konnte. So ent
stand in1 Juni 1828 eine Verordnung, wonach n1ehr als zweihundert heitnatlose 
Fanulien in eigens für sie geschaffenen Gen1einden in1 ehen1aligen Gerichtsbezirk 
des Klosters Fischingen eingebürgert ,vurden14• 

Auch in dieser Frage erkannte die thurgauische R.egierung die Grenzen der 
kantonalen Wirksan1keit. Sie betonte ,viederholt, daß nur die Mitarbeit aller 
Kantone und eine eidgenössische Vereinbarung Erfolg brit1gen ,vürden. Aus dieser 
Einsicht ließ sie sich eine Einschränkung ihrer Kon1petenzen gefallen und übertrug 
den1 Vorort das Aufsichtsrecht über die Anwendung des Konkordates. Auch 
erlaubte sie, daß ein Heimatloser die eidgenössische Behörde un1 V ern1ittlung 
bitten konnte 1 5• 

Der Thurgau handelte durchaus real, den Umständen entsprechend. Aus eige
ner Erfahrung erkannte er, daß nur eine zentrale Organisation ihn gegen ungerecht
fertigte Zuweisungen von Hein1atlosen anderer Kantone schützte. Auch sah er 
ein, daß der Hein1atlosigkeit nur dann Schranken gesetzt werden konnten, wenn 
der Vorort die genaue Handhabung des Konkordats überwachte. Deshalb ver
zichtete er auf einen Teil seiner Befugnisse. 

II. Bistumsfrage 

7. Kapitel 

Die verschiedenen Bistumsprojekte 

Mit den politischen Regelungen eng verflochten waren die Diskussionen über 
das Verhält11is der schweizerischen Kantone zu Ro1n. Nach Restauration, nach 
Wiederherstellung der alten Ordnung, strebten nicht nur die Staaten, sondern 
auch die katholische Kirche. Sie versuchte, ihren Machtbereich auszudehnen und 
ihre Universalität zu neuer Entfaltung zu brmgen. Dabei stieß sie vor allem bei 
jenen Staaten aufWiderstand, die sich möglichst große Selbständigkeit m kirch
lichen Angelegenheiten sichern und keine Superiorität des Papstes dulden wollten'. 

13 12. August 1826; E.A. 1826, S. 35. 
14 Häberlin, S. u7f. 
15 Fünfzehn Stände schlossen sich dem Konkordat vom 17.Juli 1828 an. E.A. 1827, S. 33f., und 1828, S. 45f. 
7. Kapitel: 
1 Fleiner «Ausgewählte Schriften», S. 105. 
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In der Schweiz waren seit 1798 Stin1111en laut ge,vorden, die ein nationales 
Bistun1 verlangten, eine Diözese, die allein schweizerisches Gebiet umfassen sollte. 
Dreizehn Kantone unterstanden ganz oder teilweise den1 Bischof von Konstanz, 
nämlich Uri, Schwyz, Unterwalden, Zürich, Bern, Luzern, Glarus, Zug, Schaff
hausen, Appenzell, St. Gallen, Aargau und Thurgau. Vor allein die Innerschweiz 
drängte auf eine neue Diözesaneinteilung und auf Trennung von Konstanz 2• Doch 
Ron1 zeigte sich abgeneigt. Ih1n lag an einer überstaatlichen Organisation, uni die 
Bildung eines Staatskirchentun1s nach Möglichkeit zu verhindern. Es änderte 
seine Haltung erst, als im Bistun1 Konstanz unter dem Generalvikar von W essen
berg liberale Tendenzen immer deutlicher spürbar wurden und die Kurie 111ehr 
Nachteile befürchten 111ußte, wenn sie die schweizerischen Kantone unter diesen1 
Einfluß ließ, als wenn sie ihnen eine neue Verbindung erlaubte. Überraschend 
willigte sie deshalb Ende 1814 in die Trennung ein 3. 

Die thurgauische Regierung bedauerte diesen Entscheid, denn z,vischen ihr 
und der bischöflichen Verwaltung in Konstanz hatte ein gutes Verhältnis bestanden. 
Dennoch widersetzte sie sich der päpstlichen Verfügung nicht und erklärte sich 
mit der provisorischen Einsetzung eines Generalvikars für die von der deutschen 
Diözese abgetre1111ten Kantone einverstanden. Sie war bereit, die Gespräche über 
eine schweizerische Bistun1seinteilung weiterzuführen. 

Landa1nn1ann Joseph Anderwert, Präsident des katholischen Kleinratskolle
giums, beschäftigte sich unern1üdlich niit der Bistun1sfrage und suchte nach einer 
Lösung, die sowohl den Bedürfnissen der katholischen Gläubigen als auch den 
landesherrlichen Rechten der Regierung Rechnung trug. Ihm fiel die schwierige 
Aufgabe zu, zwischen den Ansprüchen der protestantischen Mehrheit und den 
Anliegen der ultramontan gesinnten Katholiken das Gleichgewicht zu halten und 
eine Lösung zu finden, die beiden Konfessionen gerecht wurde4• 

Nach der thurgauischen Verfassung von 1814 stand die äußere Kirchenordnung 
unter «höherer Aufsicht» der gesamten Regierung5• So entschied nicht etwa der 
katholische Teil des Kleinen Rates in der Bisturnsfrage, obwohl das Kirchenwesen 
nach Konfessionen getrennt war, sondern die ganze Behörde. Da im Kanton 
Thurgau die Protestanten die Mehrheit bildeten, mußte ihre Auffassung von der 
Oberhoheit des Staates den Gang der Verhandlungen wesentlich beeinflussen6• 

Trotz den konfessionellen Unterschieden stimmten die beiden leitenden thurgaui
schen Staatsmänner, Morell und Anderwert, im einen Grundsatz überein, daß 

2 Dierauer, S. 247; Band!e, S. Sr. 
3 StA TG, Bistwnsangelegenheit, Bestätigung des päpstlichen Breves vom 2. November 1814, Anfang Februar 

1815; Schreiben von Generalvikar Göldlin an den Kleinen Rat, 13. Februar 1815. Vgl. Isele, S. 2o6. 
• Vgl. Hungerbühler, Th.B. 96, S. 298ff. 
s Kantonsverfassung 1814, § 39, Off. Sammlung I, S. 28. 
6 Hungerbühler, Th.B. 96, S. 302, 308. 
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nämlich auch in der Bistumsfrage der Kanton seine Souveränität bewahren müsse. 
Weder Ron1 noch ein anderer Stand sollten ilun einen Bischof aufzwingen. Nach 
außen vertraten sie geschlossen die kantonalen Interessen. 

Itn Januar 1816 versammelten sich die Vertreter der dreizehn Kantone in 
Luzern, um ein Bistu1nsprojekt auszuarbeiten, das als Grundlage für die Verhand
lungen mit dem päpstlichen Nuntius dienen sollte. Man dachte zunächst an die 
Bildung eines einzigen schweizerischen Bistums. Doch erwies sich dieser Plan 
bald als urunöglich, da die Einzelinteressen überwogen und mehrere Kantone 
Zentrun1 des neuen Kirchensprengels zu werden hofften. Die Vorschläge be
schränkten sich denn auf die Gebiete der ehen1aligen Diözese Konstanz und des 
Bistums Basel. Zum letzteren gehörten, neben dem Kanton Basel, Teile von Bern, 
Solothurn und Aargau. Sein Bestand wurde durch ein päpstliches Brevet garan
tiert. Doch besaß es noch keine Kathedrale, keinen anerkannten Bischof und kein 
Don1kapitel. Nicht undenkbar schien daher eine Diözese gebildet von den oben 
erwähnten Ständen. 

Verschiedene Projekte traten seit dem Jahre 1816 in Konkurrenz: 
Solothurn plante ein Bistum, das die Gebiete von Solothurn, Basel, Bern und 

das aargauische Fricktal umfassen sollte. Als bischöfliche Residenz wurde Solothurn 
vorgeschlagen 7• 

Bern befürwortete diese Umschreibung, gedachte aber, das Zentrum nach 
Pruntrut zu vcrlegen8• 

Der Aargau warb für eine ausgedehnte Diözese aller baselschen und kon
stanzischen Bistumskantone mit dem Namen Basel oder Windisch. Die Frage, wo 
der Bischof residieren würde, ließ er noch offen und verlangte nur, der Sitz sollte 
nicht allzu entfernt vom Mittelpunkt, wenn möglich in einem Kantonshauptort 
errichtet werden. Um so genauer schrieb der Aargau die innere Organisation vor. 
Er legte das Schwergewicht auf das Domkapitel. Alle zwölf Domherren sollten 
von den Kantonsregierungen ernannt und jeder einzelne von der Mehrheit der 
Stände anerkannt werden. Das Domkapitel sollte den Bischof wählen und in 
allen wichtigen Angelegenheiten um die Meinung befragt werden. Dieses Projekt 
war allzu liberal und hatte keine Aussicht, die päpstliche Genehmigung zu erhalten. 
Doch beeinflußte es die Verhandlungen9• 

Luzern schließlich schlug eine Diözese aller konstanzischen, später mit Ein
schluß der baselschen Bistumskantone vor und beanspruchte für sich den bischöf
lichen Sitz10• In St. Gallen sprachen gewisse Kreise von Wiedereinsetzung des 

7 Isele, S. 2II. 
8 Isele, S. 213. 
9 Isele, S. 222. 
10 Isele, S. 225. 
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Abtes in die bischöflichen RechteII. Die lnnerschweiz zeigte Neigung, den Abt 
von Einsiedeln als Bischof anzuerkennen 1 2 • 

Es war daher nicht zu verwundern, daß n1an sich im Thurgau 1nit den1 Ge
danken befaßte, sich un1 den Bischofssitz einer ostschweizerischen Diözese zu 
bewerben. Anderwert hoffte noch imn1er, seinen1 ländlichen Kanton ein Zentrun1 
verschaffen zu können. Nachden1 alle Ben1ühungen un1 den Erwerb der Stadt 
Konstanz gescheitert ,varen, hätte eine bischöfliche Residenz in1 Thurgau wohl 
Ersatz bieten können13 . Doch erkannte Anderwert bald, wie wenig Aussicht auf 
Verwirklichung seines Lieblingsgedankens bestand. Er ließ davon ab und er,vog 
die andern Projekte. Sein Grundsatz war, in einen1 neuen Bistun1 den Einfluß der 
Kurie zu beschränken, den1 Bischof die geistliche Betreuung der Gläubigen zu 
überlassen, nicht aber Einmischung in die äußere Kirchenordnung und die landes
herrlichen Rechte zu dulden. Deshalb befürwortete er einen ausgedehnten 
Bistu1nsverband unter Berücksichtigung der Verhältnisse, wie sie unter den1 
Bischof von Konstanz bestanden hatten. Ganz gerne hätte er Luzern als Mittelpunkt 
eines von allen ehen1aligen konstanzischen Diözesanständen gebildeten Kirchen
sprengels gesehen14. Auch mit dein aargauischen Projekt erklärte er sich einver
standen, da es alle konstanzischen und baselschen Bistumskantone zu einer Diözese 
verband. An den Konferenzen vom Januar 1816 und Mai 1817 in Luzern, wo 
sich Vertreter der dreizehn Kantone berieten, entschied er sich für keinen der 
Vorschläge. Er ließ alle Möglichkeiten offen, solange die andern Kantone keine 
gen1einsan1e Lösung fanden. 

Nicht undenkbar schien ihn1 die Rückkehr zun1 Bistu1n Konstanz. Mit Be
stinu11theit wehrte er sich jedoch gegen die Einsetzung des Abtes von St. Gallen 
in die bischöflichen Rechte. Er bezeichnete den Antrag, der an der Tagsatzung 
vor alle1n von Schwyz unterstützt wurde, als höchst gefährlich, in kirchlicher wie 
in politischer Hinsicht. Obwohl er sich persönlich mit dem päpstlichen Nuntius 
in Luzern besprach, erhielt er von ihn1 keine beruhigende Erklärung15 . Erst die 
entschiedene Ablehnung durch die Mehrheit der Stände an der Tagsatzung in1 
Son1mer 1817 bot Gewähr, daß die Ansprüche des ehemaligen Fürstabtes endgültig 
zurückgewiesen waren1 6_ 

Größtes Gewicht legte Anderwert auf das Mitspracherecht der Regierung bei 
der Bischofswahl. Entweder sollte - wie Luzern vorgeschlagen hatte - der Bischof 
durch eine Versan1n1lung von Deputierten aller Kantone oder vom Donikapitel 

11 Kothing, S. 103 f. 
12 Kothing, S. 103 f. 
13 Mörikofer «Anderwert», S. 157; Sulzberger, S. 181. 
14 StATG, Bistumsangelegenheit, Punkt 3 der Instruktion vom 8. Januar 1816. 
15 StATG, Bistumsangelegenheit, Bericht Anderwerts vom 17. Mai 1817. 
16 Fetscherin I, S. 784f. 
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gewählt werden. Er beharrte darauf, daß in jeden1 Fall der letzte Entscheid bei der 
weltlichen Behörde liege, nicht etwa bei der Kurie. Jeder Stand sollte, den1 Ver
hältnis der Bevölkerung entsprechend, irn Donlkapitel vertreten sein. Auch die 
Don1herren durften nur von den Regierungen ernannt ,verden17• Anderwert ver
langte Rücksichtnahn1e auf die geringen finanziellen Kräfte der thurgauischen 
Katholiken und deshalb das Recht, einen nicht residierenden Don1herrn ins Kapitel 
abordnen zu können, das heißt, der Thurgau wollte einen Geistlichen, der irn 
l(anton von den Einkünften seiner Pfründe lebte, zu seinen1 Vertreter bestin1n1en. 
So mußte der Staat nicht für die Installation und die Dotation emes Kanonikates 
aufkon1n1en I s. 

Landan1111ann Anderwert vertrat nut Mäßigung, aber festen1 Willen die Inter
essen seiner Regierung und seiner Konfession. Er gewann als Abgeordneter eines 
paritätischen Standes und dank seinen1 diplo1natischen Geschick das Vertrauen 
und die Anerkennung der andern Deputierten. Als drittes Mitglied wurde er in 
die Kon1niission zur Unterhandlung 111it der Nuntiatur gewählt. Seinen Ein
wänden und seiner Kritik wurde Beachtung geschenkt. Er warnte wiederholt vor 
einer illll1ler stärker spürbaren Abhängigkeit von der Kurie und lenkte die Auf-
111erksamkeit auf den seiner Meinung nach gefährlichen Einfluß des päpstlichen 
Nuntius. Eine definitive Lösung der Bistumsfrage sei dringend, so betonte er. Von 
der Uneirugkeit und dem provisorischen Zustand würde allein Rom profitieren. 
Anderwert verglich die Situation mit den Beziehungen der Schweiz zu Frankreich 
während Helvetik und Mediation 19• Er wehrte sich jetzt gegen die Bevormundung 
durch den Papst, wie er früher die Herrschaft Napoleons nur widerwillig ertragen 
hatte, und wollte die Schweiz und semen Kanton vor ähnlicher Abhängigkeit 
bewahren. 

Um nicht selber eine schnelle Regelung zu verhindern, lautete die Instruktion 
der Regierung an die Tagsatzungsgesandtschaft vom Jahre 1817 bestirnmter als 
bisher. Der Thurgau war bereit, sich einem von den Ständen Basel, Bern und 
Solothurn zu bildenden Bistum nut der Bezeichnung Basel anzuschließen, falls 
die andern konstanzischen Bistumskantone dieser Vereinbarung beitreten wür
den 20. Doch auch im Juli 1817 konnten sich die Vertreter der dreizehn Kantone 
nicht einigen. 

Eme bedeutsame Wendung trat in1 Dezember 1817 ein: Luzern und Bern 
schlossen sich zu einem Konkordat zusan=en. Darnach sollte die künftige Diözese 
die Gebiete dieser beiden Kantone umfassen. Sie wollten den Ständen Uri, Schwyz, 

17 StATG, Bistumsangelegenheit, Instruktionen vom B.Januar 1816 und 9. Mai 1817. 
is Fleiner «Bischofswahl», S. 72. 
19 Anderwert an Escher, 13.Juni 1817, zit. bei Mörikofer •Anderwert», S. 158. 
20 StATG, Instruktion vom r.Juli 1817; Kleiner Rat, Prot. 1817, § 1574. 



Unterwalden, Zug, Solothurn, Basel und Aargau den Beitritt offenhalten. Bi
schofssitz sollte Luzern sein 21 • 

Dieser V ertrag bedeutete einmal für Solothurn einen schweren Schlag, rechnete 
es doch noch iinmer damit, selbst Mittelpunkt der neuen Diözese zu werden. 
Aber auch die andern Kantone mochten sich teilweise hintergangen fühlen, denn 
nicht alle ehen1als zum Bistum Konstanz gehörenden Stände wurden zum Anschluß 
aufgefordert. Der Thurgau mußte befürchten, von den einfl.ußreichen Kantonen 
iin Stich gelassen zu ,verden. Anderwert erkannte die ungünstige Situation und 
bemühte sich sofort un1 Berücksichtigung. Zunächst beriet er sich 1nit den1 aar
gauischen Regierungsrat Reding an einer Konferenz in Bassersdorf. Er schlug vor: 

l. Die drei Kantone Aargau, St. Gallen und Thurgau sollten zusanm1en ein 
Bistum bilden, den1 sich Zürich, Schaffhausen, vielleicht Glarus und Appenzell 
anschließen würden. 

Er beabsichtigte also eine Vereinbarung der vorwiegend protestantischen und 
paritätischen Kantone als Gegenpol zur Verbindung von Luzern und Bern. 

2. Wenn sich die betreffenden Regierungen nicht verständigen konnten, so 
sollten sich Aargau und Thurgau einem andern ausgedehnten Bistumsverband 
unterordnen. 

3. Auf jeden Fall sollten die beiden neuen Kantone nur mit gegenseitigem Ein
verständnis einen V ertrag abschließen 22 • 

Anderwert llielt sich wie bisher an die Meinung des Aargaus. Seit Begiim der 
Bistumsverhandlungen iin Jahre 1816 hatte sich der Thurgau in1mer nach den1 
Vorgehen des Aargaus gerichtet, dessen kirchliche Verhältnisse den thurgauischen 
weitgehend entsprachen. Jetzt fand er hier Unterstützung. Die aargauische Re
gierung versprach am 9. Januar 1818, nur dann ins luzernisch-bernische Projekt 
einzuwilligen, wenn allen ehemaligen konstanzischen Diözesanständen der Beitritt 
ermöglicht würde 23. Anderwert drängte die Regierung zu raschem Vorgehen. 
In einem wichtigen Gutachten an den Kleinen Rat legte er die Situation des 
Thurgaus nochmals mit aller Deutlichkeit dar. Er befürwortete darin die Ver
einigung von baselschen und konstanzischen Diözesanständen zu einen1 Kirchen
sprengel unter der Leitung des Bischofs von Basel mit Sitz in Luzern. Hatte er von 
Anfang an ein allgemeines schweizerisches Bistum vereinzelten kleinen Diözesen 
vorgezogen, so galt nun die Vereinbarung zwischen Luzern und Bern als die 
vorteilhafteste Lösung. Anderwert führte die zwei bekannten Überlegungen an: 
Einmal brachte der Zusammenschluß vieler Kantone zu einem Bistum weniger 

21 Kothing, S. 124. 
22 Konferenz in Bassersdorfvom 3.Januar 1818, Mörikofer «Anderwert», S. 159. 
23 StATG, Bistumsangelegenheit, Aargau an den Kleinen Rat, 9. Januar 1818. Über die aargauische Kirchen

politik vgl. Fleiner «Kirchenpolitik». 
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große finanzielle Belastung, und zun1 andern konnten die Regierungen unabhän
giger ihre Entscheidungen treffen und ihre Selbständigkeit besser bewahren. Alle 
andern Pläne traten in den Hintergrund. Weder der Beitritt zun1 Bistun1 Chur 
noch zu einem Bistl1111 St. Gallen oder zun1 deutschen Teil der Diözese Konstanz 
befriedigte. Aus politischen Gründen waren die drei Möglichkeiten ungünstig. 
Chur neigte allzu stark auf die Seite Roms 24. Das Projekt von St. Gallen hatte 
keine große Aussicht auf Ver\virklichung. Beide Lösungen wären auch finanziell 
kau1n tragbar gewesen. Die Rückkehr zu1n Bistum Konstanz schließlich kan1 im-
111er weniger in Frage, da sich dort die Tendenz äußerte, die Diözese auf deutsches 
Territorium zu beschränken2 s. 

Anderwert gewann nut dieser breiten Darlegung die UnterstützLmg der 
Protestanten. Auf sein Anraten hin richtete der Kleine Rat unverzüglich ein 
Schreiben an Luzern und bat darun1, zu den Verhandlungen zugelassen zu werden. 
Er war bereit, sofort seinen Abgeordneten, Landamn1ann Anderwert, an die 
Konferenz zu senden26• Doch Luzern lehnte ab, nut der Begründung, die Auf
nahine des Kantons Thurgau würde die Gespräche zum großen Schaden für das 
«gemeinsa1ne Vaterland» erneut verzögern. Man habe sich zum Konkordat nut 
Bern entschlossen, so führte Schultheiß Vinzenz von Rüttimann aus, nachdem alle 
Bemühungen über eine Vereinbarung zwischen den konstanzischen Diözesan
ständen gescheitert seien. Es sei höchste Zeit, endlich eine definitive Regelung zu 
treffen. Rüttimann wies auf das Projekt für ein Bistum St. Gallen und meinte, der 
Thurgau solle nut den östlichen Kantonen zusammenarbeiten. Er bedauerte, die 
Wünsche nicht berücksichtigen zu können, da er sich an die bereitwillige Haltung 
und Unterstützung des thurgauischen Abgeordneten an verschiedenen Konferen
zen erinnerte und auf die besondere Treue und Freundschaft des Kantons größten 
Wert legte 27• 

Für den Thurgau war die Absage enttäuschend, trotz den ehrenvollen An
erkennungsäußerungen. Jetzt stützte er sich ganz auf die Zusicherung des Aargaus, 
nur gemeinsam nut allen konstanzischen Bistumskantonen dem Konkordat von 
Luzern und Bern vom Dezember 1817 beizutreten. Als sich die aargauische 
Regierung von Luzern distanzierte und Neigung zeigte, ein gleichzeitig von 
Solothurn aus verbreitetes neues Projekt zu einem die Kantone Bern, Solothurn, 
Basel und Aargau umfassenden Bistum mit der Bezeichnung Basel und Sitz in 
Solothurn zu unterstützen28, stin1mte die thurgauische Regierung ohne weiteres 

24 Allgemeine Zeitung, 1819, Nr. 186. 
25 StATG, Bistumsangelegenheit, Gutachten vom 19.Januar 1818. 
26 StATG, Kleiner Rat, Missive 1818, Nr. 93; Kleiner Rat an Luzern, 23. Januar 1818, 
27 StATG, Bistumsangelegenheit, Luzern an Kleinen Rat, 20. Februar 1818. 
28 StATG Bistumsangelegenheit ,Aargau an Thurgau, 9. März 1818. 



zu und erklärte sich mit einer separaten Konferenz einverstanden 29 • Die Abge
ordneten von Solothurn, Aargau und Thurgau trafen sich am 12. und 13. Mai 1818 
in Schönenwerd. Anderwert nahm nur ad referendun1 teil. Aus lZücksicht auf die 
innern Verhältnisse des Kantons, u1n den Gegensatz zwischen rönusch gesinnten 
Katholiken und der protestantischen Mehrheit nicht zu vertiefen, verhielt er sich 
zurückhaltend30• Er wartete die Entscheidungen der beiden Hauptbeteiligten ab, 
die sich schnell zu einen1 Konkordat einigten. !111 wesentlichen entsprach das 
entstandene Projekt den Wünschen Anderwerts. Es ging ihm daru111, seinen1 Kan
ton zu große finanzielle Lasten zu ersparen. Er erreichte, daß der Thurgau von 
den Unterhaltskosten eines zu gründenden Priesterse1ninars befreit wurde. 
Solothurn war bereit, die Schritte zur Anerkennung des Projekts in Ron1 allein zu 
unternehn1en. Auch 1nußte sich der Thurgau nicht verpflichten, einen residieren
den Domherrn abzuordnen, erhielt aber dennoch das Mitspracherecht bei der 
Bischofswahl, die vom Don1kapitel vorgenonu11en und von den Regierungen 
bestätigt werden sollte3 1 • 

Die Vereinbarung lautete äußerst günstig, auch nach Ansicht der protestanti
schen Regierungsnutglieder, so daß Morell nicht zögerte, sie in1 Nan1en des 
Kleinen Rates zu unterzeichnen32• Zum ersten1nal schien eine definitive Lösung 
in Aussicht. 

Seit den1 Jahre I 8 18 bestanden somit zwei verschiedene Konkordate, eine 
Übereinkunft zwischen Luzern und Bern sowie ein Vertrag zwischen Solothurn 
und dem Aargau, dem sich der Thurgau angeschlossen hatte. Im letztern wurden 
allen Ständen der Basler und der ehemaligen Konstanzer Diözese der Beitritt 
offengelassen. Beide Parteien beanspruchten für sich den Namen Basel, die eine 
rechnete mit dem Bischofssitz in Luzern, die andere in Solothurn. Sie stellten 
aber für die innere Struktur ganz ähnliche Grundsätze auf Sie verlangten das 
Entscheidungsrecht oder Bestätigungsrecht der Kantonsregierungen bei der Wahl 
des Bischofs und der Domherren. Und danut stießen sie beide in gleicher W eise 
bei der Kurie aufWiderstand, die dem Staat überhaupt kein Recht in kirchlichen 
Angelegenheiten zubilligen wollte. Weder Luzern noch Solothurn gewannen 
für ihre Projekte die Zustirmnung Roms. Solange die schweizerischen Kantone 
uneins waren, konnte die Kurie zuden1 mit Erfolg die eine Partei gegen die andere 
ausspielen und - wie Anderwert befürchtete - Einfluß gewinnen 3 3 • 

Der unerwartete Tod des Generalvikars Göldin von Tieffenau lenkte die Auf-

29 StATG, Kleiner Rat, Prot. § 626, 20. März 1818. 
30 Mörikofer «Anderwert>>, S. I 59. 
3I StATG, Bistumsangelegenheit, Konferenzprot. 12./13. Mai r8r8. 
32 StA TG, Bistumsangelegenheit, 26. Juni r8r8, 3. Original. Vgl. Isele, S. 238. 
33 Oechsli II, S. 559f. 
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merksanikeit der Regierungen stärker als zuvor auf die unbefriedigende Situation 
itn Verhältnis zu Ro1n. Das andauernde Provisoriun1 schien die Stellung der Kurie 
zu begünstigen. Deshalb legte man Wert auf emen definitiven Vertrag 34• 

Alle dreizehn ehen1als konstanzischen Bistumskantone wurden vorübergehend 
den1 Bischof von Chur unterstellt, n1it der Versicherung, diese Maßnahn1e habe 
keinen Einfluß auf die Fortsetzung der Verhandlungen35 • 1111 Unterschied zu 
Solothurn und Aargau widersetzte sich der Thurgau den1 päpstlichen Entscheid 
nicht, obwohl er sich bis jetzt itnn1er gegen einen Anschluß an Chur ausgesprochen 
hatte 36• Die Beziehungen ent,vickeltcn sich günstig, ein gutes Verhältnis zwischen 
weltlicher und kirchlicher Obrigkeit bahnte sich an. Die üblichen Regeln und 
Feiern ,vurden unverändert beibehalten und die Rechte des Staates nicht verletzt37• 

Dennoch drängte der Thurgau, von nun an unter Leitung Morells, auf An
erkennung der 111it Solothurn und dem Aargau getroffenen Vereinbarung. 
Solothurn be1nühte sich wiederholt bei der Kurie um Zustmlffiung, aber die 
Verhandlungen mit dem päpstlichen Nuntius erwiesen sich nach wie vor als 
äußerst 1nühsan1. Die unnachgiebige Haltung Roms bewirkte schließlich eine 
Annäherung der beiden Parteien, der Kantone Bern, Luzern, Solothurn und 
Aargau. Als Luzern auf den Bistumssitz zu verzichten bereit war und auch Bern 
einwilligte, stand kein Hmdernis 1nehr im Weg, und die Vertreter der vier Stände 
vereinigten sich am 3. März 1820 an der Konferenz in Langenthal zu einen1 ge-
111einsan1en Ko1ikordat über die Reorganisation des Bistums Basel. Grundlage 
blieb das solothurnisch-aargauische Projekt. Der Langenthaler Vertrag umfaßte 
die Gebiete von Bern, Luzern, Solothurn, Basel und Aargau. Zug und der 
Thurgau wurden zum Beitritt eingeladen. Alle andern konstanzischen Diözesan
kantone konnten sich anschließen. Im Gegensatz zu den früheren V erembarungen 
überließen die Stände die Bischofswahl ganz dein Domkapitel und verlangten 
nicht einmal 111ehr das Bestätigungsrecht. Die Donilierren sollten lediglich an
gehalten ,verden, eine den Regierungen «nicht unangenehme Persönlichkeit» zu 
,vählen. Über die Wahlart der Do1nherren sollten besondere Vereinbarungen 
zwischen dcn1 Papst und den betreffenden Kantonen abgeschlossen werden. 
In den wichtigsten Punkten gab man also Rom nach 38. 

Mit dem Langenthaler V ertrag war eme breitere Basis geschaffen. Die katho
lischen Orte und die paritätischen Kantone standen geschlossener als bisher der 
Kurie gegenüber und konnten mit mehr Aussicht auf Erfolg die Zustimmung 

34 StATG, Bistumsangelegenheit, Kreisschreiben Luzerns, II. Oktober 1819. 
35 StATG, Bistumsangelegenheit, Nuntius an Thurgau, 20. Oktober 1819. 
36 S tA TG, Bistumsangelegenheit, Allgemeine Zeitung, I 8 r 9, Nr. r 86; Aargau an Thurgau, 2. November I 8 I 9. 
37 Anrede Anderwerts an den Fürstbischof von Chur, 15.Juni 1820, Nachlaß Anderwert. 
3B Isele, S. 246f.; Oechsli II, S. 561; Reiner «Bischofswahl», S. 56[. 
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zum vorgeschlagenen Bistutnsverband verlangen, da sie ihre früheren Forderungen 
wesentlich gemäßigt hatten. Dennoch sollte erst im Jahre I 828 eine Übereinkunft 
n1it Rom zustande kommen. 

8. Kapitel 

Der Beitritt zu111 Bistun1 Basel 

Für den Kanton Thurgau brachte die Vereinbarung von1 3. März I 820 neue 
Schwierigkeiten. Er n1ußte sich wiederholt un1 die Berücksichtigung seiner 
Interessen bemühen. Z,var wurde er schon an1 8. April 1820 von den vier Kanto
nen zun1 Beitritt eingeladen, doch fehlte von seiten der Kurie jede Zusicherung. 
Die Regierung übertrug ihre besonderen Anliegen den zu Verhandlungen nlit 
Il.on1 bestinlmten Komnussären, An1rhyn aus Luzern und von Roll aus Solothurn, 
die sich beim Nuntius Nasalli für den Anschluß des Thurgaus an das reorganisierte 
Bistun1 Basel einsetzen sollten 1. Trotz den Empfehlungen der beiden Kommissäre 
ließ sie davon ab, einen eigenen Gesandten nach Luzern abzuordnen. Sie vertraute 
ganz auf die Einwirkung der solothurnischen Regierung 2 und begnügte sich 
datnit, in einer Note an Nasalli um Unterstützung und Berücksichtigung zu bitten. 
Der Kleine Rat gab darin seiner Hoffnung Ausdruck, über den päpstlichen Legaten 
das Ziel zu erreichen 3• 

Doch Nasalli hielt sich streng an seine Instruktion, die ihm nur Verhandlungen 
n1it Luzern, Bern, Solothurn und den1 Aargau über die Reorganisation des 
Bistums Basel vorschrieb, nicht aber besondere Besprechungen n1it dem Thurgau. 
Zugleich gab er zu bedenken, ob für die katholischen Bewohner nicht der An
schluß an das Bistum Chur vorzuziehen wäre4• 

Die Gefahr schien groß, daß der Thurgau einfach übergangen würde, denn 
von Anfang an widersetzte sich die Kurie einer noch größeren Ausdehnung der 
Diözese, da sie befürchtete, die Regierungen könnten zu selbständig werden. 
Offensichtlich hemmte der Nuntius die Verhandlungen über den Anschluß des 
Thurgaus. Der Kleine Rat warf ihm in einer Note vom 3. November 1820 vor, er 
habe seine Wünsche nicht an den Papst weitergeleitet5• Um seinen Begehren 
Nachachtung zu verschaffen, richtete er deshalb unter dem gleichen Datum ein 
direktes Schreiben an Papst Pius VII. Er erinnerte ihn daran, daß der Thurgau zu 

1 StA TG, Kleiner Rat, Prot. 1820, § 1014, 2. Juni 1820. 
2 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1820, § 1792; Missive 1820, Nr. 1103. 
3 StATG, Kleiner Rat, Missive 1820, Nr. 1104, 16. Oktober 1820. 
4 StA TG, Bistumsangelegenheit, Nasalli an Thurgau, 24. Oktober 1820. 
s StATG, Kleiner Rat, Missive 1820, Nr. 1158. 
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jenen Ständen gehöre, die sich von Anf:,ng an den1 reorganisierten Bistun1 Basel 
anzuschließen ,vünschten, und bat ihn un1 Bewilligung und Bestätigung, daß ihn1 
bei den Unterhandlungen in Luzern auch Gehör geschenkt werde 6• 

Ausführlicher legte die thurgauische Regierung ihre Anliegen den1 Staats
sekretär Kardinal Consalvi dar7• Das Schreiben \Yurdc nach Andcrwerts Entwurf 
vcrfaßt. Darin betonte er einleitend, für den Thurgau gebe es nichts von höherern 
W crt als die Einverleibung ins Bistu1n Basel, ,vic es der Langenthaler Vertrag 
vorsehe. Schon die besonders freundschaftlichen Beziehungen zu den beteiligten 
Kantonen ließcn ihn diese Lösung bevorzugen, doch seien vor allen1 die innern 
Verhältnisse des Thurgaus für die Stcllungnahn1e der Regierung entscheidend. 
Die Trennung von1 Bistun1 Konstanz sei nicht ohne Opfer erfolgt, da die Verbin
dung niit der deutschen Diözese der ganzen Bevölkerung wirtschaftlichen Vorteil 
gebracht habe. Eine neue kirchliche Einteilung, die nicht den allgerneinen Wunsch 
der Bevölkerung befriedige, ,vürdc die Blicke der Thurgauer wieder nach Kon
stanz lenken. Nach allen1 Vorangegangenen nahn1 Ander,vert an, daß der Kurie 
eine Rückkehr zur Diözese W essenbergs nicht willkonll11en war. Deshalb hoffte 
er auf die Wirkung seines Argun1ents. 

Noch entscheidender aber war die andere Begründung, daß nän1lich die ge
san1te Regierung in1 Einverständnis niit der katholischen Vorsteherschaft den 
Anschluß an die Diözese Basel befür,vorte. Anderwert wußte, daß die katholische 
Minderheit zu stark von der n1ehrheitlich protestantischen Regierung abhing und 
sich ihren Ansichten anpassen n1ußte. Er erachtete deshalb die Übereinstillll11ung 
beider Konfessionen als äußerst wertvoll und wagte nicht, die gewonnene Einheit 
durch einen neuen Plan aufs Spiel zu setzen. Aus den Differenzen hätte allein die 
protestantische Mehrheit Vorteile gezogen. 

Un1 schließlich die Bedenken der Kurie gegen eine zu große Ausdehnung des 
kirchlichen Sprengels zu zerstreuen, rechnete Anderwert in der Note an Consalvi 
vor, daß die 16 500 Katholiken des Kantons zusan1n1en n1it denen des Aargaus 
die bischöfliche Verwaltung kaun1 zu stark belasten würden. Den1 Einwand, 
Chur liege näher als Solothurn, begegnete er niit der Erklärung, die Verkehrs
verbindungen niit Solothurn seien günstiger. 

Mit diesen wohlbegründeten Hinweisen hoffte Anderwert, die Kurie von der 
Bedeutung der thurgauischen Begehren zu überzeugen und die Zustimmung 

6 StATG, Kleiner Rat, Missive 1820, Nr. 1156. 
7 StATG, Kleiner Rat, Missive 1820, Nr. n57. Über Kardinal Consalvi vgl. Fleiner «Ausgewählte Schriften>►, 

S. 375-395. Er war ein vielseitig gebildeter, geschickter Diplomat und überzeugt, daß nach 1815 die Zeit günstig 
war, die Staaten durch Verträge an den Papst zu binden. Obwohl er die Auffassung von der einen Kirche, außer 
der es kein Heil gebe, verfocht, stand für ihn fest, daß die katholische Kirche ihren Einfluß nur behaupten konnte, 
wenn sie sich der neuen Ordnung in den verschiedenen Staaten anpaßte. So war er bereit, den katholischen und 
paritätischen Regierungen einen Einfluß bei der Besetzung des bischöflichen Stuhles zuzugestehen, wollte jedoch 
dem Papst das letzte und entscheidende Wort vorbehalten (ibid., S. 394). 
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zun1 Anschluß an den Langenthaler V ertrag zu gevvinnen. Hier kan1 zun1 Aus
druck, daß Anderwert wohl weniger aus liberaler Gesinnung zu dieser Stellung
nahme in der Bistumsfrage veranlaßt wurde als vieln1ehr aus kluger Unterordnung 
und Anpassung an die Wünsche der protestantischen Mehrheit. 

Während einiger Monate blieben die Gespräche zwischen Ron1 und den 
schweizerischen Kantonen unterbrochen, wurden dann aber 111it mehr Zuversicht 
wieder fortgeführt. Der Thurgau erhielt die Zusicherung, daß sein Wunsch be
rücksichtigt werde, sobald die Hauptpunkte der Vereinbarung geregelt seien. 
Das bedeutete allerdings einen längern Aufschub, denn Ron1 verlangte für das 
erweiterte Bistun1 einen Hilfs- oder Weihbischof. Erst im Dezen1ber l 824 er
klärten sich alle Stände damit einverstanden. Von nun an konnte ein thurgauischer 
Abgeordneter den Besprechungen in Luzern beiwohnen 8. 

Es begann eine jahrelange Auseinandersetzung zwischen der Kurie und den 
Kantonen über die Wahlart des Bischofs und der Mitglieder des Domkapitels. 
Ron1 wollte auf keinen Fall das Entscheidungsrecht den Kantonen überlassen und 
versuchte, 1nit Hinauszögern die Regierungen zu ermüden und zu1n Nachgeben 
zu zwingen9• Es gelang ihn1, den Widerstand zu brechen. A1n 12. März 1827 

einigten sich die eidgenössischen Kommissäre und der päpstliche Bevolln1ächtigte, 
Nuntius Gizzi, über die Grundlagen eines Vertrages zur Reorganisation des Bistums 
Basel mit Sitz in Solothurn, die Gebiete von Luzern, Bern, Solothurn, dem Aargau, 
Zug, Basel und dem Thurgau umfassend. Die Kurie sicherte sich in allen entschei
denden Fragen das Bestimn1ungsrecht. So unterstand die Bischofswahl einzig dem 
Domkapitel. Den Kantonen wurde nur versichert, der Papst werde in einem 
separaten Breve die Domherren dazu anhalten, eine den Regierungen nicht 
«unangenehme Person» zu wählen. Ebenso wollte der Papst die ersten Domherren 
des neuen Bistums ernennen. Für die Zukunft gestand die Kurie einzig den katho
lischen Orten das Recht zur Besetzung der Don1herrenpfründe zu. Die pro
testantischen und paritätischen Kantone hingegen erhielten nur die Erlaubnis, 
aus einer Liste von sechs Kandidaten, die vo1n Domkapitel aufgestellt wurden, 
drei zu streichen. Dann traf der Bischof die endgültige Wahl 1°. 

Anfangs Januar 1828 stellte der Kleine Rat des Kantons Thurgau dem Großen 
Ilat den Antrag zur Annahme der Übereinkunft. Obwohl die landesherrlichen 
Rechte eingeschränkt wurden und noch Unklarheiten bestanden, besonders was 
die Verwaltung des Bistums und die Stellung des Bischofs zum Nuntius betrafu, 

8 StATG, Bistumsangelegenheit, Luzern an Thurgau, 8. Dezember 1824. 
9 Oechsli II, S. 562; Fleiner «Bischofswahl», S. 59ff. 
10 Oechsli II, S. 564; Isele, S. 252. 
II Das Konkordat wurde in Zeitw1gen und Broschüren heftig angegriffen. Man habe wichtige Rechte preis

gegeben, so hicß es in der Allgemeinen Zeitw,g, 1827, Nr. 161. Vgl. Oechsli II, S. 565. 
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so schien ihm die Lösung doch befriedigend. Seiner Meinung nach schloß sie 
Kollisionen zwischen weltlicher und geistlicher Obrigkeit weitgehend aus. Man 
müsse äußerst dankbar sein, daß endlich eine Einigung erzielt worden sei, nachdem 
sich seit dem Jahre 1816 so viele Schwierigkeiten ergeben hätten. 

Am 9. Januar I 828 übertrug der Große Rat der Exekutive die Vollmacht zur 
Unterzeichnung des Vertrages, stellte aber die Bedingung, zuerst müßten alle 
andern Kantone ihren Beitritt aussprechen12• Ganz vorbehaltlos stimmte er also 
nicht zu, und als der aargauische Große Rat die Ratifikation der Vereinbarung 
zwischen Ro1n und dein eidgenössischen Bevollmächtigten verweigerte, da zog 
sich auch der Thurgau von jeder bindenden Unterzeichnung zurück. Allein 
hätte er sich nicht gegen die übrigen Kantone und gegen die Kurie gestellt, doch 
nun schloß er sich den1 widerspenstigen Aargau an. Die Regierung schützte vor, 
ein neues Provisorium könne man nicht eingehen, da die thurgauischen Katholiken 
vorläufig dem Bistum Chur zugeteilt seien. Wohl ausschlaggebender war die 
Bindung an den Aargau. Die beiden Kantone hatten seit Beginn der Bistun1s
verhandlungen gegenseitig Rücksicht genommen. Morell warf Luzern vor, man 
habe den Aargau provoziert. Er 1nißbilligte die Haltung der Stände gegenüber 
dem abseits stehenden Kanton13 • 

Unterdessen verhandelten die Kantone Bern, Luzern, Solothurn und Zug 
weiter. Sie vereinigten sich an1 28. März 1828 zum Langenthaler Gesamtvertrag, 
worin sie sich ausdrücklich das Plazet und das Aufsichtsrecht über die Priester
seminarien sicherten 14• Auf Grund dieses Vertrages erließ der Papst am 7. Mai 1828 

eine Bulle, worin das Bistum Basel neu umschrieben wurde. Sie trat a1n 13. Juli 
1828 in Kraft. Damit war das alte Bistum Basel neu erstanden15• Am 6. Dezember 
versammelte sich das Domkapitel und stellte eine Liste von sechs Kandidaten für 
die Bischofswahl auf. Drei davon wurden gestrichen, und aus den übrigen 
wählten die Domherren am 10. Dezember 1828 den Luzerner Josef Anton Salz
mann zum Bischof16. 

Im Langenthaler Gesamtvertrag vom 28. März 1828 17 wurde den Ständen 
Basel, Aargau und Thurgau durch den Artikel 40 der Beitritt zum reorganisierten 
Bistum Basel offengehalten. Man war bereit, für diesen Fall den Gehalt des 
Bischofs auf 10000 Schweizer Franken jährlich zu erhöhen und, sofern es sich als 
nötig erwies, einen W eilibischof einzusetzen, der vom Bischof ernannt werden 

12 StATG, Großer Rat, Prot. 9. Januar 1828, S. 52f., und allgemeine Akten, 4. Januar 1827. 
13 Mörikofer «Anderwert», S. 163. 
14 Kothing, S. 308. 
15 Kothing, S. 297; Isele, S. 255. StATG, Bistumsangelegenheit, Bistumskommissäre an den Kleinen Rat 

30. März 1828. 
16 Oechsli II, S. 566. 
17 Kothing, S. 306. 
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und einen jährlichen Gehalt von 2000 Schweizer Franken beziehen sollte. Den 
drei hinzutretenden l{antonen wurden alle ün V ertrag festgelegten Rechte zu
gebilligt. Der Thurgau sollte nut einer Stin1111e in1 Don1kapitel vertreten sein 
und konnte seinen1 Wunsch gen1äß einen nicht residierenden Do111herrn dahin 
abordnen. 

Erst als die aargauische Regierung in1 N ove1nber I 828 ihre Absicht zur Unter
zeichnung des 111odifizierten Vertrages bekanntgab 18, erklärte auch der thurgaui
sche Kleine Rat, daß jetzt den1 Beitritt seines Kantons nichts 111ehr ün Wege stehe. 
Er wiederholte in einen1 Schreiben an Luzern, Bern, Solothurn und Zug19, die 
allgen1einen Grundsätze seien in der Konvention von1 28. März 1828 zur vollen 
Befriedigung erfüllt, nän1lich: Wahrung der staatlichen Oberhoheit und ausge
glichene finanzielle Beanspruchung20 • Er beauftragte die Konu1iissäre An1rhyn 
und von Roll, sich in1 Nan1en des Kantons Thurgau niit den1 päpstlichen Nuntius 
zu besprechen. Eine Vereinbarung kan1 zustande, die an1 II. April 1829 von den 
Bevollmächtigten unterzeichnet und an19.Juni 1829 von1 Großen Rat des Kantons 
Thurgau ratifiziert wurde. Sie enthielt die einfache Bestinm1ung, daß die katholi
sche Bevölkerung für ünn1er (a perpetuite) der Diözese Basel angehören sollte 21 • 

Ein nicht residierender Don1herr wurde ihr zugebilligt, gewählt nach den1 Prinzip, 
daß der Bischof aus drei von der weltlichen Behörde genehn1igten Kandidaten 
den letzten Entscheid traf. Der Doniherr n1ußte entweder aus dem Kanton 
stam1nen oder dort als Priester tätig sein 22 • 

Die thurgauische Regierung begnügte sich jedoch nicht n1it der Beitritts
erklärung. Sie legte Wert auf eine fönnliche Annahn1eakte, die von allen drei 
Ständen Basel, Aargau und Thurgau unterzeichnet sein sollte. Doch zeigten sich 
Basel und der Aargau nicht sonderlich daran interessiert, und die zögernde Haltung 
veranlaßte den Kleinen Rat zur Erklärung, er müßte unter allen Un1ständen an 
einer offiziellen Verkündigung festhalten, auch wenn die Urkunde nur auf den 
Namen Thurgaus lauten würde. Seine kirchlichen Verhältnisse ließen sich nicht 
nut denen der beiden andern Stände vergleichen, da der Thurgau nie den1 Bistun1 
Basel angehört habe 2 3. 

Nach verschiedenen1 Hin und Her eiiugten sich der Aargau und der Thurgau 
schließlich. Ihre Bevoll1nächtigten genehniigten in einer gemeinsan1en Erklärung 

18 StATG, Bistumsangelegenheit, Aargau an den Kleinen Rat, 17. November 1828. 
19 StATG, Kleiner Rat, Missive 1829, Nr. 288; Kleiner Rat an Luzern, Bern, Solothurn, Zug, April 1829. 
20 StATG, Kleiner Rat, Missive 1828, Nr. 571; Kleiner Rat an Bistumskommissäre, 28. Noven1ber 1828. 
21 StATG, Bistumsangelegenheit, Original der Konvention, gezeichnet von Morell, gedruckt bei Kothing 

S. 332ff., Art. 1 und 2. 
22 Art. 12 der Konvention vom 26. März 1828; Kothing, S. 294. 
23 StATG, Kleiner Rat, Missive 1829, Nr. 505; Kleiner Rat an Luzern, 6. November 1829, Nr. 522; Kleiner 

Rat an Solothum, 20. November 1829. 
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vo1n 29. Mai 1830 die päpstliche Bulle von1 23. März 1830, \Vorin Papst Pius VIII. 
die Betreuung der katholischen Konfessionsangehörigen der beiden Kantone 
den1 Bischof von Basel übertragen hatte gen1äß den Verträgen vom Jahre 1828 

und 1829 24 • Einen Tag später ,vurde der Beitritt der Kantone Aargau und 
Thurgau in Solothurn öffentlich verkündet. Danüt fanden die Verhandlungen 
den ersehnten Abschluß 25 • Dekan Hofer aus Tobel wurde auf En1pfehlung der 
lZegierung zu1n bischöflichen Ko1nnüssar ernannt. Er sollte den Thurgau im 
l)on1kapitel vertreten 26 . 

Der provisorische Zustand ,var aufgehoben. Geistlicher Oberhirte in1 Thurgau 
,var von nun an der Bischof von Basel nüt Sitz in Solothurn. Die seit 1815 zur 
Diskussion stehende neue Diözesaneinteilung hatte sich nach langwierigen Be-
1nühungen zur Zufriedenheit der thurgauischen Regierung gelöst. Zwar wurden 
die landesherrlichen Rechte \Vesentlich eingeschränkt, doch schien ihr genügend 
Gewähr geboten, daß dem Staat die selbständige Entscheidung in den wichtigen 
Fragen der äußern Kirchenordnung verblieb. 

Wohl war die Bistun1seinteilung geregelt. Die Auseinandersetzungen über die 
innere Einrichtung, über die Rechte der Regierungen bei der Ver,valtung und 
über das Verhält1üs des Bischofs zur Nuntiatur begannen erst28• 

24 Vertrag vom 28. März 1828, siehe Kothing, S. 329ff., und Konvention zwischen dem Nuntius und dem 
Thurgau vom rr. April 1829, Kothing, S. 334ff. Genehmigungsurkunde vom 29. Mai 1829, siehe Kothing, S. 337ff. 

2 s StATG, Bistumsangelegenheit, Solothurn an Thurgau, r. Juni 1830; Isele, S. 255. 
26 Mitteilung von Viale Prela, Auditor des päpstlichen Nuntius in Luzern, 8. Augnst 1830; StATG, Kleiner 

Rat, Prot. 1830, 14. August,§ 1527. Benachrichtigung durch Dekan Hofer am 30. Angust 1830, StATG, Bistums
angelegenheit. Über das Amt und seine verschiedenen Funktionen siehe Suter, S. rrzf. 

27 StATG, Kleiner Rat, Prot. 9. 0ktober 1830, § 1884; Bistumsangelegenheit, Prot. der Konferenz in Luzern 
vom r8. bis 27. Oktober 1830. 





ZWEITER TEIL 

BEZIEHUNGEN ZUM AUSLAND 

9. Kapitel 

Der Thurgau und die Politik der Großmächte 

Seit Napoleons Abdankung in1 April 1814 ben1ühten sich die Siegern1ächte, 
Ordnung in die verwirrten europäischen Verhältnisse zu bringen. Nach dem 
Legitiniitätsprinzip versuchten sie, die Staaten so zu gliedern, wie sie vor der 
Revolution bestanden hatten. 

Auch die Schweiz war aufgerufen, ihre innern Verhältnisse zu regeln. Große 
Gegensätze zeigten sich zwischen den einzelnen Kantonen. Sollte auch hier der 
Grundsatz durchdringen, die alten Zustände wiederherzustellen? Bern versuchte 
es, doch stieß es aufWiderstand bei der Mehrheit der Kantone. Erst die ausdrück
liche Forderung der ausländischen Gesandten, daß endlich eine Vereinbarung 
getroffen werden müsse, bewirkte eine Annäherung. Allen neunzehn Ständen der 
Mediationszeit wurde das Mitspracherecht an den Verhandlungen über die neue 
Verfassung eingeräumt. An1 9. Septen1ber 1814 ,vurde der Entwurf des Bundes
vertrages zum «Grundgesetz» der Schweiz erklärt. Der Beschluß war für den 
Thurgau von erstrangiger Bedeutung. Die Befürchtung, die alten Kantone 
könnten ihren mächtigen Einfluß dazu verwenden, die alte Einteilung in regierende 
Orte, Zugewandte und Gemeine Herrschaften durchzusetzen, war damit beseitigt. 
Es bestand berechtigte Hoffnung auf eine günstige Regelung. 

Jede Erschütterung der noch sehr labilen Verhältnisse im europäischen 
Staatensystem konnte alles Erreichte in Frage stellen. Deshalb löste die Nachricht 
von der Rückkehr Napoleons Anfang März 1815 nicht nur unter den Bevoll
mächtigten am Wiener Kongreß und den Deputierten an der Tagsatzung, sondern 
auch bei der thurgauischen Regierung Bestürzung aus. Der einst gefeierte Be
freier und Beschützer kantonaler Selbständigkeit, der Verniittler in Auseinander
setzungen mit der Tagsatzung, mit andern Kantonen und fremden Staaten be
drohte Europa. Bange Sorge über die Zukunft erfüllte die verantwortlichen 
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Leiter der thurgauischen Politik. Wohl eher Furcht als Zuneigung zun1 ehen1aligen 

Kaiser besti111111te ihr Verhalten1 • 

Anderwert, thurgauischer Abgeordneter an der Langen Tagsatzung, lehnte 
spontan, ohne Instruktion seiner Regierung, die Anerkennung Napoleons ab. 
Er hatte sich nie für den erfolgreichen Herrscher begeistert und nur aus Diplo111atie 
un1 seine Gunst geworben. So n1ochte er jetzt aus innerster Überzeugung gegen 
ihn stin1111en. R.egierungsrat Freyen111uth nannte den einst bewunderten Kaiser 
«einen der R.uhe Europas gefährlichen Mann 2», und Landa111111ann Morell zeigte 

jetzt offene Furcht vor de111 Allgewaltigen. Mutlos fragte er, ,vas die Schweiz 
überhaupt noch unternehn1en könne, ,vo sich doch in ganz Frankreich nie111and 
gegen Napoleon regen wolle. «Wir sind verloren i111 Krieg und verloren iin Frie
den, wenn nicht Wunder geschehen», so schrieb er an Ander,vert3 • 

Der Thurgau paßte sich der veränderten politischen Lage an. Seit den Siegen 
der verbündeten Mächte über Napoleon bereitete sich die U1nstellung vor. Unter 

ihre111 Einfluß war die Kantonsverfassung von1 28. Juli 1814 entstanden. Die 
Erklärung vo1n 20. März 1815 über die zukünftige Regelung der schweizerischen 
Verhältnisse be,virkte vollends den Knrs,vechsel. Der Große Rat nahn1 nüt 

«,värn1ster Dankbarkeit» von der Akte Kenntnis. Man habe sich überzeugt, hieß 
es in eine111 Schreiben des Kleinen Rates an die Tagsatzung, «wie sehr sie geeignet 
sei, die Wohlfahrt des theuern Vaterlandes dauerhaft zu begründen», nän1lich 
dadurch, daß sich die Monarchen bereit erklärten, der Schweiz in einen1 spätern 
Zeitpunkt die in1n1erwährende Neutralität zuzugestehen und zu gewährleisten. 
Durch Herstellung der alten Grenzen würden sie die Handhabung der äußern 
Sicherheit wesentlich erleichtern. Auch bewirke diese Erklärung, daß die Gegen
sätze, die seit der Aufhebung der Mediationsakte unter den Kantonen bestanden, 
endlich auf eine befriedigende Art beseitigt würden. Deshalb habe der Große Rat 
«nüt freudiger Einn1ütigkeit» beschlossen, den in der Erklärung enthaltenen 
Vergleich i111 Namen des Kantons Thurgau anzunehn1en. Für ihn war wichtig, 
daß die Integrität der neunzehn Kantone ausgesprochen und die Unabhängigkeit 
der Schweiz gesichert wurde. Er kün1n1erte sich weniger darum, daß die Mächte 
nicht nur die Anerkennung der «in1111erwährenden Neutralität», sondern deren 
Garantie in Aussicht stellten, woraus sie später eine eigentliche Bevormundung 
ableiteten4• Der Thurgau schlug vor, sobald alle Stände ihr Einverständnis 111it 
der Kongreßerklärung ausgedrückt hätten, den «erhabenen Monarchen für ihre 

1 Vgl. Occhsli II, S. 325, und, von ihm übernommen, Hausheer, S. 60: Sie sprechen davon, daß sich in den 
neuen Kantonen Sy1npathicn zu Napoleon als dem ehemaligen Befreier äußertcn. 

2 7. April 1815, Tagebuch Freyenrnuth, Bd. 5, S. 97. 
3 Moren an Andcrwert, 27. März 1815, Nachlaß Moren. 
4 StATG, Kleiner Rat, Missive 1815, Nr. 213; Kleiner Rat an die Tagsatzung, 14. April 1815. Vgl. Bonjour 

~<Neutralität>>, S. 196. 
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groß111üthige Theilnahn1c an den Interessen der Schweiz die unauslöschliche 
l)ankbarkcit der Nation zu bezeugcn 5>>. 

Ende März r 8 r 5 verlangte nicht nur die Gefahr von Frankreich her entschiedene 
V crtcidigungsbcrcitschaft, sondern cbcnsoschr R.ücksichtnahn1c auf die verbünde
ten Groß111ächtc, England, Österreich, Rußland und Preußen. Der Kleine Rat 
begründete seinen Antrag zur Mobilisierung weiterer Truppen vor dcn1 Großcn 
R.at niit dein Hin ,veis, der Thurgau habe seinen V crpflichtungcn nachzukon1men, 
,vie es die Mächte seit ihrer Erklärung von1 20. März 1815 crwartcten6• 

Es lag der Regierung alles daran, das V crtrauen der Alliierten zu gc,vinnen 
und sie nicht durch Annäherung an Napoleon hcrauszufordcrn7 • Sie befolgte die 
Mahnung des Vorortes Zürich, «nicht gleichgültig in der gcgcn,värtigcn Krise 
zu stehen8», und hieß die Konvention von1 20. Mai 1815 gut, won1it die Eid
genossenschaft, entgegen den Grundsätzen einer strikten N eutralität9, den1 
Systcn1 der Verbündeten bcitrat10• Der Große Rat verlangte aber, daß die Truppen 
nur zur V ertcidigung, nicht etwa zur Offensive eingesetzt ,vürden. Erst 1nit der 
drohenden Forderung der Mächte sollten sie die Grenze überschreiten''· Der 
Thurgau wollte also, ,vic St. Gallen, der Aargau, das Tessin und die Waadt, die 
alle ihre Selbständigkeit Napoleon verdankten, streng neutral bleiben. Nicht 
Anhänglichkeit an den chen1aligen Befreier und gleiche Gesinnung wie der 
«liberal sich gebärdende In1perator» vcranlaßten ihn zu dieser Haltung 1 2, vicln1ehr 
befürchtete inan neue Gegensätze unter den Kantonen, ,venn sich die Mann
schaften durch Begeisterung zu unüberlegten Handlungen hinreißen lassen wür
den, und daniit verbunden die Gefahr, die zugesicherte, gleichberechtigte Stellung 
iin Bundesverein zu verlieren. 

Die Situation in der Schweiz während der Herrschaft der Hundert Tage, die 
erneut spürbaren Gegensätze zwischen den Kantonen, trieben Morell zu1n Ausruf: 

5 StATG, Großer Rat, Prot. r r. April 1815. 
6 StATG, Großer Rat, allgemeine Akten, 1815, Kleiner Rat an Großen Rat. 
7 Vgl. Tillier I, S. 310, Note der fünf Großmächte vom 2. April 1815. 
8 StA TG, Eidgenössisches, Kreisschreiben Zürichs vom 20. Mai I 815. 
9 Schweizer, S. 571-579; Bonjour «Neutralität», S. 204[. 
10 Die Schweiz verpflichtete sich, keine andern Bündnisse einzugehen und ihre Grenzen mit 30000 Mann 

zu schützen, und erhielt für den Fall eines direkten Angriffs die Hilfe der Alliierten zugesichert. Die Verbündeten 
verzichteten auf die Errichtw1g militärischer Straßen und Depots und versprachen, nur 1nit Bewilligung der 
Tagsatzung die Grenzen zu überschreiten. E.A. 1814/15, III, Beilage G; Tillier I, S. 328. 

11 StA TG, Tagsatzung, 7. Juni 1815. Doch mußte sich der Thurgau zusa1nn1en mit St. Gallen, Aargau, Tessin, 
Waadt und Wallis dem Mehrheitsbeschluß fügen, womit am 3. Juli 1815 dem General Vollmacht gegeben wurde, 
die Grenze zu überschreiten und auf französischem Boden Stellung zu nehmen, wenn dies zum Schutz schwei
zerischer Ortschaften, besonders Gcnfs, nötig sei. Dierauer, S. 379; E.A. 1814/15, III, S. 387ff. 

12 Gagliardi II, S. 1239. Die Kantonsverfassung vom 28. Juli 1814 beweist, daß nicht liberale Grundsätze die 
Regierung zur neutralen Haltung veranlaßten. Erst die liberale Opposition verehrte in Napoleon den Beschützer 
von Freiheit und Volksvertretung. Vgl. S. 61, Anm. 19, und Bonjour «Neutralität», S. 199: «Der Genfer Historiker 
und Nationalökonom Sismondi und der Basler Peter Ochs traten für Neutralität ein. Aber auch der Zürcher 
Staatsrat Paul Usteri befürwortete die Neutralität. Man kann sagen, daß die Demokraten in der Schweiz und 
ganz besonders diejenigen Kantone, die früher Untertanenland gewesen waren und ihre Selbständigkeit der 
Revolution verdankten, lebhaft für Festhalten an der Neutralität einstanden.» 
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«O es spukt bei uns wieder gewaltig1 3». Er wünschte eine deutliche Entscheidung, 
einen Friedensschluß, der Dauer versprach, endlich die ungewisse Lage aufhob, 
der Schweiz das innere Gleichgewicht brachte und dem Thurgau die Selbständig
keit gewährte. 

Der Sturz Napoleons löste deshalb <:Jubel und Freude» aus, wie Morell an 
Anderwert schrieb. Man hole freien Atem, n1einte er. «Nun wäre die Sache der 
Welt wieder irn Geleise, wenn der Maru1 abtritt, der nie Ruhe geben könnte 14.» 

Ruhe und Ordnung, gesicherte politische und wirtschaftliche Verhältnisse, 
ein ungehmdertes Zusamn1enleben aller Staaten auf den Grundlagen, ,vie sie die 
Mächte atn Wiener Kongreß und im zweiten Pariser Frieden festlegten, wurden 
zum Ziel der thurgauischen Politiker. Die Prinzipien einer konservativen, die 
Volksrechte wesentlich einschränkenden, aristokratischen Staatsführung waren 
in der Kantonsverfassung festgehalten. Damach besaß der Kleine Rat als Exekutive 
in allem das Übergewicht. Die Obrigkeit setzte sich zun1 Wohl der Bevölkerung 
ein, verlangte dafür aber unbedingten Gehorsam. 

Aus eigenem Interesse und in der Absicht, die Achtung der Monarchen zu 
gewinnen, unterstützte die thurgauische Regierung alle Bemühungen, die den 
damaligen Zustand stärkten. Ohne Bedenken stimmte sie für den Beitritt der 
Schweiz zur Heiligen Allianz. Sie sah darin keinen Widerspruch zun1 schweizeri
schen Neutralitätsprinzip, sondern eine weitere Garantie für die Fortdauer der 
europäischen Staatsverhältnisse und den Frieden - einen Bund, der wirklich «dein 
Glück und dem Wohl aller christlichen Nationen» dienen konnte15 • 

Wie in der ganzen Schweiz, so genoß auch im Thurgau vor allem Zar 
Alexander I. von Rußland größtes Ansehen. Als er Anfang Oktober 1815 auf 
seiner Durchreise in der «Krone» zu Frauenfeld abzusteigen beabsichtigte, ver
säumte der Kleine Rat nicht, angemessene Anordnungen zu treffen. An der Kan
tonsgrenze sollte eine Kavallerieeskorte von 25 Mann den hohen Gast empfangen 
und ihn nach dem Hauptort geleiten. Kirchengeläute sollte die Ankunft des 
Kaisers verkünden. Die beiden Landesväter Anderwert und Morell wollten dann 
«seiner Majestät aufwarten» und ihn im Namen des Kantons «ehrfurchtsvoll 
willkommenheißen16». Die Geldspenden des Zaren im Notjahr 1817 erhöhten 
seine Popularität. Sem Tod imJalrre 1825 wurde aufrichtig betrauert. Hatte Land
ammann Morell einst Napoleon als «großen, heldenhaften Monarchen» gepriesen 

13 Morell an Anderwert, 13.Juni 1815, Nachlaß More!!. 
1• Morell an Anderwert, 26. Juni 1815, Nachlaß Morell. 
15 StATG, Großer Rat, allgemeine Akten; Kleiner Rat an Großen Rat, 29. November 1816; Großer Rat, 

Prot. B.Januar 1817; Kleiner Rat, Prot. 1816, § 2486; Reden Anderwerts vor dem Großen Rat am II.Januar 1819 
und an das Wahlkorps am 18. Dezember 1815, Nachlaß Anderwert. Vgl. Bonjour •Neutralität», S. 225ff. 

16 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1815, § 1504; Beschluß des Kleinen Rates vom 9. Oktober 1815. Nach 
Freyenmuths Tagebuchnotiz vom II. Oktober 1815 lehnte der Zar das Kavalleriedetachement ab, Tagebuch 
Freycnmuth, Bd. 5, S. 191. 
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und als« Unsterblichen» verherrlicht 17, so nannte er nun den Zaren einen «mächti
gen, wohlwollenden Beschützer18». Alexander I., Inspirator der Heiligen Allianz, 
und die nlit ihm verbündeten Monarchen waren an die Stelle Napoleons getreten. 
Jetzt lag es im Interesse des Kantons, die «wohlwollende Gesinnung» der Alliierten 
zu gewinnen, wie inan früher un1 die Gunst Napoleons geworben hatte. Sie 
hatten durch ihre Intervention iin August 1814 und nut der Erklärung im März 
r 8 l 5 die Existenz der Schweiz und des neuen Kantons gesichert und ihin zur 
gleichberechtigten Stellung unter den Z\vciundzwanzig Bundesgliedern verholfen. 
l)eshalb wurden sie als Beschützer und Vernuttler betrachtet und in wichtigen 
Fragen un1 Hilfe gebeten. 

Wie das Napoleonische Regime willig geduldet worden \Var, so glich man 
sich nun der Politik der europäischen Kabinette an. Der Thurgau wollte sich auf 
keinen Fall exponieren oder durch Opposition gegen die herrschende Mehrheit 
seine politische Selbständigkeit aufs Spiel setzen. War in1Jahre 1814 die Regierung 
als bonapartistisch verschrieen ,vorden, so warf man ihr nun vor, die freiheitlichen 
Ideen und Errungenschaften der Revolution zu unterdrücken19• 

Diese Haltung kan1 besonders deutlich iin Jahre 1819 zun1 Ausdruck, als es 
darun1 ging, in1 sogenannten Stähelehandel Stellung zu nehn1en. Der vierund
zwanzigjährige Thurgauer Andreas Stähele, Hauslehrer beim französischen 
Gesandten Talleyrand, dann Lehrer an Fellenbergs Schule in Hofwil und Privat
dozent an der Berner Akaden1ie 20, wurde in1 August 1819 durch einen Beschluß 
des Gehein1en Rates für in1n1er aus dem Kanton Bern gewiesen. Das Urteil wurde 
daniit begründet, Stähele habe in1 «Falken» in Bern die öffentliche Ruhe und Ord
nung gefährdet, einen fren1den Reisenden belästigt, indem er den russischen Hofrat 
Hamel öffentlich als « Fürstenknecht» beschin1pfte. Zudem habe er durch Ver
öffentlichung des Artikels «Von1 Rheinstron1» in der «Aargauer Zeitung» vom 
2. August 1819 zur Beleidigung einer großen befreundeten Macht beigetragen. 
Schließlich seien in einem Brief vo1n 19. Februar 1819 ungehörige Bemerkungen 
über die Berner Aristokratie und den Staat gefunden worden. So könne Stähele 
als Landesfremder nicht mehr länger im Kanton geduldet werden 21 . 

Die Berner Regierung stand unter den1 Einfluß der Vorgänge in Deutschland. 
Sie schob Stähele die Rolle des Studenten Sand zu und warf ihin vor, er habe in 
böswilliger Absicht Han1el aufgesucht. Karl Ludwig von Haller scheute nicht 

17 Bandle, S. 87. 
18 Burgerbibliothek Bern, Morell an von Mülinen, 5. Februar 1826. 
19 So hieß es in einer Schrift «Gedanken über die thurgauische Staatsverfassung• im Jahre 1827: Solange es 

Thurgauer gebe, die wüßten, was Freiheit und Volksvertretung heiße, so lange werde man den Namen Napoleons 
mit stiller Ehrfurcht nennen. 

zo Oechsli II, S. 628. 
21 StATG, Einzelne Kantone, Beschluß des Geheimen Rates vom 16. August 1818 (Abschrift). 



davor zurück, die Aufi11erksanikeit des preußischen Kabinetts auf den ungewöhn
lichen Vorfall zu lenken 22 • Dan1it weitete er ihn zu einer politischen Angelegenheit 
aus. 

Unverzüglich wurde die thurgauische Regierung von1 Entscheid des berni
schen Gehein1en Rates in Kenntnis gesetzt 23 • Sie säu1nte denn auch nicht, Berns 
Vorgehen voll und ganz zu billigen, und bedauerte tief, daß ausgerechnet ein 
Thurgauer solche Verwirrung angestiftet und erst noch «groben Undank» gegen 
die von Bern «in so hohen1 Grad bezeugte Güte» damit verband, daß er die Re
gierung verleumdete 24• Der ausführlichen Rechtfertigungsschrift Stäheles schenkte 
der Kleine Rat keine Beachtung. Er ließ sie lediglich ad acta legen und bewahrte 
Stillschweigen über die unliebsame Angelegenheit25 • 

Diese Haltung steht ganz in1 Gegensatz zur Verteidigung der beiden Brüder 
Stoffel an der Tagsatzung von 1816 und 1818. Dort hatte Anderwert hervor
gehoben, die thurgauische Regierung erachte es als ihre Pflicht, ihre Kantons
bürger gegen ungerechtfertigte Beschuldigungen in Schutz zu nehn1en. Hier aber 
unterließ sie eine genaue Prüfung und verriet danut einerseits Mißbilligung von 
Stäheles Verhalten, andererseits Unterordnung unter die Verfügung des aristo
kratischen Berns und ganz allgemein Angleichung an die Politik der Restaura
tionsepoche. 

Als Unruhen und Aufstände in Spanien und Italien die Monarchen zun1 Ein
greifen zwangen 26, ben1ühte sich die thurgauische Regierung, ihre treue Anhäng
lichkeit an das System der Alliierten zu beweisen. Sie wollte den Mächten jeden 
Vorwand zur Einnuschung in ihre innern Angelegenheiten nehn1en und verbot 
sofort die Aufnahme von piemontesischen Flüchtlingen 27 • 

Landammann Anderwert betonte, wie unerläßlich es gerade für republikani
sche Staaten sei, den Mächten zu zeigen, daß sich Völker «auch im Genuß freier 
Verfassungen und in1 Besitz voller Selbständigkeit» dem Gesetz unterziehen, ihre 
Freiheit nicht mißbrauchen und Ordnung zu halten wissen 2 8• Wohl betrachtete er 

22 Oechsli II. S. 629. 
2 3 StATG, Einzelne Kantone, Bern an Thurgau, 16. August 1819. 
24 StATG, Kleiner Rat, Missive 20. August 1819, Nr. 853, Thurgau an Bern. 
25 StATG, Einzelne Kantone, 5. September 1819. Stähele stritt in seiner Rechtfertigungsschrift den Vorfall 

im «Falken» nicht ab und gab zu, daß er sich aus Leidenschaft zur beleidigenden Äußerung habe hinreißen lassen. 
Harnei habe nämlich die Lehrer von Hofwil «verkappte Jakobiner» genannt, und diesen Schimpf habe er nicht auf 
sich sitzen lassen wollen. So sei es zum heftigen Wortwechsel gekommen. Harnei selber hätte ihn nicht verklagt 
und sogar für ihn ein Wort bei der Regierung eingelegt. Doch sei es offensichtlich, daß man nach einem Vorwand 
suchte, um ihn endlich loszuwerden. Er sei so behandelt worden, weil er den Eigensinn hatte, selbständig zu 
denken, und sich nicht dem herrschenden Geist fügte. 

26 StATG, Eidgenössisches. Vgl. Kreisschreiben vom 28. Mai 1821. 
27 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1821, § 941, Beschluß vom 25. Mai 1821. Italienische Flüchtlinge wurden vor 

allem in Genf, Waadt, Wallis, Tessin und Graubünden aufgenommen. Sie wurden nicht ausgeliefert, auch als die 
Gesandten von Österreich, Preußen und Rußland dem Vorort zwei Noten überreichten, worin sie deren Aus
weisung forderten. Bonjour •Neutralität», S. 243f. 

28 Rede Anderwerts vor dem Großen Rat am 7. Januar 1822, Nachlaß Anderwert. 



die schweizerische Regierungsforn1 als einen Vorzug, n1einte aber: « ... das hindert 
uns nicht, uns theilnehmend des Glücks zu freuen, das andern Völkern auch unter 
andern Regierungsforn1en zutheil wird, ihre Treue und Anhänglichkeit zu ehren, 
nut denen sie ihren1 Landesherrn zugethan sind.» Er verurteilte die innern Wirren 
und zerstörerischen Bewegungen in einzelnen europäischen Staaten. Mit Beruhi
gung nahn1 er die Schritte der Monarchen zur Kenntnis 29 • 

Die Mahnungen des Vorortes, jede leidenschaftliche Parteinahn1e und alle 
verletzenden Äußerungen gegen das Ausland zu verhüten 30 , wurden beherzigt und 
,viederholt en1pfohlene Vorsicht bei der Redaktion der öffentlichen Blätter 
und der Aufnahn1e von Fren1den angewendet31 • Die «Thurgauer Zeitung» galt 
als Sprachrohr der Regierung. Sie unterstand der Zensur des jeweils außer An1te 
stehenden Landanunanns. Der Herausgeber trug alle Verantwortung für die 
veröffen dichten Artikel und hatte bei Beschwerden Strafe zu gewärtigen 3 2 • Von 
der liberalen Opposition wurde ihr später vorgeworfen, sie ,vage keine illegitin1e 
Äußerung und schweige, wo sie nicht loben dürfe 33 • 

Un1 jeden Grund zur Klage aus de111 Wege zu räumen und beeindruckt von 
der zunehmenden Wachsamkeit, nut der die europäischen Kabinette die Vor
gänge in der Schweiz beobachteten, erließ der Kleine Rat verschärfte Vor
schriften. In den Gemeinden 1nußten die Polizeiorgane die Reglemente genauer 
befolgen als bisher und erhielten ausführliche Anleitungen über Erteilung von 
Aufenthaltsbewilligungen. Die Oberamtmänner wurden angewiesen, Pässe nur 
für solche Personen auszustellen, die ihrem Amtsbezirk zugeordnet waren. Jeder 
Mißbrauch sollte vermieden werden34• 

Die Instruktion an die Tagsatzungsgesandtschaft lautete dahin, die Anträge 
des Vorortes zu einer eidgenössischen Verordnung kräftig zu unterstützen. Alle 
aufrührerischen Artikel in den Zeitungen und politischen Schriften, die sich auf 
das Ausland bezogen und Anlaß zu Protesten geben konnten, sollten verboten 
werden. Fremde, die sich nicht vorschriftsgemäß verhielten, waren auszuweisen 3 5• 

Morell ging an der Tagsatzung noch weiter. Er verlangte, daß nicht nur die 
auswärtigen Staaten, sondern auch die Kantonsregierungen vor Verleumdungen 
und Anschuldigungen durch die Presse geschützt werden sollten. Damit gab er zu 
erkennen, daß nicht allein Rücksicht auf die europäischen Mächte die Regierung 

29 Ibid., 7. Januar 1824. 
30 StATG, Einzelne Kantone, Kreisschreiben Bems vom 16. Januar 1823. 
31 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1822, § 127. 
32 Beschluß des Kleinen Rates vom 27. Februar 1810; StATG, Pässekontrolle, Gutachten der diplomatischen 

Kommission vom 30. Juli 1823. 
33 Appenzeller Zeitung, 28. Februar 1829, Nr. 9. 
34 StA TG, Kleiner Rat, Prot. 1823, § 878, Beschluß des Kleinen Rates vom 14. Mai 1823. 
3S StATG, Instruktion 1823, § 49. 



zur Pressezensur und Fremdenkontrolle veranlaßte, sondern im eigenen Interesse 
und aus Überzeugung «revolutionäre» Äußerungen unterbunden wurden. Die 
Obrigkeit verwahrte sich gegen jede I{ritik. Hier ka1n der autoritäre, aristokrati
sche Zug der thurgauischen Politik deutlich zu1n Ausdruck. 

An1 14. Juli 1823 beschloß die Tagsatzung einmütig, für vennehrte Aufsicht 
der Presse zu sorgen und die Einreise von Fren1den genauer als bisher zu kon
trollieren - ein Beschluß, der unter vvachsenden1 Druck von außen zustande kan1 
und in der Folge heftig angegriffen wurde 36• 

Der Kleine Rat zeigte sich befriedigt über das Ergebnis und erneuerte Jahr 
für Jahr 1nit den übrigen Ständen das Preß- und Fren1denkonklusmn, itnmer n1it 
dem Hinweis, die Maßnahmen seien unerläßlich für die gute nachbarliche Bezie
hung zun1 Ausland, zu den Mächten der Heiligen Allianz37• 

Als verschiedene Kantone, nämlich Basel, Graubünden, St. Gallen und die 
Waadt, an der Tagsatzung in1 Somn1er 1828 Einwände gegen den Beschluß von1 
Jahre 1823 erhoben und eine Bestätigung ablehnten, erklärte sich der Thurgau 
dennoch niit der Mehrheit der Stände bereit, ihn um ein Jahr zu verlängern. Er 
schloß sich also nicht den neuen Kantonen St. Gallen und Waadt an. Erst auf den 
Vorschlag des Vorortes, den veränderten Zeitu1nständen Rechnung zu tragen, 
erachtete auch die thurgauische Regierung das Konklusun1 nicht 1nehr als not
wendig. Sie begrüßte die Aufhebung des Beschlusses, in der Überzeugung, er sei 
überflüssig, da im Thurgau seit dem 5. August 1823 kantonale Bestitnn1ungen 
bestünden, die das Vertrauen der Großmächte durchaus verdienten38. 

Anpassung und Zurückhaltung bestimmten das Verhältnis des Thurgaus zu 
den europäischen Mächten zu Begitm der Restaurationszeit, denn 111an wollte die 
Selbständigkeit, die dem Wohlwollen der Mächte zu verdanken war, nicht ge
fährden. Die Prinzipien der Heiligen Allianz galten auch zehn Jahre nach deren 
Gründung als Basis. Aber in einer Hinsicht wandelte sich die Einstellung der 
Regierung mehr und 111ehr. Sie wurde kritischer gegen fre1nde Einmischungen in 
eidgenössische oder kantonale Angelegenheiten. Mit dein zunehmenden National
bewußtsein und der Übervvindung kantonaler Gegensätze gewann die Ansicht 
an Kraft, daß sich die Mächte nicht tun die Schweiz zu kün1n1ern brauchten. Man 
wollte die Rechte der andern Staaten ehren, forderte aber nachdrücklicher als 
bisher dieselbe Haltung vom Ausland 3 9• Allzu eifrige Gesandte waren nicht will
kommen. Als der «gemütliche» österreichische Geschäftsträger von Schraut nach 

36 Vgl. Schaffroth, S. 75ff.; Pieth «Bundesstaat», S. 13-34; His «Staatsrecht» II, S. 68; Bonjour «Neutralität,, 
S. 247; Oechsli II, Anhang V: Prot. des Kongresses von Verona. 

37 StATG, Instruktionen 1824-1827, § 5. 
38 StATG, Kleiner Rat, Missive 1829, Nr. 152; Kleiner Rat an Vorort Bern, 27. März 1829. 
39 Thurgauer Zeitung, 9. Mai 1825. 



seinen1 Tod in1 Jahre I 825 durch von Binder ersetzt ,vurde, den1 der Ruf voraus
eilte, «daß er die besondere Gabe besitze, sich nirgends beliebt zu n1achen», schrieb 
Landan1111ann Morell: «Doch wohl unsern1 Vatterland, daß es von außen her 
keinen Binder bedarf; - daß in seinen1 Innern selbst das Band der Eintracht und 
der Vatterlandsliebe in1n1er fester bindet, die köstliche Beruhigung spendend, 
daß auch da, ,vo ein Binder das Lösen versuchen wollte, die Ben1ühung ver
geblich wäre40.» 

ln1Jahre 1830 stand das Problen1 der Beziehungen zun1 Ausland erneut an der 
Tagsatzung zur Diskussion. Als die Nachricht von1 Sturz Karls X. die Deputierten 
a1n Ende der Debatten überraschte, bekundete Ander,vert als thurgauischer Ab
geordneter zusan1n1en 1nit den übrigen Standesvertretern den Willen der Re
gierung, treu an1 Bund festzuhalten, die Bundesverfassung und die europäischen 
Verträge zu schützen. Freiheit, Unabhängigkeit und gesetzliche Ordnung sollten 
gegen alle äußeren Angriffe verteidigt ,verden41 • 

Freilich betonte der Vorort Bern auch jetzt, daß die politische Existenz der 
Schweiz auf den1 1815 gegründeten europäischen Staatensysten1 beruhe und 
Rücksicht auf die andern Mächte geboten sei. Überstürzte Entscheidungen sollten 
vernueden werden und größte Vorsicht und Besonnenheit alle Regierungen lenken. 
Die Sch,veiz bedürfe als kleiner Freistaat «eines guten Einverständnisses nut den1 
übrigen Europa42». So anerkannte die Tagsatzung Louis-Philippe als König von 
Frankreich erst, als die Mehrheit der europäischen Staaten den1 neuen Herrscher 
ihr Vertrauen ausgesprochen hatte43 • 

Aber bestimmter als im Jahre 1815 beriefen sich jetzt die Kantone auf den 
Grundsatz der strengen Neutralität. An1 27. Dezetnber 1830 erklärte die eidge
nössische Tagsatzung in1 Namen der zweiundzwanzig Stände, sie sei fest entschlos
sen, «diese Neutralität unverbrüchlich zu handhaben und alle zu Gebote stehenden 
Mittel in Anwendung zu bringen, un1 ein Recht zu behaupten, das der Eid
genossenschaft als freyen1 unabhängigen1 Staate zusteht, und ihr durch feyerliche 
Staatsverträge gewährleistet worden ist44». 

Mit der Verfassungsrevision von1 Jahre 1830/31 bewies der Thurgau als einer 
der ersten Kantone, daß er sich nicht mehr an die Grundsätze der konservativ
aristokratischen Politik der Großn1ächte gebunden fühlte. Frei und ohne fren1de 

s. 3. 

40 Burgerbibliothck Bern, More!l an von Mülincn, 5. Februar 1826. 
41 E.A. 1830, S. 87; StATG, Großer Rat, Allgemeine Akten; Kleiner Rat an Großen Rat, 12. Dezember 1830. 
42 Bericht vom 6. August, gezeichnet im Namen des Geheimen Rates Bern, von Fischer; E.A. 1830, Beilage M, 

43 StATG, Eidgenössisches, Vertrauliches Kreisschreiben vom 13. September 1830; Kleiner Rat, Prot. 1830, 
§ 1717; Beschluß vom 18. September 1830; Kleiner Rat, Missive 1830, Nr. 410; Kleiner Rat an Bern, 18. September 
1830. 

44 E.A. 1830/31, Beilage C. 
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Intervention gab er sich die liberale Verfassung von1 14. April 1831 und ver
,virklichte darin entscheidende Errungenschaften der Revolution von 1789. 
Selbstbe,vußter trat er von nun an auf, durchdrungen von1 neuen Geist, der nicht 
111ehr so ängstlich auf die Groß1nächte Rücksicht nahn1. 

10. Kapitel 

Die Stellung11a/1111c in der Fliicl1tli11gsfragc 

Wie unn1ittelbar der Thurgau von den Sch,vankungcn in der europäischen 
Politik berührt ,vurde und wie stark der äußere Einfluß auf gc\vissc ßcstinunungen 
,var, zeigte sich in der Handhabung des Asylrechts. Anfangs April r 8 r 5 sah sich 
der Vorort Zürich veranlaßt, die Stände zur Verstärkung ihrer Polizeiinaßnahn1en 
gegen den anhaltenden Flüchtlingsstron1 von Frankreich her aufzufordern. Die 
Grenzstellen sollten nicht nur die Papiere genau kontrollieren, sondern vern1ehrt 
die Personen in ihrc1n Benehn1en beobachten und sich nach ihren Geschäften er
kundigen. Gefährdeten sie in irgendeiner Weise die Sicherheit des Staates, 
beeinflußten sie die öffentliche Stitnn1ung zun1 Nachteil der Regierungen, so 
hatten sie kein Anrecht auf Niederlassung in der Sch,veiz1• 

Entschiedenes Vorgehen ,vurde vor allem nach der Verbannung Napoleons 
verlangt. Die Ankunft der ehe1naligen Königin von Holland in Genf bot will
kon1n1enen Anlaß, sich bei den eidgenössischen Behörden wegen gefährlicher 
Bewegungen in der Schweiz zu beklagen. Hortense trug jetzt den Titel Herzogin 
von Saint-Leu. Als Stieftochter und Sch,vägerin des Gestürzten ,vurde ihr Ver
halten besonders streng beobachtet. Der französische Gesandte in der Schweiz, 
Auguste de Talleyrand, forderte im Nan1en der königlich-bourbonischen Re
gierung den Ausschluß aller Flüchtlinge, die entweder direkt an der Versch,vörung 
gegen Ludwig XVIII. beteiligt ge,vesen waren oder ohne einen gültigen Paß in 
die Schweiz zu entkon1n1en versuchten. Die Tagsatzung beschloß am 29.Juli 1815 
einn1ütig, den1 Begehren zu entsprechen 2 • Alle Stände überzeugten sich, daß 
strenge Maßnahmen nicht nur im Interesse Frankreichs lagen, sondern für die 
Unabhängigkeit der Schweiz von größter Wichtigkeit waren. 

Sie hielten den Beschluß aufrecht, auch als Ende August 1815 die vier Mächte 
Großbritannien, Rußland, Österreich und Preußcn in Übereinkunft 1nit Frankreich 
Hortense den Aufenthalt in der W aadt und später im Kanton St. Gallen gestatteten 3• 

1 E.A. 1814/15, III, S. 279; StATG, Einzelne Kantone, Kreisschreiben Zürich, 3. April 1815. 
2 E.A. 1814/15, III, S. 285. 
3 Von Schraut an von Wyß, rr. September 1815; BA, TagsatzLmg, Nr. 900. 



Der Vorort Zürich warnte in einen1 Kreisschreiben vor einer Beaufsichtigung 
durch die Mächte. Die Schvveiz könne nur dann selbständig bleiben, vvenn sie 
jeder Ein1nischung in ihre innern Angelegenheiten von Anfang an wehre. Daher 
1nüsse Hortense von der Schvveiz ferngehalten vverden. Ihr Benehn1en könne die 
13ehörden in keiner W eise beruhigen. Die Risiken für ein Land, das nach allen 
Seiten R.ücksicht zu neh1nen habe, seien viel zu groß4• 

Die Niederlassungsbewilligung und die polizeilichen Verfügungen unterstan
den gen1äß Bundesvertrag den Kantonen. Die Haltung jeder einzelnen Regierung 
gewann daher entscheidende Bedeutung. 

Der Kleine R.at des Kantons Thurgau hatte in voller Übereinstin1111ung nut 
den1 Vorort die verstärkten Polizeivorschriften i111 April l 815 erlassen und auf 
Antrag des Vorortes die Niederlassung der Königin Hortense in der Westschweiz 
entschieden abgelehnt. Er befürwortete die «kräftigste Vorstellung bei den Mächten 
gegen den Aufenthalt der Frau Herzogin auf den1 eidgenössischen Gebiete und 
Militärkreis 5». Aus politischen und finanziellen Gründen zeigte er sich äußerst 
vvillig, die geforderten Maßnahn1en gegen französische Enugranten anzuwenden. 
Unruhen und Aufsehen iin Kanton sollten vennieden werden und 1nittellose Ein
,vandercr nicht den1 Staat und den Gen1einden zur Last fallen. Als it11 März 1816 

einige Vertriebene tun kurzen Aufenthalt baten, erkundigte sich der Kleine Rat 
zuerst nach der Meinung des Vorortes und anderer Stände. Darnach gestattete er 
ihnen, sich für beschränkte Zeit in Arbon beziehungsweise in Sonterswil nieder
zulassen 6• Er handelte durchaus im Einverständ11is nut der eidgenössischen 
Behörde, die einen begrenzten Aufenthalt für alte und kranke Personen zuließ 
und alle Verfügungen den1 Willen der zuständigen Kantone anheitnstellte. 

Atn 23. März 1816 erließ die Regierung eine Weisung an alle I(reisän1ter. Ohne 
ihre ausdrückliche Erlaub11is durfte sich kein Verwiesener oder E111igrant in1 
Kanton Thurgau aufhalten7• Sie bewilligte das Gesuch von drei Franzosen, einem 
Frani;:ois-Paul Legendre nut zwei I(ollegen, Pierre-Ange Mauduit und Sin1on 
Mo1mel, und gestattete ihnen, vier Wochen im A1ntsbezirk Gottlieben zu lo
gieren 8. Als sie sich gegen die Bestin1111ung auf Schloß Sandegg i111 Bezirk 
Steckborn einguartierten, beauftragte die Regierung den dortigen Oberan1tmann 
Gräflein, die Emigranten nach Ablauf der Frist rücksichtslos auszuweisen, und 
verweigerte eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung9• 

4 Zürich an von Schraut, 28. September 1815, und an von Krüdener, 20. Oktober 1815, BA, Nr. 900; Kreis-
schreiben vom 12. und 16. September 1815; E.A. 1817, Anhang M, S. l f. 

5 E.A. 1817, Anhang M, S. 6. 
6 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1816, §§ 487, 545; Beschluß des Kleinen Rates, 12. und 16. März 1816. 
7 StATG, Kleiner Rat, Prot. § 584, 23. März 1816. 
8 StATG, Kleiner Rat, Prot. § 663, 30. März 1816. 
9 StATG, Kleiner Rat, Prot. § 900, Beschluß des Kleinen Rates vom 18. April 1816 und vom 26. April 1816. 
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Der Thurgau nahn1 die Aufgabe ernst, die Einwanderungen zu kontrollieren, 
und konnte n1it volletn Recht jede Einsprache oder Beschwerde zurückweisen 1°. 

Er verwahrte sich gegen alle Angriffe auf seine Souveränität, n1ußte aber erfahren, 
daß seine Flüchtlingspolitik unter genauer Beobachtung stand und seine Ent
scheidungen größeres Aufsehen erregten, als ihn1 angenehn1 war. 

An1 I. Februar 1817 beschloß der Kleine Rat: «Es sei Ihro Durchlaucht der 
Herzogin von Saint-Leu, die den Gesezen des Landes ge1näße, vollkon1111ene 
Freiheit zun1 Ankauf von Grundeigentu1n inner den1 Gebiet des Cantons Thurgau -
da ,vo es in1n1er gefällig und angeneh111 sein kann - niit dein Ausdruck des leb
haftesten Vergnügens erteilt und zugesichert11 .» 

Unverzüglich richtete der Vorort Bern ein vor,vurfsvolles Schreiben an die 
Regierung und verlangte kurzerhand, daß das Geschäft rückgängig gen1acht 
werde. Er verwies auf die Tagsatzungsbeschlüsse von1 Jahre I 8 I 5 über die Aus
weisung der Kö1iigin von Holland, denen der Thurgau voll und ganz zugestin1111t 
hatte. Bern bedauerte, daß der Kleine Rat den Vorort nicht ins Vertrauen gezogen 
und ihn von1 Ankauf eines Grundstückes, des Arenenbergs, durch die Herzogin 
nicht benachrichtigt hatte. W arun1 handelte er in diesem Punkt so selbstherrlich 
und in1 Widerspruch zu frühern Beschlüssen? Er setze dan1it Ansehen und Ehre 
der Schweiz aufs Spiel, denn der Thurgau stelle sich den bisher einn1ütigen 
Erklärungen der Tagsatzung entgegen12

• 

Die Antwort der thurgauischen Regierung, unterzeichnet von Landan1111ann 
Morell, fiel unerwartet besti1nn1t aus. Einmal berief er sich auf die kürzlich er
haltene Erklärung von Hortense, sie ,verde vorläufig nicht auf dein Arenenberg 
wohnen 13 • Daniit wären eigentlich alle Bedenken aus den1 Wege geräun1t, n1einte 
Landanunann Morell. Doch wolle er die Handlungsweise des Kleinen Rates ge
nauer begründen. Er betrachtete die Beschlüsse von I 8 I 5 nur als kurzfristige 
Anordnungen. Die Empörung in Frankreich, die verdächtige Umgebung der 
Herzogin, die Sorgen über die politische Stitnn1ung in einigen Grenzkantonen 
Furcht vor Kollisionen 1nit der französischen Regierung - dies alles treffe auf die 
gegenwärtige Situation nicht 111ehr zu. So habe sich die Regierung nicht gescheut, 
der Herzogin Erlaubnis zum Ankauf der Güter zu geben, nicht nur in der 
Meinung, die Tagsatzungsbeschlüsse hätten vieles von ihrer Bedeutung verloren, 
sondern auch aus der Überzeugung, daß jeder Kanton die Ausübung seiner 
Hoheitsrechte in diesem Fall behaupten würde. Und zum Hauptvorwurf des 

10 StATG, Pässe und Ausländerkontrolle; vgl. Schreiben von Wattenwyls, 3. April 1816. 
11 StATG, Kleiner Rat, Prot. § 234, Beschluß des Kleinen Rates vom I. Februar 1817. 
12 Bern an den Kleinen Rat, 3. März 1817; E.A. 1817, Anhang M, S. 8. 
13 Auf die Zuschrift des Kleinen Rates vom 18. März 1817, worin er Hortcnse die Einsprache des Vorortes 

zu seinem Bedauern mitgeteilt hatte, antwortete sie am 20. März 1817. Gedruckt bei Meyer «Arenenberg», Beilage. 



Vorortes, der Thurgau gefährde das Ansehen der Schweiz, entgegnete Morell: 
Man kenne die Gesinnung des Kantons. Nie hätte er den Entschluß gefaßt, wenn 
dadurch die Eidgenossenschaft kon1proniittiert worden wäre. Aber da doch die 
Alliierten selber der Herzogin den Aufenthalt gestattet hatten und sie seit geraun1er 
Zeit in Konstanz Wohnsitz genon1n1en habe, hätte n1an da Bedenken tragen 
müssen, ihr den Ankauf eines Landgutes in unnuttelbarer Nähe zu erlauben, 
Wenn noch itmner Gründe zun1 Mißtrauen gegenüber den Absichten der Königin 
Hortense bestünden, so sehe inan keinen Unterschied zwischen n1ehrwöchigen 
Ferien in einen1 Schweizer Kurort, wie es in1 Jahre I 816 geschah, und einem 
So1nn1eraufenthalt auf eigenen Besitzungen in1 Thurgau. Die Gefahr bleibe sich 
gleich. Schließlich werde n1an den Landsitz in1n1er im Auge behalten können und 
jede drohende Entwicklung verhindern. Morell erklärte abschließend, die thur
gauische Regierung werde ihren Entscheid nur dann zurücknehn1en, wenn alle 
Stände an der Tagsatzung einn1ütig die Aufnalune der Herzogm in der Schweiz 
verbieten würden. Nur dann könnte der Kanton «nach der vaterländischen 
Denkungsart, deren Erprobung wir bei keiner Gelegenheit verweigern werden, 
bewogen sein, unsere Rechtsan1e und unsere Ansicht der Teilnahme an solchem 
Einverständnis aufzuopfern 14>>. 

Mit dieser Erklärung glaubte Morell genügend Beweis über die redlichen 
Absichten des Kantons erbracht zu haben; er übersah jedoch, daß bedeutende 
Ereignisse und Entscheidungen nicht innerhalb von zwei Jahren vergessen werden 
konnten. Furcht vor der Macht des verbannten Kaisers und vor tnöglichen Ver
schwörungen seiner Anhänger beeinflußte die Gesinnungen der europäischen 
Kabinette und bestin1mte ihre Handlungen. 

Der Thurgau stand plötzlich in1 Mittelpunkt der in- und ausländischen Be
obachter. Das Mißtrauen gegen die «Bonapartisten» und die ungewisse Festigkeit 
der kantonalen Behörden äußerte sich in den Berichten des preußischen Gesandten 
in der Schweiz, Justus von Gruner. Er bezeichnete die thurgauische Regierung als 
sehr schwach. Die Herzogin könne treiben, was sie wolle. Er fand es unn1öglich, 
ihre Korrespondenz und ihr Verhalten itn Thurgau zu kontrollieren, und meinte: 

«Der Landammann Morell taugt nichts, er hat gegen seinen bessern Kollegen 
[ Anderwert] gesiegt, und nun ist sie [Hortense] ihres Einflusses gewiß ... Polizei 
existiert [in1 Thurgau] nicht, und uns wird man zu betrügen suchen.» 

Gruner hielt die Angelegenheit für sehr bedenklich und fürchtete, die bona
partistische Partei, die seiner Memung nach in der Schweiz sehr stark war, werde 
einen gefährlichen Mittelpunkt itn Thurgau erhalten. Schon der geringe Wert 

14 StATG, Kleiner Rat, Missive Nr. 404; Kleiner Rat an Vorort, 28. März 1817, gedruckt in E.A. 1817, 
Anhang M, S. rr, und Meyer «Arenenberg», Beilage ro. 
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der Güter beweise, daß sie nicht des Besitzes ,vegen, sondern zu bestün1nten 
Z ,vecken gekauft \Vor den seien' 5• Seiner Instruktion ge1näß unternahn1 er alles, 
in Verbindung n1it den Gesandten Österreichs, Englands und 1-Zußlands und in 
Übereinstin1n1ung nut den1 Vorort, den Kanton Thurgau von seinen1 Deschluß 
abzubringen und Hortense aus dein Kanton zu entfernen16 . Sein geschicktes 
Agieren in1 Hintergrund beeinflußte die Auseinandersetzung und n1ochte viel 
dazu beitragen, die Aufinerksa111keit auf den Thurgau zu lenken. 

Die Anstrengungen Morells, größeres Aufsehen zu venneiden und die Ange
legenheit auf den1 Korrespondenz,veg nüt den1 Vorort 1nöglichst schnell zu 
erledigen, scheiterten. Gegen seinen Willen beschäftigte sich die Tagsatzung i111 
Jahre 1817 dan1it. Die thurgauische Gesandtschaft rechtfertigte den Regierungs
beschluß von1 r. Februar r 8 r 7 n1it der Erklärung, die Groß1nächte selber hätten 
nichts gegen den Aufenthalt der Herzogin von Saint-Leu in der Schv\Tiz einzu
vvenden. Bedenken wegen n1öglicher Gefahren seien sinnlos, habe sich doch bis 
jetzt 1uchts Nachteiliges für die Sch,veiz herausgestellt. Sie ,vollte nicht näher 
auf den Gegenstand eingehen und sich erst dann fügen, vvenn alle eidgenössischen 
Stände oder die Alliierten es verlangten. Morell, als thurgauischer Gesandter an 
der Tagsatzung, vviedcrholte also, was er bereits in1 Schreiben an Bern ausgedrückt 
hatte. Er ver,vahrte sich gegen jede Einnüschung in die kantonalen Befugnisse 
und betonte die Souveränität und das freie Entscheidungsrecht in dieser Angele
genheit. An die Beschlüsse von1 Juli und Septen1ber 1815 luelt er sich nicht n1ehr 
für gebunden. Sie seien dan1als als vorübergehende Polizein1aßnahn1en in Kraft 
gesetzt vvorden, ohne Ratifikation durch den Großen Rat' 7• 

Alle diese Einvvände und Begründungen waren berechtigt. Daß die Monarchen 
vviederholt für die Niederlassung der Exkönigin Hortense auf schweizerischen1 
Territoriu111 eingestanden waren, galt als unbestritten. Auch der Hinweis auf den 
Bundesvertrag und die I(on1petenzen der Kantone in der Erteilung von Nieder
lassungsbevvilligungen und Polizeivorschriften konnte nicht widerlegt werden. 
Nach der thurgauischen Verfassung vom Jahre l 814 111ußte jeder Beschluß, sollte 
er bindend sein, vom Großen Rat ratifiziert werden. !111 Januar 1815 hatte der 
Kleine Rat wohl ein Dekret zur Verstärkung der Polizeiinaßnahmen erlassen, der 
souveränen Behörde jedoch nicht vorgelegt. 

Aber nun zeigte sich der Einfluß der ausländischen Gesandten auf die Entschei
dung der Tagsatzung. Justus von Gruner beansprucht für sich die Genugtuung, 
den Gesandten von Zürich, der seiner Instruktion gemäß für den Thurgau hätte 

15 Bericht Gruners an seine Regierung, 12. Februar 1817, Picth «Gruncf)), S. 40. 
16 Instruktion an Gruner, 10. Mai 1817, Pieth «Gruner», S. -42. 
17 StATG, Abschiede 1817, S. 238. 
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stin1n1en sollen, zu neutraler Haltung veranlaßt zu haben. Basel gewann er «durch 
die Furcht vor der Ministerpolizei in1 Innern», ebenso Schaffhausen, Solothurn 
und einige andere. Glarus und Luzern zeigten sich von Anfang an entschieden 
gegen den Thurgau. Mochte Gruner übertrieben haben, oder ,var das Resultat 
tatsächlich auf seinen Einfluß zurückzuführen - jedenfalls erklärten sich siebzehn 
Stände gegen die Niederlassung und bestätigten die Beschlüsse vorn Jahre 1815 18 . 

«Der Landa111111ann Morell hatte sich ganz sicher geglaubt und ,var daher 
außer sich», schloß Gruners Bericht von1 2. August 181719 • 

An der I-Ialtung der thurgauischen Regierung änderte dieser Tagsatzungs
entscheid nichts. Sie ,väre bereit ge,vesen, ihre eigene Meinung den1 Willen aller 
übrigen unterzuordnen. Da aber der Beschluß nicht eirunütig ausgef:1llen war, sah 
sie sich nicht an ihr Versprechen gebunden. Nien1and konnte sie z,vingen, die 
Eniigrantin abzuweisen. 

Vorläufig ließ sich Hortense nicht itn Thurgau nieder, und einige Zeit später 
schienen ,veder der Vorort noch die fren1den Gesandten an eine Intervention zu 
denken 2°. Als der Kleine l~at in1 Jahre 1819 ihren1 Bruder, den1 Prinzen Eugen, 
Herzog von Leuchtenberg, den Ankauf eines Grundstückes in der Nähe des 
Arenenbergs erlaubte, erregte dieser Beschluß nirgends Aufsehen. Dies zeigt, 
daß sich die erhitzten Ge1nüter et,vas beruhigt hatten 21 • 

Dennoch ,vachte das Ausland über den Vorgängen in1 Thurgau. So erhob der 
französische Geschäftsträger in der Schweiz, Moustier, itn Oktober 1823 nochn1als 
Klage wegen <<gefährlicher Un1triebe» in1 Kanton: Z,vei französische Flüchtlinge 
hätten sich unerlaubterweise auf Schloß Sandegg aufgehalten. Der Kleine Rat 
erkundigte sich bein1 Besitzer, den1 Obersten Parquin 22 • Als sich der verdiente 
Offizier Napoleons überzeugend gegen die Anschuldigungen verteidigte, säun1te 
die Regierung nicht, mit Bestimn1theit die Denunziationen zurückzuweisen. 

Es 1nußte für den Thurgau verletzend sein, daß ausgerechnet ein Kanton, der 
doch in jeder Situation und mit allen Maßnahn1en den Beweis seiner redlichen 
Gesinnung erbrachte, in1mer wieder verdächtigt wurde, bedrohliche Verbmdun
gen auf seinen1 Gebiet zu dulden. Allmählich schien die Haltung der Regierung 
Vertrauen einzuflößen. Zuden1 bot das eidgenössische Press- und Fremden
konklusun1 genügend Gewähr für Aufrechterhaltung der Ordnung. Jedenfalls 

1s StATG, Abschiede 1817, S. 239. 
19 Pieth «Gruner», S. 43. 
20 Über das Leben auf Arenenberg vgl. Meyer, S. 281 ff. 
21 Beschluß des Kleinen Rates. StATG, Kleiner Rat, Prot. § 1788, gedruckt in Meyer «Arcnenberg», Beilage l r. 

Prinz Bugen starb am 21. Februar 1824. 
22 Oberst Parquin verheiratete sich 1822 mit Luise Cochelct, der Begleiterin von Hortense, und wurde so 

Besitzer von Schloß Sandegg. Er erhielt am 21. Juli 1823 die Niederlassungsbewilligung, kaufte sich 1824 das Gut 
\Volfsberg bei Ennatingen und das Schloß Salenstein; siehe Meyer «Arenenberg», S. 277. 
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unterblieben weitere Einsprachen bis zum Ende der Restaurationszeit. Die Re
gierung konnte ungehindert das Asylrecht ausüben, das sie, ihren Interessen ent
sprechend, ohnehin bedeutend einschränkte. 

11. Kapitel 

Militärkapitulation 1nit Frankreich 

Mit der Proklamation des ersten Pariser Friedensschlusses von1 30. Mai 1814 

erloschen die unerträglichen Bestinunungen der Militärkapitulation von 1812 und 
damit der Zwang, Frankreich Söldner zur Verfügung stellen zu n1üssen1 • Ludwig 
XVIII. bcrnühte sich sofort un1 Wiederherstellung des alten Dienstverhältnisses 
zwischen den1 Hause Bourbon und der Eidgenossenschaft. In1 Nan1en der franzö
sischen Regierung schlug General Mallet einen Soldvertrag vor, der nicht nur 
freie Anwerbung, sondern auch finanzielle Bevorzugung und gute Stellung der 
Söldner verhieß. 

Der Kanton Thurgau zeigte sich nicht abgeneigt, in Zusammenarbeit n1it den 
Ständen Zürich, Basel, Schaffhausen, St. Gallen und Aargau an einer Vereinbarung 
teilzunehmen 2 • Um aber die nulitärische Verteidigung des Kantons nicht zu 
schwächen, erließ der Große Rat bereits vor der Eröffnung der Verhandlungen 
zwei Dekrete. Einmal war es den Kantonsbürgern nur dann erlaubt, in auswärtigen 
Militärdienst zu treten, wenn zwischen dem betreffenden Staat und der thurgaui
schen Regierung ein Abkonunen bestand. Das hieß, die Thurgauer durften nur 
im französischen, seit 1814 auch in1 niederländischen Heer Dienste annelunen3• 

Der Große Rat begründete die Verordnung damit, daß die nulitärischen Kräfte 
zur Verteidigung des Staates bestinm1t seien und ihm deshalb in Zeiten der Gefahr 
zur Verfügung stehen n1üßten, was nur gelang, wenn Verträge die Verhältnisse 
regelten. Er zeigte Verständnis für das Verlangen der «Dienstlustigen», auch in 
Friedenszeit die militärische Laufbahn einschlagen zu können. Deshalb erließ er 
die Bestimmung, um beiden Seiten gerecht zu werden. 

Im zweiten Dekret verlangte er, daß bei der Anwerbung weder «Arglist» 
gebraucht noch unerfüllbare Versprechen gegeben werden dürften. Auch waren 
die sozialen Verhältnisse zu berücksichtigen, verheiratete Männer, Söhne, die für 
den Unterhalt der Eltern aufkommen mußten, Deserteure aus andern Schweizer 

1 Maag IV, S. 95; vgl. von Schcvcn, S. 11ff. 
2 StATG, Großer Rat, Prot. Sitzung des Großen Rates vom 17.Januar 1815. 
3 Dekret vom 17. Januar 1815, Off. Sammlung I, S. 121 f. 
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R.egimentern, Minderjährige und «Lehrknaben, welche ihre Meister n1utwilliger
weise verlassen haben», auszuschließen4• 

An1 16. März 1815 verhandelten die Stände über das vorgeschlagene Projekt. 
Mallet gewährte die zusätzliche Begünstigung, daß nur Angehörige der kon
trahierenden Kantone zu Offiziersstellen zugelassen vverden sollten 5• 

Die unerwarteten Ereignisse in1 März 1815 unterbrachen abrupt die Ver
handlungen. Napoleons Ankunft in Paris forderte wichtige Entscheidungen der 
Tagsatzung. Noch standen Schvveizer Regin1enter in Frankreich. Wie sollten sie 
sich verhalten? Unter den1 Einfluß der Verbündeten rief die Tagsatzung die 
Truppen sofort zurück. In1 übrigen wartete sie den Ausgang in Frankreich ab. 
Erst als Napoleons Schicksal endgültig beschlossen war, wagte die Tagsatzung 
eine eindeutige Stellungnahn1e. Jetzt vvollte sie den Alliierten «die gut schweizeri
sche Gesinnung» beweisen. Alle Stände vereinigten sich an1 24. August 1815 zum 
einn1ütigen Beschluß, Offizieren und Soldaten, welche sich den1 Befehl zur Rück
kehr vvidersetzt und unter Napoleon gedient hatten, das Schweizer Bürgerrecht 
auf iin1ner abzusprechen 6• 

Für die thurgauische Regierung zog diese Maßnahme unvorhergesehene Aus
einandersetzungen nach sich. Zwei Kantonsbürger, nän1lich die beiden Brüder 
Oberst Christoph und Major Augustin Stoffel aus Arbon, wurden unmittelbar 
davon betroffen. Imtner in fren1den Diensten, zuerst in Spanien, dann in Frankreich, 
hatten sie sich dein R.uf der Tagsatzung widersetzt. Sie wurden beschuldigt, andere 
Schweizer aus den kapitulierten Regin1entern zun1 Dienst unter Napoleon auf
gestachelt zu haben. In der Liste der Angeklagten standen sie an erster Stelle. 

Die thurgauische Regierung versuchte, beiin Vorort zu intervenieren und mit 
dein Hinweis auf die Rechtfertigungsschrift von Augustin Stoffel die Rehabili
tation, zun1 1nindesten eine genaue Untersuchung des Falls zu erzielen7 • Der 
Präsident des Vorortes wies das Anliegen zurück. Die Tagsatzung bekräftigte a111 
28. August 1816 den Beschluß vom Vorjahr und lehnte eine Begnadigung ab 8• 

Da1nit war jedoch der Fall Stoffel noch nicht erledigt. Bedenklichere Wirkung 
hatte die Einsprache des Vorortes in Paris gegen die Ernennung von Christoph 
Stoffel zum Obersten des Generalstabes. Auch er versuchte, wie sein Bruder, sich 
zu rechtfertigen. Er hob die unschuldigerweise ertragene Verbannung und die 
kürzlich erfolgte Aufnahme ins französische Bürgerrecht hervor, um die Tag
satzung zur Aufhebung des Verbots zu bewegen. Anderwert, thurgauischer 

4 Off. Sammlung I, S. 122-127. 
5 StATG, Gesandtschaftsbericht, 17. März 1815. 
6 E.A. 1814/15, III, 24. August 1815, S. 783. 
7 StATG, Kleiner Rat, Missive Nr. 177, Kleiner Rat an Vorort, 13. Februar 1816. Vgl. Kap. 9. 
8 E.A. 1816, 28. August 1816, S. 181; Kommissionsbericht, E.A., 28. August 1816, S. 270, 272. 
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Abgeordneter an der Tagsatzung von1Jahre T 818, unterstützte das seiner Meinung 
nach ,vohlbegründete Gesuch. Er betonte, ,vie sehr es die thurgauische R.egierung 
schn1erze, einen l{antonsbürgcr in so elender Lage zu ,vissen. 

«Man habe einfach über die Sache hin,vcggehen und das vorgetragene Gefühl, 
für ,velches sich doch so 1nanches nut Grund sagen läßt, hastig von der I-land 
,veisen ,vollen», schrieb er in seinen1 Bericht an die Regierung 9 • Er erreichte, daß 
der Präsident der Tagsatzung das Schreiben vorlas. Dabei aber blieb es. Einuncl
z,vanzig Stände vereinigten sich zun1 Beschluß, auf die Angelegenheit nicht näher 
einzutreten, und erklärten die Bestin1n1ungen von1 24. August 18 I 5 und 28. August 
1816 ,veiterhin als verbindlich. Danüt war das Schicksal der beiden Stofl:cl be
schlossen, ihre Legititnation für in1n1er abge\viesen10. 

Die thurgauische Regierung, ob,vohl sie sich zugunsten ihrer Bürger einsetzte, 
111ußte sich der Mehrheit fügen. Daß kein einziger Kantonsvertreter ihr Begehren 
unterstützte, beweist, wie ernst die Tagsatzung die Ereignisse von 18 r 5 beurteilte, 
wieviel Wert sie auf die Bcschhisse vo1n August 1815 und 1816 legte, die ihr 
Ansehen bei den Mächt-:n eintragen sollten, abgesehen von der Unerbittlichkeit, 
n1it ,velcher sie Zu,viderhandlungen bestrafte, auch \Vcnn sie nicht genau er
\Viesen waren. Der Thurgau drängte nicht \Veiter. Auch ihn1 lag daran, Aufsehen 
zu venneiden. 

l111 Januar 1816, als sich die Lage norn1alisiert hatte, nahn1 Frankreich die 
Verhandlungen zu eine1n Soldvertrag 1nit der Sch,veiz erneut auf, diesn1al über 
den französischen Gesandten Talleyrand". Ob,vohl in1n1er offener Kritik a1n 
auswärtigen Militärdienst geübt \Vurde12, befürwortete die thurgauische Regierung 
eine Vereinbarung. Auch Landa1nn1ann Morell hatte in1 März 18 I 5 ben1erkt: 
« ... Das Treiben des Kapitulations,vescns ist in diesen1 Moment wirklich lächerlich 
und ein Irrtun11 3 .» 

Doch lagen die Solddienste nochitnn1er itn Interesse eines Teils der Bevölkerung 
und wurden deshalb von den Behörden gutgeheißen. Sie dachten nicht an weit
tragende Folgen für die neutrale Stellung der Schweiz. Durch besondere Bestin1-
111ungen hofften sie, die nulitärische Verteidigung des eigenen Landes zu gewähr
leisten. 

Talleyrand entging die ablehnende Haltung gewisser Krei.se nicht. U1n so 
1nehr drängte er auf emen defi1utiven Abschluß. Vergeblich versuchten die 

9 StATG, Gesandtschaftsbericht, 2. September 1818. 
IO StATG, Abschiede 1818, S. 305f.; E.A. 1818, S. 190-192. Über das weitere Schicksal der beiden Brüder 

Stoffel siehe Maag IV, S. 393 f. 
11 StATG, Französische Dienste, Kapitulationen, Schreiben Talleyrands an den Kleinen Rat, r. Januar 1816. 
12 Vgl. Rede Ufflcgers im Großen Rat des Kantons Freiburg, 22. Februar 1816, gedruckt bei Maag IV, S. 755; 

Tillier II, S. 15; Allgemeine Zeitung, 3. Februar, Nr. 18. 
13 More!! an Anderwert, 18. März 1815, Nachlaß Morell. 
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Industriekantone Zürich, Basel, Schaffhausen, St. Gallen und Aargau, die günstige 
Situation auszunützen und nüt der Militärkapitulation einen für sie wichtigen 
Handelsvertrag zu erkaufen14. Die n1angelnde Bereitschaft der \Vestlichen Agrar
kantone, die wirtschaftlichen Interessen der Ostsclr,veiz zu unterstützen, zwang sie 
zu bedingungslosen Unterhandlungen. Der I(anton Thurgau schloß sich in allen1 
d,~r Zürcher Gruppe an. Ihn1 lag nicht viel an1 Abschluß eines Handelsvertrages 

niit Frankreich; dennoch ging er in allen1 nur in1 Einverständnis n1it Zürich vor. 
Direkte Besprechungen n1it Talleyrand lehnte er ab 15 • 

In kurzer Zeit einigte 111an sich zu eine111 V ertrag, der a1n 3 l. März 1816 von 
den östlichen I(antonen und den1 französischen Bevolln1ächtigten unterzeichnet 
,vurde. A1n 7. Juni 1816 erteilte der thurgauische Große IZat die Geneh1nigung. 

Der Thurgau beriet sich nüt Basel und Schaffhausen an1 12. Juni an einer 
separaten Konferenz über die Einteilung der vier l(on1pagnien, die sie laut 

Sold vertrag gen1einsan1 zu stellen beabsichtigten. Er beteiligte sich n1it 22 5 Mann 
an1 Linienbataillon und stellte 120 Mann für die königliche Garde zur Verfügung16 . 

Dabei \vurden ihn1 in1 Linienbataillon Z\Vei Hauptleute, zwei Leutnants und fünf 
Unterleutnants zugesprochen. Abwechsh1ngs\veise nüt Basel konnte er einen 
dritten Hauptn1ann in die gen1ischte l(o1npagnie stellen. 1111 Gardebataillon standen 
ihn1 Plätze für zwei Hauptleute, einen Leutnant und einen Unterleutnant zur 
V erfü crunP-. 0 O 

Ganz entscheidend waren die Neuerungen in1 Vergleich zur I(apitulation von 
1812: Einn1al \Var die Anzahl der Söldner \vesentlich kleiner, dann übernah111 
die Regierung keine Verpflichtungen, die Truppenbestände aufzufüllen. Die 
Anwerbung war frei. Sie lag in den I-Linden von Hauptleuten, die nüt einen1 
Patent der Regierung versehen sein n1ußten. Sie trugen die V erant,vortung, nicht 
die Regierung 17. Artikel 3 der Kapitulation legte fest, daß alle Offiziere einer 
Kantonalkon1pagnie Bürger oder Einwohner des betreffenden Kantons sein 
111ußten. Die Regierungen hatten Gutachten und ihre Einwilligung für die An
stellung zu erteilen 18• Der Thurgau schützte sich für den Kriegsfall n1it der Be
stin1111ung, daß bei drohender Gefahr die Truppen jederzeit zurückgerufen werden 
konnten 19 • 

Sofort nach Abschluß der Verhandlungen marschierten die Mannschaften, die 
vo1n r. März bis zun1 1. April 1816 auf Kosten der Kantone unterhalten worden 

14 Vgl. Schevcn, S. r9ff. 
1s StA TG, Kleiner Rat, Missivc r8r6, Nr. 32; Kleiner Rat an Talleyrand, 6.Januar 1816; Nr. 92: 27.Januar 1816. 
16 Off. Sammlung I, S. 2rr-216. 
17 Nachtrag zur Kapitulation vom 16. Juli 1816, § 8, Off. Sammlung I, S. 206. 
18 lbid., S. 179. 
10 Art. 31, ibid., S. 200. 



waren, wieder nach Frankreich20 • Die thurgauische Regierung hatte diese finan
zielle Belastung nicht bedenkenlos auf sich genon1n1en, aber schließlich doch den 
Antrag Morells gutgeheißen, un1 die Auflösung der Truppen zu verhindern -
ein Beweis, daß die An,verbung von Söldnern nicht leicht fiel 21 • 

Bei der Ausführung des Vertrages n1ußte sich der Kleine Rat für die zugesicher
ten Rechte einsetzen. Seine Vorschläge zur Ernennung von Offizieren ,vurden 
teilweise übergangen. Frankreich hielt sich nicht an die Bestinm1ungen des 
Separatabkon1mens z,vischen Basel, Schaffhausen und den1 Thurgau22 . Die 
thurgauischen Offiziere wurden in1 Grad zurückgestellt und ihre Anzahl ein
geschränkt23. Da aber Frankreich Berücksichtigung versprach und n1angels 
Bewerbern nicht einmal alle Stellen besetzt werden konnten - n1an fand in1 
Thurgau keine geeigneten Offiziere für die Besetzung in1 Stab, auch blieben z,vei 
Unterleutnantsstellen unbesetzt -, ,villigte die Regierung zur ersten Formation 
der Schweizer Regin1enter von1 15. Noven1ber 1816 ein 24• 

Schon bald darnach beklagten sich verschiedene Stände, vor allen1 St. Gallen, 
über die Verletzung der Kapitulationsbestin1n1ungen, über verspätete oder nicht 
eingehaltene Zahlungen und zu hohe Forderungen an die Hauptleute in1 Fall von 
Desertionen25 . Der Thurgau selber hatte nichts gegen Frankreichs Haltung vor
zubringen. Er befürwortete aber die Einsprachen des Vorortes bein1 Kriegs-
1ninisteriun1 in Paris 26 . In allen1 schloß er sich der Mehrheit an. Er stellte keine 
eigenen Anträge und hieß die Einführung eines Strafgesetzbuches für die Regi
rnenter in Frankreich ohne weiteres gut. 

Mit der liberalen Bewegung ,vuchs die Opposition gegen die fren1den Kriegs
dienste, wesentlich angeregt durch die Abneigung der französischen Bevölkerung 
gegen die ausländischen Söldner. Die Un1wälzung in1 Jahre 1830 brachte den 
Stein ins Rollen. Die Schweizer Regin1enter wurden für irnmer aufgelöst. Der 
Thurgau stellte den Heinlk.ehrenden angen1essene Mittel zur Verfügung, überließ 
aber alle weitern Verhandlungen über Auszahlung von Pensionsgeldern und von 
ausstehenden Soldbeträgen dem Vorort27 • 

20 StATG, Französische Dienste, Kapitulationen, Zürich an Thurgau, 4. April 1816. 
21 StATG, Französische Dienste, Kapitulationen, Bericht Morells vom 7. März 1816. 
22 Kleiner Rat an Tagsatzungsgesandtschaft, 20. Juli 1816, und an Forestier, Generalsekretär der Schweizer-

truppcn in Paris, 20.Juli 1816; StATG, Kleiner Rat, Missive Nr. 975 und 995. 
23 StATG, Kleiner Rat, Missive Nr. 1091, Kleiner Rat an Talleyrand, 9. August 1816. 
2 • StATG, Kleiner Rat, Prot. 1816, § 2585. 
2 s StATG, Französische Dienste, Allgemeines, St.Gallen an den Kleinen Rat des Kantons Thurgau, 12.Juli 1817. 
26 StATG, Kleiner Rat, Prot. 14. Februar 1823, § 302; Prot. 12. Oktober 1821, § 1787; Konferenz vom 

6. bis 15. August 1821. 
27 StATG, Kleiner Rat, Prot. 24. August 1830, § 1525; Maag V, S. 6or. 



12. Kapitel 

Handel und Zölle 

a) Ha!ldelsverkchr 111it Österreich 1111d Frankreich 
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Der Thurgau war vor allen1 an günstigen Handelsbeziehungen nut seinen 
nächsten Grenznachbarn interessiert. Er verteidigte den freien Handelsverkehr, 
,vünschte also 111öglichst ungehinderten In1port und Export. Er war grundsätzlich 
Gegner von Schutzzollsysten1en und befür,vortete Zollerhebungen allein aus 
steuerpolitischen Gründen. Hatte n1an allgen1ein Lockerung des Verkehrs von 
Staat zu Staat erwartet, nachden1 Ruhe und Ordnung ,viederhergestellt ,varen, 
so 111ußte n1an bald erkennen, daß sich vor allen1 Österreich, Frankreich und 
Sardinien abschlossen und aus fiskalischen und handelspolitischen Überlegungen 
Zollschranken errichteten. 

Österreich verbot Ende 1817 den In1port fren1der Baun1,volle in seine italieni
schen Provinzen, und seit r 819 verlangte es hohe Einfuhrgebühren auf Schweizer 
Käse in der Lon1bardei1 • Unnüttelbar betroffen wurde der Thurgau erst durch den 
Beschluß von1 16. März 1819: Der Hof in Wien belegte den Weinimport nach 
Vorarlberg 1nit eine111 Einfuhrzoll. Bis zu diese111 Zeitpunkt hatten die Thurgauer 
ihren W ein i111 V orarlbergischen gegen Holz eingetauscht, ohne Gebühren be
zahlen zu n1üssen. 

Die Regierung beriet sich sofort n1it den andern Grenzkantonen. Zusamn1en 
n1it den Vertretern von Graubünden, Schaffhausen und St. Gallen brachte sie die 
Klage vor die Tagsatzung und erhielt die Zusicherung, daß sich der Vorort für 
die Interessen der östlichen Schweiz einsetzen werde 2 • Die Vorarlberger beschwer
ten sich ihrerseits in Wien und legten dar, daß sie zun1 täglichen Bedarf auf den 
billigen Wein aus der Seegegend und auf die Ausfuhr von Holz angewiesen 
seien 3, doch fand ihre Einsprache keine Beachtung. 

Die thurgauische Gesandtschaft sah sich veranlaßt, an der Tagsatzung des 
Jahres 1820 erneut auf die andauernde Behinderung des Verkehrs nach Österreich 
aufn1erksa1n zu n1achen4 • Sie 1nußte sich aber mit den wiederholten Klagen be
gnügen. Die eidgenössischen Behörden fanden keinen Ausweg. Wohl schlug der 
Vorort Retorsions1naßnahmen vor, und der Kleine Rat er,vog die Möglichkeit, 
durch Unterbindung der Salzeinfuhr Österreich zur Aufhebung des Dekrets zu 
zwingenS, doch konnte er sich nicht dazu entschließen. Das österreichische 

1 Hauser, S. 365. 
2 Konklusum vom 5. August 1819, E.A. 1819, S. 150. 
3 StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen 1820, II, Bittschrift der Vorarlberger vom 20. Oktober 1819 (Kopie). 
4 StATG, Gesandtschaftsbericht vom 3r. Juli 1820. 
5 StATG, Kleiner Rat, Prot. § 2072, 2. Dezember 1820. 



Dekret von1 6. März 1819 blieb bestehen. Der Thurgau konnte nur hoffen, 
wenigstens iin Norden vorteilhaftere Absatzbedingungen für seinen Wein zu 
erhalten. 

Weniger aktiv setzte sich die llegierung für gute Verkehrsverhältnisse nut dein 
Westen und den1 Süden ein. Wurde beispiels,veise der Abschluß eines Handels
vertrages niit dein Königreich Sardinien er,vogen, so befür,vortete die thurgaui
sche Gesandtschaft die Intervention des Vorortes zugunsten der beteiligten Stände, 
beschränkte sich aber auf die allgen1eine Forderung nach freic1n V er kehr. Sie 
brauchte keine speziellen Wünsche zu beantragen 6• 

Auch was die Handelsbeziehungen zu Frankreich betraf7, verhielt sich der 
Thurgau anfänglich eher gleichgültig. Ohne eigene Initiative, begnügte er sich 
dan1it, in Übereinstiin1nung n1it seinen Nachbarkantonen vorzugehen. Er hieß 
die Vorschläge für einen Handelsvertrag in1 Jahre 1816 ohne ,veiteres gut 8• Die 
Verkehrserschwerungen vo111 Jahre 1817 berührten ihn 1iicht direkt; so untcrlicß 
er Klagen bein1 Vorort. Als Frankreich i111 Jahre 1822 den Einfuhrzoll auf Vieh 
un1 das Zehnfache erhöhte, protestierten vor allen1 die betroffenen westschv,-cizeri
schen Kantone 1nit Bern an der Spitze9 • In der Instruktion an die thurgauische 
Gesandtschaft hieß es einfach, dem Vorort seien die Kon1petenzen zur Wahrung 
der schweizerischen Interessen zu übertragen10• 

Erst als sich die süddeutschen Staaten - ebenfalls von Frankreichs Zollerhö
hungen schwer betroffen - zu Gegenn1aßnahn1en entschlossen, regte sich der 
Thurgau, denn jetzt bestand Gefahr, daß der Grenzverkehr nut den süddeutschen 
Nachbarstaaten empfindliche Einbußen erlitt. Artikel 5 der württen1bergischen 
Verordnung von1 1. Juli 1822 setzte ,vohl ausdrücklich fest, die Maßnah1nen 
seien nur gegen Staaten gerichtet, die den freien Handel n1it einen1 unerträglichen 
Zollsyste111 bedrohten, aber es wurde hinzugefügt, vorläufig hätten sie auch für 
Schweizer Ware zu gelten, bis eine einheitliche Regelung in der Eidgenossenschaft 
den Erfolg der württen1bergischen Retorsion garantierte 11 • Auch das Großherzog
tun1 Baden erließ an1 25. Juli 1822 ein Dekret, woniit die Einfuhr französischer 
W eine ganz verboten, die Zölle auf sonstige französische Produkte, wie Seide, 
Stoffe, Kleider, Wolle, Baun1wolle und Öle, wesentlich erhöht wurden12• 

Die süddeutschen Staaten erwarteten von der Schweiz ein einheitliches Vor-

6 StATG, Instruktion 1823. § 30. 
7 Rupli, S. 34-64; von Scheven, S. 62-70; Rappard, S. 55-63. 
8 StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Zürich an Thurgau, 13. Februar 1816; St.Gallen an den Kleinen 

Rat, 30. März 1816. Vgl. Kap. rr. 
9 StA TG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Kreisschreiben Zürich, 2. Februar und 2r. Februar 1822; E.A. 

1822, S. 57; von Schcven, S. 71-75. 
IO StATG, Kleiner Rat, Prot. § 242, 30. April 1822. 
11 StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Kreissehreiben von Zürich, 12. Juli 1822, Beilage C. 
12 StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Mitteilungen des Seekreisdirektoriums Konstanz, 25. Juli 1822. 
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gehen gegen Frankreich. Deshalb befür,vortete die thurgauische Regierung alle 
eidgenössischen Schutz1naßnah1nen, nicht aus Interesse an ungehinderten1 Verkehr 
niit Frankreich, ,vohl aber, un1 die günstigen I-landelsbeziehungen zu den Grenz
nachbarn nicht zu gefährden. Sie schloß sich dein Konkordat von1 28.August r 823 
an. Darin hießen dreizehneinhalb Stände Retorsionen gegen das benachbarte 
Köriigreich gut und hofften, durch Ersch,verungen in1 V er kehr und Verbote 
französischer Erzeugnisse die Aufhebung der drückenden Zölle erzwingen zu 
können 13• Zürich und Basel verweigerten den Beitritt und verhinderten von An
f..1ng an ein erfolgreiches, geschlossenes Schutzzollsysten1. Sie betrachteten die 
Maßnah1nen als sinnlos, da Frankreich ,virtschaftlich unabhängig sei und sich 
selber versorgen könne. 1111 Gegenteil, 111einten sie, ,vürden sie nur der Sch,veiz 
Unannehn1lichkeiten bringen und ihre Wirtschaft schädigen. Sie teilten die Sorge 
des Thurgaus nicht. Baden und Württen1berg würden nicht wagen, so argt1111en
tierten sie, sich von der Sch,veiz abztl\venden, denn sie seien stärker auf den 
V er kehr 111it den Grenzkantonen ange,viesen als un1gekehrt. Zuden1 würden 
Retorsionsn1aßnahn1en den traditionellen eidgenössischen Grundsätzen des Frei
handels ,vidersprechen14. 

hn Thurgau erkannte inan die Schwierigkeiten einer gen1einsa1nen eidgenös
sischen Regelung in1 voraus. Regierungsrat Freyenn1uth äußerte sich in einer 
Tagebuchnotiz sehr pessinustisch über die vorgeschlagenen Repressalien: «Man 
n1öchte Retorsionsn1aßnahmen ergreiffen allein ein Staat aus 22 gleichsan1 souve
rainen Staaten zusan1n1engesetzt, derren Interesse so sehr getheilt und verschieden 
sind, was kann da herauskon1111en 15 .» Er n1einte, nur eine einzige, einheitliche 
Zollordnung von Genf bis Antwerpen hätte die erwartete Wirkung. Doch davon 
sei man weit entfernt16• Freyenmuth urteilte weitsichtig und den realen Verhält
nissen entsprechend. 

Dennoch ,vurde das Konkordat an1 14. Oktober 1822 von der thurgauischen 
llegierung unterzeichnet. Sie fügte die Bedingung hinzu, bei veränderter Lage 
sollten neue Verabredungen getroffen werden. Der Kanton werde nach eigenen1 
Gutdünken Verordnungen erlassen, wenn sie sich als nötig er,viesen17• 

Es lag ihn1 daran, durch den Beitritt zun1 Retorsionskonkordat die guten 
Beziehungen zu den abseits stehenden Kantonen riicht aufs Spiel zu setzen. So 
verständigte der Kleine Rat den Kanton Zürich, den heftigsten Gegner der Ver
einbarung vom 28. August 1822, von der bevorstehenden neuen Zollordnung 

13 E.A. 1822, Beilage P, S. 9. 
14 Allgemeine Zeitung, 1822, Nr. 205. 
15 24. September 1822, Tagebuch Freycnmuth, Bd. 9, S. 205. 
16 14. Oktober 1822, Tagebuch Freyenrnuth, Bd. 9, S. 323. 
17 StATG, Großer Rat, Prot. 1822, S. 357; Neue Zürcher Zeitung, 23. Oktober 1822, Nr. 127. 
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und bat ihn, seine Wünsche 111itzuteilen. Man sei geneigt, «auf jede vereinbarliche 
Weise den zwischen dein Kanton Zürich und dein Thurgau bis anhin bestandenen 
guten N achbarschaftsverhältnissen bundesfreundschaftliche Rechnung zu tragen 18.» 

1111 Deze111ber besprachen sich Morell und Freyeninuth niit Vertretern der 

Kantone Appenzell, Schaffhausen und St. Gallen über ge111einsa111e Vorkehrungen. 
Auf Grund dieser Vereinbarung trat an1 r. Januar r 823 die neue Regelung in1 
Thurgau in Kraft19• Darnach ,vurden französische Luxusartikel 111it erhöhten 
Gebühren belegt, aber kein Einfuhrverbot für Getreide, Mehl, Brot, Käse und 
Sch,veine erlassen, wie die eidgenössische Kon1111ission vorgeschlagen hatte. Auch 
hielt der Kanton die bisherigen Handelsbeziehungen zu andern Kantonen aufrecht. 

Die Westschweiz traf ihren Verhältnissen angepaßte V crordnungen 20 • So 
fehlte jegliche Einheit auch unter den konkordierenden Kantonen. Bald 111ußtc 
n1an einsehen, daß die Spcrrn1aßnahn1cn ihre Wirkung verfehlten. Lücken in1 
Vorgehen einzelner Kantone und 111angclndc Einheit verurteilten das Systc1n zuin 
Scheitern. Den Grenzkantonen fehlten die Mittel und die Kcnnttiissc zur genauen 
Prüfung der Einfuhren 2 1 • Der Thurgau klagte an der Konferenz in1 So1111ncr 1823 

über die vcnnehrten Kosten, die er für die Errichtung neuer Zollstationen und 

die Besoldung zusätzlicher Bcainten zu tragen habe. Er verlangte nicht nur den 
zugesicherten Prozentsatz der neuen Zolleinnahinen, sondern vollständige V er
gütung der vern1ehrten Ausgaben 22 • 

Trotz den unbefriedigenden Resultaten hielten die Stände ain Konkordat fest, 
der Thurgau vor allcn1 aus Rücksicht auf die süddeutschen Staaten. Württen1berg 
hatte nänilich nachträglich nur diejenigen Stände von den erhöhten Zollabgaben 
ausgenoim11en, die dein Rctorsionskonkordat beigetreten waren23 • Zusan1inen 
mit den1 Großherzogtun1 Baden beklagte es sich in der Folge öfters beim Vorort 
über die uneinheitlichen V erhältnissc in der Schweiz und die inkonsequente 
Durchführung der Gegen111aßnahn1en. Dadurch inußten auch die badischen und 
württen1bergischen Repressalien wirkungslos bleiben. 

Die thurgauische Regierung bemühte sich, den W cisungen der deutschen 
Grenznachbarn nachzukon1n1en. Im Mai 1822 verlangte das Großherzogtun1, daß 
alle ausländischen Weine n1it Ursprungszeugnissen versehen sein müßten, wenn 
sie wie bisher verzollt ,verden sollten. Der Kleine Rat erließ angemessene Besti111-
inungen. Er trug den Geineinderäten auf, gegen eine Sten1pelgebühr von 12 

18 StAZ L 74, r.2, Kleiner Rat an Zürich, 15. November 1822. Die Antwort Zürichs vom 21. November 1822 
lautete zustimn1end. 

19 StATG, Kleiner Rat, Prot. § 2323; Beschluß des Kleinen Rates vom 28. Dezember 1822. 
2° Konferenz in Langenthal, 13. bis r6. November 1822, zwischen Bern, Luzern, Solothurn, Aargau, Waadt. 
21 StATG, Eidgenössisches, Bericht der eidgenössischen Retorsionskommission, Kreisschreiben, 14. April 1823. 
22 StA TG, Einzelne Kantone, Konferenz der beteiligten Kantone, 17. August 1823. 
23 StATG, Einzelne Kantone, Kreisschreiben Bern, 19. Mai 1823. 
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Kreuzern solche Zeugnisse auszustellen, 111it genauen Angaben des Verkäufers, 
des Fuhnnanns, des Warenquantun1s und I-Jerkunftorts. Die Regierung wachte 
darüber, daß die Forderungen Badens genau durchgeführt wurden24. 

Der Thurgau versprach sich noch einen andern Vorteil aus den1 Retorsions
konkordat: Er konnte in1 entscheidenden Moment die Maßnahn1en auch gegen 
Süddeutschland an\venden. Da111it be\vies er, daß er das Postulat des Freihandels 
weniger aus liberaler Gesinnung als vieln1ehr aus realen1 Interesse verfocht. W oh! 
hob die R.egierung die Bedeutung des ungehinderten Verkehrs hervor und hielt 
sich auch \Virklich daran gebunden. Sobald aber andere Staaten den Grundsatz 
verletzten, zögerte sie keinen Augenblick, mit entsprechenden Verfügungen zu 
ant\vorten. 

Als nach einen1 weitern Jahr Frankreichs Position nicht im geringsten erschüttert 
,var und das Königreich zu keinen Zugeständnissen gez,vungen \Verden konnte, 
nahn1 das Interesse an1 Retorsionskonkordat ab. Der Thurgau erklärte sich nut 
der Aufhebung un1 so bereitwilliger einverstanden, als das Schutzsystem gegen
über Deutschland nicht n1ehr angewendet werden n1ußte 25 • lin Sommer 1824 
traten alle Kantone von1 Konkordat zurück. 

b) Handelsbeziehungen zu Süddeutschland 

Wie die Haltung gegenüber Frankreich zeigt, war der Thurgau in erster Linie 
an guten Handelsbeziehungen zu den süddeutschen Staaten, zu Baden, Bayern 
und W ürtten1berg, interessiert. Dem Warenaustausch zwischen Nachbarstaaten 
kan1 zu Beginn des 19.Jahrhunderts noch immer das Hauptgewicht zu1 • So lieferte 
die Ostschweiz, nan1entlich St. Gallen, Industrieprodukte nach Süddeutschland 
und empfing von dort landwirtschaftliche Erzeugnisse. Für den Thurgau lag die 
Situation etwas ungünstiger, da er auf Absatzgebiete für Agrarprodukte angewie
sen war und größere Konkurrenz befürchten mußte als die Industriekantone. Doch 
entwickelte sich ein reger Grenzverkehr. 

Als wichtigster Handelspartner galt das Großherzogtun1 Baden. Obwohl die 
Beziehungen seit den1Jahre 1812 durch einen Handelsvertrag vernünftig geregelt 
schienen, blieben dennoch Konflikte nicht aus. Die Berührungen im täglichen 
Verkehr waren stark, Spannungen unvermeidlich, wenn sich die Partner nicht 
genau an die Vereinbarungen hielten. Beide Staaten verfochten in den öffentlichen 
Diskussionen das Prinzip des freien Verkehrs, ohne aber auf Zölle zu verzichten. 
Aus fiskalischen Interessen hielten sie daran fest. Sie ließen es nicht zu, daß der 

24 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1822, §§ 1326 und 1823, 1262; Beschlüsse vom 16.Juli 1822 und 8.Juli 1823; 
StATG, Einzelne Kantone, Bekanntmachung vom 23.November 1823. 

2s StATG, Instruktion 1824, 
1 Dietschi, S. 5 f. 
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eine Teil auf Kosten des andern Gebühren erhöhte oder herabsetzte. Ängstlich 
wachten sie über ihre Rechte, bereit, sich gegen jede Verletzung oder Benach
teiligung zu wehren. Es kan1 zu verschiedenen Auseinandersetzungen niit de111 
unn1ittelbar an den Thurgau anstoßenden Seekreisdirektoriu111 Konstanz. 

Schon bald nach Abschluß der Vereinbarung von1 Jahre 1812 hatte sich die 
thurgauische lZegierung zu Zollerhöhungen auf Ein- und Ausfuhr bestin1111ter 
Waren veranlaßt gesehen 2 • Sie begründete die Maßnahn1e daniit, daß das See
kreisdirektoriun1 gegen die Vertragsbestin1111ung die Zollgebühren für Waren
transporte zwischen Konstanz und Täger,vilen aufgehoben habe. Dadurch wurde 
Gottlieben, der wichtigsten thurgauischen Einfuhrstation, sch,verer Schaden 
zugefügt3 • Die Tendenz der Kaufleute ,var begreiflicher,veise groß, den Wasser
vveg von Konstanz nach Gottlieben zu n1eiden und die Landverbindung nach 
Tägerwilen vorzuziehen, solange sie hier weniger Gebühren zu entrichten hatten. 
Das bedeutete für Gottlieben vern1inderten Transit und für den Staat Verlust 
an Grenzzolleinnah111en. Durch angen1essene Tariferhöhung wollte inan das 
Gleichgewicht zwischen den beiden Stationen wiederherstellen. Konstanz pro
testierte. Nachdem die Differenzen durch die unruhigen Kriegsjahre in den 
Hintergrund geschoben worden ,varen, brachte das Seekreisdirektoriun1 iin 
Jahre 1816 die Klage erneut vor. 

Eine Verständigung n1it der thurgauischen IZegierung erwies sich als aussichts
los, und so wandte sich der badische Gesandte von Ittner in1 Nan1en des Seekreis
direktoriums an den eidgenössischen Vorort, weil er sich davon n1ehr Erfolg 
versprach. In diesen1 Schreiben warf er den1 Thurgau vor, Gottlieben auf Kosten 
der Stadt Konstanz zu bevorzugen und den Vertrag von 1812 verletzt zu haben. 
Es sei übrigens auffallend, fügte er hinzu, daß dieser Kanton als einziger die gute 
Verbindung zwischen der Schweiz und Baden hen11ne. «Mit allen andern be
nachbarten Cantonen, gegen welche man doch einen weit stärkeren Verkehr hat, 
wallten die freundschaftlichsten Verhältnisse ob; man n1uß also sehr bedauern, 
daß man gegen diesen Canton bey dem hohen Bundesstaat einschreiten und darauf 
antragen n1üsse, diesen hohen Stand auf die Grundsätze und den Sinn des be
stehenden Staats-Vertrages und dessen Verbindlichkeiten zurük-zu-führen.» Wenn 
die einzelnen Stände ihre Zölle nach Belieben erhöhen könnten, meinte von 
Ittner, habe der Vertrag zwischen den beiden Staaten keinen Zweck n1ehr, da er 
geschlossen worden sei, um Zollerleichterungen zu gewähren4. 

2 Dekret vom 30. November 1812, Tagblatt, 10. Teil. 
3 Im Vertrag vom 26.Juni 1812 war Gottlieben besonders berücksichtigt worden. Der KonstanzerWasserzoll 

wurde um die Hälfte herabgesetzt; Dietschi, S. 78. 
4 StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, von Ittner an Vorort, 29. Januar 1816, Kopie, im Kreisschreiben 

vom 12. März 1816. 
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Der Vorort traf keine Entscheidung. Dazu fehlten ihi11 die Kompetenzen. 
Das Zollwesen oblag ge1näß Bundesvertrag allein den Kantonen. Der Kleine Rat 
rechtfertigte besti111111ter als früher sein V erhalten n1it dem Hinweis auf den ihm 
seit den1 Jahre 1804 von der Tagsatzung zugebilligten Grenzzoll von 12 Kreuzern 
pro Zentner Kaufn1annsgut. Man sei dann durch drückende Zolln1aßnahn1en der 
süddeutschen Staaten zur Herabsetzung auf 6 Kreuzer gezwungen worden. Das 
Recht zur Erhebung der ganzen Gebühr bestehe dennoch. 1111 November 1812 

erhöhte inan deshalb den Tarif auf 9 Kreuzer. Es könne von keiner willkürlichen 
Maßnahn1e gesprochen werden, wo sich doch der Thurgau noch imn1er unter 
den1 Stand der an und für sich berechtigten Forderungen halte. 

Wenn sich von Ittner über die uneinheitlichen Verhältnisse in der Schweiz 
beklagte, die den einzelnen Kantonen zu große Selbständigkeit vorbehielten, so 
interpretierte die thurgauische Regierung un1gekehrt: Das Großherzogtun1 Baden 
bleibe in1mer im Vorteil, solange es 1nit der ganzen Schweiz verhandle. Die 
einzelnen Regionen kän1en zu kurz und n1üßten sich deshalb n1it partiellen Ver
fügungen schützen 5• 

Bald tauchte auch ein anderer Gegensatz wieder auf, die Frage nämlich, ob die 
thurgauische Landungsstelle an1 Fähnlibach bei Mammern weiterhin offengehalten 
werden dürfe. Konstanz befürchtete eine Umfahrung seiner Zollstation in Stiegen, 
auf dem gegenüberliegenden Ufer, und verlangte die Aufhebung gestützt auf 
einen Vertrag aus dem Jahre 1811 6• Die thurgauische Regierung wandte dagegen 
ein, daß es sich un1 eine Landestelle für den Ortsverkehr auf der linken Rheinseite 
handle, und beruhigte das Seekreisdirektorium mit dem Hinweis, daß es ohnehin 
bei längeren Fahrten in Konstanz seinen Zoll einnehinen könne7• Sie versicherte, 
es liege ihr alles an einen1 freundnachbarlichen Verhältnis. Sie begehre nicht den 
eigenen Vorteil und sei 1nit einer Prüfung der Sachlage einverstanden. 

Man einigte sich zu einer gemeinsamen Besprechung. An1 14. Oktober 1816 

trafen sich die Abgeordneten von Schaffhausen und dem Thurgau n1it den1 groß
herzoglichen Gesandten von Ittner und dem eidgenössischen Kon1missär Finsler 
in Kreuzlingen. Die thurgauischen Deputierten, Morell, Freyenmuth und Hirzel, 
beharrten so lange auf der Zollerhöhung bei Tägerwilen, bis Baden zusicherte, 
den Status quo von 1812 anzuerkennen. Darauf kündigte der Thurgau eine 
allgen1eine Zollsenkung an. Er gab auch die beruhigende Erklärung ab, die Ein-

5 StATG, Kleiner Rat, Missive Nr. 849, Kleiner Rat an Zürich, r. Juli r8r6. Im Widerspruch zur Äußerung 
von Ittners scheint von Dusch später die Ansicht des Thurgaus zu teilen. Er schreibt nämlich am r3. Juli r827: 
«Man muß bei der Schweiz meistens mit halben Dingen zufrieden sein, und wenn sie zu nichts Vollständigem fiir 
einen andern Staat zu bringen sind, so hat man dagegen auch keine ganzen Maßregeln gegen denselben zu be
furchten.» GLA 48/2720. 

6 Bandle, S. 73. 
7 StATG, Kleiner Rat, Missive r8r6, Nr. 849; Kleiner Rat an den Vorort Zürich, r.Juli r8r6. 



nalunen der Zollstation Stiegen nicht zu sch1nälern, und erreichte, daß die Lande
stelle an1 Fähnlibach nicht aufgehoben \Verden 111ußte8• Beiderseits war n1an 1nit 
den Ergebnissen der Konferenz zufrieden9• Der Thurgau weigerte sich aber, 
einen fönnlichen V ertrag daraus abzuleiten. Das Großherzogtun1 mußte sich mit 
der Ratifikation des Konferenzprotokolls begnügen. Eine genauere lZegelung 
kan1 nicht zustande, ob\vohl die Konferenz positiv verlaufen war. Als sich Kon
stanz denn wiederholt 1nit den alten Forderungen an den Kleinen Rat wandte und 
sich auch in andern Zusanunenhängen die Beziehungen zun1 Großherzogtun1 
ungünstig entwickelten, 1neinte die thurgauische Regierung voll lZesignation, 
es falle schwer, angesichts der sich in1n1er n1ehr häufenden Fälle« das gute Nachbar
schafts-V ernehn1en aufrecht zu erhalten 10». 

In dieser Situation war es begreiflich, daß die Erneuerung des Handelsvertrages 
beiin Thurgau wenig Begeisterung auslöste. Die andauernden kleinen Ausein
andersetzungen mit Konstanz ließen vern1uten, daß nur in n1ühsamen V erhand
lungen eine für den Kanton einigern1aßen befriedigende Lösung gefunden werden 
kom1te. Auf die Einladung des Vorortes, die Wünsche für einen neuen Vertrag 
bekanntzugeben, erklärte der Kleme Rat: Man verspreche sich keinen Gewinn 
von einer Fortsetzung der Vereinbarung. Die Eidgenossenschaft solle die Initiative 
den1 Nachbarstaat überlassen und seine Entscheidungen ab\varten. Man behielt 
sich in jedem Fall vor, bei Gelegenheit auf Abänderung zu dringen II. 

Von Anfang an zeigte sich die thurgauische Regierung gleichgültig in bezug 
auf den gesan1ten V ertrag, nicht aber auf die Ilegelungen, die den Kanton be
sonders betrafen. Sie verlangte Verbesserung der bisherigen Verhältnisse. Die 
badische Einfuhrgebühr auf Schweizer Wein, der Ausgangszoll auf Ölsan1en, 
Honig, Stroh, Töpferton und rohen Häuten sowie die Zolldefraudationsabgaben 
sollten vernundert werden. Baden hatte \viederholt die Vertragsbestmunungen 
übertreten, zum Beispiel den Export von Vieh und Hanf wesentlich eingeschränkt. 
Besonders schwerwiegend wirkten sich die Sperrmaßnahn1en für Getreide in den 
Mißerntejahren 1816 und 1817 aus12• Die ablehnende Haltung gegen Baden 
hatte sich damals verschärft. Noch 1825 sprach man erbittert davon, daß in Not
zeiten nicht viel zu erwarten und der Kanton trotz dem V ertrag auf sich selber 
angewiesen sei 1 3 • Die schlechten Erfahrungen der letzten Zeit bewogen den 

8 StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Konferenzprot. 14./15. Oktober r8r6. 
9 StATG, Kleiner Rat, Prot. r8r6, § 2250; GLA 48/6928f., Bericht von lttners, 19. November r8r6. 
10 StATG, Kleiner Rat, Missive Nr. 136, 9. Februar 1819. 
11 StATG, Kleiner Rat, Prot. § 887; Beschluß des Kleinen Rates, 26.Juni 1822. 
12 Zwei Schreiben des Kleinen Rates vom 14. Februar und II. April 1817 an Baden waren wirkungslos ge

blieben. Im Mai 1817 wurde deshalb Landammann Morell in besonderer Mission nach Karlsruhe gesandt. In 
Unterredungen mit dem Großherzog erreichte er, daß dem Thurgau 60 Malter Getreide wöchentlich zugesprochen 
wurden. Berichte Morells aus Karlsruhe vom r. Mai 1817 und 2. Juni r8r7, Nachlaß Morell. 

13 GLA 48/2725, von Dusch an Berstett, r3. November 1825. 
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Kleinen R.at zur Forderung, daß einn1al festgelegte Bestin1n1ungen strikte einge
halten werden n1üßten14. 

Seitden1 Frankreich. Österreich und Sardinien in1111er n1ehr Tendenz zeigten, 
Schutzzölle aufzurichten, und einzig an der Nordgrenze der Verkehr noch 
zien1lich unbehindert aufrechterhalten werden konnte, drängte die Schweiz zu 
cinen1 V ertrag. Auch das Großherzogtu111 \Var nach wie vor an guter Beziehung 
nach Süden interessiert, ob\voltl es nlit den deutschen Staaten über einen 
Zusan1n1enschluß in Beratung stand15 • Die Schweiz und Baden kamen überein, 
den Vertrag von 1812 provisorisch in Kraft zu lassen, bis eine Vereinbarung aus
gearbeitet \Var. 

Anfangs August 1824 traf der Vorort die ersten Einleitungen zu Verhandlun
gen. Eidgenössische Ko11111lissäre wurden besti1111nt und die Grenzkantone an
gc\viescn, ihre Abgeordneten zu Besprechungen bereitzuhalten. Doch stellte die 
badische Regierung nlit einer neuen Zollordnung vo1n 28. Juli 1825 alle Unter
nehn1ungen in Frage. In1 Zusan1n1enhang mit den Retorsionen gegen Frankreich 
erhob sie erhöhte Gebühren auf Einfuhr von Seide, Bau1nwolle, Leinen, Leder 
und W ein, senkte dagegen den Ausfuhrzoll von Schlachtvieh, Getreide, Mehl, 
Brot und einhein1ischen Getränken. Diese nur in1 Interesse der eigenen Bevöl
kerung getroffenen Maßnahn1en riefen nan1entlich in der Ostschweiz größte 
Entrüstung hervor. Die Tagsatzung drohte nlit Gegenmaßnahn1cn. Als die Ein
sprachen des Vorortes scheiterten, berieten sich die geschädigten Kantone Zürich, 
Schaffhausen, Aargau und Thurgau über die Einführung von Schutzzöllen, doch 
ließen sie vorläufig von Repressalien ab16• 

Unter ungünstigen Bedingungen begannen anfangs Oktober 1825 die Ver
handlungen Z\Vischen den eidgenössischen Bevollmächtigten Finsler, von Roll, 
von Meyenburg und dem badischen Gesandten von Dusch 17 • Die Stellung Badens 
war erschüttert. Der Weinzollzuschlag hatte in der betroffenen Bevölkerung der 
Ostschweiz größte Unzufriedenheit hervorgerufen. Das Vertrauen war schwer 
wiederzugewinnen 1 8• Zudem hatte es eine Abkehr der eidgenössischen Stände zu 
befürchten, seitden1 sich Württen1berg ernstlich un1 vern1ehrte Beziehungen zu 
den nördlichen Kantonen be1nühte und nicht unbedeutende Erleichterungen ün 
Verkehr gewährte. Im eigenen Interesse mußte das Großherzogtun1 einen An-

14 StATG, Instruktion 1822, § 20. 
1s Nebenius, der als badischer Gesandter an den Darmstädter Konferenzen teilnahm, forderte das Außen

ministerium auf, sich bei der Schweiz über einen Handelsvertrag zu erkundigen. Gute Beziehungen zur Schweiz 
seien wichtiger als alle andern Verbindungen. GLA 48/6926, I. Mai 1822. Vgl. Dietschi, S. 46-49. 

i6 StATG, Einzelne Kantone, Prot. der Konferenz in Baden AG am 27. September 1825; StATG, Zoll- und 
Handelsbeziehungen, Kreisschreiben von Luzern, 10. September 1825; E.A. 1825, S. 84-88. 

17 Über Einzelheiten vgl. Dietschi, S. 8 3-96. 
18 GLA 48/2725, von Dusch an Berstett, 5./6. Oktober 1825. 
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schluß der Schweiz an das Königreich Württe111berg zu verhindern suchen. Auf 
keinen Fall ,vollte es daher die Verhandlungen abbrcchcn 19. 

Die Eidgenossenschaft hatte andere Sch,vierigkciten zu übcr,vindcn. Ihre 
Stellung in den Konferenzen war durch die Mannigfaltigkeit der kantonalen An
sprüche und die oft gegensiitzlichcn Anliegen, die nie ein einheitliches V orgehcn 
erlaubten, gcschwächt20 . 

Der Thurgau trug ,vesentlich bei, die Beratungen zu erschweren und eine 
Vereinbarung zu verzögern. Wie in andern Fragen verteidigte er auch hier die 
kantonalen Interessen, ohne sich un1 die Situation der Eidgenossenschaft als 
Ganzen zu kün1n1ern. Landa111111ann Morcll verlangte an der Konferenz in Zürich, 
Anfang Novcn1ber 1825, Begünstigungen für die Ausfuhr von thurgauischen 
See,veinen 21 • Der badische Einfuhrzoll sollte geringer sein als auf die qualitativ 
bessern Sorten, da sonst die Abgaben den eigentlichen Wert der Ware überstiegen. 
Er betonte, daß die Bevölkerung auf den Absatz von W ein in1 Grenzverkehr an
gewiesen sei. Der Weinanbau überwog in der ersten Hälfte des 19.Jahrhundcrts in1 
Kanton Thurgau noch stark. Da es sich aber uni ein untergeordnetes Anliegen 
handelte, schlug der eidgenössische Konu1Üssär den1 Kleinen Rat vor, Separat
bcsprcchungen anzubahnen. 

Hartnäckig legte sich die thurgauische Regierung einzig auf ihre Forderungen 
fest. Sollte sie die gewünschte Begünstigung nicht erreichen, so wollte sie lieber 
auf einen Vertrag verzichten. Morell setzte sich n1it aller Leidenschaft für diese 
Erleichterung ün Grenzverkehr ein. Die unerbittliche Haltung in allen V crhand
lungen veranlaßte den badischen Gesandten zur 1ücht eben schn1eichelhaftcn 
Bemerkung, Landammann Morell sei ein «höchst eigensinniger alter Mann». 

Mit Aussicht auf Erfolg konnte sich der Thurgau gleichgültig verhalten oder 
durch Gegenmaßnahn1en Baden zun1 Nachgeben veranlassen. Denn das Groß
herzogtun1 war stärker auf den Verkehr niit den1 Kanton angewiesen als un1ge
kehrt. Die Thurgauer ,varen fast die einzigen Abnehmer der Märkte in Radolfzell 
und Überlingen. So 1neinte der badische Geschäftsträger von Dusch über die 
Stellung des Kantons, er habe «fast keinen Zipfel», an den1 n1an ihn fassen könne, 
dagegen hange der Seekreis sehr von ihn1 ab 22• 

Wie der Aargau vertrat die thurgauische Regierung die Ansicht: Besser 
keinen Vertrag als einen ungünstigen. Man könne es ohne Bedauern hinnehn1en, 
wenn der Vcrtragsabschluß unterbleibe 23 • Ihrer Meinung nach wurde Konstanz 

19 GLA 48/2725, Bcrstett an von Dusch, 12. Oktober 1825. 
20 BA, Tagsatzung, Nr. 1996, Bericht Finslers vom 12. Oktober 1825. 
21 StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Bericht Morclls vom 7. November 1825. 
22 GLA 48/2725, von Dusch an Berstett, 13. November 1825. 
23 StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Gutachten der diplomatischen Kommission vom r.Dczen1bcr 1825. 



durch eine Übereinkunft auf den alten Grundlagen bevorzugt. Sie wies die Vor
schlägc, den Wasserzoll auf gen1einschaftliche Rechnung zu erheben, ab und ging 
nicht 111chr näher auf die Verhältnisse bei.J11 Übergang zwischen Konstanz und 
Tägervvilen ein. Sie erachtete die Verabredung von1 Jahre 1816 als n1aßgebend. 

An1 19. Januar 1826 kan1 eine Vereinbarung zwischen den eidgenössischen 
I{o111111issärcn und dcn1 badischen Bevolln1ächtigten zustande 24 • Doch die Be
gehren des Thurgaus erfüllten sich nur teilweise. In1 allgen1einen senkte Baden 
die Zollansätze, berücksichtigte aber die thurgauischen Seeweine nicht speziell. 
Die Erleichterungen in1 Marktverkehr ,vurden nicht gewährt, der \Vasscrzoll in 
Konstanz nicht reduziert. Die Regierung drückte ihre Enttäuschung aus und ver
suchte, nachträglich die besondcrn Begünstigungen zu erhalten25 • Denn sonst, 
111cin te der Kleine Rat, würde der V ertrag kaun1 von der souveränen Behörde 
ratifiziert ,verden. Er befürwortete die provisorische Anwendung einzelner 
Bestitnn1ungcn des Vertragsent,vurfs nur unter der Bedingung, daß auch Artikel 5, 
der die Aufhebung des Fruchtzolls vorsah, ,veggelassen würde 26 • Man sei es 
überdrüssig, nur Opfer zu bringen. Die Gefahr, daß jede Regelung der Handels
beziehungen zwischen der Sch,veiz und Baden scheiterte, beeindruckte die 
thurgauischen Politiker nicht stark. Sie hatten sich von Anfang an nur zurück
haltend in die V crhandlungen eingelassen. 

Die Schuld an1 Mißcrfolg des vorbereiteten Vertragsentwurfs lag jedoch nicht 
allein bcin1 Thurgau. Auch andere Kantone, vor allen1 der Aargau, dann auch 
Bern und Basel, hatten unter solchen Vorbehalten zugestin1111t, daß die badische 
Regierung den Vertrag als abgelehnt betrachten n1ußte. Zusan1111en rnit den1 
Vorort ben1ühte sie sich, wenigstens eine vorübergehende Lösung zu finden. Die 
un1strittenen Artikel wurden beiseite gelassen. In allen Zoll- und Handelsfragen 
sollten die Kantone weiterhin frei verfügen können. Nur wenige allgen1eine 
Bestin1n1ungen wurden festgelegt. Ein- und Ausfuhrverbote sollten unterlassen 
und der Grenzverkehr erleichtert werden. Es lag Baden alles daran, nicht länger 
durch Ungewißheit die Beziehungen rnit der Schweiz zu gefährden. Des Thurgaus 
Schlüsselposition bewirkte, daß auf ihn Rücksicht genomn1en wurde. Baden war 
bereit, ihm zu gestatten, den Transitzoll für Speditionsgüter von Konstanz nach 
Gottlieben urn 1 1

/2 Kreuzer pro Zentner zu senken27 • 

Nach langen1 Zögern willigte der Kleine Rat in den Modus vivendi ein, ver-

24 Bericht Finslers, 19. Januar 1826; E.A. 1826, Beilage L; StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Luzern 
an Thurgau, 8. Februar 1826. 

zs StATG, Einzelne Kantone, K0111n1issionsgutachten vom r. Februar 1826. 
z6 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1826, § 248; Beschluß des Kleinen Rates vmn 17. Februar 1826. Provisorische 

Übereinkunft, E.A. 1826, Beilage L, S. 4. 
2 7 StATG, Einzelne Kantone, von Dusch an Finsler, 3. September 1826, Kopie irn Kreisschreiben vom 

28. September 1826. 
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langte aber, daß Konstanz den Wasserzoll bei Warentransporten ebenfalls tun 
11/2 Kreuzer pro Zentner vern1indere, dan1it wirklich die thurgauische Einfuhr
station nicht länger benachteiligt sei. Nach vvie vor erwartete er Sondertarife für 
die einheitnischen See\veine28 • Durch ein Dekret von1 29. Deze1nber r 826 vvurde 
dieses zweite Projekt in1 Kanton Thurgau eingeführt, zugleich eine Zollerhöhung 
auf Viehin1port bekanntgegeben29 • A1n 16. Februar 1827 unterzeichnete der 
Großherzog die provisorische Vereinbarung. Da111it trat sie an1 15. März 1827 in1 
Großherzogtun1 in Kraft. 

Es war beabsichtigt, sie nach einen1 Jahr durch den endgültigen Vertrag zu 
ersetzen. Zvveifel tauchten auf, ob dies überhaupt innert kurzer Frist n1öglich sei. 
Bedenkliche Schwierigkeiten hatten sich ergeben, bis nur die vage Regelung 
erreicht vvorden \Var. In1111er selbstbevvußter hatten die Stände ihre Lokalinteressen 
vertreten und ihnen eine allgemeine Lösung untergeordnet. Wie bei der eid
genössischen Zollrevision zeigte sich auch hier die Kluft Z\vischen rücksichtsloser 
Verteidigung kantonaler Ansprüche und den1 festhalten an einer eidgenössischen 
Konzeption 30• Trotz allen1 Bedenken beschloß die Tagsatzung in1 August 1827, 

die Verhandlungen niit dein Großherzogtu111 fortzusetzen. Überlegungen traten 
in den Vordergrund, die bisher ,venig Beachtung gefunden hatten. Die Tendenz 
zu eine111 gesan1tdeutschen Zollverein zeigte sich i111n1er deutlicher, und da1nit 
nahn1 für die Schweiz die Gefahr zu, weitere günstige Absatzgebiete zu verlieren; 
eine Vereinbarung n1it Baden erschien u1n so bedeutungsvoller und notwendiger. 
Nicht 1nehr das Großherzogtum allein ben1ühte sich u111 eine Verständigung. 
Stärker als zuvor betrachteten die eidgenössischen Behörden einen endgültigen 
V ertrag als höchst wertvoll. Sie verlangten von den Kantonsregierungen ent
schiedene Bereitvvilligkeit und erträgliche Gesinnung. Falls die Stände ,veiterhin 
nur Konzessionen vo1n Verhandlungspartner verlangten und gegebenfalls auf eine 
definitive Übereinkunft glaubten verzichten zu können, so würden sie sich täuschen, 
warnte der Vorort3 1 • 

Die thurgauische Regierung erkannte die sich abzeichnende Ent,vicklung, 
die «Bedeutung des Augenblicks». Sie war geneigt, ihre Ansprüche zu dän1pfen. 
So glich sie die Zolltarife, die sie trotz der provisorischen Vereinbarung n1it Baden 
an1 29. Dezen1ber 1826 erhöht hatte, dem früheren Satz an 32 • Nach wie vor aber 
fiel es ihr schwer, einen Vertrag als wertvoll zu begrüßen. Sie lehnte die Aner
kennung des Vertragsentwurfes vom 19. Januar 1826 ab. Der Hof in Karlsruhe 

2s StATG, Kleiner Rat, Prot. 1826, § 1514. 
29 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1826, §§ 1868, 2024; StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Entwurf des 

Dekrets. Vgl. Dietschi, S. 99. 
30 BA, Tagsatzung, Nr. 1996, Finsler an Vorort, 16. September 1826. 
3 1 StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Kreisschreiben vom 28. August 1827. 
3 2 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1827, § 1686, Beschluß des Kleinen Rates. 



habe nut seinen1 Zollregle1nent von1 21. Juni 1827 erneut be,viesen, daß er nur 
den eigenen Vorteil suche. So könne n1an von1 Thurgau nicht erwarten, eine 
Übereinkunft gutzuheißen, worin seine Ansprüche kaun1 berücksichtigt würden 3 3 . 

Man sehe sich deshalb gezwungen, an den bisherigen Prinzipien festzuhalten. 
Allzu große Hindernisse ,vären zu überwinden ge,vesen, so daß sich das 

Großherzogtun1 Anfang 1828 entschloß, auf ganz neuer Basis n1it der Sch,veiz in 
Verhandlungen zu treten. Es eP,vartete Vorschläge von eidgenössischer Seite34 . 

An der Konferenz in Zürich von1 16. bis 22. April 1828 stellte die thurgauische 
Gesandtschaft die üblichen Begehren. Sie legte Wert darauf, daß sich Karlsruhe in 
einem ersten Artikel verpflichtete, die sch,veizerischen Kantone nicht ungünstiger 
zu behandeln als die übrigen Staaten. ln1 Hinblick auf die Vereinbarungen unter 
den deutschen Staaten schien die Meistbegünstigungsklausel wichtiger als bisher. 
Ebenso beharrte sie auf den1 Getreidezoll von 6 Kreuzern pro Malter, der Transit
abgabe von 9 Kreuzern bei Täger,vilen, solange die Brückendurchfahrtsgebühr bei 
Konstanz I 1 

/2 Kreuzer betrug, und auf den1 Spezialtarif für Wein 3 5. Die Stände 
eiiugten sich zu einen1 ge111einsan1en Projekt, das an1 20. J uni 1828 in Karlsruhe 
überreicht wurde, doch unbeant,vortet blieb. 

Inzwischen bestand der Modus vivendi fort. Da beide Staaten den provisorisch 
geregelten Handelsverkehr einen1 vertragslosen Systen1 vorzogen, hatten sie die 
Übereinkunft vo111 15. März 1827 auf unbestin1111te Zeit verlängert36. 

Mit Besorgnis registrierten gewisse Kreise die Abkehr Badens und befürchteten 
das Schli111111ste für den V er kehr und die wirtschaftliche Entwicklung der Ost
sch,veiz, wenn das Großherzogtun1 sich llllt den süddeutschen Staaten und nut 
Norddeutschland verband. Auch in1 Thurgau ,vurden Stin1n1en laut, die ein 
düsteres Bild von der Zukunft zeichneten und die Verarn1ung der Bevölkerung 
prophezeiten. Man forderte Geschlossenheit, un1 den drohenden Gefahren wirk
sam begegnen zu können 37. 

Als an der Tagsatzung von 1829 der Zoll- und Handelsvertrag nochn1als zur 
Diskussion stand, entschied sich die Mehrheit der Stände dahin, den provisorischen 
Zustand aufrechtzuhalten38. Ein Jahr später äußerte die thurgauische Gesandt
schaft, angeführt von Landan1n1ann Morell, nochn1als den W tmsch, sich von1 
Modus vivendi zu lösen und im Interesse des thurgauischen Handelsverkehrs 
gegenrechtliche Maßnahn1en zu ergreifen. Sie drang jedoch nicht durch. Mit 

33 StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Kleiner Rat an Vorort, 19. Oktober 1827 (Entwurf). 
34 StA TG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Zürich an Kleinen Rat, 25. Februar 1828. 
3S StA TG, Zoll- und Handelsbeziehungen, Instruktion 1828. 
36 StATG, Zoll- und Handelsbeziehungen, von Dusch an Thurgau, 22. März 1828, und Kreisschreiben vom 

1 I. Mai 1828. 
37 Auszug aus dem «Schwcizcrbotcn», Thurgauer Zeitung, 9. Mai 1829, Nr. 19. 
3S E.A., 21. Juli 1829, S. 97; StATG, Gesandtschaftsbericht, 22. Juli 1829. 
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einundzwanzig Stinunen ,vurde beschlossen, den1 Vorort und den eidgenössischen 

Kon1n1issären die bisherigen V ol11nachten zu bestätigen und ih111 zu überlassen, 
den Zeitpunkt für die Fortsetzung der Unterhandlungen zu besti111n1en 3 9 • Aber 
neue Vorstöße unterblieben. Die Sch,veiz gab sich 1nit den1 Status quo zufrieden, 
da sich die deutschen Staaten zu keine1n Zollverein hatten einigen können. Wohl 

ersuchte der Thurgau ,viederholt den Vorort, günstigere Handelsbedingungen 
1nit Baden zu erzielen, aber die eidgenössischen Behörden ,varnten vor Anregun

gen, u111 unliebsa1ne Veränderungen des erträglichen Zustandes zu venneiden. 
Die Verhältnisse blieben bestehen, bis sich das Großherzogtu1n iin Jahre I 8 34 zur 
Aufkündigung des Modus vivendi veranlaßt sah40 • An der Tagsatzung des Jahres 
I 8 3 4 trat der Thurgau zusan11nen 111it Zürich, St. Gallen und Schaffhausen lebhaft 
für neue Unterhandlungen ein. Mit den1 Beitritt des Großherzogtun1s Baden 

zun1 Deutschen Zollverein änderte sich die Situation. Die Ansprüche des Thurgaus 
blieben sich gleich41 • 

Neben dein Großherzogtun1 Baden versuchte auch das Königreich Württe111-
berg, den Handelsverkehr nut der Sch,veiz zu intensivieren und die seit den1 Jahre 
I 803 unterbrochenen Gespräche über einen I-:Iandelsvertrag ,viederaufzuneh111en42 . 

Hatten die süddeutschen Staaten anfänglich auf eine gen1einsan1e Verembarung 

gehofft, so mußten sie bald genug einsehen, daß sich die Eidgenossenschaft gegen
über einen1 Beitritt zun1 1819 gegründeten Handelsverein skeptisch zeigte43 • Sie 
sahen sich deshalb gezwungen, voneinander getrennt nut der Schweiz Fühltu1g 
aufzuneh111en. 

Die thurgauische llegierung trat nut Württen1berg in engern Kontakt, als 
dessen Bevolln1ächtigter, von Kauf111ann, in1 Jahre 1822 Verhandlungen über 
einen Handelsvertrag vorschlug44. Ihre Ansprüche blieben in gewohntem Rah-
1nen: Der württen1bergische Einfuhrzoll auf Getränke, vor alle111 auf Wem, und 
auf Baun1wollfabrikate sollte gesenkt und die Ausfuhr württembergischer Pro
dukte, unter andenn Holz und Ölsan1en, erleichtert ,verden. Doch Württen1berg 
zögerte. Der Zeitpunkt schien ungünstig, solange die Resultate der Darmstädter 
Konferenz ungewiß waren. Zude1n befürchtete auch das Königreich Erschwerun
gen bein1 Abschluß eines Vertrages. Die uneinheitlichen Begehren der Kantone 
standen einer Regelung der Handelsbeziehungen in1 Wege und verurteilten die 
württen1bergischen Retorsionsmaßnahn1en gegen Frankreich zur Wirkungslosig-

39 StATG, Instruktion 1830, § 32F; E.A. 1830, 13.Juli, S. 62f. 
40 BA, Tagsatzung, Nr. 1997, 15. August 1834, Note an Zürich. 
41 E.A. 1834, S. 199; E.A. 1835, S. 274. 
42 Bandle, S. 75. 
4 3 Zellwcgcr an Wangcnheim, 3. April 1820; 2.Juni 1820; Onckcn I, Nr. 196. Vgl. Hauser, S. 369. 
44 StATG, Zoll- w1d Handelsbeziehungen, 17. September 1822. 
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keit. Daher wurden die erhöhten Ansätze auch gegen die Schweiz angevvcndct, 
bis sich die Staaten zu eine111 gcn1einsa1nen V ertrag einigen konnten. In1 Oktober 
und Nove111ber 1824 besprachen sich eidgenössische und kantonale Vertreter an 
verschiedenen Konferenzen n1it den1 königlichen Bevolln1ächtigten und einigten 
sich auf einen Vertragsent\vurf45 • Beide Partner versprachen, ihre Tarife zu re
duzieren und ohne gegenseitige Zusti111111ung keine Änderungen an den eü1111al 
festgelegten Gebühren vorzunehn1en. Die endgültige Vereinbarung \Vurde an1 
30. Scpten1ber 1825 in Zürich unterzeichnet. 

Der Thurgau zeigte sich äußerst befriedigt, daß das Fuder Wein je nach Qualität 
niit 2 bis 15 Kreuzern belegt vvurde und durch den fünften Artikel das übliche 
Getreidequantun1 auch für Notzeiten gesichert war. An1 21. Oktober 1825 wurde 
der V ertrag vo111 Kanton ratifiziert46 • 

Weniger günstig standen die Handelsbeziehungen zu Bayern. Der Thurgau 
hatte in1 Jahre 1818 einen Salzvertrag abgeschlossen, vvonut er sich zur Abnahn1e 
eines bcstin1n1ten Quantu111s Salz verpflichtete47• Aber sein Hauptanliegen, un
gehinderter Weinexport auch nach Bayern, wurde nicht berücksichtigt. Dieses 
Land betrieb eigene Zollpolitik und erhöhte, wie Österreich, aus handelspolitischen 
Überlegungen die Einfuhrgebühren. Die lästigen Einschränkungen veranlaßten 
die Gesandtschaft zu Klagen an der Tagsatzung, die jedoch ebenso erfolglos 
blieben wie die Einsprachen gegen das österreichische Mautsysten148• 

Bayern wandte sich nie direkt an die Eidgenossenschaft, sondern suchte sich 
1nit den1 benachbarten Königreich Württcn1berg zu verbinden. Sie trafen an1 
12. April 1827 ein separates Abkonunen. Württen1berg erklärte sich einverstanden, 
seine relativ niedrigen Zölle den bayrischen anzupassen. Dadurch wurde die Schvveiz 
benachteiligt. Der Vorort drängte deshalb zu gesonderter Beratung nut Württen1-
berg. Mit Berufung auf Artikel 12 des Vertrages von1 30. September 1825 wollte 
er die in Aussicht genon1111ene Zollerhöhung nicht einfach hinnehn1en. 

Trotz den eidgenössischen Reklan1ationen führten Bayern und Württen1berg 
die neue Zollordnung ein49 und veranlaßtcn die betroffenen Kantone zu emer 
separaten Besprechung. Sie kamen zu folgendem Resultat: Die Schweiz muß, 
will sie nicht an Würde und Gewicht für kommende Vereinbarungen embüßen, 
auf dern Vertrag vom 30. September beharren. Bayern hat den1nach seine Zölle 
zu senken, damit vor allen1 der Absatz von Vieh, Käse, Leder und W ein gesichert 

45 Konferenz vom 8. bis 13. November in Zürich, Andcrwcrt und Morell als Abgeordnete. StATG, Zoll- und 
Handelsbeziehungen, Prot. nnd Vertragsentwurf (Kopie). 

46 StATG, Kleiner Rat, Prot. § 1900, Beschluß des Kleinen Rates vom 21. Oktober 1825. 
47 Der Thurgau benötigte etwa 2600 Fässer Salz jährlich, die in Lindau und Bregenz geholt wurden. StATG, 

Kleiner Rat, Prot. 1818, §§ 1673, 225r. 
48 E.A. 1819, S. 229; E.A. 1820, S. 60. 
• 9 StATG, Zoll- und Handelsbcziehw1gen, Kreisschreiben Zürich, 8. März 1828. 
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ist. Falls ihre gerechten Ansprüche nicht berücksichtigt werden, führen die 
Kantone Gegenn1aßnahmen ein 5 0 • 

Dazu kam es freilich nicht, denn an1 I. Juli r 828 erklärte sich Bayern einver
standen, der Schweiz die gewünschten Erleichterungen zu ge,vähren. Un1gekehrt 
garantierten die schweizerischen Kantone Bayern dieselben Begünstigungen ,vie 
Württe111berg. Da1nit war der Weg frei zu beidseitig befriedigenden Handels
beziehungen, die den östlichen Grenzkantonen, nicht zuletzt den1 Kanton Thurgau, 
einen regen Güteraustausch erlaubten. 

In der Vereinbarung n1it diesen beiden Staaten wurden die thurgauischen 
Seevveine speziell berücksichtigt. Daß daniit die Syn1pathie des Kantons ge,,·onnen 
war, ist nicht verwunderlich, besonders da sich das Großherzogtu111 zu keinen 
ähnlichen Vergünstigungen bewegen ließ. Mit guten1 Grund konnte die Ge
sandtschaft in den Diskussionen einwerfen, 111it Württe111berg sei leichter zu ver
handeln. Unverkennbar zeigte auch die thurgauische Regierung 1nehr Bereit
schaft zu eine111 V ertrag. Sie ,vußte, daß die ,vürtte111bergische Bevölkerung nicht 
so sehr auf den Warenaustauschnut de111 Thurgau angewiesen war wie die Ein
,vohner aus Konstanz und Un1gebung. 

Württe1nberg und Bayern richteten sich n1ehr und n1ehr nach Norddeutsch
land aus. Sie trafen niit Hessen und Preußen in1 Jahre 1829 eine Vereinbarung. 
Wiederun1 beharrte die Schweiz auf den Bestin1mungen vo111 Jahre 1825, ohne 
aber genaue Zusicherungen zu erhalten. Die Beziehungen wurden zusehends 
durch die Konkurrenz Norddeutschlands gefährdet51 und schließlich durch die 
Gründung des Deutschen Zollvereins in andere Bahnen gelenkt. 

In allen Zoll- und Handelsfragen kan1 zun1 Ausdruck, daß die Hauptsorge der 
thurgauischen Regierung der Förderung der Staatsfinanzen und der Hebung des 
allge1neinen Wohlstandes galt. Mit Bestinuntheit und Hartnäckigkeit verfocht sie 
z,vischen r8r5 und 1830 die Interessen des Kantons. Sie ,var nicht gewillt, aus 
R.ücksicht auf die gesa111te Eidgenossenschaft oder zun1 Vorteil der deutschen 
Grenznachbarn ungünstige Verträge einzugehen. Sie widersetzte sich einer V er
einbarung niit den1 Großherzogtu1n Baden, die den Verhältnissen in1. Thurgau zu 
wenig Rechnung trug. Dagegen fand sie ihre Anliegen im Vertrag nut W ürtten1-
berg berücksichtigt und hieß ihn deshalb gut. Sie beharrte auf den von der Tag
satzung bewilligten Zolltarifen, un1. die Grenzzolleinnahmen nicht zu gefährden. 
Ebenso legte sie Wert darauf, daß die thurgauische Bevölkerung ihre Agrar
produkte unter günstigen Bedingungen absetzen konnte und konkurrenzfähig 

50 StATG, Zoll- W1d HandclsbeziehW1gen, Prot. der Konferenz vom 14. April 1828 (Kopie). 
51 E.A. 1829, S. 97; E.A. 1830, S. 61 f. 
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blieb. Wenn nötig, traf sie Gegcnn1aßnahinen, den Grundsatz von freien1 Handels

verkehr n1ißachtcnd. 

Mchnnals n1ußtc der Thurgau jedoch erfahren, daß er gegen die Mehrheit der 

Stände nicht aufkon1n1en konnte und sich ihren1 Willen fügen n1ußte. Auch sahen 

die leitenden Politiker ein, daß die ausgeprägte föderalistische Struktur iin Zoll

vvesen und die rücksichtslose V crtcidigung lokaler Interessen die Position der 

Schweiz in den Verhandlungen n1it den1 Ausland schwächte. Aus diese1n Grund 

befürworteten sie eine Zentralisation. 

Seit dein Jahre 1830 vertrat der Thurgau die Ansicht, daß ein «eidgenössischer 

Zollverein» gegründet werden n1üsse, dan1it sich die Schweiz gegenüber dcn1 

Ausland ,virksan1 behaupten könne. Die U1nstellung wurde wesentlich durch die 

Abkehr der deutschen Staaten in1 Jahre 1834 beeinßußt. Wohl bestanden auch nach 

der Gründung des Deutschen Zollvereins rege Verbindungen 1nit Süddeutschland, 

doch ,vandte sich der Thurgau ,veniger nach Norden als nach dem Innern der 

Schweiz und wurde dan1it unabhängiger. 

13. Kapitel 

Niederlassung frerndcr Staatsbürger 1111d Heimatlosenfrage 

Die Grundsätze über Aufnah1ne von Zugewanderten blieben sich gleich, ob 

es sich nun um Bürger aus andern Kantonen oder aus fren1den Staaten handelte. 

Der Thurgau zeigte sich hier ,vie dort bereit, ihnen Niederlassung zu gewähren, 

erwartete aber Gegenrecht für seine Angehörigen. Er befürwortete vertraglich 

festgelegte Beziehungen. Verhandlungen ,vurden vor allen1 mit Süddeutschland 
und Frankreich angebahnt. Hatten sich bereits in den Besprechungen mit andern 

Kantonen Schwierigkeiten gezeigt, so standen einer Überemkunft 1nit dem Aus

land noch mehr Hindernisse iin Wege. Emzig Frankreich gelang es, nach jahre

langen Verhandlungen iin Jahre I 827 einen Vertrag abzuschließen. 
Der französische Gesandte Talleyrand hatte mehrmals über ungerechtfertigte 

Ausweisungen französischer Bürger vor allem aus den Kantonen Freiburg, dann 

auch aus Bern, dem Aargau und der Waadt Einsprache erhoben und die Tag

satzung veranlaßt, allen Regierungen besondere Rücksicht auf französische Staats

bürger zu empfehlen. Sie sollten nicht durch schlechte Behandlung der Zuge
wanderten das gute Verhältnis zum Königreich stören und die Schweizer in Frank

reich m unangenehine Situationen brmgen I. 

1 Fetscherin II, S. 36f.; E.A. 1818, § 49, S. 143, 15r. 
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Die Eidgenossenschaft ben1ühte sich darnach ernsthaft un1 eine Verständigung. 
An1 24. August 1818 faßtc die Tagsatzung den cin1nütigen Beschluß, den Gegen
stand eines Abkon1ffiens 1nit Frankreich in die Traktandenliste aufzunehn1en 2 • 

Talleyrand erklärte sich bereit, das Konkordat, das am ro. Juli 1819 zwischen 
einzelnen Kantonen geschlossen worden war, als Grundlage für die Verhandlungen 
anzuerkennen 3. Es zeigten sich jedoch etliche Unstin11nigkeiten, die den Abschluß 
des Vertrages verzögerten. 

Der Thurgau sah sich zu verschiedenen Einwänden veranlaßt. Er verlangte, 
daß ein besonderer Artikel die unbedingte Gleichstellung von Schweizern und 
Franzosen garantieren müsse. Frankreich dürfe nicht einfach gleiche Rechte ,vie 
den meistbegünstigten Staatsbürgern versprechen. Auch sollten die französischen 
Itnmatrikulationsscheine die Bestimn1ung enthalten, wie es bei den schweizerischen 
Heimatscheinen üblich war, daß Zugewanderte, die wegen Arn1ut oder schlechten 
Benehmens aus einem Kanton fortgewiesen wurden, wieder in ihren1 Hein1at
staat aufgenon1n1en würden. Der Thurgau legte also Wert darauf, daß seinen 
Angehörigen gleiche Rechte zugebilligt ,vurden, wie er sie den Ausländern zu 
gewähren bereit war. Auch wollte er verhindern, daß ihn1 Fremde zur Last 
fielen4• Die thurgauische Gesandtschaft wurde angewiesen, ernsthaft zu rekla
n1ieren, falls sich ein Kanton, der bisher das Konkordat über freie Niederlassung 
von Schweizer Bürgern nicht unterzeichnet hatte, den1 Vertrag mit Frankreich 
anschließen wollte 5 • Er verurteilte eine Politik, die aus Diplomatie und zun1 
eigenen Vorteil fre1nden Staatsbürgern mehr Rechte zusichern wollte als den 
Angehörigen eines eidgenössischen Standes. Der Thurgau verlangte ferner, daß 
die Ansässen am Ort ihrer Niederlassung vom Militärdienst befreit sein sollten6• 

Alle seine Anliegen wurden im Vertrag vom 30. Mai 1827 berücksichtigt7• 

Er zögerte nicht, ihn zu ratifizieren 8. Die Beziehungen zu andern Staaten blieben 
ungeregelt. 

Der Kleine Rat entschied von Fall zu Fall, ob einem Ausländer Aufenthalt 
gewährt werden sollte oder ob sein Verhalten die Ausweisung nötig machte. 
Unerbittlich verfuhr er gegen jeden Fren1den, der Ruhe und Ordnung im Kanton 
gefährdete. Dies kam zum Ausdruck, als im Jahre 1817 Frau von Krüdener durch 
den Thurgau zog. Die adlige Livländerin, Mutter des russischen Gesandten in der 
Schweiz, fand überall leidenschaftliche Anhänger. Ihre Erweckungsbewegung zog 

2 E.A. r8r8, S. r49 
3 StATG, Einzelne Kantone, Entwurf des Vertrages, Talleyrand an Vorort r82r (Kopie). 
4 StATG, Instruktion r82r, § 35. 
s StATG, Instruktion r826, S. 47. 
6 StATG, Kleiner Rat, Missive r827, Nr. ro4; Kleiner Rat, Prot. IJ. März r827, § 407. 
7 Text des Vertrages siehe E.A. r827, Beilage P, S. 8. Vgl. Pieth «Bundesstaat», S. 66--74. 
8 StATG, Kleiner Rat, Prot. r827, § rro4, Sitzung des Kleinen Rates vom 28. Juni r827. 
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\veite Kreise in Bann. Ihre Predigten \Vurden als Auflehnung gegen die Obrigkeit 
en1pfunden. Deshalb schob ein Kanton die unbequen1e Fren1de de111 andern zu9. 

Als ihre Ankunft Mitte Juli I 8 I 7 aus Eschenz ge111eldet wurde, forderte der 
Kleine R.at den Oberan1t1nann in Steckborn auf, sie innerhalb von achtundvierzig 
Stunden über die Grenze zu weisen. Doch Frau von Krüdener kün1111erte sich 
,venig un1 den Befehl. Sie reiste über Gottlieben und Krcuzlingen weiter bis nach 
Arbon, unterließ dabei nicht, sich an das Volk zu wenden, Geld und Lebensnuttel 
auszuteilen und ihre zwei bekannten Schriften, «Zeitung für die Arn1en» und «An 

die Arn1en», zu verbreiten. Nach Berichten des Polizeikom111issärs versanunelten 
sich in Arbon an die dreitausend Menschen 1°. So wurde denn Regierungssekretär 
Wanaz beauftragt, «sie allen Ernstes jedoch niit der ihren1 Stande gebührenden 
Achtung zur Fortreise aufzufordern und sie nicht eher zu verlassen, als bis sie die 
Grenze des Kantons wirklich erreicht habe11 ». Ihre Schriften wurden verboten12• 

Wie gefährlich der Kleine Rat den Aufenthalt der Baronin beurteilte, geht 
aus seinen1 Schreiben an Oberan1tn1aru1 Sauter in Arbon hervor. Sauter hatte 
gen1eldet, Frau von Krüdener sei, auf vielfältiges Bitten lun, nach Konstanz ab
gereist. Sie habe sich zuerst über St. Gallen nach Graubünden begeben wollen, 
doch Ersch\verungen bei der Durchreise befürchtet. Er habe sie nicht drängen 
wollen, fügte er hinzu, da er angenon1111en habe, «grelle Maßnahn1en» seien nicht 
nach Vorschrift der Regierung. Zude1n habe sie durch Austeilung von Geld und 
Lebensniitteln so große Wohltaten erwiesen, daß er ihre Ausweisung nicht habe 
beschleu1ugen wollen. Auch sei ihn1 nicht die mindeste Unordnung während ihres 
Aufenthaltes aufgefallen13 • Der Kleine IZat äußerte sein Befremden über die An
sichten des Oberamtmannes und wies ihn ernsthaft zurecht. Ob die Schriften der 
Frau von Krüdener ihre « Schädlichkeit» nicht überzeugend genug bewiesen? 
Und ob dieser Aufenthalt wirklich als unnachteilig, ja sogar als wohltätig be
trachtet werden dürfe? Ihre Spenden verloren in den Augen der Landesväter 
allen Wert, da sie «Tausende von der Arbeit weglocke und den Hang zu träumeri
schem Müßiggang und bequemer Unterstützungsannal1111e nur fördere.» Noch 

9 In Zürich z. B. mußte sie auf Befehl der Regierung vom 5. Juli 1817 den Kanton verlassen. Siehe Friedrich 
von Wyß II, S. 379. Über die Wandenmgen der Frau von Krüdener vgl. Oechsli II, S. 52off. 

10 StATG, Sitten- und Gesundheitspolizei, Polizeiinspektor Lieb an die Regierung, 15. August 1817. 
II StATG, Kleiner Rat, Prot. 1817, § 1899, 15. August 1817. 
12 StATG, Sitten- und Gesundheitspolizei. Am 18. Mai 1817 hatte Pfarrer Sulzberger aus Kurzdorf die 

Regierung auf die Verbreitung der beiden Schriften aufmerksam gemacht. Eine <(Kezermacherei)) gehöre zwar 
nicht zu seinen Grundsätzen, doch scheine ihm eine Sekte, die sich durch Rugschriften an den «Pöbel» wende, 
sehr gefährlich. Nicht nur werde darin die Regierung wegen ihrer Verordnungen über Heimatrechte, Verheiratung 
der Armen und über Straßenbettel gerügt, sondern sogar erklärt, diese Gesetze seien wider die göttliche Ordnung. 
Daneben werde das Vaterland als das Land des Verderbens bezeichnet und die «frommen und lieben Armen» 
aufgefordert, es zu verlassen, um nicht auch von Gottes Strafe ergriffen zu werden. Aus solchen Schriften erwüchsen 
Mißtrauen und Spannung einer Volksschicht gegen die andere, Mißstimmung gegen Verfassung und Regierung. 
Die Armen würden gegen die Reichen aufgehetzt, als ob alles Unheil von ihnen herrühre. 

13 StATG, Sitten- und Gesundheitspolizei, Sauter an den Kleinen Rat, 13. August 1817. 



schwerer aber wiege, daß sie das Ansehen der Obrigkeit kon1promittiere, da sie 
sich so offen der Landesbehörde \vidersetze'4• 

Frau von Krüdener gefährdete also, nach Ansicht der thurgauischen Regierung, 
die Ordnung iin Kanton, stiftete Unruhe und Mißn1ut unter der annen Bevölke
rung, verleitete zu Müßiggang und wiegelte die Arn1en gegen die Reichen, das 
Volk gegen die Regierung auf. Sie konnte daher nicht länger in1 Thurgau ge
duldet werden. Der Kleine Rat ergriff energischere Maßnah111en, un1 seinen1 
Befehl NachachtunP: zu verschaffen. Unter Polizeiaufsicht \Vurde Frau von -
Krüdener an die sanktgallisch-thurgauische Grenze geleitet und in Lön1111enschwil 
den Vertretern der Nachbarbehörde übergeben. St. Gallen gestattete ihr die 
Durchreise bis zur vorarlbergischen Grenze. Als sie dort abge,viesen ,vurde, 
stellte 111an die Vertriebene \Vieder den1 Thurgau zurück. Der Kleine Rat versuchte 
vergeblich, Konstanz zur Aufnahn1e zu be\vegen. Es blieb schließlich nichts 
anderes übrig, als Frau von Krüdener in den Kanton Schaffhausen zu geleiten, 
woher sie gekon1111en war. Eine besondere Grenzwache wurde in Dießenhofen 
aufgestellt, un1 ihr den Wiedereintritt in den Thurgau zu verwehren. 

Die Regierung hatte Ruhe und Ordnung iin Staat aufrechtzuerhalten. Mit 
äußerster Konsequenz sorgte sie dafür und verlangte, daß ihre Befehle eingehalten 
wurden. Sie verwies unterschiedslos jeden Fren1den des Landes, wenn sein V er
halten Anstoß erregte. So n1ußte sich auch die Baronin von Krüdener ihren1 Ent
scheid fügen. Der Kleine Rat nahn1 keine Rücksicht auf ihren Stand und ihre 
engen Beziehungen zu Zar Alexander I. von R.ußland. 

Wie die Niederlassung von fren1den Staatsangehörigen eine Regelung zwischen 
den Staaten wünschbar erscheinen ließ, so drängte sich eine Vereinbarung über 
Aufnah1ne von Heünatlosen aus dein Ausland auf. Der Thurgau hatte als Grenz
kanton ein Interesse daran, daß ihm Hein1atlose nicht einfach zugeschoben wurden, 
wie er sich auch im Verhältnis zu den andern Kantonen dagegen verwahrte. 

Baden, Bayern und Württemberg hatten an1 17. März 1816 eine Vereinbarung 
getroffen und versuchten seit Anfang 1817, die Schweiz zum Anschluß zu gewin
nen. Der Thurgau beauftragte den Vorort, 111it den süddeutschen Staaten in Ver
bindung zu treten 15 • Am 24. August 1820 legten der badische und der eidgenössi
sche Bevol11nächtigte einen Vertragsentwurf vor16• Die thurgauische Regierung 
erhob Bedenken wegen der Abfassung von Artikel 1 und 4. Sie betonte in einem 
Schreiben an Luzern, daß die besondern Grenzverhältnisse des Kantons eine 
Sicherung gegen illegale Einwanderung von Heimatlosen in der Zwischenzeit 

14 StATG, Kleiner Rat, Missive 1817, Nr. rr39, Kleiner Rat an Oberamtmann Sauter, 16. August 1817. 
15 StATG, Kleiner Rat, Missive 1817, Nr. 976, 15. Juli 1817. 
16 StATG, Einzelne Kantone, Kreisschreiben 14. Oktober 1820; E.A. 1820, Beilage R. 
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zwischen den1 Abschluß der Beratungen und der Annahn1e des Vertrags verlangen. 
Denn Artikel 1 bestin1mte, daß kein Staat den1 andern jemanden zuweisen sollte, 
der nicht als Angehöriger oder als Bürger eines rückwärts liegenden Staates an
erkannt war. Das bedeutete, daß der Thurgau einen Heiinatlosen so lange dulden 
n1ußte, bis ein anderer Kanton ihn1 das Bürgerrecht verlieh. Wenn dies nicht 
zutraf, so fiel der Hein1atlose den1 Thurgau zu. Der Kleme Ilat ,var bereit, dies 
grundsätzlich anzuerke1111en, verlangte aber, ,vie erwähnt, die Sicherung gegen 
Überläufer kurz vor Gültigkeit des Vertrages. Nicht die sch,veizerischen, sondern 
die badischen Grenzstellen ließen die Hein1atlosen zu Haufen ansan1n1eln, ohne 
ihnen einen Aufenthaltsort zuzu,veisen, so fügte der Kleine Rat den1 Schreiben bei. 
Die Herun1ziehenden sähen sich oft veranlaßt, die Grenze zu überschreiten, wenn 
nicht die ,vachsan1e thurgauische Polizei sie daran hindern würde• 7• 

St. Gallen äußerte die gleichen Bedenken 18, nicht aber der eidgenössische 
Kon1n1issär und der Vorort Luzern. Sie hielten eine Erklärung an Baden über die 
Anliegen der Grenzkantone nicht für notwendig. Der Kleine Rat wiederholte 
daher in1 Januar 1821, nach dein Vorortswechsel, seine Besorgnisse in einer Note 
an den Staatsrat von Zürich. Mit Genugtuung erfuhr er, daß sich diese Behörde 
u1n die Angelegenheit kü111111erte und Zürich, Basel, Schaffhausen und St. Gallen 
sich hinter den Thurgau stellten19. 

Hier wird klar, wie sehr der Thurgau auf die Unterstützung von seiten des 
Vorortes angewiesen war und wie verschieden Zürich und Luzern in diesem Fall 
reagierten. Zürich zeigte Verständnis für die thurgauischen Anliegen, da seine 
Verhältnisse ähnlich lagen. Der Thurgau fühlte sich daher besonders 111it den1 
Nachbarkanton verbunden, was sich auch in andern Fragen äußerte. 

Vorsichtigerweise verstärkte 111an die Polizeiwachen an der Grenze, un1 jegli
chen gesetzwidrigen Übertritt in der Zeit zwischen Auswechslung der Ratifika
tionen zu ver1neiden 20• 

Der Vertragsentwurf wurde n1odifiziert, wie der Thurgau beantragt hatte, 
und so sti1111nte der I(leine Rat in1Juni 1821 zu 2 1 • Doch nun war Baden nicht mehr 
einverstanden. Es verlangte ebenfalls Abänderungen 22• Die thurgauische Regierung 
sah keinen Grund, wegen der Forderungen Badens, die seiner Ansicht nach un
bedeutend waren, die bisher erreichten Zugeständnisse fallenzulassen. Wichtig 
schienen ihr die in1 Entwurf festgelegten allgen1einen Grundsätze, die eine An-

17 StATG, Kleiner Rat, Missive 1820, Nr. 1228, Kleiner Rat an Luzern, 21. November 1820. 
IB StATG, Kleiner Rat, Prot. 1820, § 1855. 
19 StATG, Kleiner Rat, Missive 1820, Nr. 205, 24. Februar 1821. 
20 StATG, Kleiner Rat, Missive 1821, Nr. 337, Mitteilung der getroffenen Maßnahmen an Zürich, 26. März 

1821; Nr. 338, Schreiben an die Oberamtmänner der Grenzbezirke, 26. März 1821. 
21 StATG, Kleiner Rat, Missive 1821, Nr. 647, 19. Juni 1821. 
22 StA TG, Einzelne Kantone, Kreisschreiben, 9. Februar 1822. 



siedlung von Heimatlosen ,vesentlich erleichterten 23 • Einn1al wurde verhindert, 
daß badische Angehörige durch langen Aufenthalt den1 Kanton als Hein1atlose 
zur Last fielen. Dann setzten sie dem Hin- und Herschieben von Personen ohne 
Heitnatrechte ein Ende. 

Baden aber zögerte. Es verweigerte die nachträglichen Änderungen und ließ 
die Angelegenheit vorläufig auf sich beruhen. An den folgenden Tagsatzungen 
stand das Problen1 wohl noch zur Diskussion, allein n1an begnügte sich da111it, die 
V oll111achten des Vorortes und der eidgenössischen Koll1111issäre zu bestätigen 24 . 

Die thurgauische Regierung drängte nicht auf einen Abschluß des Vertrages und 
gab keine Anregungen. Sie 1neinte, in Wirklichkeit seien die V erhiiltnisse nicht so 
schli111m. Strenge Polizein1aßnal1men gäben 1nehr Sicherheit gegen den «Anlauf 
solchen Gesindels» als ein V ertrag 25 • Ihre bereitwillige Haltung verwandelte sich 
1nehr und 111ehr in Gleichgültigkeit. Als die Einstellung der Verhandlungen be
antragt wurde, stimmte die thurgauische Gesandtschaft zu26. 

Erst itn Jahre 1829 unternahm die großherzogliche Regierung einen erneuten 
Vorstoß und ,vünschte endlich eine definitive Übereinkunft27• Sie n1ußte aber 
erfahren, daß in der Zwischenzeit der Widerstand einzelner Kantone gewachsen 
war. Der Thurgau verhielt sich skeptisch, obwohl er in1Jahre 1820 eine Verein
barung begrüßt hatte. Die verschiedenen Auseinandersetzungen n1it den1 Grenz
nachbar bestärkten ihn in der Überzeugung, daß das Großherzogtun1 trotz Ver
trägen sehr oft willkürlich handelte. Er fühlte sich daher geschützter, wenn er seine 
eigenen Maßnahmen traf. An der Tagsatzung von1 Jahre 1830 brachte die thur
gauische Deputation ihre Bedenken vor, doch stm1111te sie schließlich n1it der Mehr
heit für die Wiederaufnahn1e der Verhandlungen 2 8• Baden schien es nicht ernstlich 
an einem Vertragsabschluß gelegen zu sein. Man konnte sich nicht einigen. Noch 
bis I 8 3 5 stand das -The1na auf der Traktandenliste der Tagsatzung, wurde dann 
aber endgültig gestrichen. 

Die Beziehungen zu Baden, Bayern und Württen1berg in der Heimatlosenfrage 
blieben ungeregelt29 • Von Fall zu Fall wurde entschieden, ob die Ansprüche auf 
Einbürgerung eines Heitnatlosen itn Thurgau berechtigt waren. Es kam vor, daß 
die Regierung Gesuche ablehnte und Hein1atlose an das Großherzogtum Baden 
zurückwies 30 • Sie wehrte sich, Kosten und Pflichten anderer Staaten zu tragen. 

23 StATG, Instruktion 1822, § 30; E.A. 1820, Beilage R, Art. l und 8 des Entwurfes. 
24 E.A. 1823, S. 105. 
2 5 7.Januar 1818; 3.Januar 1820, Anderwert an den Großen Rat, Nachlaß Anderwert. 
26 StATG, Instruktion 1826, § 38; E.A. 1826, S. rro. 
27 von Dusch an Vorort, 16. Juli 1829; E.A. 1829, S. 101. 
28 E.A. 1830, S. 68ff.; StATG, Instruktion 1830, § 36. 
29 Fetscherin II, S. 106, 108. 
30 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1822, § 1488, 13. August 1822; Kleiner Rat, Missive 1822, Nr. 435, 3. Oktober 

1824; Kleiner Rat, Prot. 1824, § 1640; Kleiner Rat, Missive 1824, Nr. 465; Kleiner Rat, Prot. 1821, §§ 1820, 2043. 
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Seit n1ehr als zehn Jahren hatte sich die thurgauische Regierung um die 
Rückgewinnung der von Österreich im Jahre 1803 inkamerierten Liegenschaften 
und Gefälle auf den1 rechten Rheinufer ben1üht. Inuner wieder hatte sie sich -
allein oder iin Einverständnis mit den andern geschädigten Kantonen - für ihre 
l{echte eingesetzt, die Hilfe des Landan1111anns der Schweiz angerufen und die 
Vern1ittlung Napoleons erstrebt. Doch ihre Anstrengungen blieben vergeblich. 
Auch als die ehen1alige Landgrafschaft Nellenburg in1 Jahre 1810 an das Groß
herzogtLllll Baden fiel, erfüllten sich die Hoffnungen auf Auslösung oder Entschä
digung nicht1 • Zu spät wurden die Forderungen dein Wiener Kongreß vorgelegt. 
Der Wille Hans von Reinhards, des schweizerischen Gesandten in Wien, sich für 
die betroffenen Kantone zu verwenden und ihre Anliegen zu berücksichtigen, half 
nicht weiter. Wie Anderwert vorausgesagt hatte, fand ein solches Detail keine 
Beachtung mehr 2 • Ebenso erfolglos blieben die Bemühungen von Pictet de 
Rochemont, der am 16. August 1815 die Instruktion erhielt, die Klagen der 
nördlichen Kantone in Paris zu unterbreiten3. In1 Friedensvertrag vom 20. No
ven1ber 1815 wurden die von Baden ausgenutzten Besitzungen n1it keinem Wort 
gestreift. Der Kleine Rat mußte in seinem Schreiben an Schaffhausen enttäuscht 
feststellen: «Ungeachtet der vielfaltigen Schritte, welche unternommen worden 
sind, um die Aufhebung der Incameration des ün Großherzogtum Baden befind
lichen Schweizerischen Eigenthun1s zu bewirken, dauert dieser Zustand noch 
immer fort4 .» 

Klagen der Bürger von Dießenhofen über die andauernden schwerwiegenden 
Verluste, die sie durch die badische Inkameration zu erleiden hatten 5, gaben den 
willkon1menen Anlaß, das Stillschweigen über der wichtigen Angelegenheit zu 
brechen 6. Nach dem Vorschlag des Kleinen Rates7 wandten sich der Thurgau und 
Schaffhausen gen1einsa1n an den Vorort. Sie erbaten die eidgenössische Unter
stützung ihrer Begehren und glaubten sich zu ihren Forderungen aufgerufen, seit 
sich die Lage in Europa beruhigt und die Wiener Kongreßmächte «Gerechtigkeit 
und Legitimität» als die wichtigsten Grundsätze ihrer Politik proklanuert hatten 8• 

1 Band!e, S. 63-70. 
2 StATG, Gesandtschaftsbericht, 21. März 1815. 
3 E.A. 1814/15, III, Beilage N, S. 6. 
4 StATG, Missive 1815, Nr. 1238, Kleiner Rat an Schaffhausen, 12. Dezember 1815. 
5 StATG, Eigentumsbeziehungen, 19. März 1816. 
6 StATG, Kleiner Rat, Missive 1816, Nr. 355, Kleiner Rat an Dießenhofen, 23. März 1816. 
7 StATG, Kleiner Rat, Missive 1816, Nr. 354, Kleiner Rat an Schaffhausen, 23. März 1816. 
8 StATG, Eigentumsbeziehungen, r. April 1816 (Entwurf). 
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Der Vorort versprach uneingeschränkte Hilfe. Auch die Tagsatzung aner
kannte die Bedeutung und die Berechtigung der Ansprüche. Die zur Prüfung der 
Reklan1ation eingesetzte Kon11nission kan1 zun1 Schluß: « ... da nun aber endlich 
gemilderte Zeiten eingetreten sind; da die größten Monarchen sich nicht begnü
gen, gerechte Grundsätze bloß zu prokla1niren, sondern dieselben durch eigenes 
Beyspiel und Enthaltsan1keit be,vähren wollen; da überhaupt das gegen\värtige 
politische Systen1 vor allen1 beabsichtet, einen festen und nicht auf bloße Gewalt 
gestützten Zustand von Legitinutät einzuführen und für künftige Zeiten zu 
heiligen, so darf die Sch\veitz sich auch dieser langwierigen Beraubungen halben 
zu größern und standhaftern Erwartungen berechtiget halten9 .» Die Anstände 
mit Baden seien un1 so bedauerlicher, lueß es weiter, da das Großherzogtun1 über
haupt kein Recht auf die Besitzungen in der ehen1aligen Grafschaft Nellenburg 
geltend 1nachen könne und der Fortbestand der Klöster wirklich gefährdet sei. 

Die thurgauischen Liegenschaften und Gefälle in1 Gesa1ntwert von 406112 

Gulden gehörten, neben der Stadtgen1einde Dießenhofen, vor allen1 den Klöstern 
Feldbach, St. Katharinental, Kreuzlingen und Münsterlingen. Waren sie ursprüng
lich nur als Pfand beschlagnahmt worden, tun von1 Aargau die Abtretung des 
Priorats Sion und die Liquidation im Fricktal zu erzwingen 10, so berief sich jetzt 
das Großherzogtum, entgegen allen früheren Zusicherungen, auf das im Reichs
deputationshauptschluß ausgesprochene Epavenrecht. Der Thurgau führte dagegen 
an, die Klöster seien nie aufgehoben worden und ihre Existenz und die Sicherheit 
ihres Eigentunis durch die Verfassung vo1nJahre 1814 garantiert11

• Zudem hatte 
Kurfürst Friedrich durch einen Vertrag nut der Schweiz in1 Jahre 1806 aus
drücklich die schweizerischen Besitzungen in Baden von der Inkan1eration aus
genomn1en. 

Man durfte also von1 Großherzogtun1 Berücksichtigung erwarten und zählte 
auf «die Achtung und das Wohlwollen der europäischen Mächte12». Der Vorort 
richtete im November 1816 eine Note an den Hof in Karlsruhe und verlangte in1 
Namen der geschädigten Kantone Zürich, vor allem aber Schaffhausen und Thur
gau Aufhebung des Sequesters und Freigabe aller schweizerischen Besitzungen 
auf badischen1 Gebiet. Er verwies auf die ungerechtfertigte Verbindung der 
Inkamerationsangelegenheit mit dem Konflikt zwischen den1 Aargau und Baden. 
Seit 1813 verlangte die großherzogliche Regierung nämlich, zuerst müßten ihre 
Ansprüche auf das Priorat Sion befriedigt werden, bevor ein Ausgleich n11t 

9 StATG, Eigentumsbeziehungen, Kommissionsbericht an die eidgenössische Tagsatzung, datiert vom 
12. August 1816, vorgelegt in der Sitzung vom 19. August 1816 (Kopie). 

10 Fetscherin II, S. 83. 
11 E.A. 1819, S. 287; Art. 34 der thurgauischen Kantonsverfassung, Off. Sammlung I, S. 26. 
12 StATG, Eigentumsbeziehungen, Kommissionsbericht vom 12. August 1816 (Kopie). 
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Schaffhausen und den1 Thurgau in Frage kä1ne. Mochten die eidgenössischen 
Behörden dagegen einwenden, daß jeder Kanton unabhängig sei und nicht für die 
Haltung eines andern zur Verantwortung gezogen werden könne - Baden be
harrte auf seinen1 Standpunkri 3 • Der Großherzog nußachtete ebenso die Einwände 
seines Gesandten von Ittner, der auf den bereits vorliegenden Vertrag rnit den1 
Aargau aus den1Jahre 1812 hinwies 14• 

Wollten die Kantone ihre Besitzungen nicht einfach aufgeben, so n1ußte ein 
neuer Weg gefunden werden. Direkte Verhandlungen zwischen Schaffhausen, 
dern Thurgau und den1 badischen Außenministeriun1 ,varen unmöglich, solange 
es den Anstand n1it den1 Aargau vorschützen konnte. Deshalb hing zunächst alles 
von den Entscheidungen dieses Kantons ab. Er versprach, aus Rücksicht auf seine 
Mitstände alle Hindernisse zu beseitigen, und bot eine Entschädigungssun1me für 
das Priorat Sion an15 • Auf separaten Konferenzen besprachen sich Morell und 
Anderv,ert 1nit Vertretern von Schaffhausen und den1 Aargau16• 

Die thurgauische Regierung drängte zur Entscheidung. Sie drohte n1it Gegen
n1aßnahn1en. Falls Vorort und Tagsatzung nicht energische Schritte unternehmen 
und die Vorstellungen beim badischen Hof scheitern sollten, würde sie die badi
schen Besitzungen auf Schweizer Seite beschlagnahmen 17 . Johann Conrad Escher 
,vurde zun1 eidgenössischen Abgeordneten nach Karlsruhe bestimn1t18 und kan1 
Anfang Dezen1ber 1817 n1it Deputierten von Schaffhausen, den1 Aargau und den1 
Thurgau zusamn1en, un1 die Instruktionen der Standesregierungen entgegen
zunehn1en. Schaffhausen und der Thurgau stellten den Antrag, ihre Ansprüche 
getrennt von der aargauischen Angelegenheit zu behandeln und die Aufhebung 
des Sequesters zu fordern. Sollte Escher aber nur in Verbindung beider Fragen das 
Ziel erreichen, so n1.ochte er einwilligen. Der Aargau hatte bereits früher eine 
Sun1.n1.e von I 3 8 ooo Gulden zur Entschädigung angeboten, sich aber geweigert, 
185 ooo Gulden zu bezahlen 19 • Die drei Stände waren übereingekon1111.en, die 
Differenz gen1einsa1n zu tragen. Sie zeigten ihre Bereitwilligkeit, durch Zuge
ständnisse die Schwierigkeiten aus dem Weg zu räun1en und dadurch Baden zun1 
Nachgeben zu veranlassen. 

Nicht so das Großherzogtu1n. Entgegen allen Zusicherungen befahl es im 
Dezember 18 I 7 unter dem Vorwand des Heimfallrechts die Einziehung aller 

13 E.A. 1817, 27. Nove1nber 1816, Beilage G. 
14 GLA 48/2723, S. 128-134, von Ittner an Berstett, 1816. 
15 StATG, Eigentwnsbezichungen, Aargau an Kleinen Rat. 
16 Schaffhausen und Thurgau am 2. April 1817 in Andelfingen; Schaffhausen, Aargau und Thurgau an1 

18. April 1817 in Basscrsdorf. 
17 StATG, Großer Rat, Prot. II. ]W1i 1817. 
18 StATG, EigentwnsbeziehW1gen, Bern an den Kleinen Rat, 22. September 1817. 
19 StATG, Eigentwnsbeziehungen, Konferenzprot. vom 3. Dezember 1817. 
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schweizerischen Besitzungen. Die Abgaben von den schweizerischen Don1änen 
sollten von nun an der Verwaltung in Karlsruhe abgeliefert werden 2°. 

Diese willkürliche Maßnah1ne rief größte Entrüstung in der ganzen Schweiz 
hervor. Jetzt fühlten sich alle Kantone angegriffen. Der Zürcher Bürgenneister 
David von Wyß (der Jüngere) warf in einen1 Schreiben an Schultheiß von 
Mülinen in Bern die Frage auf, ob n1an den Streitnut den1 Großherzog ausfechten 
sollte oder ob die Klagen dem Bundestag in Frankfurt vorgebracht werden n1üß
ten. Mülinen betonte in seiner Antwort, die badische Maßnahme kän1e einer 
Kriegserklärung gleich. Die Schweiz habe eventuell Konstanz nut Sequester zu 
belegen, um seine Interessen zu verteidigen - Konstanz «qui nous conviendrait si 
bien21 ». Wie diese Aussage zeigt, hatte n1an den Gedanken einer Erwerbung der 
Stadt Konstanz noch in1 Jahre 1818 nicht vollständig aufgegeben. Mülinen wies 
auch auf die Notwendigkeit hin, die Ver!1llttlung der Großn1ächte anzurufen. 

Am 6. Januar 1818 erhob der Vorort Bern Klage beim badischen Gesandten 
in der Schweiz, bei von Ittner, und ersuchte ihn dringend un1 Aufhebung des 
Sequesters22 • Zugleich berief er Deputierte der betroffenen Kantone zu einer 
Konferenz nach Bern. Hier wiederholte Landammann Anderwert, der 11llt der 
Mission betraut worden war, den Standpunkt seiner Regierung. Erste Bedingung 
blieb die Freigabe aller thurgauischen Güter. Der Thurgau werde nur dann einen 
Beitrag an die aargauische Entschädigungssumme leisten, wenn er dadurch zu 
seinem ursprünglichen Besitz kän1e 23 • 

Bern erwartete, daß dem Vorort alle Kon1petenzen im vveitern Vorgehen 
überlassen würden; denn der Bund als Ganzes sei herausgefordert, seine staats
rechtliche Stellung verletzt. Nicht die kantonalen Interessen - die Ehre und das 
Ansehen der Schweiz müßten verteidigt werden 24. Der Thurgau gewährte jedoch 
die verlangten Vollmachten nicht. Zwei Überlegungen mochten !1lltspielen: ein
mal die Behauptung der Souveränität im allgemeinen, zum andern aber die Sorge 
vor Benachteiligung und Einschränkung seiner finanziellen Ansprüche. Daher 
legte er Wert darauf, Ulll1llttelbar an den Verhandlungen teilnehmen zu können. 

Die Instruktion an den schweizerischen Bevollmächtigten, Altbürgermeister 
Escher aus Zürich, lautete denn dahin, die Aufhebung des Dekretes vom 19. De
zember 1817 als Voraussetzung für jede weitere Unterhandlung in der Inkamera
tionsangelegenheit zu verlangen. Würde diese Bedingung nicht erfüllt, so hätte er 

20 StATG, Eigentumsbeziehungen, St.Katharinental an den Kleinen Rat, 2.Januar 1818. 
21 D. von Wyß an von Mülinen, 6. Januar 1818, und von Mülinen an D. von Wyß, 10. Januar 1818, zit. 

bei Friedrich von Wyß, Bd. 2, S. 386f. 
22 StATG, Eigentumsbeziehungen, Bern an von Jttner, 6.Januar 1818 (Kopie); GLA 48/2723, von lttner an 

Berstett, 6. Januar 1818. 
23 Konferenz vom 30.Januar bis 6. Februar 1818; Abschied StATG, Eigentumsbeziehungen. 
24 StATG, Eigentumsbeziehungen, Kreisschreiben vom 12. Februar 1818. 
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sofort von Karlsruhe abzureisen, ohne die Wünsche des Thurgaus und Schaff
hausens zu erwähnen. Die Schweiz würde sich alle Maßnahn1e11 vorbehalten und 
eine außerordentliche Tagsatzung einberufen, ja inan sprach sogar von einer be
vorstehenden Mobilisierung des ersten Kontingents der Bundestruppen25 • Man 
\Var zum Äußersten entschlossen und nahm die Provokation Badens nicht einfach 
hin. Aus gekränkten1 Ehrgefühl reagierten gewisse Kreise nut übertriebenen1 
Verteidigungswillen, der nicht von allen geteilt wurde. So bemerkte Staatsrat 
Usteri in eine1n Brief an Peter Ochs in Basel, eine militärische Demonstration wäre 
lächerlich und sogar gefährlich, weil sie die Aufmerksan1keit auf die Schweiz 
lenkte und die Intervention der Mächte veranlassen könnte. Geduld und Ge
schlossenheit seien die einzigen ehrbaren Mittel, die der Eidgenossenschaft zu 
ihrem Recht verhelfen würden26• 

Wirklich widersetzte sich die großherzogliche Regierung diesen1 geschlossenen 
Protest nicht länger und hob anfangs März 1818 die Verordnung vom 19. De
zember 1817 auf27• Augenblicklich löste sich die Spannung. Genugtuung erfüllte 
die Behörden. Man überhäufte Escher mit Dankesbezeigungen und lobte sein 
geschicktes und bestitnn1tes Vorgehen 28• 

Die plötzliche Wendung zugunsten der Schweiz war ihrem tatkräftigen, ent
schiedenen und geeinten Eingreifen zu verdanken, doch nicht ohne Einsprache 
ausländischer Gesandter, etwa des preußischen Residenten an1 badischen Hof, 
zustande gekorm11en29. Auch später sollte die Intervention der europäischen 
Kabinette die Verhandlungen nicht unwesentlich beeinflussen. 

Die «ehrenvolle staatsrechtliche Stellung» war wiedergewonnen, das Ansehen 
der Schweiz «gerettet». Eine gesamteidgenössische Beratung erwies sich von nun 
an als überflüssig, standen doch nicht n1ehr die Interessen der ganzen Eidgenossen
schaft auf dem Spiel. Ein Scheitern der weitern Verhandlungen erachtete man als 
weniger bedenklich. Die Initiative wurde wieder den beteiligten Kantonen über
lassen. 

Noch immer verweigerte das Großherzogtum Baden den Kantonen Schaff
hausen und Thurgau eine direkte Unterredung. Escher schrieb sehr pessimistisch 
aus Karlsruhe. Er hatte im Gespräch mit Minister Berstett den Eindruck erhalten, 
daß nur mit äußerster Vorsicht und Klugheit Verhandlungen angebahnt werden 
konnten, wollte man einen plötzlichen und gänzlichen Abbruch aller Beziehungen 

2s Vgl. Pieth «Gruner», S. 173. 
26 Usteri an Ochs, 20. März 1818. Korrespondenz des Peter Ochs III, S. 368 f. 
27 StATG, Eigentumsbeziehungen, 24. März 1818 Konstanz an Thurgau; 13. März 1818 Baden an Vorort 

(Kopie). 
2 8 StATG, Eigentumsbeziehungen, Kreisschreiben Bern, 22. März 1818. 
29 Pieth «Gruner», S. 174: Am 26. März 1818 überreichte der Vorort ein Dankesschreiben an den preußischen 

Gesandten in Karlsruhe, Vamhagen von Ense. 
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vern1eiden. Er hoffte, die Stände \Vürden n1öglichst bescheidene Anträge stellen 
und Aargau könnte zur Besprechung niit Baden ge,vonnen ,verden30. 

Der Thurgau berief sich nach ,vie vor auf den Vertrag von1Jahre 1806, worin 
Kurfürst Karl Friedrich und die Schweiz gegenseitig auf Inkan1eration verzichtet 
hatten. Dan1als hatte jedoch das thurgauische Eigentu111 in der Grafschaft Nellen
burg noch unter österreichischer Gebietshoheit gestanden. Es ka111 erst durch 
Verschiebung in1 Jahre 1810 an Baden. Außenn1inister Berstett fand denn auch 
bald den not,vendigen Ein,vand gegen die thurgauischen Forderungen. Er 
behauptete, der Vertrag von 1806 habe keine Gültigkeit für die Besitzungen in1 
Nellenburgischen. Österreich habe das Inkan1erationsedikt erlassen und sei ver
ant,vortlich. Das Großherzogtu111 habe alle Güter rechtn1äßig erworben. Hatte 

Berstett noch bis ins Jahr 1818 den Ausgleich 1nit den1 Aargau als Bedingung zur 
Aufi1ahn1e von direkten Gesprächenniit dein Thurgau und Schaffhausen gestellt, so 
brachte er nun andere Argun1ente vor. Er unterschied auf einn1al z,vischen den badi

schen staatsrechtlich begründeten Ansprüchen auf das Priorat Sion und den nur von1 
Wohlwollen des Großherzogs abhängigen Wünschen der eidgenössischen Stände. 

Der Thurgau und Schaffhausen kän1pften un1 ihr rechtn1äßiges Eigentu1n und 
forderten dessen Rückgabe nicht etwa als versprochenes Geschenk zur Bereiche
rung ihrer Staatskasse, sondern in1 Interesse der geschädigten Klöster und Ge
meinden31. 

Die thurgauische Regierung setzte alles Vertrauen auf den eidgenössischen 
Gesandten und ,viederholte ihre Anliegen. Doch blieben die Einsprachen bein1 
badischen Außenn1inisterium erfolglos und die Note Eschers von1 30. Mai 1818 

unbeantwortet. Grund genug zu neuer Besorgnis! Escher wurde zur n1ündlichen 
Berichterstattung aus Karlsruhe zurückberufen. Eine Einigung schien aussichts
loser denn je. Die Tagsatzung beschäftigte sich in1 Juli und August 1818 niit dem Kon
flikt. Sie faßte den einn1ütigen Beschluß, die Volln1achten den1 Vorort zu überlassen. 
Er sollte den Zeitpunkt bestiinmen, wann über eine A versalsu111me diskutiert werden 
n1üßte. Die Inkamerationsfrage galt als das wichtigste Traktandun1 und die Be
freiung des willkürlich beschlagnahmten thurgauischen, schaffhausischen und zür
cherischen Besitzes als eidgenössische Verpflichtung. Es ging darun1, die Rechteeid
genössischer Stände gegenüber Mißgriffen eines ausländischen Staates zu schützen 32. 

In der Instruktion an die Tagsatzungsgesandtschaft kan1 deutlich zum Ausdruck, 
wie sich die thurgauische Regierung zur Intervention der eidgenössischen Be
hörden stellte. Wohl befürwortete sie die kräftigste Unterstützung der Tagsatzung 

3o StATG, Eigentumsbeziehungen, Escher an Vorort, 19. Mai 1818 (Kopie). 
3 1 StATG, Eigentumsbeziehungen, Escher an Berstctt, 30. Mai 1818 (Kopie). 
32 E.A. 1818, s. 110, II5. 
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und des Vorortes zur Förderung eines Ausgleichs 111it Baden, doch sollte der letzte 
Entscheid in allen Fragen bcin1 Kanton liegen. Bedingungen und V orschlägc des 
großhcrzoglichcn Hofes durften nur nüt seiner Zustin1n1ung angcnon1111en werden. 
Der eidgenössische Bcvolln1ächtigte sollte sich auf jeden Fall nach den kantonalen 
Wünschen richten und sich von thurgauischcn Abgeordneten beraten und in
struieren lassen 3 3. 

Der Thurgau hatte bis dahin in1n1cr in Übereinstit11n1ung n1it Schaffhausen 
gehandelt und sich auf separaten Konferenzen über gemeinsan1e Anträge ge
einigt. Doch 1nit der zunch1ne11den V crschlechterung der Beziehungen zun1 
süddeutschen Nachbarstaat äußertcn sich differenzierte Ansichten. Schaffhausen 
beharrte unbedingt auf der Rückgabe seines Eigcntun1s 34 • Auch der Thurgau 
bestand darauf, die scquesticrten Güter den Besitzern zurückstellen zu können. 
1111 Gegensatz zu Schaffhausen aber war er bereit, sich nlit einer Entschädigungs
su1rune zu begnügen, ,venn sich ,virklich jede andere Übereinkunft als aussichtslos 
erweisen sollte. Er stellte als einzige Bedingung, daß er keine größeren Verluste 
als die übrigen Stände auf sich nehmen müsse. Die finanziellen Opfer sollten von 
allen gleichn1äßig getragen werden. Natürlich zog er für diesen Fall das Angebot 
einer Beitragsleistung an den Aargau zurück 35 • 

1111 März l 8 l 9 schien sich das Großherzogtun1 zu einen1 Ausgleich zu ent
schließen und die langwierigen Anstände entgegen den bisherigen Weigerungen 
zu einem gütlichen Abschluß zu bringen. Es schlug dem Thurgau als Auskaufs
su1rune 90000 Gulden in Reichswährung vor, die es mnerhalb von vier Monaten 
nach der Vereinbarung bezahlen ,vürde36• Die thurgauische Regierung zeigte sich 
über diese Bereitwilligkeit erfreut, verlangte jedoch eine Entschädigungssumme 
von 100000 Gulden für alle thurgauischen Gefälle und Liegenschaften, ausge
nomn1en denjenigen der Stadt Dießenhofen. Dießenhofen behielt sich gleiche 
Behandlung wie Schaffhausen vor. 

Der Kleine Rat glaubte, sich ohne eidgenössische V ernüttlung n1it dcn1 Groß
herzogtum verständigen zu können, und teilte deshalb am 25. Mai 1819 den1 
Vorort Luzern voller Zuversicht nüt, daß er sich vorläufig nicht weiter zu be
mühen habe. Man stehe über Private mit den1 Großherzog in unn1ittelbarer Ver
bindung und unterhandle bereits über die Auskaufssumme 37 • Auch Schaffhausen 
wurde von der günstigen Entwicklung in Kenntnis gesetzt38. 

33 StATG, Kleiner Rat, Prot. r8r8, § 1696, Beschluß des Kleinen Rates vom rr. August r8r8. 
34 StATG, Eigentumsbeziehungen, Schaffhausen an den Kleinen Rat, 9. Juni 1818. 
35 StATG, Eigentumsbeziehungen und Kleiner Rat, Prot. r8r8, § r6g6, Kleiner Rat an Bern, 12. Juni 1818 

(Entwurf). 
36 StATG, Eigentun1sbeziehungen, Geheimrat Friedrich an den Kleinen Rat, 24. März 1819. 
37 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1819, § 995. 
3S StATG, Kleiner Rat, Missive 1819, Nr. 605. 
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Doch Badens Politik erwies sich als unberechenbar und die Hoffnungen auf 
einen befriedigenden Ausgleich als allzu voreilig. Der Großherzog begnügte sich 
nicht n1it Separatverhandlungen. Er erwartete einen eidgenössischen Abgeordne
ten zur Besprechung in Karlsruhe39• Die Tagsatzung übertrug darauf dein Vorort 
die Volln1acht, in1 Einverständnis niit den beiden Kantonsregicrungen den1 eid
genössischen Gesandten «diejenigen Aufträge zu ertheilen, die zur Erreichung des 
Z,vecks auf eine der Ehre der Schweiz, der Gerechtigkeit der Sache und dcn1 
Interesse der betreffenden Löblichen Stände entsprechende Weise, geeignet und 
angemessen seyn sollten40». Falls die Verhandlungen in Karlsruhe scheitern ,vürden, 
wollte man eine außerordentliche Tagsatzung einberufen. 

Im September 1819 wurde der Vertrag zwischen dem Aargau und den1 Groß
herzogtum über die Liquidation in1 Fricktal und die Entschädigung für das 
Priorat Sion unterzeichnet. Der Aargau verpflichtete sich, 400000 Schweizer 
Franken (275 ooo Gulden) zu bezahlen41 . Dan1it waren die Bedingungen zur 
Rückerstattung der schweizerischen Besitzungen erfüllt. Der Vorort beauftragte 
den zürcherischen Staatsrat Hans Jakob Hirzel42, die Ansprüche von Zürich, 
Schaffhausen und dein Thurgau in Karlsruhe zu vertreten4 3• 

Hirzel besprach sich mit den kantonalen Abgeordneten. Morell und Ander
wert stellten sehr mäßige Forderungen. Sobald das Großherzogtum die Rechte 
der thurgauischen Klöster anerkennen würde, wollte sich der Kanton mit einer 
angemessenen Entschädigung zufriedengeben. Er war bereit, auf einen Viertel 
aller Grundzinsen und einen Drittel der Zehnten zu verzichten. Schaffhausen 
verlangte noch imn1er die Rückgabe seines Eigentums. 

Der Thurgau wies dagegen die Ansprüche Badens auf die Propstei Klingenzell 
entschieden zurück. Seit Beginn der Diskussionen über die Inkameration wurde 
dieser Punkt immer wieder von der großherzoglichen Regierung erwähnt und 
der Thurgau «der widerrechtlichen Besitzergreifung» beschuldigt44. Die auf 
seinem Territorium gelegene Propstei hatte zum Kloster St. Peterzell bei Konstanz 
gehört. Nach dessen Säkularisation itn Jahre 1810 glaubte sich Baden zum Besitz 
der Liegenschaften in Klingenzell berechtigt. Die thurgauische Regierung wies 

39 Am 27.Juli 1819 hatte der Großherzog in einer Note dem Vorort vorgeworfen, er beeinträchtige die Ver
handlungen und überlasse sie einzelnen Kantonen, er habe die angekündigte Gesandtschaft nicht abgeschickt. 
Luzern antwortete am 13. September 1819. StATG, Eigentumsbeziehungen (Kopie). 

40 E.A. 1819, S. 165. 
4 1 Fetscherin II, S. 85. 
42 HBLS, Bd. 4, S. 234, Nr. 80: Hans Jakob Hirzel (1770--1829), Sohn von Hans Caspar Hirzel, war mit 

seinem Vater 1799 nach Basel deportiert worden, war Mitglied der Interimsregierung, 1802 erster Sekretär der 
eidgenössischen Tagsatzung zu Schwyz, seit 1803 Sekretär im Großen und Kleinen Rat, unter anderem Präsident 
der Postdirektion und später der Linthkornmission und Legationsrat bei einer Reihe von Gesandtschaften im In- und 
Ausland. 

43 StATG, Eigentumsbeziehungen, Luzern an Thurgau, 13. September 1819. 
44 E.A. 1818, S. 173. 
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nach, daß sie nie als Staatsdon1äne angesehen vvorden waren und alle Abgaben 
allein zur Aufrechterhaltung der Propstei gedient hatten. Der Fortbestand der 
Verhältnisse vvurde in1 Jahre 1818 von der Tagsatzung garantiert45 • Als Staat be
anspruchte der Thurgau die Pfarrei nicht, 1nußtc aber dafür sorgen, daß regcl-
1näßigc Gottesdienste gehalten werden konnten. Deshalb weigerten sich Andcr
wcrt und Morell, Klingcnzcll Baden zu überlassen, es sei denn, es würde für die 
Gehälter der beiden Pfarrherren aufkon1n1en, für den Unterhalt der Gebäude 
sorgen und eine Dotationssunu11e von 25 ooo Gulden entrichten46• 

Staatsrat Hirzel reiste irn Oktober 1819 nach Karlsruhe. Seine Mission war 
äußerst schwierig. Von seinen Be1nühungen, seiner Sachkenntnis und semen1 
Geschick hing der Ausgang ab. In den Gesprächen 1nit dem badischen Außen
n1inister Berstett ka1nen die alten Gegensätze zun1 Ausdruck. Man wollte den 
eidgenössischen Abgeordneten nlit fraglichen Argumenten «hinhalten, ermüden, 
irrcn1achen und vielleicht zu verfänglichen Äußerungen» treiben. Es sei Baden 
nur darun1 zu tun, 111einte Hirzel, « die Sache unter jeden1 scheinbaren Vorwand 
auf die lange Bank zu schieben47». Seme Anwesenheit an1 badischen Hof wurde als 
lästig empfunden, man wich ih111 aus48 • 

Auch der Vorort erhielt auf alle Noten unbefriedigende Antworten. Die an
fänglich von Hirzel allein vertretene Ansicht, daß nur n1it größtem Einsatz eine 
Vereinbarung nlit dem Großherzogtun1 erzwungen werden könne, gewann an 
Kraft. Der Vorort und die Stände überzeugten sich n1ehr und 1nehr von der 
Notwendigkeit, das Äußerste zu wagen. Die Intervention der Großmächte müsse 
angerufen werden. Man sah in der Einn1ischung der fren1den Regierungen keine 
Bedrohung der Selbständigkeit oder gar cme Verletzung des Neutralitätsprinzips. 
Die Entstehung des Konflikts war in die Zeit allgemeiner Verwirrung und gestör
ter rechtlicher Ordnung zurückzuführen. Hatten sich die Monarchen an1 Wiener 
Kongreß um die Wiederherstellung der geregelten Zustände bemüht, so hatten 
sie sich - ihren Grundsätzen getreu - auch jetzt für die Schweiz einzusetzen, so 
war die Meinung49. 

Da vor allem der preußische und der russische Gesandte an der Auseinander
setzung reges Interesse bekundeten, scheute Hirzel nicht davor zurück, sie aufs 
genaueste zu unterrichtens 0 • Die Ansprüche der schweizerischen Kantone er
wiesen sich als rechtlich genügend fundiert, seitdem der Anstand zwischen den1 

45 E.A. 1818, S. 192. 
46 StATG, Geheime Missive; Kleiner Rat an Luzern, L Oktober 1819; E.A. 1819, Beilage S, S. 287, 290. 
47 StAZ L 4.4, S. 28, Bericht Hirzels vom 10. November 1819. 
48 Bericht vom 19. August 1820. StAZ L 4.4, S. 166. 
49 StAZ L 4.4, S. II4, Hirzel an Vorort, 23. Juli 1820; StATG, Eigentumsbeziehungen, Luzern an Thurgau, 

2. September 1820. 
50 StAZ L, 4.4, S. 66, Hirzel an Vorort, 25. März 1820. 
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Aargau und Baden beseitigt \var. Capo d'Istria schien persönlich überzeugt zu 
sein, daß die Eidgenossenschaft, nach abgeschlossener Verhandlung niit dein 
Aargau, das Recht auf llückgabc aller cpaviertcn Güter habe. Der russische Resi
dent in Stuttgart erhielt die W cisung, auf eine günstige Beilegung des Konflikts 
zu dringen. Später verwendete sich auch der preußische Bevolh11ächtigte in 
Karlsruhe für eine gerechte Regelung. 

Diese Einsprachen bewirkten, daß Berstett selber den1 Großherzog zu Be
denken gab, ob «es nicht rätlich sein dürfte, bei den vielen Verbindlichkeiten, die 
das Großherzogtu111 dcrn Kaiser von llußland schuldig sei, in dieser ihn1 den1 
Anschein nach so sehr an1 Herzen liegenden Angelegenheit eine weitere Nach
giebigkeit eintreten zu lassen 51 ». 

Unwille und verhaltene Entrüstung über die andauernde Verzögerung brach
ten Bewegung in die Tagsatzung von1Son1111cr1820. Man fand das Maß an Geduld 
übervoll. Die Schweiz stehe nicht in einen1 solchen Abhängigkeitsverhältnis zu 
Baden, daß sie alles ertragen und Willkür als Gesetz anerkennen n1üsse. Man \vagte 
deshalb das Ultirnatun1: Ent,vcder entspreche die großherzogliche Regierung den 
eidgenössischen Forderungen bis Ende Oktober, oder der sch,veizerischc Gesandte 
,vürde Karlsruhe verlassen, unter Vorbehalt eingreifender Maßnahn1en 52• 

Diese Entschlossenheit \Virkte. In1 Oktober l 820 erklärte sich der nördliche 
t-J achbarstaat rnit Verhandlungen einverstanden. Nun setzte das Feilschen um die 
Höhe der Entschädigungssun1n1c ein. 240000 Gulden verlangte Hirzel insgesan1t 
für Zürich, Schaffhausen und den Thurgau, von 173 ooo Gulden sprach der 
badische Verhandlungspartner, Gehein1rat Friedrich 53 • 

Schon in früheren Besprechungen z,yischen thurgauischcn Abgeordneten und 
Staatsrat Hirzel war eifrig über die Rückerstattung diskutiert worden. Anderwert, 
in seinen1 Bestreben, eine Lösung zu finden, befürwortete den einfachsten Weg, 
nän1lich Baden zur Bezahlung von 90000 Gulden, \Vie es früher versprochen hatte, 
zu gewinnen. Morell dagegen wandte ein, n1an dürfe nicht in1mer nachgeben, 
sonst könnten die Ansprüche des Nachbarstaates nie gestillt werden. Aus Rück
sicht auf die Korporationen verlangte er nicht Barzahlung, sondern Abtretung der 
thurgauischen Liegenschaften auf den1 rechten Rheinufer gegen badische Be
sitzungen in1 Thurgau. Sie einigten sich schließlich zun1 Kon1promiß: Man er
wartete eine Entschädigung von 100000 Gulden entweder bar oder im Austausch 
n1it badischen Gefällen im Thurgau 54 • Hartnäckig beharrten sie von nun an auf 

51 GLA 48/2724, Berstett an den Großherzog, 9. November 1819. 
52 StAZ L 4.4, S. 184f., Hirzel an Berstett, II. September 1820. 
53 StATG, Eigentumsbeziehungen, Geheimrat Friedrich an Hirzcl, r. November 1820 (Kopie). 
54 StATG, Eigentumsbeziehungen, Prot. der Sitzung in Frauenfeld, 12. Dezember 1819. StATG, Kleiner Rat, 

Missive 1819, Kleiner Rat an Hirzcl, 27. Dezember 1819. 
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dieser Sun1n1c. Die plötzlich unerbittliche Haltung bcfren1dcte den eidgenössi
schen Kon1111issär. Er n1erktc, daß der Thurgau in1 äußcrsten Fall weit größere 
Opfer auf sich nehn1cn ,vürde 55 • 

Ein charakteristischer Zug thurgauischcr Politik offenbarte sich in dieser 
Frage: Großzügig verzichtete die Regierung auf gewisse Ansprüche, un1 eine 
Lösung zu crn1öglichen; sobald sie sich aber benachteiligt fühlte, ,vich sie nicht 
von ihren Forderungen. Ihrer Meinung nach war Schaffhausen in1 Vorteil. 

Hirzel ,vandte sich in1 Noven1bcr 1820, als die Aussichten auf einen Abschluß 
der Inkan1crationsverhandlungcn stiegen, in cinen1 ausführlichen Schreiben an 
den Kleinen ltat. Er betonte, daß er nur in1 Einverständnisnut ihn1 weitere Schritte 
untcrnchn1cn werde, unterließ aber nicht, zu bcn1erken, daß ein größerer Verlust 
in I(auf genon1n1en werden 1nüsse. Der russische Gesandte habe ungeduldig ge
äußcrt, Baden und die Schweiz sollten sich auf das Mittel einigen: 200000 Gulden 
und dann Schluß. Mit etwas Nachgiebigkeit auf beiden Seiten könne eine Einigung 
erzielt ,vcrdcn, n1cinte Hirzel. Obwohl er nichts sehnlicher wünschte, als endlich 
einen V ertrag abzuschließcn, ,vollte er sich in allein den Ansichten des Thurgaus 
fügen und - wenn dieser es verlangte - sogar die Verhandlungen abbrechen. Un1 
aber die Verantwortung in dicscn1 entscheidenden Augenblick nicht allein tragen 
zu n1üssen, bat er tun genaue Instruktion. Er habe den Eindruck gewonnen, Baden 
werde das Geschäft wieder verzögern. Gehein1rat Friedrich habe die Anspielung 
fallenlassen, n1an werde sich an den deutschen Bundestag wenden. Davor aber, 
dort Recht zu suchen, solle ihn Gott be,vahren, schrieb Hirzel, auch ,venn es an1 
Ende aller Tage noch gefunden werden könnte. A111 Wohlwollen der Mächte 
zweifelte der eidgenössische Gesandte nicht, besorgte jedoch, daß sie nicht so 
stark daran interessiert seien, ob nun 60000 oder 80000 Gulden für die Schweiz 
abfallen. Ungünstig wäre es, außerordentliche Ereignisse abzuwarten. I(urz, Hirzel 
suchte in seinem Schreiben an die thurgauische Regierung die Bedeutung des 
Zeitpunktes hervorzuheben, Vor- und Nachteile der erlangten Zugeständnisse 
abzuwägen und die noch offenstehenden Möglichkeiten ins Auge zu fassen. Den 
Entscheid überließ er trotz aller Sachkenntnis der thurgauischen Regierung. Für 
die Interessen des Kantons habe er sich bis dahin eingesetzt, er werde es weiterhin 
ttm56• 

Auch der Vorort sprach von der Bedeutung des Augenblicks und meinte, eine 
freundschaftliche Übereinkunft - so unbefriedigend und gegen alle Erwartungen 
sie auch sein mochte - sei einem fortdauernden ungewissen und peinlichen Zu
stand vorzuziehen. 

55 StAZ L 4.4, S. 72, Hirzel an Vorort, 3. Juni 1820. 
56 StATG, Eigentumsbeziehungen. Hirzel an Thurgau, I.November 1820. 
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Die thurgauische Regierung ließ sich von den beiden dringenden Einsprachen 
nicht beeindrucken und verlangte 100000 Gulden 57 • Sie fühlte sich gegenüber 
Schaffhausen benachteiligt und wollte nicht nachgeben, solange der Nachbar
kanton seine Ansprüche nicht 111äßigte. Doch sie mußte sich den gegebenen 
Un1ständen fügen. Auf 200000 Gulden wurde die Gesan1tentschädigung für die 
drei schweizerischen Kantone angesetzt. Der Thurgau hatte mit einen1 ,Yeitercn 
Verlust zu rechnen. Aus den laufenden Gesprächen init badischen Bean1ten und 
n1it den1 russischen und dem preußischen Gesandten erkannte Hirzel, daß er nur 
rnit dieser abern1aligcn Einschränkung einen Vertrag erreichen konnte. Waren 
die Forderungen eher bescheiden, so konnte er um so kräftiger daran festhalten 
und die Verhandlungen bis aufs Äußerste treiben. Er setzte sich, offensichtlich iin 
Widerspruch zu seinen1 Sclrreiben von1 r. N oven1ber I 820, über die Anliegen des 
Thurgaus hin,veg. Sein Blick war auf das Ganze gerichtet, er ben1ühte sich, emen 
Vergleich zwischen der Schweiz und Baden zustande zu bringen. Dabei n1ußte er, 
gegen seinen Willen, Einzelwünsche zurückstellen, wenn sie sich nicht nut dem 
gesteckten Ziel vereinbaren ließen. Hatte Schaffhausen früher Schwierigkeiten 
bereitet, so zeigte es sich nun verständnisvoller als der Thurgau. 

Staatsrat Hirzel bedauerte die Uneinigkeit kurz vor Abschluß der Übereinkunft, 
sah aber seine Aufgabe darin, eine Verständigung über die Aufhebung des Seque
sters und die Entschädigungssun1r11e herbeizuführen und nicht interne Gegensätze 
zu schlichten. Diese Aufgabe überließ er dein Vorort58. Er begreife die große En1p
findlichkeit des hohen Standes Thurgau gegen den unfreundlichen Nachbarstaat. 
Sie lasse sich leicht entschuldigen, wenn auch nicht ganz billigen. Weniger ge
rechtfertigt sei jedoch die harte Stellungnahn1e gegen seinen Mitverbündeten 
Schaffhausen. «Weder das eme noch das andere wird mich abhalten, gegen Baden 
vorzuschreiten», so hieß es iin Bericht an den Vorort, «inden1 inan nie zu Ende 
käme, wenn man sich durch dergleichen untergeordnete Betrachtungen aufhalten 
lassen wollte59.» Hirzel war überzeugt, daß eine Verständigung zwischen den 
beiden Kantonen erzielt würde, sobald sie sich erst einmal vor den abgeschlossenen 
Vertrag gestellt sähen. Dann würde sich auch ergeben, daß die Gefälle und be
sonders die Liegenschaften vom Thurgau weit höher geschätzt seien als diejenigen 
von Schaffhausen6o. 

Diese klare und unmißverständliche Handlungsweise brach den Widerstand 
der thurgauischen Regierung, deren Wunsch letztlich doch nur auf einen möglichst 

57 Thurgau an Hirzel, 14. November 1820; E.A. 1819, Anhang S, Litt. PS, S. 386f. 
58 StATG, Eigentumsbeziehungen, Hirzel an den Kleinen Rat, 2. Dezember 1820. 
59 StAZ L 4.4, S. 303, Hirzel an Luzern, 2. Dezember 1820. 
6-0 'b'd 1 1 • 



III 

baldigen Ausgleich gerichtet war61 . Sie bewirkte aber auch, daß sich das Groß
herzogtun1 einer Vereinbarung nicht n1ehr länger entziehen konnte. Am 24. De
zen1ber I 820 unterzeichneten die Bevolln1ächtigten den Vertrag. 

Nicht daß von einen1 großen Erfolg gesprochen werden konnte. Hatte die 
Schweiz anfänglich olme Bedenken nlit der Aufhebung des Sequesters und n1it 
der Rückgabe des Besitzes gerechnet, so n1ußte sie Schritt un1 Schritt nachgeben 
und sich schließlich glücklich schätzen, eine Entschädigung zu erhalten. 

l111 Staatsvertrag wurden die einzelnen Gegenstände angeführt. Baden ver
pflichtete sich, drei Fünftel aller Liegenschaften und Kapitalien weltlicher Korpo
rationen und geistlicher Stiftungen der Kantone Zürich, Schaffhausen und Thur
gau zurückzuerstatten, in Naturalien oder in bar. Die schweizerischen Kantone 
verzichteten dagegen auf alle Ansprüche. Ko1nn1issäre sollten die Objekte nach 
ihren1 Wert einschätzen. Die Schulden auf den betreffenden Besitzungen wurden 
ebenfalls in1 Verhältnis drei zu zwei geteilt. Der Thurgau versprach, 6000 Gulden 
für die Überlassung der Propstei Klingenzell zu bezahlen 62 • 

Staatsrat Hirzel sprach von einer «unerwartet glücklichen Wendung». Der 
Vorort zeigte sich äußerst befriedigt, weil der Vertrag dem von den Ständen aus
gesprochenen Ziel ganz nahe gebracht worden war63 . Der Kleine Rat des Kantons 
Thurgau schloß sich ganz diesen Meinungen an. Mit «Vergnügen» nahm er Kennt
nis vom guten Ausgang der Auseinandersetzungen. Tatsächlich lautete das Resultat 
weit günstiger, als man eine Zeitlang erhofft hatte. 

Allge1neine Erleichterung war zu spüren und kan1 in der Note des Vorortes 
Zürich vom 5. Februar 1821 an den Großherzog zum Ausdruck. Er konnte ihm 
melden, daß die Schweiz zur Auswechslung der Ratifikation bereit sei und nichts 
n1ehr der Verwirklichung des Vertrages im Wege stehe. Man war beruhigt, daß 
keine mühsamen Verhandlungen die freundschaftlichen Beziehungen zmn nörd
lichen Grenznachbar mehr störten und die Vereinbarung das gegenseitige Ver
ständnis stärkte64_ 

Noch blieb der genaue Wert der Besitzungen zu ermitteln. Dazu verlangte die 
thurgauische Regierung von den Klöstern Urkunden und Rechnungen65 • Land
a1nmann Anderwert und Regierungsrat Hirzel nahn1en als Vertreter des Kantons 
Thurgau an den Verhandlungen teil66 . Die Schätzung der Liegenschaften und 
Gefälle kam ohne Schwierigkeiten zustande und wurde von den beteiligten Part-

61 StATG, Eigentumsbeziehungen, Kleiner Rat an Hirzel, 12. Dezember 1820 (Entwurf). 
62 Art. 1, 2, 4, 5, 8 des Staatsvertrages vom 24. Dezember 1820, Kopie 6.Januar 1821; StATG, Eigentums-

beziehungen. 
63 StATG, Eigentumsbeziehungen, Luzern an Thurgau, 28. Dezember 1820. 
64 StATG, Eigentumsbeziehungen, Zürich an Baden (Kopie), 5. Februar 1821. 
6S StATG, Eigentumsbeziehungen, 28. Februar 1821 (Entwurf). 
66 StATG, Kleiner Rat, Prot. 1821, § 502, Beschluß des Kleinen Rates vom 16. März 1821. 
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nern ratifiziert67 • Mit der Übergabe der Akten an Konstanz konnte an1 II. August 
1821 die Angelegenheit als abgeschlossen betrachtet ,verden. Wohl inußten in den 
folgenden Jahren kleinere Anstände berichtigt ,vcrden, doch kan1 Baden seinen 
Verpflichtungen nach und entschädigte den Thurgau vertragsgen1äß. 

Überblicken ,vir abschließend nochinals die ganze Auseinandersetzung zwi
schen dein Großherzogtun1 Baden und der Sch\veiz, so fällt auf, daß die Inkan1e
rationsfrage nicht als kantonale, sondern als gesan1teidgenössische Angelegenheit 
behandelt wurde. Es ging nicht u111 einen rein « ökono111ischen» Ausgleich, der 
gen1äß Bundesvertrag von1 Thurgau allein hätte abgeschlossen werden können, 
politische Überlegungen spielten eine \Vesentliche Rolle. An der Tagsatzung \vurde 
wiederholt betont, das Ansehen und die Ehre der Sch\veiz stünden auf den1 Spiel, 
inan inüsse aus Prestigegründen an den Begehren festhalten 68. Daher ,vurden 
eidgenössische Kon111ussäre nach Karlsruhe gesandt. Sie sollten die gerechten 
Forderungen der Kantone n1it aller Kraft unterstützen und zugleich die Interessen 
der ganzen Schweiz verteidigen. Baden betrachtete einzig die Tagsatzung, nicht 
etwa die thurgauische Regierung als kon1petenten Verhandlungspartner. Doch 
wie in andern Fragen, so konnten auch hier Tagsatzung und Vorort nur in1 Ein
verständnis nut den1. Kanton Entscheidungen treffen. 

Der Thurgau begrüßte die Vennittlung der eidgenössischen Behörde, weil er 
allein ja nichts ausrichten konnte. Doch zeigten sich Differenzen zwischen ihren 
Ansichten, sobald die grundsätzlichen Fragen gelöst waren und die Ausarbeitung 
der Details begann. Der Thurgau schob seine finanziellen Ansprüche in den 
Vordergrund, ohne auf die großen Zusaininenhänge Rücksicht zu nehn1.en. Dein 
Vorort aber lag mehr an einer generellen Lösung. Er wollte nicht un1. der Inter
essen eines einzigen Kantons willen die Vereinbarung nut Baden gefährden. Es 
ging ihm in erster Linie un1 die Vertretung eidgenössischer, nicht kantonaler 
Interessen. 

So entstanden ähnliche Situationen wie bei den Verhandlungen über Handels
verträge mit den1 Ausland oder den Gesprächen über die schweizerischen Wirt
schaftsfragen, nur mit dein Unterschied, daß der Thurgau darin meist von gleich
gesinnten Kantonen unterstützt wurde und erfolgreich seinen Standpunktnut dem 
Hinweis auf den Bundesvertrag verteidigen konnte. Hier aber stand er allein und 
mußte Kon1.pronußlösungen in Kauf nehn1.en. Wenn er zu kleinlich an1 eigenen 
Vorteil festhielt, wurden Beschlüsse gegen seinen Willen gefaßt. 

67 StATG, Kleiner Rat, Missive 1821, Nr. 483, Kleiner Rat an Zürich; StATG, Eigentumsbeziehungen, 
Zürich an Thurgau, 14. Mai und r. Juni 1821; E.A. 1821, 19. Juli, S. 93 f. 

68 E.A. 1819, S. 163, Bericht der eidgenössischen Kommission: «Die Commission glaubt daher die Gerechtigkeit 
der Sache, die Ehre der Schweizer Nation, treue Bundespflicht gegen die betheiligten Stände, fordern strenge, zu 
Befreyung ihres Eigenthums kräftige und zweckmäßige Schritte zu thun.• 
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Der Thurgau fügte sich vvidcrspruchslos der Mehrheit, auch ,vcnn er vorher 
noch so hartnäckig seine Anliegen verfochten hatte. Er nahn1 die Übereinkunft 
n1it Befriedigung zur Kenntnis. 

Was Staatsrat Hirzcl auffiel, daß der Thurgau n1ehr Opfer auf sich zu nchn1en 
bereit sei, als er vorgebe, traf auch in andern Beziehungen zu, vvic aus den1 
folgenden Kapitel über (;renzfragcn hervorgeht. Begreiflichervveise suchte er 
n1.öglichst günstige Ausgleiche zu erzielen, vvar aber jederzeit bereit nachzugeben. 
Einzig ,vcnn es un1 die Souveränität oder ein eindeutiges Recht ging, blieb er fest. 

15. Kapitel 

Grenz.fragen 

Nachden1 der Kanton Thurgau, trotz uncr1nüdlichen Versuchen während der 
Mediationszeit, auf den Besitz der Stadt Konstanz hatte verzichten müssenr, 
stießen die beiden Nachbarn 1nit ihren Interessen mehrn1als heftig aufeinander. 
Noch waren verschiedene Grenzpunkte nicht genau geregelt, so vor allen1 die 
V crhältnissc in1. Tägern1oos. 

Nach einigen Auseinandersetzungen itn Jahre l 8 l 72 spitzte sich der Konflikt zu. 

Die thurgauische Regierung verlangte zu Beginn des Jahres 1818 Steuerabgaben 
von den konstanzischen Besitzungen itn Tägern1.oos. Konstanz wies das Ansuchen 
entrüstet zurück, 1nit der Begründung, es sei ungerechtfertigt, Steuern zu bean
spruchen, bevor die Territorialhoheit genau bestitnn1t sei. Das Seekreisdirektoriun1 
erklärte sich zur genauen Prüfung der Sachlage bereit, gab die thurgauischen 
Rechte im Tägermoos zu, beanspruchte aber die Territorialhoheit und danut die 
Steuerfreiheit für einen Teil des Gebietes, das sich unnuttelbar vor den Toren der 
Stadt hmzog, für das sogenannte Kuppelgericht. Seiner Meinung nach hatte dieses 
Landstück nie als helvetisches Territorium gegolten und fiel deshalb nicht unter die 

Bestml.llung des Reichsdeputationshauptschlusses vom Jahre 1803 3 • 

Nachdem die zugesicherten Verhandlungen rucht zustande geko111111en waren 
und Konstanz die Angelegenheit nicht 1nehr erwähnte, wiederholte die thurgaui-

1 Bandle, S. 47-56. 
2 Leutenegger <(Tägermoos ►>, S. 48f. 
3 StATG, Grenzbeziehungen, Konstanz an Thurgau, 26. Februar 1818; Kleiner Rat, Prot. 1818, § 1014. 

§ 29 des Reichsdeputationshauptschlusses bestimmte: «Alle und jede Gerichtsbarkeit eines Fürsten, Standes oder 
Mitgliedes des teutschen Reiches in dem Bezirke des helvetischen Territoriums hört künftig auf gleichwie alle 
Landesherrlichkeit und alle bloße Ehrenberechtigung. Das nämliche hat in Ansehung der schweizerischen im 
U1nfange des teutschen Reiches liegenden Besitzungen statt.» Isele, S. 89. 
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sehe Regierung zu Ende des Jahres 1818 ihre Forderungen4 • Sie betonte dabei, daß 
das ganze Tägern1oos in den Jahren 1796, 1805 und 1809 bis unnüttelbar vor die 
Stadttore von schweizerischen Truppen besetzt worden sei. Auch 1814, bei der 
Auflösung der Deutschen Legion, waren thurgauische Grenzposten bis an die 
Wälle vorgeschoben worden. Das be,veise zur Genüge, n1einte der Kleine R.at, 
daß es seit je als eidgenössisches und son1it als thurgauisches Territoriu1n betrachtet 
,vorden sei. Zuden1 berief er sich auf eine Urkunde aus den1 Jahre 1763, ,vorin 
die dan1alige konstanzische Behörde bein1 regierenden Landvogt un1 die Erlaubnis 
zur Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit gebeten hatte. Das Seekreisdirekto
riun1 ,vies alle Argun1ente entweder als unbedeutend oder als illegal zurück 5 • Es 
schob Verhandlungen hinaus, offensichtlich in der Absicht, so lange als n1öglich 
von Steuern befreit zu sein und den Status quo aufrechtzuerhalten. Mit Berufung 
auf ein neues l\eglen1ent des badischen Finanznünisteriun1s von1 7. Februar 1821 

erhob es ab l. März 1821 ein Weggeld in1 un1strittenen Gebiet, auf der Strecke 
Konstanz-Tägerwilen. Glaubte die thurgauische Regierung anfänglich, es handle 
sich un1 ein Mißverständnis6, so erwies sich bald, daß das Seekreisdirektoriun1 die 
Maßnahme als berechtigt ansah und daran festhielt7. Es wurde dabei von Karlsruhe 
unterstützt. 

Jetzt sah sich der Thurgau in seinen Rechten angegriffen und zweifelte nicht, 
daß die ganze Eidgenossenschaft die konstanzische Maßnahme als Verletzung 
ihrer Hoheitsrechte betrachtete, wurde doch ein Teil der schweizerischen Nord
grenze in Frage gestellt. 

Der Kleine Rat appellierte in einem Schreiben vom 13. April 1821 an den Vor
ort Zürich. Er legte die Verhältnisse genau dar und bat den Staatsrat, alles zu 
prüfen und sich objektiv zu äußern. Bereits fünf Tage später erhielt er die unbe
dingte Zusicherung, daß die eidgenössischen Behörden die Forderungen des 
Kantons unterstützen werden. Der Fall sei klar, n1einte Zürich, die Ansprüche 
wirklich berechtigt8• Es riet aber, sich zunächst nüt dein badischen Minister für 
auswärtige Angelegenheiten, dem Freiherrn von Berstett, in Verbindung zu 
setzen. Unverzüglich richtete die Regierung ein Schreiben nach dem Vorschlag 
Zürichs an den Außennünister. In Karlsruhe war das Interesse an den thurgauischen 
Ansprüchen gering. Erst auf wiederholte Vorstellung, nach Ablauf eines vollen 

4 StATG, Grenzbeziehungen, Kleiner Rat an Konstanz, r. Dezember 1818 (Entwurf); StATG, Kleiner Rat, 
Prot. 1818, § 2513; Kleiner Rat, Missive 1818, Nr. 1339. 

s StATG, Grenzbeziehungen, Konstanz an den Kleinen Rat, 16. Januar 1819. 
6 StATG, Grenzbeziehungen, Kleiner Rat an Konstanz, 6. März 1821 (Entwurf); Kleiner Rat, Missive 1821, 

Nr. 268. 
7 StATG, Grenzbeziehungen, Konstanz an Thurgau, 23. März 1821. 
8 Freyenmuth war als Gesandter nach Zürich geschickt worden. Man habe es begrüßt, daß der Thurgau 

keine Repressalien ergriffen habe, da sonst Baden die laufenden Inkamerationsverhandlungen abgebrochen hätte. 
Tagebuch, Bd. 8, S. 354, 20. April 1821. StATG, Grenzbeziehungen, Zürich an den Kleinen Rat, 18. April 1821. 
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Jahres, traf eine Antwort ein - auch unbefriedigend wie diejenige von Konstanz. 
Berstett betonte, n1an wünsche nichts sehnlicher, als in freundschaftlichen1 V er
hältnis und guten1 Einverständnis n1it den1 benachbarten Thurgau zu verkehren. 
Zum Beweis für die ehrliche Gesinnung werde das Weggeld aufgehoben. Die 
Hauptfrage aber, die Hoheitsrechte in1 Tägern1oos betreffend, blieb ungelöst. 
Berstett schützte vor, noch seien die Nachforschungen in den Archiven nicht 
beendet9• Ende 1822 erhob der Kleine Rat erneut den Anspruch auf die Steuern. 
Auch aus «freundnachbarlicher Gesinnung» wollte er n1it der Einziehung noch 
einige Monate zuwarten, bis das Ergebnis der Aktenstudien vorlag. 

Die Auseinandersetzung dauerte an. Wie wenig Gewicht den konstanzischen 
Argun1enten beigen1essen wurde, geht aus den1 Beschluß des badischen Außen
n1inisteriun1s vom 16.Juli 1823 hervor: Die Gründe zur Behauptung der Hoheit 
in1 Tägermoos seien nicht sehr stichhaltig, hieß es. Konstanz n1öge selber versu
chen, einen günstigen Vergleich n1it den1 Thurgau zu erhalten 1°. 

Dazu kan1en zwei ähnliche Konfliktstoffe. Radolfzell erhob seit 1815 Anspruch 
auf die Gebietshoheit bis Mitte Rhein und bis zun1 dritten Pfeiler der neuerbauten 
Brücke bei Dießenhofen. Auch über diese Frage setzte sich die thurgauische 
Regierung nüt dein Vorort in Verbindung und bat um Unterstützung. Sie konnte 
noch einmal genügend Beweise für die Beibehaltung der bisherigen Verhältnisse 
anbringen: In den Jahren 1717 und 1718 hatten sich die regierenden Orte n1it Erfolg 
gegen ähnliche Forderungen von Seite Österreichs gewehrt, und in den Jahren 
1770, 1790 und 1814 war die ganze Brücke in Dießenhofen n1ilitärisch besetzt 
worden, ohne daß jemand protestiert hätte]]. 

Zürich versprach Hilfe, hielt aber den Kleinen Rat davon ab, den Konflikt an 
den laufenden Zollkonferenzen zur Diskussion zu stellen. Die Rechte des Kantons 
seien so unbestritten, daß er nicht Verhandlungen anbieten dürfe, wolle er nicht 
an Würde verlieren 1 2 • Der Vorort zeigte sich also eher zurückhaltend. Konstanz 
konnte sich auch in dieser Frage nicht durchsetzen, da sein Beweismaterial nicht 
ausreichte13 • 

Es hatte ebensowenig Erfolg nüt den Steuerforderungen für die sogenannte 
Schaarenwiese. Auf diesem Landstück, links des Rheins gelegen, in einem Ausmaß 
von etwa siebzehn Juchart, hatte, neben Bürgern von Büsingen, das Kloster 
Paradies Grundbesitz erworben. Konstanz zählte es zur Gemarkung Büsingen und 

9 StATG, Kleiner Rat, Missive 1821, Nr. 482, Kleiner Rat an Berstett, 8. Mai 1821; StATG, Grenzbeziehungen, 
Antwort aus Karlsruhe, r. Februar 1822. 

10 GLA 233/26573, Beschluß des Außenministeriums vom 16. Juli 1823. 
11 StATG, Grenzbeziehungen, Kleiner Rat an Vorort, 20. September 1816 (Entwurf). Vgl. Leutenegger, S. 61 
12 StATG, Grenzbeziehungen, Vorort an den Kleinen Rat, 27. September 1816. 
13 GLA 233/26573, Konstanz an Berstett, 28. Januar 1817. 
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wollte es der badischen Steuerhoheit unterstellen. Der Kleine R.at unterstützte die 
Weigerung des Klosters, ohne aber eine Verzichterklärung von Konstanz zu 
erhalten 14 • 

Erst in1 Jahre r 826 wurden alle drei Streitfragen eingehend erörtert. Das 
Seekreisdirektoriun1 zeigte sich an einer schnellen Lösung interessiert, wollte 
aber seine Ansprüche nicht herabsetzen. Der Kanton Thurgau hielt ebenfalls an 
seinen früheren Erklärungen fest. Wiederun1 er\vies sich eine Verständigung als 
aussichtslos 15• 

Die Frage über die Hoheitsrechte in1 Tägennoos stand iin So1nn1er 1828 an der 
Tagsatzung zur Diskussion. Die thurgauische Gesandtschaft weckte n1it ihrer 
Klage über die andauernde Benachteiligung durch das Großherzogtun1 Baden 
das lebhafte Interesse aller Standesdeputierten. Sie sahen darin einen Konflikt, der 
nicht allein den Thurgau, sondern die ganze Eidgenossenschaft berührte. Es ging 
um die Verteidigung der Landesgrenze; deshalb war größte Vorsicht geboten. 

Die Stände anerkannten einmütig das bisher tadellose V erhalten des Grenz
kantons und sicherten ihn1 für alle weitern Unternehn1ungen die Unterstützung 
der Tagsatzung zu16. Dadurch fühlte sich der Thurgau für die kommenden Ver
handlungen gestärkt, denn von nun an konnte er in1 Natnen der ganzen Eid
genossenschaft handeln und sich in jeden1 Fall auf die Tagsatzung berufen. So 
stellte die Regierung energischer ihre Forderungen. Sie verlangte die genaue 
Markierung der Grenze in1 Tägern1oos, und zwar bis unn1ittelbar vor das Kreuz
linger Tor, dann auf der rechten Rheinseite gegenüber Dießenhofen und auf der 
Schaaren\viese bei Büsingen. Auch erwartete sie innerhalb von vier Wochen die 
Abzahlung der seit 1817 fälligen Steuern 17. 

Der letzte Anspruch schien allzu hoch. Der Vorort Zürich n1ahnte zur Mäßi
gung. Die beträchtliche thurgauische Steuerforderung müßte unweigerlich die 
Einsprache der großherzoglichen Regierung nach sich ziehen, befürchtete er. Alle 
bisherigen Zugeständnisse würden dadurch gefährdet. Wenn der Thurgau seine 
finanziellen Interessen in den Vordergrund schiebe und dadurch den Ausgleich 
bedrohe, könnten die eidgenössischen Behörden ihre Unterstützung nicht mehr 
gerechtfertigt finden18. Dan1it gab Zürich zu erkennen, daß ihm wenig an den 
thurgauischen Steuerrechten, aber alles an einer genauen Bezeichnung der nörd
lichen Landesgrenze lag. 

14 StA TG, Grenzbeziehungen, Konstanz an die thurgauische Regierung, 9. November 1816 und 4. Oktober 
1817; Kleiner Rat an Konstanz, 23. November 1816 (Entwurf). 

15 Vgl. Lcutcncgger, S. 50, 58. 
16 StA TG, Gesandtschaftsbericht vom 9. August 1828. 
17 StATG, Grenzbeziehungen, Thurgau an Zürich, 29. November 1828 (Entwurf). 
18 StATG, Grenzbeziehungen, Zürich an den Kleinen Rat, 13. Dezember 1828. 



117 

Ohne die Steuerfrage zu erwähnen, erreichte der Thurgau schließlich, daß 
Konstanz iin Februar 1829 zur Markierung der Grenze einwilligte, aber noch in1-
1ner in seine1n Sinne, nänilich nut Ausschluß des Kuppelgerichts. Der Kleine Rat 
erhob noch1nals Klage bein1 Vorort, diesn1al bei Bern. Er wollte wie bisher 
selbständig handeln und nicht etwa die Kon1petenzen dein Vorort übertragen. 
Doch legte er Wert darauf, in1 Einverständnis nut den eidgenössischen Behörden 
auf Berücksichtigung seiner Begehren dringen zu können19• Bern erklärte, es 
seien nie Zweifel an der «Wachsan1keit und der Klugheit», 111it welcher die thur
gauische Regierung ihre Rechte behauptete, aufgekommen. Es lobte den Ver
teidigungswillen des Kantons und anerkannte sein Geschick, nicht allein die 
kantonalen, sondern auch die eidgenössischen Interessen wirksan1 zu vertreten 2°. 

Nach langen Verhandlungen fanden sich Konstanz und Thurgau schließlich 
zu einer Übereinkunft, die am 28. März I 8 3 I unterzeichnet wurde21

• Der Thurgau 
mußte auf die Hälfte der rückständigen Steuern verzichten und Konstanz den 
Besitz auf dem Tägermoos zugestehen. Der Magistrat der Stadt erhielt gewisse 
staatliche Kompetenzen. So unterstand ihm die Feldpolizei, konnte er zum Beispiel 
den Feldhüter oder Bannwart bestellen und kleinere Feldfrevel nach thurgauischer 
Gesetzgebung bestrafen. Auch war er berechtigt, Kenntnis von Änderungen iin 
Besitzstand zu nehmen 22 • Dagegen wurde die Territorialhoheit des Kantons 
Thurgau über das ganze Tägermoos, nut Einschluß des bis dahin umstrittenen 
Gebietes, anerkannt23 • Ausdrücklich legte man fest, daß die Stadt für diese Güter 
Steuern zu entrichten hatte, allerdings nut den1 Privileg, von jeglicher Gemeinde
steuer befreit zu sein und die Abgaben direkt nach Frauenfeld abzuliefern. 

Nur dank dem Entgegenkommen in den erwähnten Punkten konnte sich der 
Thurgau sein Staatsgebiet sichern. Er zog es vor, Konstanz einige Gemeinderechte 
zuzubilligen, um dadurch das Hauptanliegen durchzusetzen, nänilich die vertrag
liche Bestätigung der iin Jahre 1460 geschaffenen und seither in1mer wieder ver
teidigten Grenzlinie unnuttelbar vor den Toren der Stadt24• 

Die beiden andern Konflikte, der Anspruch auf die Gebietshoheit bis Mitte 
Rhein und auf die Steuerabgabe vom Kloster Paradies, wurden seit 1829 nicht 
mehr erörtert. Damals hatte man sich zu einer «Untersuchung an Ort und Stelle» 
vereinbart. Komnussäre waren bestin1mt worden, aber eine Zusammenkunft 

19 StATG, Grenzbeziehungen, Kleiner Rat an Bern, 27. Februar 1829 (Entwurf). 
20 StATG, Grenzbeziehungen, Bern an den Kleinen Rat, 12. November 1829. 
21 StATG, Grenzbeziehungen, Originalvertrag, gedruckt in Thurgauer Rechtsbuch I, S. 19ff., E.A. 1831, 

Beilage N. Verhandlungen werden der Tagsatzung mitgeteilt, 16. Juli 1830, E.A. 1830, S. 28. 
22 § 4 des Vertrages, Thurgauer Rechtsbuch I, S. 21f., Anm. 4: Über die Grundbuchfifurung besteht seit 1894 

ein Abkommen zwischen dem Regierungsrat des Kantons Thurgau und dem Stadtrat Konstanz. 
23 Ibid., §§ 1, 5. 
24 Der Vertrag ist heute noch gültig, in einzelnen Punkten durch spätere Vereinbarungen überholt, Thurgauer 

Rechtsbuch I, S. 21 f., Anm. 4-7. 
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scheint, spätern Berichten zufolge, nicht stattgefunden zu haben. Die Frage \Vurde 
I 8 3 3 in1 badischen Außennunisteriun1 noch111als auf geworfen. Das Seekreis
direktorium bestätigte, daß keine Vereinbarung getroffen worden sei. Es war der 
Meinung, man könne von1 Kanton Thurgau nicht noch n1ehr verlangen und man 
solle von1. Streit abstehen 2 5• An1 7.Juli 1834 beschloß das badische Außennüniste
rium, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen, bis vielleicht « politische V er
hältnisse oder sonstige Ereignisse» eine günstige Wendung herbeiführen würden. 
Doch sei darauf zu achten, daß die Schaarenwiese nicht von1. Thurgau besteuert 
werde 26 • 

Der Kleine Rat deutete das Stillschweigen der badischen Regierung als An
erkennung seiner Rechte und begnügte sich damit27 • Erst in1.Jahre 1854 kan1 ein 
Staatsvertrag zustande. Die Rheinniitte wurde als Grenze zwischen dem Thurgau 
und Baden bezeichnet. Baden gestand Dießenhofen den Besitz der Brücke und 
die Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit zu. Die nördliche Brückenhälfte wurde 
der badischen Landeshoheit unterstellt28 . Die Schaarenwiese fiel 1854 an die 
thurgauische Gen1einde Unterschlatt29 • 

Wie in den Zollfragen und bei der Inkamerationsangelegenheit, so setzte sich 
der Thurgau in der Grenzfrage gegen die Angriffe von Seite des Seekreisdirek
toriun1s Konstanz zur W ehr. Er war gewillt, auf freundschaftliche W eise nüt 
seinen1 Grenznachbar zu verkehren, verlangte aber, daß seine Rechte respektiert 
würden. Im allgen1einen hielt er sich während der Restaurationszeit bescheiden 
zurück. Mit festen1. Willen verteidigte er jedoch seine Interessen und protestierte 
gegen Vertragsverletzungen. 

Finanzielle Überlegungen gaben Anstoß zur Auseinandersetzung. Die Re
gierung versuchte zunächst, sich allein mit Konstanz zu verständigen. Als aber 
keine Lösung gefunden werden konnte und Konstanz nicht nachzugeben gewillt 
war, bat sie Vorort und Tagsatzung 11111 Unterstützung. Sie erkannte ihre be
grenzten Möglichkeiten und erwartete 111.ehr Erfolg, wenn sie sich im Namen der 
Eidgenossenschaft an Konstanz wenden konnte. Sie legte aber Wert darauf, 
selbständig zu verhandeln, danut die Interessen des Kantons gewahrt blieben. 
Seine Ansprüche waren genügend begründet, so daß der Vorort und die Tagsat
zung ohne weiteres die Begehren unterstützten. Doch zeigten sich Differenzen. 
Der Thurgau erwartete Berücksichtigung seiner finanziellen Interessen, der Vorort 

25 GLA 233/26543. Konstanz an das badische Außenministeriu1n; Beschluß des Außcnministeriurns vom 
28. Januar 1834. 

26 Ibid. 
27 StATG, Grenzbeziehungen, Gutachten der diplomatischen Kommission vom 24. Januar 1839. 
28 Vertrag vom Jahre 1854, gedruckt in Thurgauer Rechtsbuch I, S. 23-25, §§ I, 2b. 
29 Ibid., § 4-
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aber ben1ühte sich nur un1 eidgenössische Anliegen. Hier ging es ihn1 un1 die 
schweizerische Grenzverteidigung, un1 1nilitärische Problen1e in erster Linie. Der 
Thurgau war zu schwach, seine Meinung gegen die Überzeugung von Tagsatzung 
und Vorort durchzusetzen. Er n1ußte sich 1nit Kon1pronußlösungen begnügen 
und seine an und für sich berechtigte Steuerforderung un1 die Hälfte einschränken. 

Gerade in der Grenzfrage konnte er aber 111it Genugtuung erkennen, daß der 
Vorort ihn1 Vertrauen entgegenbrachte, da er ihn1 die Führung der Verhandlungen 
überließ. Für den neuen Kanton, der erst seit zwei Jahrzehnten aktiv an der eid
genössischen Politik nutwirken konnte, bedeutete dies wohl 1nehr als eine bloß 
formelle Kon1petenzübergabe. Seine bisherigen Leistungen wurden dadurch an
erkannt und sein Selbstbewußtsein gestärkt, äußerte sich doch der alte Stand Bern 
voller Lob über die Haltung des Thurgaus. 

Schlußkapitel 

Durch den Bundesvertrag von1 7. August 1815 wurde der Thurgau als einer 
der zweiundzwanzig souveränen Kantone der Schweiz anerkannt. Das Ziel 
jahrelanger Ben1ühungen war erreicht. Der Thurgau stand gleichberechtigt neben 
den alten Kantonen. Jeglicher Untersclued zwischen regierenden Orten und 
Untertanengebieten war formell beseitigt. 

Es ging von nun an darun1, diese Position in der Wirklichkeit zu behaupten. 
U1n seine Selbständigkeit zu bewahren, legte der Thurgau den größten Wert auf 
Erhaltung der bestehenden Ordnung. Er hoffte, durch Gesetzmäßigkeit in allen 
Unternehn1ungen das Vertrauen und die Anerkennung der andern Bundesglieder 
und des Auslandes zu finden. Alle Beziehungen nach außen, sei es zur Tagsatzung, 
zu1n Vorort, zu andern Ständen oder fremden Staaten, wurden von diesem Grund
satz bcstin1111t. Mit peinlicher Genauigkeit kan1 der Thurgau den Bestünmungen 
in1 Bundesvertrag nach. Er bewies dies vor allen1 im Militärwesen und bei der 
Aufrechterhaltung des freien Lebensmittelverkehrs in1 Innern der Eidgenossen
schaft. Konkordate, Tagsatzungsbeschlüsse und Verträge n1it den1 Ausland 
,vurden eingehalten. Aufrufen und Mahnungen des Vorortes schenkte die Re
gierung volle Aufmerksamkeit, so daß die respektvolle Haltung gegenüber den 
Bundesbehörden geradezu auffiel. 

Der Thurgau richtete seine Politik nach dein herrschenden Zeitgeist. Nichts 
wurde höher geschätzt als ein friedliches Zusa1nmenleben aller Staaten, ungestörte 
gegenseitige Beziehungen in dem wohlgeordneten System, wie es von den 
Wiener Mächten aufgestellt worden war. Bereitwillig traf er die verlangten Ver-
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fügungen gegen aufrührerische Presseäußerungen und die Ein,vanderung von 
politischen Flüchtlingen. Jedes Aufsehen wurde verniieden, un1 keinen Anlaß zu 
Klagen zu geben und dadurch die Selbständigkeit zu gefährden. 

Er verlangte aber, daß sich die andern Staaten und Kantone ebenso den in 
Verfassung und Verträgen festgelegten Prinzipien fügten. Sobald sich der Vorort, 
ein Kanton oder ein Nachbarstaat nicht an die Bestin1mungen hielt, erhob der 
Thurgau Einspruch. Mit Entschlossenheit und Hartnäckigkeit wehrte er sich für 
seine Rechte und seinen Besitz. Er duldete keinen Eingriff in seine innern Ange
legenheiten und reagierte heftig auf Rechtsbrüche und Vertragsverletzungen. 
Dies zeigte sich 1nit aller Deutlichkeit in Zoll- und Handelsfragen, in der Hand
habung des Asylrechts sowie in den Beziehungen zu1n benachbarten Großherzog
tum Baden. Die Regierung scheute vor keinen1 Schritt zurück, die Interessen des 
Staates und der thurgauischen Bevölkerung zu verteidigen. In solchen Fällen 
ordnete sie, gegen ihren Grundsatz von möglichst friedlichem und ungestörten1 
Verkehr, Schutzn1aßnahtnen an. Sie bat Vorort und Tagsatzung um Hilfe und 
befürwortete in der Inkan1erationsfrage ohne Zögern die Vern1ittlung der Groß
n1ächte. Die thurgauischen Anliegen waren jeweils gut begründet und erhielten 
eidgenössische Unterstützung. Wo der Kanton aber allzu starr auf den eigenen 
Vorteil bedacht war, mußte er seine Forderungen n1äßigen und Kon1pron1iß
lösungen in Kauf nehmen, wie die Verhandlungen in der Inkamerationsangelegen
heit und in der Grenzfrage zeigen. Seine einzelne Stinune wog nicht viel. Er hatte 
sich der Mehrheit zu fügen. 

Der Thurgau widersetzte sich den Einheitsbestrebungen während der Re
staurationsepoche nicht. Er befürwortete vennehrte Zusammenarbeit unter den 
eidgenössischen Ständen, einmal im Blick auf die Stellung der Schweiz zun1 Aus
land, aber auch zur Verbesserung der Verhältnisse in der Eidgenossenschaft. Nicht 
aus liberaler Gesinnung strebte er nach Vereinheitlichung, sondern in der realen 
Einsicht, wie beschränkt die Möglichkeiten des einzelnen im Vergleich zur 
Gesamtheit waren. So trat er für die Niederlassungsfreiheit in der ganzen Schweiz 
ein und befürwortete eine eidgenössische Regelung der Heimatlosenfrage. Er 
unterstützte Erleichterungen im Verkehr und begrüßte einen Abbau der Binnen
zölle. 

Allerdings erhielten eidgenössische Regelungen nur dann Zustimmung, wenn 
sie sich mit den kantonalen Anliegen deckten und allfällige Unkosten von den 
Ständen ge1neinsam getragen wurden. Sobald sich der Kanton übergangen und 
benachteiligt fühlte oder ein Vorschlag seinen Interessen entgegenlief, zog er 
sich zurück. Dann postulierte er die kantonale Eigenständigkeit und Gleichberech
tigung und hielt unerbittlich an seiner Meinung fest. Er ließ nicht zu, daß andere 
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Kantone bevorzugt wurden. So verweigerte er den Beitritt zu den Konkordaten 
über Vereinheitlichung der Transitzölle und die Liquidation der helvetischen 
Scheide111ünzen. Auch widersetzte er sich eine111 Handelsvertrag 111it den1 Groß
herzogtu1n Baden, da er den thurgauischen Interessen zu wenig Rechnung trug. 
Seine Haltung wurde durch die schwierigen Finanzverhältnisse und die Sorge um 
die n1ateriellen Grundlagen des Kantons bestünn1t. Sie vvar notwendig zur Be
hauptung der Selbständigkeit. 

Der Un1bruch vom Jahre 1830/31 belebte die Beziehungen zur Eidgenossen
schaft. War bisher die Regierung vor allen1 un1 die Wohlfahrt des eigenen Kantons 
besorgt gewesen, so setzte sie sich in den folgenden Jahren nut Vehen1enz für eine 
Neuordnung der Verhältnisse in1 Bund em. Eme junge Generation trat an die 
Spitze des Kantons, durchdrungen von liberalen Ideen, nicht so einseitig materielle 
Werte verteidigend. 

Mochten ob dieser erwachten Aktivität die Be1nühungen zwischen 1815 tmd 
1830 zu kleinlich und zweckbestinm1t a1m1uten, so wurden sie doch als unentbehr
lich erachtet. Dank der zurückhaltenden, aber bestimmten Realpolitik in der 
Epoche der Restauration war es gelungen, die gleichberechtigte und unabhängige 
Stellung des Thurgaus in der Eidgenossenschaft zu festigen. Nicht nur katn nie 
ein Zweifel an seinen Fälugkeiten zur selbständigen Staatsführung auf, sondern 
n1an achtete seine pflichtbewußte Haltung und schätzte seine treue Mitarbeit in 
allen Bundesangelegenheiten. 
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Die Insel W erd1 ist alter Kulturboden. Schon seit längerer Zeit waren eine 
steinzeitliche Siedlung und bronzezeitliche Funde auf der Insel bekannt. In den 
dreißiger Jahren erbrachten die Ausgrabungen von Karl Keller-Tarnuzzer neue 
Erkenntnisse, vor allem für die bronzezeitliche Besiedlung. In römischer Zeit führte 
eine Brücke von Untereschenz hinüber auf die Insel und von ihr aus aufs jenseitige 
Ufer zum Arrach. Noch im 18.Jahrhundert wurden ihre Überreste ausgebeutet 
und zu Bauzwecken verwendet. 

Aus dem Frühmittelalter ist die Insel durch die Geschichte des heiligen Ot1nar, 
Abtes von St. Gallen, bekannt. Otmar wurde ein Opfer der politischen Verhältnisse 
seiner Zeit: Im 8.Jahrhundert bemühten sich die fränkischen Hausmeier und I{ö
nige, Alemannien enger 1nit ihrem Reich zu verbinden. Die alemannischen Her
zöge wurden gestürzt und durch fränkische Grafen ersetzt. Exponenten der frän
kischen Macht wurden neben den Grafen vor allem die Bischöfe. Neue Klöster 
entstanden als Stützpunkte der fränkischen Königspolitik, so das Kloster auf der 
Insel Reichenau. Ältere Klöster wurden den Bischöfen unterstellt. Nachdem sich 
Abt Otmar von St. Gallen zuerst gegen den Zugriff des Bischofs Viktor von Chur 
zu wehren hatte, unterlag er der Ge,valt des Konstanzer Bischofs Sidonius und der 
Grafen Ruthard und W arin. Der Abt wurde unter falschen Anschuldigungen ge
fangen, verurteilt und zunächst auf Bodman in strenger Haft gehalten. Schließlich 
übergab man ihn einem n1ächtigen, fränkisch gesinnten Landbesitzer namens Goz
bert, der ihn auf der Insel W erd neben seinem Gut gefangensetzte2

• In dieser etwas 
gemilderten Haft verbrachte Otmar seine Tage, bis er am 16. November 759 durch 

1 Bibliographie und ausführliche Zitate bei: Albert Knoepfli und Hans Rudolf Sennhauser, Zur Baugeschichte 
von Sankt Otmar aufWerd, in: Corolla Heremitana (Festschrift Linus Birchlcr), Olten und Freiburg im Breisgau 
11)64, S. 39ff.; Johannes Duft, Sankt Otmar in Kult und Kunst, St. Gallen 1966. 

2 Gozberts Landbesitz hatte sein Zentrum in Untereschenz. 
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den Tod erlöst wurde. Seine Mönche holten den unversehrten' Leichnan1 zehn 
Jahre später bei Nacht und Nebel über den Bodensee hein1 nach St. Gallen. ( Einen1 
Motiv aus der Legende von dieser Schiffahrt verdankt der Heilige sein Attribut: 
das W einlägel. Als nämlich die Ruderer, von1 Kan1pf n1it Wind und Wellen ern1ü
det und durstig, sich nach Tranksame umsahen, ,var nur eine kleine Weinflasche 
im Schiff. Soviel die Schiffsleute aber auch tranken, der Inhalt der Flasche nah111 
nicht ab - indessen, fügt die Legende bei, «sobald sie sich zur Weiterfahrt wandten, 
hörte der "frank im Gefäß auf 4 ••• » Seit dem 15 .Jahrhundert ist die Weinflasche zun1 
W einfäßchen, zum W einlägel, geworden.) Der Leichnan1 Ot111ars wurde in der 
Klosterkirche zwischen dem Altar des heiligen Johannes und der Kirchenrnauer 
beigesetzt5• 829, vor dem Neubau des Münsters, wurden die Otn1arsreliquien in die 
Peterskapelle übertragen, und sie verblieben hier bis zur Heiligsprechung Otn1ars 
durch den Bischof Salon10 I. von Konstanz im Jahre 864. Da111als wurden die 
Otmarsreliquien erneut erhoben und wieder in die Galluskirche verbracht. Drei 
Jahre später konnten sie nach den1 Bericht des Mönchs Iso in feierlicher Prozession 
in die eben geweihte neue Otmarskirche übertragen werden. Diese, ein selbständi
ger Bau, blieb im ,vesentlichen bis zun1 Neubau der Klosterkirche in den Jahren 

1755/66 bestehen. 
Aus dem Besitze Gozberts gelangte die Insel Werd an den Grafen Guntran1, 

der um die Mitte des 10.Jahrhunderts Ün Elsaß und in1 Breisgau eine besonders 
mächtige Stellung einnahm. Nach seiner Verurteilung auf den1 Reichstag zu Augs
burg im Jahre 952 wegen Auflehnung gegen die Königs1nacht wurden seine Güter 
eingezogen. Otto I. schenkte am 6. Januar 9 5 8 die Insel W erd zusammen mit ande
ren Gütern an die Abtei Einsiedeln6, der sie heute noch gehört. Seit 1957 steht die 
Insel den Franziskanern zur Verfügung, die im ehemaligen Pfarrhaus neben der 
Kapelle eine Hilfspriesterstation eingerichtet haben. Mit Hilfe des Bundes und der 
Kantone Thurgau und St. Gallen haben sie in den Jahren 1961 bis 1963 die Otn1ars
kapelle erneuert, wobei sich Gelegenheit gab, archäologische Untersuchungen zu 
machen, über die im folgenden berichtet wird. 

Ausgrabungsbericht VOil Richard Strobel 

Zustand vor Grabungsbeginn 

Bei Beginn der Grabung7 befand sich die Kapelle St. Otmar in folgendem Zu
stand: Im Innern waren die Malereien der Restaurierung von 18998 abgenommen, 

3 « ... mit der einen Ausnahme, daß der äußerste Teil des einen Fußes, den das Wasser bespülte, einzig wegen 
veränderter Farbe wie verwesend erschien.» Vita sancti Ot111ari, 7. Kapitel, Übersetzung von Duft, S. I 3. 

4 Duft, S. 123. 
5 Vergleiche Duft, S. 13ff. 
6 Thurgauer Urkundenbuch I, S. 202 f. 
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der Wandverputz bis auf die Nord- und Westtnauer des Schiffes gänzlich abge
schlagen, so daß das Mauerwerk auf den übrigen Flächen offen lag. Nur ein schn1a
les Betonband in der Höhe des Fußbodens von 1899 zog den Mauern entlang. An 
der Stirnseite des Chores waren das große ben1alte Fenster und die Gewändereste 
des älteren, kleineren freigelegt; ebenso die beiden Fenster der Chorsüdwand. 1111 
Schiff kan1en drei hochliegende, kleine Fenstergewände der Südwand und ver
schiedene andere, unten zu besprechende Details zun1 Vorschein. Der letzte Fuß
boden, das heißt der Plattenbelag von 1 899, war bis auf die Mörtel- und Kiesunter
lage abgeräu111t. Freigelegt lagen z,vei Grabsteine in der Mitte des Schiffes sowie 
ein roter Ziegelplattenbelag in1 Chor. Außen war rings un1 die Kapelle ein unge
fähr I Meter breiter Graben bis knapp über die prähistorische Oberfläche zwecks 
Entfeuchtung gezogen. Die archäologische Untersuchung mußte sich außen auf 
das völlig freiliegende Fundan1ent und das aufgehende Mauerwerk beschränken, 
da der Schichtanschluß überall unterbrochen war. Dagegen stand die ganze Innen
fläche der Kapelle ungestört, bis auf einen älteren Grabungstrichter vor den Chor
staffeln, für die Bodenuntersuchung zur Verfügung. 

Befunde und Ergebnisse der Ausgrabung 

Periode VIII 9 : l{estaurierung von 1899. 

An den Mauern konnten folgende Eingriffe, Ausflickungen und Aufbauten als 
R.estaurierungsergebnis von I 899 festgestellt werden: Im Chor die oberste Auf
stockung der Nord- und Südn1auer, verbunden rnit einer nach Westen zu stärker 
,verelenden Ausladung zur Gewinnung eines rechteckigen Plafonds; Ausflickun
gen un1 das Sakramenthäuschen, besonders oben; Maß,verk des südlichen Chor
fensters. 1111 Schiff der gemauerte Bogen und das Maßwerk des südlichen Fensters; 
Verbreiterung der Türe nach Westen tun 20 Zentimeter rnit Abspitzung und Er
neuerung des westlichen Gewändes sowie des Spitzbogens; Türe vom Wohnhaus 
auf die Empore; Emporenbalkenlöcher; östliches Gewände des Nordfensters. 
Teilweise Aufmauerung des Westgiebels und Verstärkung des Ostgiebels. 

Alle Erneuerungen waren im selben gelblich-roten Backstein 10 ausgeführt. Der 
stellenweise sehr dicke Verputz war mürber als der noch nicht entfernte gotische 
Verputz an der Nord- und Westn1auer im Schiff. Der Plättchenboden, bestehend 

7 Die Ausgrabung dauerte vom 8. Januar bis r6. Februar 1962. Bei den Erdarbeiten halfen Br. Bernhard und 
F. Müller von der Baufirma J. Moosberger. Dr. H. R. Sennhauser besuchte wöchentlich eimnal die Grabung, am 
Ende für mehrere Tage. Für manche Hilfe habe ich zu danken: H. Albiker und A. Bühler, Architekturbüro Schaff
hausen. von denen die Planuntcrlagen stammen; Dr. A. Knoepfli und Dr. H. R. Sennhauser fiir Diskussion und 
Deutung der Grabungsergebnisse; Professor Dr. P. Hofer für Datierung der Keramik; Professor Dr. H. Jucker für 
Münzbestimmung; P. Eugen Mederkt für gastfreundliche Aufnahme und jegliche Unterstützung. 

8 Raymund Netzhammer, Die Insel \Vcrd. Eine geschichtliche Skizze, Zug r93r, S. 79ff. 
9 Über die Bauperioden vergleiche die Zusammenfassung und Auswertung von H. R. Sennhauser am Schluß. 

10 6 x r 4, 5 x 30 Zentirnetcr; vierzehn kreisnmde Löcher. 
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aus großen achteckigen Platten und kleinen quadratischen, schloß an die Wand 
1nit einer Betonschicht an, die sich ursprünglich etwa 80 Ze11ti111eter nach oben zog 

und rechtwinklig gebrochen unter den Plattenboden lief Unter den1 Plättchen
boden lagen eine 2 Zentin1eter starke feste Mörtelschicht, eine graubraune, sandige 
Kiesunterlage und eine grauschwarze Ze111entisolierschicht. 

Periode VI: Vorletzte Bodenerneuerung (erste Hälfte des 18.Jahrhunderts ). 

Unter der Kies- und Zen1entschicht des i 9.Jahrhunderts kan1 in1 Schiff stellen
weise eine weißgraue Mörtellage zu1n Vorschein, in der sich deutlich rechteckige 
Ziegelabdrücke abzeichneten. Beim Abheben der Zen1entlage löste sich sehr oft 

diese weiche Ziegebnörtelunterlage zusan1111en nüt dein Zetnent ab. Zur Zeit, als 
dieser Ziegelboden noch gebraucht wurde, 111üssen einige Ausflickungen in Mör
telguß vorgenomn1en worden sein11

• Der Z,iegelabdruckboden ist durch seinen 

Anschluß an die n1ittlere Grabplatte datierbar. Unter dieser lagen ein Skelett und 
als Beigabe eine Einsiedler Madonna aus Pfeifenton 111it der Jahrzahl 1695. Darun
ter konnte eine Erstbestattung festgestellt werden, auf die sich die Inschrift auf der 

Grabplatte bezieht12
• Nach 1695 und vor 1744, dem Datum der südlichen Grab

platte, die den Boden gestört hat, muß also der Ziegelabdruckboden entstanden 

sein. Ein Fundstück in diesem grauen Boden widerspricht dieser Datierung nicht: 
eine grün glasierte Fliese13 • Sie ist weiß unterlegt und ist ins 15. oder 16.Jahrhun
dert zu setzen. 

1111 Chor gehört wohl zu dieser Periode ein völlig intakter Ziegelplättchenbo
den 1nit quadratischen Ziegeln. Ein direkter Bezug zun1 Schiff konnte wegen der 
schon entfernten Chorstaffeln allerdings nicht hergestellt werden. Daß in diesen1 

Zeitabschnitt auch an der Mauer Veränderungen vorgenomn1en worden sind, 
darf wohl verneint werden. Wahrscheinlich gehört in diese Periode oder in die 
Zeit von 1763 der Altaraufbau aus Backsteinen. 

Periode IV: Gotischer U1nbau (Anfang 14. Jahrhundert). 

Einer umfassenden Restaurierungsperiode gehören Nord- und Westmauer der 
Kapelle sowie ein roter Mörtelboden 1nit starker Fundierung an. 

Die Mauererneuerung: An der Außenseite der Schiffsnordmauer sowie an ver
schiedenen anderen Stellen ist eine ganz spezifische Art der Mauertechnik zu be
obachten. hn Gegensatz zun1 älteren Kieselbollenmauerwerk, das aus Steinen, die 
unbearbeitet in dicken Mörtel verlegt wurden, besteht, wurde bei der jüngeren 

11 Zum Beispiel an der Südmauer. 
12 Siehe unten S. 136. Anmerkung r8. 
13 Fund Nr. 3, siehe Fundverzeichnis an1 Schluß. 
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Mauer darauf geachtet, daß gerade Flächen nach außen zu liegen kan1en, wofür 
zahlreiche Kiesel glatt abgeschlagen wurden; die Ausfüllung der großen Mörtel
fugen erfolgte 111it gebogenen Dachziegelstücken. Gerüstlöcher, von vier Ziegel
steinen gerahn1t, kon1n1en ebenfalls nur in diesen erneuerten Teilen vor. 

In1 einzelnen handelt es sich un1 die ganze Nordn1auer des Schiffs, deren öst
liche Hälfte von der Fundan1entsohle aus neu errichtet wurde. Das Fundan1ent ist 
ungefähr 20 Zentin1eter tiefer angelegt als das ältere Mauerfunda111ent14• Während 
dieses aus n1ächtigen Steinbrocken besteht, die 111it wenig Mörtel verlegt worden 
waren, ist das jüngere, etwa 80 Zentüneter n1ächtig, 111it viel Mörtel bei kleinteili
gen1 Steinmaterial an das schwarze Erdreich angegossen. Weiter gehören zur Er
neuerung die West111auer, die von1 älteren Fundament u111 60 Zentin1eter nach 
Westen gerückt wurde, und das westliche Teilstück der Südmauer mit der Türe, 
die gegen Osten eine deutliche Fuge aufweist, sowie die südwestliche Chorecke, 
mit Fugen innen in der südöstlichen Ecke des Schiffes und in der Chorsüdn1auer. 
ferner sind erneuert worden: große Flächen der nördlichen Chorn1auer und das 
Fenster 1nit altem äußeren1 Sandsteingewände; die beiden Ecken des Chores außen 
aus Tuffstein; im Schiff die beiden großen Fenster mit Backstemgewände und 
schließlich das zugesetzte Rechteckfenster tnit Steingewände knapp unter den1 
Dach der Nordmauer (Emporenfenstcr). 

Die Bodenerneuerung: Der rote Mörtelboden15 (B2), ein ungefähr 5 Zenti-
111eter starker grauer Mörtelguß n1it nur 0,3 Zentin1eter dicker roter Oberfläche, 
war bis auf einige gestörte Flächen im ganzen Schiff anzutreffen. Er lag unmittelbar 
unter dem Ziegelabdruckboden16 (Br). Ein bearbeitetes Architekturfragment aus 
Sandstein, das mit Zierschlag versehen ist, befand sich in Fläche r unter dem roten 
Boden als Fundamentierung. Ähnliche Fragn1ente wurden auch in der westlichen 
und nördlichen Fundamentmauer der Sakristei gefunden. 

Darunter, durch eine dünne, den Wänden und Ecken zu dickere, lockere 
Schmutzschicht getrennt, folgte eine braune feste Mörtellage (B 3 ), die, stark ge
wellt, auf emer Kieselbollenfundierung auflag. Die Kiesel waren stellenweise in 
grünen, zähplastischen Lehm gebettet; darunter folgte wieder ein dünnes braunes 
Mörtel band. 

Der rote Boden war in Fläche 2 von emem Grab gestört, dessen Skelett in einer 
Tiefe von 90 Zentimetern lag, mit Schädel ün Westen, beigabenlos und in Höhe 
des roten Bodens mit einer Schicht weißen Kalks abgedeckt. Das Grab sieht ver
hältnismäßigjung aus, nicht zuletzt wegen der Kalkabdeckung. Bestätigt wird dies 
durch den jüngsten Fund aus der Grabfüllung: eine kleine, gelbbraun geflammt 

14 Zu Perioden II und I gehörend. 
15 Plan 2, F. 
16 Plan 2, Ziffer ro. 



glasierte Wandscherbe niit Noppe, die ins 18.Jahrhundert zu datieren sein wird 17 • 

ferner unterbrach ein großes Rechteck in der Nordwestecke des Schiffs den roten 
13oden; die Maße deuten darauf, daß man ein Grab anlegen wollte, doch erwies 
sich dies wegen der ,vestlichen Fundament1nauer der älteren Anlage als tu1111öglich. 

Die beiden Grabplatten in1nitten des Schiffs sind ebenfalls erst nach den1 roten Bo
den angelegt worden. 

Das 1nittlere Grab 1nit der Sandsteinplatte18 enthielt in1 Fülhnaterial einen Schä

del und Knochenteile, anscheinend von der Erstbestattung, der auch einige Rip
pen und ein Unterannknochen zuzuschreiben sind, die sich unter den1 Skelett der 
Nachbestattung befanden. Die Nachbestattung nüt den1 Schädel im Osten, der von 
einem halbrunden Dachziegel abgedeckt war, lag unter einer Kalkschicht. In ihr 
hatten sich Faserreste erhalten sowie eine Blechkapsel (?) 1nit bedruckten Papier

resten. Als schönste Beigabe lag zwischen den Oberschenkeln die Einsiedler Ma
donna von I 69 5. 

Das südliche Grab niit einer fast quadratischen Platte ist inschriftlich auf I 744 

datiert19 • In der Tiefe von 80 Zentin1etern lag das Skelett n1it Schädel in1 Osten, 
beigabenlos. Es fanden sich dort nur viele von1 Sarg stamn1ende Eisennägel und 

Holzfaserabdrücke. Auf lange Benützung des roten Bodens weisen viele Flickstel
len, besonders in den Flächen 2 und 7, die n1it grauem Mörtel und halbrunden 
Dachziegelstücken ausgegossen sind. Der rote Mörtelboden (B 2) rechnet deutlich 
1nit der Türe in der Süd1nauer, vvie der Anschluß an die Türschwelle und an den 
alten westlichen Gewänderest beweist. Von der Türe weg bis zur Mitte des Rau

n1es war der Boden sehr abgetreten, dagegen an der Westmauer sehr frisch, so daß 
auch auf den alten Türanschlag gegen Westen geschlossen werden kann. 

An der Südostecke des Schiffs schloß zwar der rote Boden an die Mauer an, 
aber die Schichtfolge darunter war verändert: Die Kieselbollen lagen tiefer als 
sonst und sehr unregeln1äßig, zum Teil noch unter der braunen Mörtelbettung. 
Deutlich war auch im Profil eine Abgrabung des schwarzen Erdreichs gegen die 
Südwestecke des Chores zu verfolgen, deren Fundament durch mächtige Steine 
beim Umbau des aufgehenden Mauerwerkes verstärkt worden ist. 

Der braune Mörtelboden (B 3) ist an denselben Stellen wie der rote Mörtel
boden (B 2) gestört. Seine Unterlage, das Kieselbett, war nicht überall geschlossen 
anzutreffen; zun1 Beispiel fehlte es auf einem schmalen Streifen vor der älteren 
Westmauerfundation. In Fläche 6 war ein Mäuerchen in Nordsüdrichtung in diese 

17 Fund Nr. 18. 
18 Auf der Grabplatte war ein Kreuz und eine umlaufende Inschrift in Kapitalen: « .. H.F ...... J GAISTLICH 

HERR BEN. D .K. STAI ....... AP .... » Es handelt sich um P. Benedikt Steiger von Bütschwil, der am 14. Septem-
ber 1574 auf W erd starb. Vergleiche Corolla Heremitana, S. 75, Anmerkung 59. 

18 Die Grabinschrift lautet: «HIC IACET P /R. DVS. P MA THEYS/EICHELIN. OLIM/DECANVS MONR!l · 
EINSIDL. MORTVVS, 28. Jan. 1744.» Vergleiche Corolla Heremitana, S. 65. 
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I Gesamtgrundriß 

Kreuzschraffiert ist das nachgewiesene 1Iauerwerk der Periode II 
Dichtschraffiert der Hausanbau [III] 
Von links nach rechts schraffiert: Mauerwerk aus gotischer Zeit [IV und Altarplatte von 
1561). Von rechts nach links schraffiert: 11auerwerk und Wände von 1899/1900 
Gestrichelt innerhalb des Hausanbaues: Unterteilungsmauern vor 1899 [ z Perioden] 
Im Schiff liegen zwei Grabplatten 
Die Strich-Punkt-Strich-Linien bezeichnen die Grabungsgrenzen, punktierte oder 
gestrichelte Gerade beziehen sich auf Rekonstruktionen 

----- - • I r ------• 
I 

. 
I • 

I 
• 
I F4a 

,-·-·-· 
L--·---·-

I I - . - ·-.· . - . 
I : • • ••• • • •. •. • 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· : ! ·---C. r-·-. 

• 
I 
• 
I . 
I . 
I 
• 
I 
I . 
I . 
I 
• 
I . 
I 
• 
I 

I : : -·-·-·-·-·-• : : . . 
I O II :: ,_ • I' :: 

0 
';::::::!::i·: ·-·-·To-·-· 

.. 

I 

: F6 
I 
I 
I 
I 

§ 

0 oO nr,I"'""') 

/ Ä/ 
/ / \ 

/\ / -

0 

I _, -. 
I ., -I 
\ .., -, 

tllf t11t 

F5 
. 
I . 
I 

. 
I 
• -----------+--

. 
: . . • • • . . . . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

// 
/ / / 

/ / / 
/ 

Sm 



2 Längsschnitt 

11 10 
11 10 

~ 0 

+o ... 9 
i I ~C{:J<0~rc~· o/• 
, ........................... 1 ... .. 

~-------------8----------

[I 

I 
12 

-·-·-·J 

0 1 2 3 4. 
• ' ' ' I I I ' I I 

A Schwenunsand. 
B Urgeschichtliche Straten. 
C Früh111ittelalterlich «schwarze Erde». 
D Auffüllung, ZUln Teil lehmig, Zlllll Teil humös. 
E Boden des Baues II: 

RollierU11g in Lelun auf Bauschutt und Abbruchschutt 
U11d auf Mörtelunterlage. 

F Boden IV: 
Mörtelboden n1it Ziegelsplitteroberfläche. Der Boden 
ist 111it einer braunen festen Mörtelschicht (Bauschutt?) 
unterlegt, die einer lockeren Sch1nutzschicht direkt auf
liegt. 

Bei den Mauerquersclmitten sind die Perioden I und II 
nicht U11terschieden; zu I gehören die vorspringenden 
Lagen llllterhalb der Ziffern 8 und 3. 
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I Boden von 1899. 
2 Pfostenloch (Empore zu Bau II?). 
3 Kieslage (moderne Störung). 
4 Moderne Störung vor den Chorstufen. 
5 Lockeres Mörtelband: Mauergrube der Schranke. 
6 Grabplatte. 
7 Mörtellinse, Einschluß in der Auffiillllllg. 
8 Mörtelschicht und Bauabfall von Bau II (Altarhaus). 

Entspricht D iin Schiff, enthielt aber iin Gegensatz dazu keinen Abbruchschutt. 
9 HUlllös-steiiiige Auffüllschicht. 

10 Ziegelabdruckboden zu Periode IV. 
II Quadrat. Bodenplatten um 1700. 

r2 Nördliches Pfostenloch zur Holzkonstruktion unter dem Otmarskenotaph, erweitert 
lllld beiin Bau des steinernen Kenotaphs (II) mit Steinen ausgefüllt. Die südlichen Pfosten
löcher waren besser erhalten; sie waren mit Bestandteilen der Schicht 8 aufgefüllt. 
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Boden von 1899. 
Pfostenloch (Empore zu Bau II?). 
Kicslage (moderne Störung). 
Moderne Störung vor den Chorstufen. 
Lockeres Mörtel band: Mauergrube der Schranke. 
Grabplatte. 
Mörtellinse, Einschluß in der Auffüllung. 
Mörtelschicht und Bauabfall von Bau II (Altarhaus). 
Entspricht D iin Schiff, enthielt aber iin Gegensatz dazu keinen Abbruchschutt. 
Humös-steiiiige Auffüllschicht. 
Ziegelabdruckboden zu Periode IV. 
Quadrat. Bodenplatten um 1700. 

Nördliches Pfostenloch zur Holzkonstruktion unter dem Otmarskenotaph, erweitert 
und beiin Bau des steinernen Kenotaphs (II) mit Steinen ausgefüllt. Die südlichen Pfosten
löcher waren besser erhalten; sie waren mit Bestandteilen der Schicht 8 aufgefüllt. 
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Kieselfundierung einbezogen. Die Fortsetzung des Mäuerchens, wohl ein Schran
kenfundament in1 älteren Bau (Periode II), war zwischen den Gräbern und vor der 
Nordn1auer als Ausbruch zu verfolgen, der 111it Mörtelschutt gefüllt war. In 
Fläche 6 zeichnete sich in der Kieselbettung eine Fuge in Nordsüdrichtung ab. Eine 
Erklärung konnte nicht beigebracht werden; eventuell handelt es sich un1 einen 
Absatz in der Bestuhlung. ,_, 

Der Wandverputz der Nord- und W estn1auer (grauer, sehr fester Mörtel
bewurf, weiß getüncht) ko1111nt nach einer Unterbrechung von ungefähr 60 Zenti-
111etern, bedingt durch den heute wieder abgeschlagenen Ze1nentbewurf von I 899, 
in eine111 rötlichen Verputzstreifen über den1 braunen Mörtelbelag (B 3) wieder 
zum Vorschein. Dieser Wandverputz lappt auf den braunen Belag über, während 
der rote Boden deutlich an ihn 1nit einer Fuge anstößt. Daraus ergibt sich für den 
Arbeitsvorgang, bei sicherer Gleichzeitigkeit von Böden und Verputz, folgender 
Ablauf: unteres braunes Mörtelbett, Kieselrollierung, oberes braunes Mörtelbett, 
Wandverputz n1it Überhang auf diese Lage, roter Mörtelboden. 

An datierbaren Funden darf zu den frühesten Stücken eine Randscherbe 111it 
Knollenrand aus der ersten Hälfte des 13.Jahrhunderts gerechnet werden20

• Un
sicher zu datieren ist eine graue Wandscherbe mit Drehrillen2

'. 

Der feste Wandbewurf steigt an den Chorstaffeln um ungefähr 25 Zentimeter 
an, womit dort der alte Zustand in der Periode IV abgeklärt werden kann. Zwei 
Stufen führten also in den Chor. Dort schließt in dieser Höhe über lockerer brau
ner Füllerde und kleinteiligen1 Steinschutt ein Ziegelabdruckboden an, das heißt 
ein Mörtelbett, aus dem die längsrechteckigen Backsteine, wohl bei Anlegung des 
Plattenbodens der Periode VI, herausgerissen worden sind. 

Eine Randscherbe mit leicht gekantete111 Knollenrand wird ins dritte Viertel 
des 13.Jahrhunderts zu datieren sein22

• Aus späterer Zeit stammt eine Randscherbe 
von einer Schüssel- oder Napfkachel23 , während drei weitere Randscherben wieder 
in die Mitte des 13.Jahrhunderts zu setzen sind24 • In das 14.Jahrhundert weist 
außerdem ein Pfennig 111it AGNUS DEI und Kreuzfahne, eine Münze der Abtei 
St. Gallen, die sehr lange geprägt wurde25 • Dein vviderspricht auch nicht der oben 
erwähnte Stein mit Zierschlag in1 Langhaus, der nach Sennhauser ab 14.Jahrhun
dert möglich ist. Ein weiterer Münzfund unter dem Ziegelabdruckboden in1 Chor 
kann die Datierung dieses Bodens und damit der gotischen Erneuerung sichern: 
Ein Heller ist ins letzte Viertel des 13.Jahrhunderts bis nach 1300 zu setzen26 • 

2° Fund Nr. 21. 
21 Fund Nr. 36, Mitte 12. Jahrhundert bis Anfang 14.Jahrhundert. 
22 Fund Nr. 22. 
23 Fund Nr. 24, Anfang 14.Jahrhundert. 
" Fund Nr. 40. 
26 Fund Nr. 55, Ewiger Pfennig von St. Gallen, 1295 bis 1335, vermutlich späte Ausgabe. 
26 Mitto,ilung von Fräulein Dr. Nau, Stuttgart, Fund Nr. 59. 
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Der heutige Altaraufbau aus Backsteinen gehört wohl zur Periode VI. Die 
Altarplatte aus Sandstein trägt auf der Rückseite die Jahrzahl r 561 und ist bei der 
Restauration von 1899 un1 die Hälfte ihrer ursprünglichen Dicke abgespitzt wor
den. Die Backsteine des Aufbaus sind unregehnäßig groß, entsprechen aber zu
meist den Maßen der Fenstergewändesteine mit flache1n Segn1e11tbogen. Die Nord
und Südseite ist jeweils in der Mitte unregelmäßig rnit Kieselbollen und Ziegel
stücken zugesetzt. Vielleicht war dort zuvor eine Schranke für den Zugang zun1 
Leergrab unter dem Altar angebracht27 • 

Balkenlöcher in der nördlichen und südlichen Chorn1auer, die mit starken 
Brettern abgedeckt sind, haben wohl die waagrechten Ansätze für ein flaches Ton
nengewölbe getragen, wie der Verputz an der Stinunauer zeigt. Dieser Verputz 
rechnet dort auch mit dem großen Fenster. 

Periode II: (Romanischer) Kernbau. 

Unter dem Mörtelbett für die Kieselrollierung in1 Schiff folgte eine dünne 
humose Schicht, die nach unten von einem sehr feinen Mörtelband begrenzt 
wurde28 (B 4). Dieses Mörtelband schließt zwar nirgends exakt an das Mauerwerk 
an, könnte aber doch einen Rest des Bodens des ron1anischen Baues darstellen. 
Vom roten Mörtelboden der Periode IV wurde in den Flächen r und 7 je ein 
Pfostenloch überdeckt, die zu einer Empore einer vorausgehenden Periode gehört 
haben dürften, eventuell der Periode 1129 . 

In1 Chor bezeichnet eine dicke Mörtellage die Bauzeit. Bei der Aufführung 
der Chorn1auern ist dieser lockere Mörtel abgelagert worden. Er hat seine Unter
kante etwa in Höhe des Vorfundamentes der Chorn1auer und der Unterseite der 
Grabanlage aus Kieselbollen. Ein darüber liegendes eigentliches Gelmiveau konnte 
nicht ausgemacht werden, dürfte sich aber nicht allzu hoch über dieser Mörtellage 
befunden haben. 

Vom Mauerwerk haben sich größere Teile der Kapellensüdseite 1nit drei Fen
stern im Schiff und zweien im Chor sowie eine bis auf die äußeren Ecken intakte 
Ostmauer und kleinere Teile der Chornordmauer erhalten30• Größere und kleinere 
Kieselbollen sind in dicken Mörtel verlegt. Fischgrätenmuster oder hochkant 
stehende Reihen wechseln mit Lagern großer, horizontal liegender Kieselbollen. 
Nur in1 Chor ist unter den Fensterbänken eine Zone Tuffsteine eingefügt, die 
wiederum von einer schmalen, plattigen Kiesellage bedeckt ist. Diese Zone rechnet 
deutlich mit den Fenstern. Von ihnen hat sich an der Ostseite der untere Teil einer 

" Siehe Zusammenfassung von Sennhauscr, S. 150. 
28 Plan 2, E. 
29 Plan 2, Ziffer 2. 
30 Vergleiche Pläne r, 7 und 8. 
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Leibung erhalten und an der Südseite eine östliche Leibung 1nit Bogenansatz. 
Letzteres ist eine Erneuerung, wie ein kleiner Verputzrest an der linken unteren 
Ecke sowie ein Ausbruch der linken oberen Hälfte nahelegen. Eventuell 111arkiert 
ein Kieselbollcn nüt Kalkverputz, der eine durchgehende Steinlage abschließt, 
ein älteres Fenstergewände an derselben Stelle. Von1 westlichen Fenster der Chor
südwand haben sich folgende be111crkenswerte Teile erhalten: rundbogiger Holz
rahn1en mit Anschlag, hölzerner Fenstersturz, eine 1nit roten Ranken bemalte 
äußere und eine 1nit schwarzen Horizontalstreifen be1nalte innere Leibung. Der 
bläuliche Mörtel, in1 Unterschied zum grauen Mauern1örtel, die unterbrochenen 
Steinreihen der Mauer sowie das I--Iolzbrett des Fenstersturzes sprechen für einen 
nachträglichen Ausbruch dieses Fensters. Einer späteren Erneuerung, wohl der 
Periode IV, gehört das große rundbogige Fenster an der Chorstirnwand an. 
Seine Bank liegt höher als das alte Fensterchen; deshalb blieb die Leibung des 
letzteren erhalten 31• Von den hochgelegenen Fensterchen im Schiff hat sich jeweils 
nur ein schräges Ge,vände erhalten32 • 

1111 Chor konnte durch direkten Schichtanschluß die Gleichzeitigkeit von Chor
mauer und einer älteren Grabanlage aus Kieselbollen nachgewiesen werden. Diese 
Grabanlage ist länger und schn1äler als der heutige Bachsteinaufbau33 . Die östlichen 
Ecken sind ein111al erneuert worden, wie das bearbeitete Steinn1aterial und das 
lockere Erdreich un1 die großen, abstützenden Kieselbollen herum nahelegen34 • 

Auch das Innere des heutigen Kenotaphs gehört bis etwa zur Höhe der ersten 
Stufe noch dieser Zeit an, wie sich nach Abschlagen des Verputzes herausstellte. 
Leider fanden sich keine datierenden Funde, so daß die zeitliche Einordnung auf 
Grund der Fensterfor1n beziehungsweise ihrer Bemalung vorgeno1nn1en werden 
muß35 • 

Periode I: (Vorromanischer) Rechteckbau. 

Eine wichtige Beobachtung konnte an der Chorstaffelmauer gemacht werden. 
Das ungefähr r Meter breite, mächtige Fundament besteht aus auffallend großen 
Steinen. Bis auf die Südwestecke des Chores, die in Periode IV erneuert wurde, 
sind die unteren Lagen noch intakt. Verschiedene Ziegelflickstellen in den zwei 
obern Schichten weisen darauf hin, daß diese ebenfalls der Erneuerungsperiode 
angehören. Diese starke Fundamentmauer zieht nun mit einer Steinreihe aus 
behauenen Quadern unter der anschließenden Chormauer durch. Das kann sowohl 

31 Vergleiche Plan 9. 
32 Vergleiche Pläne 7 und 8. 
33 0,90 x 2,40 Meter; Plan ro. 
34 Eventuell in Periode IV. 
30 Siehe unten S. 146. 
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3 Rekonstruktionsgrundriß Periode L 
Schraffiert: Vorhandenes Fundament. 

4 Rekonstruktionsgrundriß Periode II. Eng schraffiert: Auf
gehend erhalten. Weit schraffiert: Funda1nent des Leergrabes. 

im Innern auf beiden Seiten als auch von außen beobachtet werden. Nachn1essun
gen ergaben eine exakte Mauerflucht in Nordsüdrichtung. Eine Erbauung dieser 
Fundamente ist notwendigerweise vor dem Chor anzusetzen. 

Zu diesem Fundament gehören auch das Fundamentmauerwerk der Schiff
südseite an der Südostecke, das ebenfalls sehr 1nächtige Fundament an der West
seite, welches der erneuerten Mauer der Periode IV vorgelagert ist und dort als 
Fundament für die Kieselrollierung wieder verwendet wurde, und der westliche 
Teil des nördlichen Mauerfundamentes. Sie alle ergaben später ein Vorfundament 
für den roten Mörtelboden. So läßt sich ein Rechteckbau mit massigen Fundament
steinen rekonstruieren, dessen Bestimmung nicht eindeutig abzuklären ist36• Die 
mögliche Stelle eines Altars vor der jetzigen Chorstaffel ist durch einen älteren 
Grabungstrichter gestört. Die Frage nach der Benützungsart, eventuell auch als 
Profanbau, muß deshalb offen bleiben. 

Auch in der Grabanlage der Periode II konnte noch ein Vorgänger festgestellt 
werden, nämlich ein Gerüst aus Pfostenlöchern und Balkenzügen37• An der Süd
westecke und ungefähr So Zentimeter östlich davon zeichneten sich deutlich 
Pfostenlöcher in der Kieselbollenanlage ab. Diese sind nicht vorgeschichtlich, wie 
das Aufruhen über der prähistorischen Oberfläche bewies. Ein Balkengräbchen, 
gefüllt mit lockerer Erde und kleinteiligem Steinmaterial, reichte von1 südwest
lichen Pfosten nach Ost und vom mittleren nach Nord. Ebenso zeigte sich als 
Pendant zum mittleren Pfosten eine Steinfüllung an der Nordseite. Verbindet man 
die so gewonnenen Punkte, so kann ein unregelmäßiges Pfostengerüst rekon
struiert werden, dessen Aufgabe als Grabanlage an alter Stelle gut gesichert ist. 

36 Plan 3. 
37 Plan 10. 
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5 Rekonstruktionsgrundriß Periode III: Hausanbau, Erncuerw1g der Südfenster in1 Chor. 
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6 Rekonstruktionsgrundriß Periode IV. (Maßstreckc für Abb. 3-6) 

Die prähistorischen Schichten 

5m 

Nach Abräumen einer ungegliederten schwarzen festen Erdschicht von un
gefähr 60 Zentimetern Mächtigkeit kam überall die vorgeschichtliche Oberfläche 
zum Vorschein. Es zeigten sich Pfostenlöcher, Herdstellen mit versiegeltem Lehn1 
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und grauschwarze, schlickige Grubenun1risse. Nach Auskunft von K. Keller
Tarnuzzer handelt es sich un1 die bronzezeitliche Oberfläche. Durch einen Ver
suchsschnitt in Fläche 6 wurde dann die Schichtabfolge der großen Grabungen 
von 1935 bestätigt gefunden38 . Unter der schwarz verfärbten obersttn Kultur
schicht folgte eine sterile feinkörnige Steinschicht, dann eine nur in Resten faßbare 
schwarze Kulturschicht, eine helle sandige Steinschicht und eine tiefschwarze 
ausgeprägte Kulturschicht. Darunter ka1n kiesiges graues und rostrotes und 
schließlich feines sandiges grün graues Material39 • 

Zusa1nn1c1tfassu11g u11d At1s111crtung von H. R. Se1111ha11scr 

Der vorausgehende Grabungsbericht von Dr. R.ichard Strobel stellt Funde und 
Beobachtungen nach Perioden zusamn1en. Während der Ausgrabung ,vird Schicht 
für Schicht des archäologischen Bestandes abgetragen, die jüngste zuerst, die 
älteste zuletzt. Tag für Tag werden Beobachtungen aufgeschrieben und in Plänen 
und Photographien festgehalten. Bezüge, die sich für jede Beobachtung ergeben, 
werden studiert und beschrieben. Sie fügen sich in1 Verlauf der Ausgrabung zu 
einem Gesamtbild von1 Ablauf der Siedlungs- und Baugeschichte zusamtnen. Aber 
n1eist erlaubt erst die Übersicht an1 Schlusse der Grabung, alle Zusa1nmenhänge 
richtig zu deuten, das endgültige Bild der Periodenfolge zu erkennen. Deshalb 
wird das Grabungstagebuch, in den1 Teilbeobachtungen chronologisch, nicht 
nach Sachzusan11nenhängen geordnet erscheinen, nach Abschluß der Grabung zu 
einen1 Bericht umgeschrieben, der alle Sachbeobachtungen enthalten soll. Diesen 
Sachbericht hat Dr. Strobel in den vorstehenden Seiten vorgelegt. Photos, Pläne 
und Bericht müssen einen Ersatz für die während der Grabung abgetragenen und 
zerstörten Bodenschichten schaffen39a. An Hand dieser Unterlagen kann die Aus
grabung durch Historiker und Bauhistoriker ausgewertet werden. Albert Knoepfli 
und der Verfasser dieser Zeilen haben eine solche Auswertung in der Festschrift 
für Professor Linus Birchler zu geben versucht40 ; itn folgenden soll der V ersuch 
für die Leser des vorliegenden Heftes wiederholt werden. 

38 Vergleiche Grabungsbericht von K. Keller-Tarnuzzer, in: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur
geschichte, Band 28, 1936, S. 16ft'. 

39 Plan 2, B. 
••• Die ersten Untersuchungen (Lagen, Nähte, Anschlüsse im Verputz) waren schon v,or Beginn der eigentlichen 

archäologischen Untersuchw1g von der thurgauischen Denkmalpflege durchgeführt worden. - Nach Entfernung 
des Verputzes erwies es sich, daß das Bauwerk in cinen1 viel schlechteren Zustande war als man vorher ahnen konnte. 
Die Kapelle liegt kamn überhöht in ltl1nÜttelbarer Nähe des Wassers; ihr /Vlauerwerk war völlig durchnäßt. Eine 
wirksame Entfeuchtlll1g drängte sich auf. Das vor allem auf der Südseite bedrohlich lockere Fundament verlangte 
zudem eine sorgfältige Sicherung (im Verlaufe der Zeit hatte sich z.B. der Verband der Chorecken bedenklich 
gelockert). Es war der Denkmalpflege wie der Bauherrschaft klar, daß im Interesse der Sicherheit und Erhaltung 
des Gebäudes auf längere Sicht in der archäologisch wertvollen Zone durch den versteifenden und fcuchtigkeits
abweisenden Fltl1damentriegel Eingriffe ltl1Vermeidbar waren. Gerade diese Maßnahmen gaben dann den Anlaß zu 
genauer Untersuchung und Aufnahme der betreffenden Mauerteile und im Anschluß daran des ganzen Gebäudes. 

40 A. Knoepfli und H. R. Sennhauser, Zur Baugeschichte von St. Otmar auf W erd, in: Corolla Heremitana, 
Olten ltl1d Freiburg im Breisgau 1964, S. 39ft'. 
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I. Eine 1nächtige Schicht schwarzer, fetter Erde lag in1 ganzen Grabungsgebiet 
über den urgeschichtlichen Straten. In diese Erde hinein reichten die Fundamente 

des ersten an dieser Stelle nachgewiesenen Gebäudes aus nachrömischer Zeit, des 
bisher ältesten auf der Insel festgestellten Zeugen aus den1 Frühmittelalter. Der 
kleine Bau, dessen Innenraun1 kaun1 n1ehr als 4 Meter breit und ziemlich genau 
gegen Osten gerichtet war, besaß starke, wenn auch nicht sehr tiefe Fundan1cnte. 
War es ein turmartigcs Gebäude, eine kleine Kapelle oder eine Zelle, Verlies und 

Einsiedelei zugleich für den vornehn1en Gefangenen Gozberts? Wir wissen es nicht. 
Imn1erhin dürften die starken Fundamentn1auern und die für einen kirchlichen 
Raum seltene Form eher darauf hinweisen, daß es sich um einen Profanbau han
delte. 

II. Als dieser erste frühmittelalterliche Bau abgebrochen war, entstand an 
seiner Stelle die erste Kapelle. Sie weist verschiedene Besonderheiten auf: Ihr 

Laienschiff liegt genau über dein ersten, abgebrochenen Bau und benützt seine 
Fundamente. Nur die Westmauer der Kapelle wurde gegenüber der W est1nauer I 
etwas hinausgerückt. Große Teile des Mauerwerkes dieser ersten Kapelle (Bau II) 
sind in1 heutigen Kirchlein erhalten. Auch die drei kleinen, teilweise, aber nach 
guten Anhaltspunkten rekonstruierten Fensterchen itn Schiff, entstammen dieser 

Bauperiode. Der Chor weist eine recht seltsan1e Form auf: Er war langgestreckt 
und enthielt in seinem Inneren einen gemauerten, längsrechteckigen Rahmen, 
dessen Boden n1it Steinplatten ausgelegt war. Als Grab für einen Menschen war 
der Einbau viel zu klein; alles deutet indessen darauf hin, daß es sich um ein 
Kenotaph, um ein Leergrab, handelt, über dem der Altar angeordnet war. Von1 
Altar hatten sich keine Spuren mehr erhalten; ob er das ganze Leergrab überdeckte 
oder nur einen Teil, ob der Priester während der Messe hinter oder vor dem Altar 

stand, ob ein vergittertes Fensterchen (Fenestella) den Blick auf das Grab erlaubte 
oder ob ein Türchen an1 Kastenaltar geöffnet werden konnte (wie nach 1763) -
alle diese Fragen können nur vermutungsweise beantwortet ,verden. Am befrie
digendsten wirkt wohl ein Rekonstruktionsversuch, bei dem der Kastenaltar das 
ganze Grab deckt. In seiner dünnen Westwand war eine Fenestella angebracht, 
und davor lag ein Suppedaneum für den Priester. Eine ähnliche Lösung wurde 
bei der Wiederherstellung des Altares während der letzten Restaurierung aus
geführt. Für den Priester blieb nur wenig Raum; der Altar war aber auch nicht 
in erster Linie ein Meßaltar, sondern ein Aufbau über dem Reliquiengrab; die 
Kapelle war nicht Pfarrkirche, sondern vor allem Wallfahrtsort. Das Chörlein 
war ein Mausoleum über der Begräbnisstätte des Heiligen. Wohl nicht täglich, 
sondern nur in seltenen Fällen wurde am Altare die Messe gelesen. Bezeichnend 
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ist die Bef ensterung des Gebäudes: Die drei kleinen Fenster direkt unter der 
Decke spendeten nur wenig Licht ins Schiff, während das Chörlein zwei Fenster 
auf der Südseite (Vorgänger der heutigen, teilweise rekonstruierten Fenster) und 
eines in der Ostwand besaß. War so das Mausoleun1 des Heiligen hell durchleuch
tet, so blieb der Aufenthaltsort der Wallfahrer in1 Halbdunkeln. Zwar ist nicht 
geklärt, ob die Nordmauer des Schiffes befenstert war; sie entstan11nt einer spä
teren Bauperiode. Da aber auch im Chor offenbar nur die Südseite von Fenstern 
durchbrochen war, dürfen wir ähnliches auch für das Schiff annehmen41 • 

" Die kalten Winde, die unsere Arbeit auf der Ausgrabung im Winter 1962 oft beinahe unerträglich machten, 
böten reichlich Erklärung für das Fehlen von Nordfenstern. 
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9 Ostwand außen und innen. Punktiert: Wahrscheinlicher Verlauf der Dachlinie II. 

Das Chörlein war nur klein; die Wallfahrer konnten das Grab nur umschreiten, 
wenn einer hinter den1 anderen ging. Für den Klerus, der sich an Festtagen am 
Otmarsgrab einfand, blieb kein Raum im Chörlein. Dafür war vo1n Schiff ein 
Raumteil abgeschrankt: Quer durch das Schiff zog sich eine Fundamentmauer, 

die wegen des darüberliegenden Fensters nicht bis zur Decke gereicht haben kann. 
Wahrscheinlich trug sie eine gemauerte Schranke, deren oberer Abschluß viel
leicht ein Holzgitter bildete. Diese Schranke hielt die Besucher in respektvoller 
Entfernung vom Grabe; sie verhinderte Reliquiendiebstahl und schied jenen 
Raumteil aus, in dem sich an Festtagen der Klerus aufhielt. Im Schiff konnten 
Reste eines Kieselbodens mit Mörtelüberzug festgestellt werden. Eine Querlinie 
im Boden westlich der Schranke ist wohl als «Tagewerkgrenze» zu deuten. Wie 

vielfach bei früh- und hochmittelalterlichen Kirchen lag der Eingang auf der 
Südseite, der Gutwetterseite, dem Dorfe Untereschenz mit seiner Vituskirche 
zugekehrt. Auf dieser Seite der Insel landete der Pilgernauen noch in unserem 
Jahrhundert, bis er 1902 durch einen Steg ersetzt wurde. 

Für die Datierung bietet die einfache Anlage kaum Anhaltspunkte, auch fehlen 
genügend datierte Vergleichsbeispiele fast völlig. Hier kommt uns indessen die 

Geschichte zu Hilfe: Am 6.Januar 958 schenkte Otto L «Kirchen» in Eschenz ans 



Kloster Einsiedcln42 . Da St. Johann auf Burg in1 Jahre 950 ans Kloster Rcichenau 
geschenkt ,vordcn ,var43 , kann sich der Plural nicht auf St. Johann und St. Vitus 
in Eschcnz beziehen, sondern wohl nur auf St. Vitus und St. Otn1ar. Obwohl die 
Kirchen nicht nan1cntlich aufgeführt sind, darf angcnon1n1cn ,vcrdcn, daß die 
Otmarskirche auf der Insel darunter ,var, denn in der z,vcitcn 1-Eilfte des ro. Jahr
hunderts ,vird sie in cine111 Einsiedler Kirchweihcverzcichnis ausdrücklich ge
nannt: «Weihe der Kirche des Bekenners St. Otn1ar in Eschcnz44 .» In der Zv\·eiten 

I-lälftc des ro.Jahrhundcrts n1uß dcn1nach die erste Kapelle auf der Insel W erd be
reits bestanden haben. Wann kann sie errichtet worden sein? Der !~!eilige starb auf 
der Insel in1 Jahre 759. Die U111ständc, unter denen die St.-Galler Mönche ihren 
Abt hci111holten, weisen darauf hin, daß es noch während Lingcrcr Zeit un1nöglich 
blieb, das Gedächtnis des politisch V er bannten und in der V crbannung Gestorbe
nen auf den1 Eigcntun1 Gozbcrts zu ehren. Ein I-lciligtun1 für Ot1nar ist zudc111 erst 

anzuneh111en, nachde111 die Heiligsprechung in1 Jahre 864 durch den l(onstanzer 
Bischof ausgesprochen war. An1 23. Novctnber 879 schenkte König Karl der 
Dicke auf Bitten des Abtes Hart111ut zu Ehren Otn1ars einen reichen Sta111111hcin1cr 
I-Iof ans l(loster St. Gallen. Aus seinen Einkünften sollten acht Menschen (wohl 
Mönche) leben, die den1 heiligen Otn1ar dienen und für den König beten sollten45 • 

Nun war der Zeitpunkt gekon1111en, an der Stelle, da der Heilige gelebt und sein 
erstes Begräbnis gefunden hatte, eine Gedächtniskapelle zu errichten. Zwischen 
diesen1 Datun1 und der zweiten Hälfte des ro.Jahrhunderts, wohl in der Zeit un1 
900, dürfte den1nach der erste Kapcllenbau auf der Insel W erd entstanden sein. 

Durch dieses Ergebnis gewinnen wir einen auch für die Baugeschichte anderer 

früher Kirchen und Kapellen außerordcntlich wichtigen datierten Zeugen, dessen 
bauliche Einzelheiten uns bei der Erforschung des frühn1ittelalterlichen Kirchen

baues wertvolle Aufschlüsse zu geben vertnögen. 

III. Während längerer Zeit blieb die I(apellc einsan1 auf der Insel stehen, bis im 
Westen ein Wohnhaus für den Pfarrer der Vituskirchc angebaut wurde. Der Pfar
rer von (Unter-) Eschenz wurde so zun1 Hüter des Otn1arsheiligtun1es. Der Haus

anbau ist wohl gleichzeitig mit den beiden heute restaurierten Fenstern der Chor
südseite entstanden. Deren innere Gewände zeigen eine schwarzlinige Quader
itnitation; die gelben Tupfen auf den Spiegeln erinnern an Tuffe. Die äußeren Ge
wände des westlichen Fensters zeigen Rankenn1otive, die an spätromanische Ran-

42 Thurgauer Urkundenbuch I, S. 202 f. 
43 Vergleiche Corolla Heremitana, S. 52. 
" Vergleiche Corolla Heremitana, S. 53. 
" Urkundenbuch der Abtei St. Gallen II, S. 222. 
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ken der Hirsauer Duch111alerei des 12. und 13.Jahrhunderts erinnern. In dieser Zeit 
1nögen die beiden Chorfenster und der Hausanbau entstanden sein. 

IV. In gotischer Zeit ,vurde das Kapelleninnere un1gestaltet. Der Triu1nph
bogen fiel; die Decke des Chörleins kan1 seitlich auf die Höhe der Decke in1 Schiff 
zu liegen, bog sich aber zwischen den beiden Bachen Seitenbrettern zu einer Bachen 
Tonne auf. In die Ostwand des Chores ,vurde ein größeres Fenster gebrochen, des
sen Leibung 1nit I--:Ieiligenfiguren und l{anken ausge1nalt ,vurde. Dieser Erneue
rung gehört das schn1ale Lanzettfenster der Chornord111auer an, das aus einer ein
zigen Sandsteinplatte geschnitten ist. Zur neuen Rau111wirkung trugen auch der 
rote Ziegeln1örtelboden und die rot ben1alte Sockelzone bei. In1 Chor wurden 
Backsteine verlegt. Vo111 Pfarrhause her brach n1an durch die Westwand der Ka
pelle ein Andachtsfenster ein; ohne ihr Haus verlassen zu n1üssen, standen nun die 
13e,vohner in direkte1n Kontakt niit der Kapelle. Es ist aber auch denkbar, daß in1 
Hause ein Ilau111 eingerichtet ,vurde, in den1 Kranke von1 Bette aus ihre Andacht 
an1 Grabe verrichten konnten. 

Die Veränderungen der Kapelle während dieser Bauzeit bestin1n1en noch den 
heutigen Raun1eindruck wesentlich. Die dan1alige Restaurierung bedeutete An
passung an den Zeitgeschn1ack; sie könnte aber auch Hinweis für eine neue Kult
blüte sein. Zeitlich fällt sie in die erste Hälfte des 14.Jahrhunderts. 

V. Zu111 Jahre 1496 ist eine Rekonziliation in einer verschollenen Perga111ent
tafel, die einstn1als in der Kapelle hing, erwähnt46 • Mit diesen1 Datun1 kann das 
Sakran1entshäuschen aus Rorschacher Sandstein ün Chor in Verbindung gebracht 
werden. Ob der steinerne Glockenstuhl über dem Ostgiebel aus dieser Bauzeit 
stan1n1t, kann nicht entschieden werden; jedenfalls war er in1 18.Jahrhundert be
reits vorhanden. 

VI bis VIII. Un1 1700 (VI), 1763 (VII) und 1899/1900 (VIII) fanden weitere 
Erneuerungsarbeiten statt. U111 1700 wurde ün Altarhaus statt der Flachtonne eine 
flache Holzdecke eingezogen; das Innere wurde neu ausgen1alt, weiß n1it lampen
schwarzen Säumen, und bekan1 einen neuen Ziegelboden. Wie die beiden späteren 
Bauzeiten veränderte die Erneuerung um 1700 den baulichen Bestand nur unwe
sentlich, und die jeweils erneuerte Ausstattung wurde bei der vorletzten be
ziehungsweise bei der letzten Restaurierung beseitigt. Die letzte Restaurierung 
ging dabei mit der gebotenen Sorgfalt vor; so wurden die Fresken von P. Rudolf 
Blättler (1900) nicht zerstört, sondern abgelöst. 

•• Vergleiche Corolla Heremitana, S. 54. 



Der Altar in der Otmarskapelle 

Besonders interessante Ergebnisse zeitigte die Untersuchung des Altares. Als 
unterste Schicht konnten wir ein Gerüst aus W eichholzrundlingen feststellen, die 
in die schwarze frühmittelalterliche Erdschicht hineingetrieben und n1it Längs
und Querhölzern verbunden waren. Maurerabfall, von der Errichtung des zwei
ten Baues (erste Kapelle) her stammend, bedeckte das Gerüst. Diese Beobachtung 
läßt nur zwei Deutungen zu: Entweder wurde das Gerüst errichtet, bevor der 
Kapellenbau aufgeführt wurde, oder das Gerüst ist älter als der zweite Kapellen
bau. Ist das Holzgerüst eine Pfählung für das steinge1nauerte Ottnarskenotaph, 
oder ist es eine ältere Konstruktion, die außerhalb des Rechteckgebäudes (I) ange
legt worden war? Aber: Wenn es lediglich eine Pfählung bedeutet, warun1 wurde 
es dann angelegt, bevor die Chormauern entstanden, und waru111 verletzen dann 
die Fundamente des Chörleins die Holzkonstruktion an ihrem Ostende? Es 
scheint uns wahrscheinlicher, in dem Holzgerüst eine Konstruktion zu sehen, die 
periodenmäßig nicht nur um einen Bauvorgang älter ist als das Chörlein. Handelt 
es sich um eine Konstruktion über der Stelle des vermuteten oder damals noch be
kannten Otmarsgrabes außerhalb des Gebäudes? Man n1öchte es annehmen. Jeden
falls fanden sich im Inneren des kleinen Rechteckgebäudes, so sorgfältig der Boden 
auch untersucht wurde, keine Spuren eines ersten Otn1arsgrabes (von 759 ), und es 
wäre auch nicht einzusehen, weshalb man die Gedächtniskapelle nicht so anlegte, 
daß ihr Chor das Grab umfing. Der aufregende Befund läßt sich doch wohl nur so 
deuten, daß außerhalb des Gefängnisgebäudes, aber vielleicht unter einem Schutz
haus, über der vern1uteten oder gesicherten Grabstelle Otmars ein Gedächtnis
monument, später eine Kapelle errichtet wurde. 

Das Otmarskenotaph, das in der ersten Kapelle über der Stelle errichtet wurde, 
ist aus Kieselbollen gemauert und spart ein inneres Rechteck von 48 X 140 Zenti
metern Lichtmaß aus. Der Steinrahmen von außerkant 230 X 130 Zentimetern er
reicht eine durchschnittliche Breite von 40 Zentimetern. Der Grabboden ist mit 
zwei grünen Sandsteinplatten ausgelegt. Das Steinkenotaph entstand in einem 
zweiten Arbeitsvorgang nach der Errichtung des Chores. 

Über den Aufbau des zum Kenotaph gehörigen Altares fehlen alle Anhalts
punkte. Er ist wohl tiefer und schmäler anzunehmen als sein 1963 beseitigter Nach
folger aus dem Jahre 1763, der eine Altarplatte mit der Jahrzahl 1561 trug47• Bei 
der Restaurierung von 1763 wurde der Altar als Backsteinbau erneuert. Über 
Stufen war sein Inneres von Osten her offen; Kinder konnten in gebückter Haltung 

47 Rekonziliation nach der Reformation, als die Kirche dem katholischen Kultus zurückgegeben wurde. Ver
gleiche Corolla Heremitana, S. 54. 
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drin stehen. Sie konnten sich auch in die beiden seitlichen Nischen setzen, die viel
leicht zur Deposition von Votivgaben dienten. Offenbar behinderten Schranken 
zu beiden Seiten des Altars den freien Zugang zur Öffi1ung in1 Altar. 

Otn1ars Fürbitte wurde besonders für kranke Kinder erfleht, aber auch sch,van
gere Frauen und Fußleidende suchten seine Kapelle auf der Insel auf. In Saint
Dizier bei Delle krochen Kranke unter den1 Sarkophag des Heiligen durch, und 
in1 Jahre 1123 soll die besessene Frau des Herrn von Stretlingen, \vie Elogius I{i
burger in seiner Stretlinger Chronik berichtet, zur Besch,vörung des bösen Gei
stes in1 Altar der Michaelskirche von Einigen eingesperrt \Vorden sein48 . An die
sen Brauch erinnert die alte Gev,ohnheit, Strü1npfe, Windeln und andere Dinge 
kranker Kinder in1 Kenotaph Otn1ars niederzulegen49 . 

Das Kenotaph unter den1 Altar ist Nachfolger und Ersatz für das eigentliche, 
ursprüngliche Grab des Heiligen, das durch die Berührung n1it dein Leich11an1 des 
Heiligen für den n1ittelalterlichen Menschen selber Reliquienbedeutung erhielt, 
zur Berührungsreliquie wurde. So konnte die Kapelle St. Ot111ar ii11 W erd zur 
Wallfahrtsstätte werden, ohne daß während Jahrhunderten echte, prin1äre Reli
quien des Heiligen dort vorhanden \Varen; das Gedächtnis haftete am Ort, und der 
Boden der Insel ist durch das Leiden des Bekenners Otn1ar geheiligt. 

Bis 1961 galt die Ounarskapelle auf der Insel Werd als ein spätgotisches, n1it 
den1 Datun1 1496 verbundenes Bau,verk; nun tritt zur schriftlichen auch die 
archäologische Überlieferung von1 Sterben Otmars und von seiner Verehrung auf 
der Insel; die Vergangenheit wird vor unsere111 Auge lebendig. 

48 Die Stretlinger Chronik. Ein Beitrag zur Sagen- und Legcndengeschichte der Schweiz aus dem XV.Jahr
hundert, Frauenfeld 1877, S. 86. 

49 Bis zur Restaurierung un1 1900 belegten viele Votive und Wachsglieder die Verehrung, die den1 Heiligen auf 
der Insel während Jahrhunderten zuteil wurde. 

FUNDVERZEICHNIS (R.Strobel) 1 

2 Im Kies westlich der großen Grabplatte: Steinbeilfragment (Schneide). 
3 Im grauen Mörtelboden (B 1): grün glasierte und weiß unterlegte Fliese. 15./16. Jahr

hundert. 
15 In Fläche 6, aus der Füllung zwischen B 2 und B 3: Fuß einer Becherkachel, schwarze 

Glasscherben und vorgeschichtliche Wandscherbe, undatiert. 
17 In Fläche 7, zwischen B 2 und B 3 : Kleine geriefelte Perle, Glassplitter. 
18 Grab in Fläche 2, Einfüllung: Neben siebzehn vorgeschichtlichen Scherben, zwei Eisen

nägeln und einer Eisenfibel eine kleine glasierte, gelbbraun geflammte Wandscherbe tnit 
Noppe aus dem 18. Jahrhundert. 

1 Den Hauptanteil am Fundmaterial der Grabung in St. Otmar bildet die prähistorische Keramik. Da sie 
für den mittelalterlichen Bau unmittelbar nichts aussagt, bleibt sie zunächst unberücksichtigt. Die Auswahl der 
Funde erfolgte nach Gesichtspunkten der stratigraphischen Datierbarkeit und der absoluten Bedeutung des Fw1des. 
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21 Unter B 3 in Ftiche l eine braune, hartgcbrannte Randscherbe, ein Bronzehaken ver
goldet ( ?). Z,veites Viertel des 13. Jahrhunderts. 

22 In Fläche 3, in hu111oscr Erde unter Kicselbollen: graubraune, hartgebrannte Rand
scherbe, datierend für Ziegelabdruckboden. Drittes Viertel des l 3. Jahrhunderts. 

24 Unter Fund Nr. 22: Neben fünf vorgeschichtlichen Scherben und einer rö111ischen 
Sigillata,vandschcrbe eine hellrote, spröde Randscherbe nlit Lippenrand von Schüssel 
oder Napfkachel. Anfang des 14. Jahrhunderts. 

26 Unter Fund Nr. 24: Eine vorgeschichtliche Wandscherbe, eine Sigillatawandscherbe 
von eine111 Becher Dragendorff 27. 

30 In1 Schutt unter den Grabplatten in Fläche 6: Glasfrag1nent nlit ,veißen Fadenauflagen. 
3 5 In Fläche 5, in der Erde unter den1 Ziegelabdruckboden: zwei Fensterglasstücke, eine 

n1ittelalterliche Wandscherbe. Undatiert. 
36 In Fläche 6, unter B 3, über und zwischen den Kieselbollen: zwei Wandscherben, eine 

davon hoclunittelalterlich. 
3 8 Einfüllung vom südlichen Grab in Fläche 6: Neben zweiundzwanzig vorgeschichtlichen 

Scherben und sechs glatten Wandscherben (nlittelalterlich ?) eine gotische Randscherbe 
aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Dazu ein kleiner Ring aus Horn, Bruchstück 
von einem Noppenglas (Noppe in Zwiebclfonn). Grabplatte 1744. 

40 In Fläche 5, unter Ziegelabdruckboden: Drei Randscherben n1it Knollenrand (13.Jahr
hundert), drei Randscherben (mittelalterlich?), Glasscheibe, Bleirute, drei Eisennägel. 

41 In Fläche 7, Pfostenlochfüllung, die bis B4 reicht. Münze, Avers: zwei Wappen unter 
Krone (?),Revers: Dreipaß, einer 1nit Fischen2 • 

50 In Fläche 6, mittleres Grab: Beigabe: a) Madonna 111it Kind, Pfeifenton ,veiß, auf der 
Rückseite zwei Raben (Wappen von Einsiedeln) und Datu111 169[5]. Lag zwischen den 
Oberschenkeln des Skelettes. b) Blechkapsel mit Stoffresten und zerfallenen bedruckten 

2 Nach Mitteilung von Dr. A. Knoepfli vern1utlich eine Prägung eines Klosters (Rheinau 1) aus dem Jahre 
1743. 



Papierstücken. c) Metallreste vom Hals des Skelettes. d) Stoffreste mit Kalk, grobes 
Gewebe. e) Nägel, wohl vom Sarg. f) Vorgeschichtliche Scherben. 

55 In Fläche 4a: Lockere humose Erde unter Ziegelabdruckboden bis Mörtelspuren, ein 
Bodenstück, römisch, paßt an Bodenstück aus Fläche 6 (Fund Nr. 51, unter Mauerfunda
ment). Eine römische Wandscherbe (Sigillata Im.), zwei vorgeschichtliche Scherben. 
Münze: Pfennig der Abtei St. Gallen: Agnus Dei mit Kreuzfahne, links rückwärts 
blickend. Wulstrand und Perlkreis, Rand leicht ausgebrochen. Silber, zwischen 1295 
und 13 3 5 geprägt, vermutlich späte Ausgabe3 • 

59 Lockere Erde unter Ziegelabdruckboden in Fläche 4 b: Vier vorgeschichtliche Scherben, 
ein grün glasiertes Seherbehen. Münze: Heller mit Kreuz und Hand, sogenannter Händ
leinhaller mit Dextera Domini aus Hall in Schwaben. Revers: Gabelkreuz 1nit je einem 
Punkt oder Ringlein in der Gabelung («in quadratum supercuswn»). Spuren der Hämme
rung sind gut sichtbar. Gehört zur Gruppe Bclzheim und ist zwischen dem letzten Viertel 
des 13. und dem Anfang des 14.Jahrhunderts zu datieren4• 

73 In Fläche 5, schwarze Erde: Achtundzwanzig vorgeschichtliche Scherben, rö1nische 
Sigillatawandscherbe mit halbem Efeublatt, Wandscherbe eines römischen schwarzen 
Faltenbechers. 

Außerdem: Bodenstück einer Reibschüssel (Sigillata Im.); rö1nischer Krughals; Messergriff 
als Knochen (vorgeschichtlich?) und durchbohrter Steinpfropfen; Bronzenadel; Boden eines 
Lavezgefäßes. 

3 Abbildungen in: H. Meyer, Die Bracteaten der Schweiz, Zürich 1845, Tafel I, Nr. 77. - H. Meyer, Die 
Denare und Bracteaten der Schweiz, Zürich 1858, Tafel V, Nr. 157, vergleiche S. 79, Nr. I. - Ferner Julius Cahn 
Münz- und Geldgeschichte von Konstanz und des Bodenseegebietes im Mittelalter bis zum Reichsmünzgesetz 
von 1559, Heidelberg 1911, Tafel VIII, Nr. 157, vergleiche S. 442. 

4 Mitteilungen der Bayrischen Numismatischen Gesellschaft 1924, Tafel VIII, Nr. 20, 24, 27-29. - Julius 
Cahn, a.a.O., S. 77 und Tafel IV, Nr. 77. Mitteilung von Dr. Nau, Stuttgart, und Dr. A. Knoepfli. 

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN UND PLÄNE 

Abbildungen: 
Ausschnitt aus dem Plan von Stein am Rhein und Umgebung von Hans Jacob Schäppi aus 
dem Jahre 1727. 
Keramikprofile (beim Fundverzeichnis). 

Pläne: 
1 Gesamtgrundriß. 
2 Längsschnitt. 
3 Rekonstruktionsgrundriß Periode I. 
4 Rekonstruktionsgrundriß Periode II. 
5 Rekonstruktionsgrundriß Periode III. 

Aufuahmen: Oswald Lüdin, R. Strobel. 

6 Rekonstruktionsgrundriß Periode IV. 
7 Ansicht der Südwand innen. 
8 Ansicht der Südwand außen. 
9 Ostwand außen und innen. 

10 Otmarskenotaph. 

Periodenpläne und Keramikprofile, Umzeichnung: B. von Rotz. 
Plan 10, Umzeichnung: Alfred Hidber. 

Das Klischee des Längsprofils wurde uns freundlicherweise vom Walter-Verlag, Olten, über
lassen. (Aus dem Werk «Corolla Heremitana».) 
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Thurgauer Arbeiterzeitung, Arbon 
Thurtaler Anzeiger, Mülllieim 
Thurgauer Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Frauenfeld 
Thurgauer Jahrbuch, Frauenfeld 
Thurgauer Jahresmappe, Arbon 
Thurgauer Tagblatt, Weinfelden 
Thurgauer Volksblatt, Sirnach 
Thurgauer Volksfreund, Kreuzlingen 
Thurgauer Volkszeitung, Frauenfeld 
Thurgauer Zeitung, Frauenfeld 
Weinfelder Heünatblätter (Beilage zum Thurgauer Tagblatt) 
Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Basel 

I. Ortschaften 
a) Thurgau 

Amriswil 
BrülisauerWalter, Amriswil. ThVf 24. VI. 

Berlingen 
(Korr.) Überraschung bei der Kirchenrenovation Berlingen. BU 22. II. 
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6 



154 

Bischofszell 
Laager Viktor, Ein Rundgang durch Bischofszcll, 8° 55 S. Bischofszcll 1966. 8 
x.x., Z,vci Glocken hängen iin alten Tunn (Zcitglockentunn Bischofszcll) BZ 23. IV. 9 
gbk., Kirchenrestauration des Pclagius-Stiftes Bischofszcll. ThVz 8. III. 10 

Braunau 
W.Z. I)ic St.-Michacls-Kapcllc in Braunau. NZZ Nr. 1709, Blatt 5, 19. IV. 12 

Dießenhofen 
HdgWalter, ])ießcnhofen. ThZ 19. XI. 14 
Engelcr Er\vin, Kindergarten l)ießenhofen, cn1 Rückblick auf dessen Entv,-icklung. AA 

2.III. 15 

Dozwil 
H.B., I)as alte Dorfrecht von l)ozwil. SBZ 25. XI. 17 

Eschenz 
.... , Aus der l)orfchronik von Eschenz: 1862 BU 21. I., 28. VI., 16. XII., 20. XII., 23. XII., 

30. XII. 18 

Frauenfeld 
Naegcli Ernst, Exkönig Gan1brinus, Porträt zun1 ßcchtelistag. ThZ 15. I. 20 

Gachnang 
Meyer Bruno, l)ie Gachnangcr Schloßkapellc; Aus der Geschichte von Gachnang - Wie 

es zur Restauration kan1. ThZ 22. XI. 22 

Güttingen 
Dr. H., Die Ortsgeschichte von Güttingen. SBZ 19. XI. 24 

Hauptwil 
Hedinger Paul, Z\vischen Hauptwil und Bischofszell, Jugenderinnerungen. ThZ 4. XI. 26 

Heldswil 
Brülhnann Erwin, 475 Jahre St.-Katharinenkapellc Heldswil. BZ 2. IV. 28 

Immenberg 
Larese Dino, Imrnenberg. ThJ111 1967. 

Iselisberg 
Beeli Albin, Weisheit bein1 Glas (über Iselisberg). ThZ 5. XL 

Kreuzlingen 
Beeli Albin, Die Deckengcrnälde der St.-Ulrichskirche. ThVf 5. X. 34 
(gk) Vor 40 Jahren (Verschn1elzung der Schulge1neinden Kurzrickenbach mit Krcuzlingen). 

ThVf28.V. 35 

Kurzrickenbach 
Winkler Titus, Eine Soojährigc I{apelle in Kreuzlingen-Kurzrickenbach. ThT 5. III. 37 
Winkler Titus, Eine 8oojährige Kapelle in Kurzrickenbach. ThZ 3. III. 38 
Winkler Titus, 800 Jahre Kapelle Kurzrickcnbach. Th Vf 3. III. 39 

Mammern 
(Korr.) 100 Jahre Kuranstalt Man1111ern. BU 5. IV. 41 

Münchwilen 
Tuchsch111id Karl, Wie Münchwilen Bezirkshauptort wurde. Th Vbl 2 I. IX. 43 
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Oberwangen 
Knocpfli Albert, St. Martinsberg irn Laufe der Geschichte. Th Vz 10. VI. 45 
Haslcr Alois, Knoepfli Albert, Schnüdt H.: J)ie St.-Martinskapclle zu Obcr,vangcn - Ge

schichte - Renovation - Die Kapelle in der Pfarreigeschichte Dußnang - Wallfahrts
kirche und Wahrzeichen der Gegend. Th Vbl l o. VI. 46 

Pfyn 
Haus,virth F., Pfyn und sein ehcrnaliges Schloß. ThZ 6. V. 48 

Rickenbach 
Eine Gc111einde stellt sich vor: Rickenbach bei Wil. Th V z 28. XII. 50 

Roggwil 
Gattiker A., Knoepfii A., J)ic «Traube» Roggwil - ein Wahrzeichen des schrnuckcn Dorfes 

in neue111 Kleid. ()b I. VII. 52 

Romanshorn 
Sin1pson-Irnhof Alice, Rund um den Schloßberg. SBZ 15. II. 54 

Sitterdorf 
Peter Friedrich, Kreis Peter, 450 Jahre St.-Martinskirche Sitterdorf - Die Renovation - Die 

Würdigung des Bauwerkes. BZ 26. III. 56 

Tägerwilen 
Schwarzenbach A., Die renovierte Kirche Tägerwilen. Th Vf 28. V. 

Wuppenau 
Bau1nann Josef, Renovation der Pfarrkirche Wuppenau. ThVz 15. XII. 

b) Anstoßende Grenzgebiete 
Gottmadingen 

58 

60 

Schneider Ernst, Flurna1nen der Gemarkung Gottrnadingcn, 8° 75 S. Singen 1964. 63 

Oehningen 
Schneider Ernst, Flurnarnen der Gemarkung Oehningen, 8° 78 S. Singen 1965. 65 

Rielasingen 
Schneider Ernst, Flurnamen der Gernarkung Rielasingen, 8° 76 S. Singen 1963. 67 

Stammheim 
Drack Walter, l)ie Galluskapelle in Obersta1nmheiin. NZZ 12. VI., Nr. 2592. 69 

Waldkirch 
Fietz Walter, Das neue Wahrzeichen von Waldkirch: Gasthof Kreuz. BZ 23. VIII. 71 

Wil 
Bi., Die Verenakirche bei Wil ist renoviert worden. ThZ 15. L 73 

II. Sachgebiete 
Personengeschichte 

a) Die Toten des Jahres 
Alt,vegg, Gerneindeammann, Guntershausen, 1917-1965, Th] 1967; Binswangcr Ludwig, 
Dr. med., Leiter der Heilanstalt Bellevue, Kreuzlingen, 1881-1966, Th] 1967; Ernst 
Otto, Bankprokurist, Frauenfeld, 1905-1966, Th] 1967; Etienne Rene, Prokurist, 
Frauenfeld, 1900-1966, Th] 1967; Granwehr Bernhard, Fabrikant, Berg, 1895-1966, 
Th] 1967; Harder Josef, Grundbuchverwalter und Notar, Buch, 1893-1966, Th] 1967; 



Haselbach Carl, Vorsteher, Bißcgg bei A1nlikon, 1886-1966, ThJ 1967; Hugcntobler 
Jakob, Museumswart Arenenberg, 1885-1966, ThJ 1967; Kern Walter, Kaufmann, 
Uttwil, 1898-1966, Th J 1967; Klarer Willi, Ortsvorsteher, Märwil, 1900-1965, Th J 
1967; KlemenzWcrner, Bankdirektor, Frauenfeld, 1880--1966, ThJ 1967; Kuhn Adolf, 
Lehrer, Hatswil, 1895-1956, ThJ 1967; Meyer Paul, Dr. iur und Schriftsteller (Wolf 
Schwertenbach), Ern1atingen, 1894-1966, ThJ 1967; Oberhänsli Paul, Friedensrichter, 
Tannegg, 1913-1966, ThJ 1967; Oettli Max, Dr. phil., Leiter der Zentralstelle für 
Bckän1pfung des Alkoholis1nus, Lausanne, 1879-1965, ThJ 1967; Schneckenburger 
Fred, Prokurist, Frauenfeld, 1901-1966, ThJ 1967; Ullmann Erich, Landwirt und 
Ständerat, Mammern, 1892-1966, ThJ 1967; Vetterli-Baumbcrger, Fabrikant, Eschlikon, 
1883-1966, ThVbl 20. X.; Vonaesch Walter, Grundbuchverwalter und Notar, Berg, 
1889-1966, ThJ 1967; Weber Hans, Gemeindeammann, Wellhauscn, 1912-1966, ThJ 
1967. 

b) Personen und Familien 

Bernhardsgrütter 
Onken Thomas, Anton Bernhardsgrütter als Zeichner. ThJm 1967. So 

Binswanger 
Leisi Ernst, Ludwig Binswanger. ThZ 7. II. 82 

Gonzenbach 
Gonzenbach Walter, Schloß Hauptwil und die Gonzenbach. ThZ 1967, S. 62. 84 

Hofmann 
W. R., Unser Dorf und seine Auslandschweizer - Emilia Hofmann auf Tierfang im 
Innern des Gran Chaco. SBZ I 3. XII. 86 

Hugentobler 
Naegeli Ernst, Jakob Hugentobler. ThZ 8. III. 
Meyer Bruno, Jakob Hugentobler. ThB 103, S. III. 

Kern 

88 
88a 

Kern Walter, Einführung von J. P. Hodin. Texte von Walter Kern, 4° 106 S., 90 Abb., 
Neuchatei 1966. 90 
SA, Walter Kerns Abschiedsworte. SBZ 16. X. 91 

Künzler 
W. R., Unser Dorf und seine Auslandschweizer - Was August Künzler den Keßwilern 
zu berichten wußte. SBZ 22. XI. und I. XII. 93 

Labhart 
B. W.-B., Zwei Steckborner Kleinmeister: Emanuel und Hermann Labhart. BU 
22. IV. 95 

Ra1nspcrger 
HaslerWendelin P., Bruder Fidelis Ramsperger, Kapuziner t- ThVz II. XL 97 

Schmidhauser 
Laresc Dino, Julius Schmidhauser, 8° 32 S., Amriswil 1965. 99 

Weber 
Herdi Ernst, General Weber, ThZ 19. III. 101 

Wiki 
CH., Dr. med. dent. Kasimir Wiki, 23. II 1895 bis 11. X. 1963. MThNG XXXIX 
s. 73. 103 



Allgemeine Geschichte 

a) Allgemeines 
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Thurgau gestern, heute, n1orgen. Mit Beiträgen von Heinrich Ammann und anderen. 
Herausgegeben von Manfred Vischer. 4° 204 S., Abb., Frauenfeld 1966. 105 

Bau1ngartner Hans, Thurgau - Fotos. Text von Erika Bürgi. 4° 194 S., Weinfelden 1966. 106 
Larese Dino, Thurgauische Landschaften. 8° 32 S., Amriswil 1966. 107 
Nägeli Ernst, Der Volkscharakter in: Thurgau, gestern, heute, morgen. 190 
Schoop Albert, Aus der Geschichte in: Thurgau, gestern, heute, morgen. 108 

b) Alamannen 
Winklcr Titus, Die Ala1nannengräber von Bischofszcll-Sittertal, ThB 102, S. 5. I 10 
Sallenbach F., Alemannisches Gräberfeld in Güttingen entdeckt. SBZ 28. X. III 

c) Frühn1ittelalter 
Vetsch Edgar, Brüllmann Erwin, Heuberg. Bericht über die Ausgrabungen 1963/1964; 

1965. 4° 22 S. und 5 Karten und Tafeln. 113 

d) Spätmittelalter, eidgenössische Landvogtei 
Lei Hermann, Der thurgauische Gerichtsherrenstand (Veröffentlichung der Heimatvereini-

gung am Untersee, Heft 16). 8° 16 S., Steckborn 1966. 115 

Ausstellungen 
Forster W., Thurgauische Gewerbeausstellungen vor hundert Jahren. ThZ 29. IX. I 18 

Berufsausbildung 
Walder Anna, 20 Jahre Berufsprüfungen für Bäuerinnen, Jubiläumsbericht 1946 bis 1966, 

8° 24 S. 1966. 120 

Feuerwehr 
Etter Walter, Hundert Jahre Rettungskorps Bischofszell. BZ 8. I., 13. I., 15. I., 22. I. 122 
Salzmann A., Die Zeit wandelt so vieles ... Rettungskorps und öffentliches Lesezimmer 

entsagen aus freiem Entschluß des Gemeindedienstes in Bischofszell. BZ 4. I. 123 

Flugwesen 
Horber Heinrich, Zwanzig Jahre Motorfluggruppe Thurgau. ThJ 1967, S. Sr. 

Flurnamen 
Knaus Jakob, Flurnamen im Thurtal. ThZ 3. IX. 

Forstwirtschaft 
Hagen Clemens, Der Privatwald in der thurgauischen Forstgeschichte, Sonderdruck, 

1966. 

Soziale Fürsorge 

125 

127 

12 S., 
129 

Weber Hans, Die historischen Grundlagen unserer Fürsorgegesetzgebung. ThZ 23. III. 131 

Gesangswesen 
Sa, 75 Jahre Damenchor Bischofszell. BZ 30. VI. 133 
W. R., Gründung und Entwicklung des Männerchors Uttwil. SBZ r. XII. 134 

Glasmalerei 
Knoepfli Albert, Ein abgewandertes und heimgekehrtes spätgotisches Glasgemälde aus 

Aadorf. ThVz 9. XII. 136 
Knoepfli Albert: Die Reichenauer Scheiben des Bartholomäus Lüscher. NZZ Nr. 3159, 

21. VII. 137 
Knoepfli Albert, Eine kostbare Glasscheibe - Ein abgewandertes spätgotisches Glasgemälde 

aus Aadorf kehrt in den Thurgau zurück. ThZ 2. XII. 138 
Gächter Bernhard, Die Stifterscheibe des Baders und Wundarztes Jakob Erhart zu Bürglen. 

Th] 1967, S. 41. 139 
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Industrie I 

Islcr Egon, l)ie Entwicklung der Industrie in: Thurgau, gestern, heute, 111orgen. 141 
Kaufn1a11n W., Besuch in der Vigogncspinnerci Pfyn AG.~16. IX. 142 
I(lopfcnstein Jürg, Scl1'-vcizerische Schähnühle E. Zwicky AG. Th J 1967, S. 87. r 43 

Klöster 
Meyer Bruno, Die Äbte und Pröpste des Gotteshauses Wagenhausen. ThB 102, S. 13. 145 

Kunstgeschichte 
Beeli A., Bei den Stukkatcuren in der St. Ulrichskirche. ThVf 21. VI. 147 
Fischer Rainald P.: Eine spätgotische Martinsstatue in Appenzell und ein Flügelaltar in 

ßischofszcll. Unsere I(unstdenkn1älcr XVII.Jg., Nr. 1, 1966, S. 23. 148 
Knoepfli Albert, Un1gang nrit Wandbildern. ThB 102, S. 44. 149 
IZnoepfli Albert, Aus der Malerei des 20. Jahrhunderts in: Thurgau, gestern, heute, n1orgen l 50 

Landwirtschaft 
Ausderau Eugen, I)ie Land,virtschaft in: Thurgau, gestern, heute, 1norgcn. 152 
(Korr.) 75jährigcs Bestehen der Fleckviehzuchtgenossenschaft Hörhausen und U111gcbung. 

ßU 15. III. 153 
Aus der Gesclrichte der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Keßwil. SBZ 18. XI. 154 

Literaturgeschichte 
An1111a1111 Heinrich, l)ichtung in: Thurgau, gestern, heute, 1norgen. 

Medizinalwesen 
W ankn1üller Annin, 

ThB 102, S. 51. 

Militärwesen 

Apotheken und Apotheker\vesen iin Thurgau iin 19. Jahrhundert. 
158 

Keßler Walter, Wie der Schweizer Armee an n1ir ein Soldat verloren ging. ThJ1n 1967. 160 

Rechtsgeschichte 
Böckli Otto, Thurgauischc und Eidgenössische Vcrf..,ssungskunde, neu herausgegeben von 

Erich Böckli, 8° 149 S., Kreuzlingen 1964. 162 

Schiffahrt 
IZeßlerWalter, 50 Jahre Schiffsanbinderin. ThVz 3. V. 

Schulwesen 
Brütsch Jakob, 100 Jahre Schulgeschichte Schlattingen. AA 17. VI. 
Stark E., Drei Jahre Lehrer in Schlattingen. AA 17. VI. 
K. H., Erinnerungen eines alten Thurgauers an seine Schulzeit. ThZ 27. V. 

166 
167 
168 

ThVbl Lang W., 50 Jahre Sekundarschule Miinchwilen: Die Schule in1 Wandel der Zeit. 
21. IX. 169 

1916 bis 1918 -Schreiber Albert, 50 Jahre Sekundarschule Münchwilen: Die Schuljahre 
aus der Erinnerung des ersten Lehrers. Th Vbl 21. IX. 

Bühler Eugen, 50 Jahre Sekundarschule Mi.inchwilen: Albert Schreiber 
vertreter. Th Vbl 21. IX. 

Seuchen 
Weber Hans, Viehseuchen in alter Zeit. ThZ 14. I. 

Sport 
x.x., 50 Jahre Turnverein Illliart 1916 bis 1966. ThA 29. VII. 
h.ö., Aus alten Turngeschichten Mülllieims. ThA 17. VI. 

Volksbräuche 
Bolt Ferdinand, Ermatinger Groppenfasnacht. AA 18. III. 

und seine 
170 

Stell-
171 

173 

175 
176 
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Volksbräuche und tägliches Leben 
Düchi Walter, Eine I-leirat vor 300 Jahren. ThVbl 6. IV. 180 

Volkswirtschaft 
K. H., Was gab ein Thurgauer vor hundert Jahren aus? ThZ 1 r.Il. 

Wappenkunde 
Becli Albin, Das Portahvappcn des Seniinars in l(rcuzlingcn. ThVz 1 I. XI. 

Weinbau 
Naegeli Ernst, 

fcld I 966. 
Ostsch\veizer Reben - ()stsch\veizcr Wein, 8° l 16 S. und 49 Abb., Fraucn-

186 

III. Verfasservcrzeichnis 

A1nn1a11n I-Icinrich, I )ichtung l 56 
Ausderau Eugcn, Lanchvirtschaft I :52 
Dau111gart11c-r 1-Ians, Thurgau 106 
Baun1ann Josef, Pfarrkirche Wuppcnau 60 
Dccli Albin, Deckc11ge1nälde Ulrichskirchc 

34; Weisheit beiin Glas 32; Stukkateure 
147; Portahvappen a1n Scniinar r 84 

Döckli Otto, Verfassungskunde 162 
Bolt Fcrdinand, Groppenfasnacht 178 
Brülisauer Walter, Anuis\vil 4 
Bri.ilhnann Er\vin, Katharinenkapcllc I-Iclds

\Vil 28; c;rabungen Hcuberg 113 
Dri.itsch Jakob, Schulgeschichte Schlattingen 

166 
Biichi Walter, I-Icirat vor 300 Jahren 180 
Bi.ihlcr Eugcn, 50 Jahre Sekundarschule 

Münch\vilen 171 
Drack Walter, Galluskapclle in Sta111111heü11 

69 
Engeler Erwin, Kindergarten Dießcnhofcn 

15 
Etter Walter, Rettungskorps Bischofszcll 122 
FictzWaltcr, Gasthof «Kreuz», Waldkirch 71 
Fischer Rainald P., Flügelaltar in Bischofs-

zell 148 
Forster W., Gewerbeausstellungen 118 
Gächter Bernhard, Stifterscheibe Erhart 139 
Gattiker A., «Traube» Roggwil 52 
Gonzenbach W alter, Schloß Hauptwil und 

die Gonzenbach 84 
Hagen Cle1nens, Privatwald 129 
Hasler Wendclin P. Br. F. Ramsperger 97 
Hauswirth F., Pfyn 48 
Hedinger Paul, Zwischen Hauptwil und 

Bischofszell 26 
Helg Walter, Dießenhofen 14 
Herdi Ernst, General Weber 101 
Horber Heinrich, Motorfluggruppe Thurgau 

125 

Islcr Egon, Ent\vicklung der Industrie 141 
Kaufinann W., Vigogncspinnerei Pfyn 142 
Kcßlcr Walter, ])er verlorene Soldat 160; 

SchitE1nbinderin 164 
Klopfcnstcin Jiirg, Schähni.ihle Mi.illhein1-

Wigoltinge11 143 
]{naus Jakob, Flurna1ncn iin Thurtal 127 
Knoepfli Albert, St. Martinsbcrg bei ()bcr

\Vangen 45, 46; «Traube» Rogg\vil 52; 
Glasgc1nälde aus Aadorf l 36; Scheiben von 
Li.ischer 137; Abgc\vandertes gotisches 
Glasgen1älde 138; U1ngang 111it Wand
bildern 149; Malerei des 20. J ahrhundcrts 
150 

Kreis Peter, St. Martinskirche Sitterdorf 56 
Laager Viktor, Rundgang Bischofszell 8 
Lang W., 50 Jahre Sekundarschule Mi.inch-

wilen 169 
Laresc I)ino, In1n1enberg 30; Julius Sch111id

hauser 99; Thurgauische Landschaften 107 
Lei Hennann, Thurgauischer Gerichtsherren

stand 115 
Leisi Ernst, Ludwig Binswanger 82 
Meyer Bruno, Gachnanger Schloßkapelle 22; 

Äbte und Pröbste von Wagen.hausen 145; 
Jakob Hugentoblcr 88 a 

Naegeli Ernst, Gan1brinus 2o;Jakob Hugen
tobler 88; Ostschweizer Reben - Ost
schweizer W ein I 86; Volkscharakter 190 

Onken Thomas, Bernhardsgri.itter So 
Peter Friedrich, St.Martinskirche Sitterdorf 56 
Sallenbach Fred, Alemanriische Gräber in 

Gi.ittingen 1 11 
Salz111ann A., Rettungskorps Bischofszell 123 
Schneider Ernst, Flurnan1en Gottmadingen 

63; Flurnamen Oehningen 65; Flurnan1en 
Rielasingen 67 

Schoop Albert, Aus der Geschichte 108; 
Historischer Verein ün Paradies 18 8 



160 

Schreiber Albert, 50 Jahre Sekundarschule 
Münchwilen 170 

Schwarzenbach A., Kirche Tägerwilen 58 
Simpson-Imhof Alice, Schloßberg Ron1ans

hom 54 
Stark E., Lehrer in Schlattingen 167 

Tuchschmid Karl, Wie Münchwilen Bezirks
hauptort wurde 43 

Vetsch Edgar, Grabungen Heuberg 113 

Waldcr Anna, Berufsprüfungen von Bäue
rinnen 120 

Wankmüller Arn1in, Apothekenwesen im 
Thurgau 158 

Weber Hans, Viehseuchen in alter Zeit 173 
Weber Hans, Grundlagen der Fürsorge

gesetzgebung 1 3 I 
Winkler Titus, Kapelle Kurzrickenbach 37, 

38, 39; Alan1annengräber Sittertal 110 
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Herbstfahrt nach Südtirol 
30. Scptcn1bcr und 1. Oktober 1967 

163 

Rund dreißig Geschichtsfreunde, unter ihnen der Ehrenpräsident und Nestor 
Dr. Ernst Leisi, erlebten jüngst unter der umsichtigen Leitung von Dr. Albert 
Schoop zwei prächtige Herbsttage. Diese bescherten eine herrliche, bequeme 
Fahrt mit drei historischen Akzenten. 

Zunächst genossen die Teilnehmer die sonnige Reise durchs Rheintal, über die 
Luziensteig, das Prättigau hinauf, über die Flüela nach Zernez. Nach dem Mittags
halt rollte der Car über den Ofenpaß in den südöstlichsten Zipfel der Schweiz, wo 
der erste Besuch Müstair galt. Das Kloster entstand um 800 als Benediktinerabtei 
und wandelte sich 1163 zun1 Frauenkloster. Die karolingische Dreiapsidenkirche 
wurde zwischen 1487 und 1492 umgestaltet: Die einschiffige Saalkirche empfing 
die Form einer spätgotischen Halle, deren drei Schiffe das Dreifaltigkeitssymbol 
der Apsiden fortsetzten. Von hohem Wert sind die karolingischen und spätromani
schen Wandmalereien, die eine Fülle biblischer Motive erzählen. Sie sind in den 
Apsiden und teilweise an der Nordwand gut erhalten, während die Südwand 
nur noch wenige Fragmente zeigt. Die expressive, unperspektivische Malerei 
beeindruckt stark. Die gotischen Wappen in den Gewölbezwickeln und die 1758 

südlich angebaute barocke Gnadenkapelle, in deren Altar ein karolingisches 
Antependium eingefügt ist, weisen die spätere Baugeschichte, die einen weiteren 
Höhepunkt im getäferten Fürstenzimmer des Klosters hat. 

Nur zu bald mußte sich die Gesellschaft wieder von der Fülle trennen. Eine 
lange Wartezeit an der Grenze mahnte an die Gegenwart: Die italienischen 
Zöllner durchsuchten Wagen um Wagen peinlich genau, weil am Morgen zwei 
Beamte in Trient einem Bombenanschlag zum Opfer gefallen waren. 

Zwischen Taufers und Glums zeigte dann Dr. Otto Scheitlin im Gelände den 
Verlauf der Schlacht an der Calven, die 1499 mit zum günstigen Ausgang des 
Schwabenkrieges beitrug. Nun strebte der Car Meran zu. Die üppige Fruchtbar
keit Südtirols hätte sogar die Thurgauer neidisch machen können, wenn nicht die 
vielen Burgen und Schlösser sowie die italienischen und deutschen Anschriften 



an die historische Bewegtheit des Landes und besonders an die fiebrige Geschichte 
der jüngsten Zeit erinnert hätten. 

Die südliche Paßrarnpe gehörte unter den Rön1ern zur Provinz llätien. hn 
6. Jahrhundert drangen die Bayern bis Bozen vor. Un1 1000 stand das Land unter 
den Bischöfen von Trient und Brixen, wobei daran erinnert sei, daß Lierzog 
Sign1und Nikolaus Cusanus als Bischof von Brixen nicht anerkannte; dies trug 
ihn1 den päpstlichen Bann ein und führte zur Eroberung des Thurgaus durch die 
Eidgenossen. Weltliche Lehensträger der geistlichen Fürsten ,varen die Grafen 
von Tirol, deren Stan1n1burg über Meran liegt. Margarete Maultasch trat Tirol 
dann 1363 an die Österreicher ab. 1703 er,vehrten sich die Tiroler in1 spanischen 
Erbfolgekrieg der Franzosen, 1809 unter Andreas Hafer, den1 Meran ein wuch
tiges Denkmal gesetzt hat, der Bayern, und zwischen 18 59 und 1866 wandten 
sich die Tiroler gegen das sich bildende Italien; diesen1 wurden sie dann, in1 
Widerspruch zu Wilsons Vierzehn Punkten, 1919 doch zugeschieden. Da1nit be
gann die Spannungszeit, die bis heute andauert. Auch der Optionsvertrag, 1939 
zwischen Hitler und Mussolini geschlossen, brachte keine Lösung: Tirol blieb in 
der unglücklichen Zwitterstellung z,vischen Deutsch und Welsch, was schon der 
arntliche Doppelnarne «Trentino-Alto Adige - Tiroler Etschland» bezeugt. 

Der zweite Tag führte die Geschichtsfreunde nach Bozen und Muri-Gries. 
Prunkstück der Besichtigung war der Pacheraltar in der gotischen Pfarrkirche. 
Michael Pacher, vom Allgäuer Hans Multscher und vom Italiener Andrea Man
tegna beeinflußt, ist in seiner mystischen Ekstatik und der kühnen For111vcrschrän
kung ein Spätgotiker, obwohl die Plastizität der Figuren und die perspektivische 
Lichtführung zur Renaissance weisen. Der ·zauberhaft kornponierte und ge
schnitzte Altar stellt eine Krönung Mariä in den Mittelpunkt. Den Seitenflügeln 
fehlen leider zwei Tafeln, wogegen die spätgotischen Malerien, mit denen ein 
unbekannter Maler die Rückseite geschmückt hat, gut erhalten sind. Der lieb
lichen Innigkeit des Pacheraltars steht ein romanisches Kreuz gegenüber, das in 
strenger Forn1 Christus als König ohne Dornenkrone zeigt. Die beiden Kunst
werke aus dem späten 15. und dem frühen 13.Jahrhundert dominieren die 
Kirche. 

Die Benediktinerabtei Muri-Gries war bis 1406 eine Burg, was noch deutlich 
C 

erkennbar ist. Im 12. Jahrhundert erbaut, ging der Sitz 1406 an die Augustiner, 
die der Burg 1769 bis 1771 durch Sartori eine barocke Kirche mit bewegter 
Fassade und einem zum Klassizismus neigenden Innenraum anfügten. 1807 hob 
Bayern das Chorherrenstift auf, das 1845 als Bendiktinerabtei wiedererstand, als 
die Patres aus ihrem Stammkloster im Aargau vertrieben wurden. Die gediegene 
Kirche, der ron1anisch-gotische Kreuzgang, die Prunkzimmer und die Bibliothek 
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hätten zu längere1n Verweilen eingeladen. Noch aber stand die gedehnte Rück
fahrt bevor, welche die Teilnehn1er über den Reschenpaß nach Landeck und über 
den Arlberg nach Feldkirch und von dort wieder in den Thurgau führte. 

Eine reiche Fülle landschaftlicher, geschichtlicher und künstlerischer Eindrücke 
hat sich der Erinnerung unverlierbar eingeprägt. Dies danken die froh verbunde
nen Geschichtsfreunde den1 kundigen Leiter, Dr. Albert Schoop, und dem ge
wiegten Fahrer, Herrn Hugelshofer. Otto Scheitlin 



166 

Jahresversammlung in Altenklingen und W einfelden 
I.Juli 1967 

«Von allen Burgen und Festen der Herren von Klingen sind Hohenklingen und 

Klingnau, die Ruine von Neuenburg und das Schloß Altenklingen in seiner durch 
bürgerlichen Reichtum modernisierten Gestalt, als Denkn1äler vergangener Größe 
und als Denkzeichen übrig geblieben, daß keine noch so komplizierten Gesetze 
und Einrichtungen imstande seien, die dem Menschengeiste eingeborne Naturkraft 
auf die Dauer einzuschränken oder eine naturwidrige Verfassung unveränderlich 
festzuhalten.» Mit diesen1 Gedanken schloß Johann Adam Pupikofer seine Ab
handlung über die « Geschichte der Freiherren von Klingen zu Altenklingen, 

Klingnau und Hohenklingen», die er vor hundert Jahren, i111 Oktober I 867, den 
Mitgliedern des Historischen Vereins bei einem Besuch itn Schloß Altenklingen 
vorgetragen hatte. Die fleißige, große Arbeit ist in Heft 10 der Thurgauischen 
Beiträge zur vaterländischen Geschichte erschienen, in vielen Zügen wohl über
holt, im ganzen aber doch ein schönes Stück Forscherarbeit, wie sie itn 19. Jahr

hundert noch möglich war. 
V ergangenen Samstag, an diesem drückend-heißen und doch schönen, vollen 

Sommertag, war der Historische Verein wieder auf Schloß Altenklingen zu Gast, 

auf diesem hochragenden Sitz, der im waldreichen Kemmenbachgebiet so stolz 
auf dem Hügel thront, vom Graben und zwei Schluchten geschützt. Das Haupt
interesse der in unerwartet hoher Zahl angerückten Besucher galt nicht mehr dem 
mittellalterlichen Dynastengeschlecht derer von Klingen, sondern mehr noch dem 
Familiensitz einer durch Handel und Gelehrsamkeit aufgestiegenen Bürgersfamilie 
der Zollikofer. Sie ließ es sich nicht nehmen, die rund hundertvierzig Mitglieder 
des Historischen Vereins mit einer würdigen Viererdelegation aufs freundlichste 
zu empfangen. Herr Viktor Zollikofer entbot den Willkommgruß, dann teilten 
sich die Herren Dr. Werner Zollikofer, Professor Dr. Ernst Zollikofer und Direk

tor Otto Zollikofer in die Führung. Sie geleiteten die thurgauischen Geschichts
freunde durch die drei Stockwerke des großen Schlosses, das mit Winterthurer 
und Steckborner Öfen, alten Möbeln und Kunstgegenständen reich ausgestattet 



ist. Das Interesse für Altertümer ist heutzutage so lebendig, daß ein anderes 
Schloß irn Thurgau vor kurzem noch einen eher bedenklichen Handel rnit im
portierten Antiquitäten betreiben konnte. Hier, auf Altenklingen, wird rnit Ehr
furcht, rnit Traditionsgefühl und im großen ganzen 1nit gutem Geschmack ge
san1melt und gemehrt. Der Besucher vertiefte sich in die Ahnenreihe der aus 
Konstanz stam1nenden, in St. Gallen seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts an
sässigen Familie, bewunderte die kostbaren Gobelins, Glasscheiben und Prunk
stücke und wurde über den Sinn und die verdienstvolle Tätigkeit der Farnilien
stiftung orientiert, die ein Beispiel dafür ist, wie Tradition fortwirkt und lebendig 
erhalten werden kann. Junker Leonhard, der kinderlos blieb, kaufte 1585 die 
Freiherrschaft Altenklingen rnit Gerichten und Gefällen dem Berthold Brymsi von 
1-Icrblingen ab, ließ die nicht sehr wohnliche Burg schleifen, baute - nach Über
lieferung in elf regenlosen Son1merwochen - das große und das kleine Schloß 
und stiftete im folgenden Jahr, kurz bevor er starb, ein Fideikornrniß für die zehn 
Söhne seiner beiden Brüder. Es ist wohl zu verstehen, daß ihm und seinen Nach
folgern, welche das Erbe gehütet haben, die heutigen Träger des Namens beson
ders verbunden sind. Dr. Bruno Meyer, der Präsident des Historischen Vereins, 
gab in seinem Dankeswort den Anwesenden zugleich einige besinnliche Gedanken 
über den Wert der Tradition mit auf den Weg, und nach einen1 stärkenden Trunk, 
gespendet von den Gastgebern, fuhren die dankbaren Besucher durch das stattliche 
Dorf Märstetten rnit seinen schönen Riegelhäusern, dem Ottenbergfuß entlang 
nach W einf elden. 

In der Gerichtsherrenstube im «Trauben» gestaltete der Präsident die Geschäfts
sitzung möglichst kurz. Der Jahresbericht erinnerte an die Bündner Fahrt des 
Vereins und an die Herbstversamrnlung in der Eisenbibliothek im Paradies bei 
Dießenhofen, dann wandte sich Dr. Meyer einem Ereignis von besonderer Bedeu
tung zu, nämlich dem Abschluß des achten Bandes des Thurgauischen Urkunden
buches. Vor genau sechzig Jahren war der junge Altphilologe Dr. Ernst Leisi den1 
Verein beigetreten, vor fünfzig Jahren hatte er sich dem damaligen Betreuer 
Friedrich Schaltegger als Korrektor zur Verfügung gestellt. Dann übernahm er die 
Redaktion, die er über vierzig Jahre lang nut seltener Gewissenhaftigkeit und rnit 
unendlichem Gelehrtenfleiß besorgte. Daß ihm sein Kollege an der Kantons
schule Dr. Ernst Herdi als Korrektor zur Seite stand, war ein weiterer glücklicher 
Umstand. Wenn der Thurgau heute in der Lage ist, alle seine hoch- und spät
rnittelalterlichen Urkunden bis zum Jahre 1400 in acht stattlichen Bänden bei
sarnrnen zu haben, was die historische und die heirnatkundliche Forschung wesent
lich erleichtert, so verdankt er dies dem besondem Einsatz dieser Männer. Der 
anwesende Ehrenpräsident des Historischen Vereins erhielt rnit dem besonderen 
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Dank für diese Leistung unter den1 Beifall der Versammlung ein stattliches R.osen
bukett. Mit Genugtuung durfte der Präsident auf das eben erschienene Heft 103 

der Thurgauischen Beiträge zur vaterländischen Geschichte hinweisen, das, neben 
der hochinteressanten Arbeit von Dr. h. c. Walter Müller über das Thurlinden
gericht, einen be1nerkenswerten Aufsatz des Präsidenten über das 1966 aus Eng
land zurückgekaufte Porträt Theodor Biblianders aus Bischofszell von IIans 
Asper, das heute im Schloß Frauenfeld hängt, enthält. Bei den Wahlen wurde der 
bisherige Vorstand bestätigt. Für den zurücktretenden Dr. W alter Kreyenbühl 
tritt Se1ninarlehrer Dr. Her1nann Lei in den Vorstand ein. Nach seiner 111it be
sonderen1 Applaus bedachten Wiederwahl wurde Staatsarchivar Dr. Bruno Meyer 
durch Ehrenpräsident Dr. Leisi der wohlverdiente Dank für seine unern1üdliche 
und rastlose Tätigkeit ausgesprochen. 

1111 letzten Teil der harn1onisch verlaufenen Jahresversan1111lung sprach Dok
tor Hern1a1111 Lei über die Geschichte von W einfelden, und zwar in einer persön
lich gehaltenen W eise, die überaus anregend war und beifällig aufgenon11nen 
wurde. Weinfelden ist jung an Jahren. Die rö1nische Straße Pfyn-Arbon soll 
irgendwie dem Ottenberg entlang verlaufen sein, doch sind die rönuschen Funde 
in der Gegend spärlich. Quivelda, 838 in einer sanktgallischen Urkunde erstn1als 
erwähnt, ein alemannisches Dorf mit einer tätigen, quicklebendigen Bevölkerung, 
ist in der 111ittelalterlichen Geschichte kaum hervorgetreten. Die Ritter von W ein
felden starben früh aus, die letzten fielen in der Schlacht an1 Morgarten 1315, als 
sie wie die 111eisten Thurgauer auf der falschen Seite kän1pften. Nach dem wechsel
vollen Schicksal der Burg und des Schlosses am Ottenberg war es 1614 ein 
Glücksfall, daß die Zürcher diese J-Ierrschaft Weinfelden kauften und bis 1798 

verwalten ließen. Die Einwohner waren schon damals nicht rechtlos. Hatte die 
Willkür der Herren im Mittelalter ihre Schranke am göttlichen Recht, so erhielt 
die Herrschaft schon 1439 ein eigenes Gericht, dann Marktrechte, nachher in der 
Dorfoffnung das Recht der Viererwahl, so daß sich später der zürcherische Ober
vogt immer wieder über die zu große Selbständigkeit der Gemeinde beklagen 
mußte. In der Mitte der Gemeinen Herrschaft gelegen, stellte sich W einfelden 
nut seinem Gerichtsherrentag im «Trauben» und den Quartierhauptleutekon
gressen bald in den Gegensatz zum Oberamt, das der alle zwei Jahre wechselnde 
eidgenössische Landvogt in1 Schloß Frauenfeld präsidierte. Zweimal ist der Ort 
in der neueren Thurgauer Geschichte eindrücklich hervorgetreten: 1798, als die 
Thurgauer für ilire Freilassung eintraten, und 1830, als Thomas Bornhauser sein 
Volk zur politischen Tat aufrief. Die Oppositionsstellung der Weinfelder in vielen 
Teilgebieten führte wohl zu einer bestimmten Abwehr der sich ebenfalls selb
ständig entwickelnden Außenorte im Thurgau, die dem Marktflecken am Otten-



berg weder das Lehrersen1inar noch die Kantonsschule und neuerdings auch das 
Zentralspital gönnen n1ochten. «Die Zürcher hätten W einfelden behalten sollen!» 
l'v1it diesen1 Wort eines früheren thurgauischen Regierungs- und Ständerates 
vvaren die Zuhörer, die durch Dr. Her111ann Lei auf so ansprechende Art n1it der 
Vergangenheit des schöngelegenen Ortes vertraut gen1acht wurden, nicht einver
standen. Die Jahresversan1ntlung 1967 des Historischen Vereins hat nicht bloß den 
bewährten Geschichtsfreunden viel geboten, sondern auch den erfreulich zahl
reichen jüngeren Kräften, die sich auf verschiedenen Ebenen in1 Thurgau zur 
Pflege der Geschichte und des Traditionsgefühls regen. Albert Schoop 



Jahresbericht 1966/67 

Eine ganze Reihe von Mitgliedern haben dieses Jahr im Mai vergeblich auf 
eine Einladung zu einer Frühlingsfahrt gewartet. Seit zehn Jahren ist es das 
erstemal, daß die Jahresversammlung vor dem Ausflug stattfindet. Damals ver
sammelte sich der Verein im Juni in Steckborn und fuhr in1 September ins Donau
tal. Es ist nicht so, daß die Mitglieder des Vorstandes den alten lateinischen Spruch 
aus ihrem schon etwas runzelig gewordenen Schulsack hervorgeholt hätten, der 
da lautet: Variatio delectat. Nein, die Umkehr der gewohnten Reihenfolge er
folgte aus dem einzigen Grund, weil unser bewährter Reisemarschall, Dr. Albert 
Schoop, im ersten Halbjahr verhindert war, die gewünschte zweitägige Fahrt 
zu organisieren. Hoffen wir, daß die geplante Reise bis nach Südtirol ün Herbst 
zur glücklichen Tatsache werde! 

Wir trafen uns das letztemal im Paradies am 17. September des letzten Jahres. 
Mit lebhaften Empfindungen des Dankes erinnern wir uns des schönen E1np
fanges, den uns die Georg Fischer AG im Kloster und in der Eisenbibliothek 
bereitet hat. Selten ist einem alten, lange Zeit verwahrlosten Bau durch eine 
neue Zweckbestimmung ein schöneres Los zuteil geworden als Paradies. 

Im Januar dieses Jahres ist das Schlußheft des achten Bandes unseres Thurgaui
schen Urkundenbuches erschienen. Damit hat die Edition aller urkundlichen 
Quellen aus dem Thurgau und über den Thurgau einen Haltepunkt erreicht; er 
soll aber kein Ende sein. Bei dieser Gelegenheit ist ein Blick in die Vergangenheit 
angebracht. Schon im Jahre 1882 erschien das erste Heft des Bandes zwei, der 
vor dem ersten herausgegeben worden ist. Es war die seine Zeitgenossen über
ragende Gestalt von Dr. Johannes Meyer, Professor für Deutsch und Geschichte 
an der Kantonsschule, der das Werk seine Entstehung verdankt. Bereits im Jahre 
1862 hatte der thurgauische Regierungsrat die Frage erwogen, ob es angezeigt 
wäre, daß der Kanton auf eigene Kosten die älteren Urkunden im Staatsarchive 
drucken lassen sollte. Erst 1871 aber faßte der Historische Verein den Beschluß, 
ein thurgauisches Urkundenbuch an die Hand zu nehmen. Über den Geist, aus 



dem heraus es entstanden ist, gibt uns der dem ersten Heft beigegebene «Prospek
tus» gute Auskunft: 

«Es gibt Männer unter uns, die, wenn man sie zu historischen Arbeiten auf
n1untert, eine solche Aufn1unterung mit der Entschuldigung abzulehnen pflegen, 
sie möchten sehr gerne in der bezeichneten W eise die Kenntnis vaterländischer 
Geschichte fördern; allein das Material, besonders das Quellenmaterial, sei für sie 
so schwer zugänglich, daß der Gedanke an eine derartige wissenschaftliche Tätig
keit durch dieses Hindernis schon von vorn herein erttickt werden müsse.» 

Blicken wir auf die letzten Jahrzehnte, so dürfen wir mit großer Genug
tuung feststellen, daß tatsächlich das Urkundenbuch zur unentbehrlichen Grund
lage alles historischen Lebens im Kanton geworden ist. Ob ein auswärtiger aka
demischer Forscher bestitnmte Institutionen untersucht, ob em thurgauischer 
Historiker bei irgendeinem Anlaß eine geschichtliche Studie schreibt: in1mer 
wird auf das Urkundenbuch abgestellt. Die Wirkung ist nicht spektakulär. Sie 
tritt wenig in Erscheinung, ,veil voran immer noch die große monumentale 
Geschichte des Thurgaus von J. A. Pupikofer steht. Wer aber einmal darauf 
schaut, wie in den jüngsten Jahrzehnten in1 Kleinen die historische Kenntnis sich 
vermehrt hat, der erfaßt die Bedeutung des Urkundenbuches. Allerdings in einem 
hat sich Johannes Meyer etwas getäuscht. Mit der Sammlung der Quellen ist 
nicht das größte Hindernis beseitigt worden, das Zeitgenossen von geschicht
lichen Arbeiten abhält. Damals wie heute braucht es emen eisernen Willen, itn 
vollen Leben der Gegenwart historisch zu arbeiten. Und allzu oft ist die Schwierig
keit, die Quellen zusammenzubringen, nur eine Entschuldigung für den mangeln
den Entschluß ! 

Vor genau sechzig Jahren ist in den Historischen Verein ein junger Altphilologe 
- eingetreten, der für das Urkundenbuch von großer Bedeutung werden sollte. 

Damals bestand das Werk immer noch nur aus den vier ersten Heften des zweiten 
Bandes. Als der Nachfolger von Johannes Meyer im Amte eines Kantonsbibliothe
kars und Staatsarchivars, Pfarrer Friedrich Schaltegger, zur Zeit des ersten Welt
krieges die Herausgabe übernahm, in rascher Folge den zweiten Band vollendete, 
den dritten schrieb und den ersten nachholte, da zog er vor etwas mehr als emem 
halben Jahrhundert den jungen Ernst Leisi zum Mitlesen der Korrekturen heran. 
Für das Werk war das eme Schicksalsstunde. Das Urkundenbuch erhielt damals 
nicht nur emen unermüdlichen Editor, sondern m Ernst Herdi einen ihm freund
schaftlich verbundenen Korrektor. Beide haben bis heute zusammengehalten. 
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Band an Band gereiht. Heute ist der 
Thurgau in der glücklichen Lage, daß alle seme alten Urkunden bis zum Jahre 
1400 gedruckt für jedermann greifbar smd. Da geziemt es sich zu danken, und 
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z,var allen, die an den1 Werk tiitig waren: Johannes Meyer, Friedrich Schaltegger, 
Ernst Herdi und vor allein Ernst Leisi. Wir freuen uns darüber, daß er heute 
unter uns sitzt und daß ,vir ihn1 den Dank persönlich aussprechen dürfen. 

Vor wenigen Wochen haben Sie das Heft 103 unserer Mitteilungen erhalten. 
Darin befindet sich die ausgezeichnete Arbeit von unseren1 Mitglied Dr. h. c. Wal
ter Müller über das Thurlindengericht. In einer gründlichen Studie hat er dar
gelegt, was wir über dieses alte Gericht ,vissen, das später in keiner W eise 111ehr 
in die territorial ausgeschiedene \Velt der Niedergerichte hineinpaßte und daher 
beinahe zu einer sagenun1,vobenen Gestalt geworden ist. Hernach folgt der Artikel 
des Präsidenten über zwei Werke von Hans Asper, wovon vor allen1 das Porträt 
Theodor Biblianders, das heute in1 Schloß Frauenfeld hiingt, wegen der Person 
des Dargestellten von großer Bedeutung ist. Bibliander, der Nachfolger Zwinglis 
in der Professur in Zürich, ist einer der Gelehrten, auf die der Thurgau heute 
noch stolz sein darf. Es darf als ein besonderer Glücksfall betrachtet ,verden, daß 
es gelungen ist, das einzige erhaltene Porträt von ihn1, das von1 Jahre 1550 bis 
1966 in England war, in die Hein1at zurückzuführen. Nicht ,venige von Ihnen 
werden 111it Wehn1ut das lebensvolle photographische Bild von Jakob Hugentobler 
betrachtet haben, das dann folgt. Wie oft hat er uns alle einst in Arenenberg 
geführt und uns seine Schätze gezeigt! 

Die Finanzlage des Vereins hat sich et,vas gebessert, inde111 er zu Anfang dieses 
Jahres den Betrag von 10000 Franken von1 Schweizerischen Nationalfonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung an die Herstellung des achten Bandes 
des Urkundenbuches erhielt. Ich 1nöchte es nicht unterlassen, hier den Instanzen 
des Nationalfonds für ihr Verständnis und Wohlwollen öffentlich den Dank aus
zusprechen. 

Eine schöne Reihe von Geschichtsfreunden hat sich dein Verein als neue 
Mitglieder angeschlossen. Da die Druckkosten wiederum gestiegen sind, 1nöchte 
ich Sie bitten, stets an den Verein zu denken, wenn Sie unter ihren Bekannten 
irgend jemanden finden, der an dessen Tätigkeit Interesse haben könnte. Nur so 
ist es möglich, Ihnen Jahr für Jahr ein schönes Heft der Mitteilungen auf den 
Tisch zu legen. 

Leider hat der Verein auch treue alte Freunde verloren. Voran steht Dr. Jakob 
Müller, Ständerat und alt Regierungsrat. Mit der ihm eigenen raschen Auffassungs
gabe, dem wachen Geiste, immer Neues kennenzulernen, und dem Sinn dafür, 
daß alle Kultur ständiger Unterstützung bedarf, wenn sie nicht verkümmern soll, 
wird er uns unvergeßlich bleiben. Wie oft hat der Verein in den vergangenen 
Jahrzehnten seine Bitte bei ihm vorgebracht, wenn er sich vor finanziellen 
Schwierigkeiten sah. Immer wieder hat er ihm ausgeholfen. Unser Dank ist ilim 
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ge,viß. Schon während seiner Tiitigkeit als Postverwalter hat sich Jean Kolb der 
Geschichte zuge,vendet, vorerst seiner Faniilie und seines Heirnatortes. Als er 

dann in den Ruhestand treten konnte, verfaßte er zunächst die Geschichte des 
Post,vesens in1 Thurgau bis zun1Jahre 1848. Da hat er die ganzen Aktenbestände 
des Staatsarchives durchgearbeitet und erhielt Freude an den historischen Quellen. 
Als n1an dann einen Bearbeiter für eine Neuordnung des großen Archives der 

katholischen Kirchgen1ei11de Frauenfeld suchte, hat er den Auftrag gerne über
non1n1en und gründlich zu Ende geführt. Aus der Arbeit an diesen Beständen 
sind auch zwei ,veitere historische Studien hervorgegangen, die in unseren Mit
teilungen erschienen sind. Die eine betrifft das früh untergegangene Frauenklöster
lein auf dein Platze der einstigen Burg der Freiherren von Murkart, die andere die 

interessanten Listen der Thurgauer, die einst an den italienischen Feldzügen an1 
Anf:,ng des 16. Jahrhunderts teilgenon1men hatten. Außer Dr. Jakob Müller und 
Jean Kolb hat unser V er ein in Direktor Leonhard Scheu eh in Sirnach ein Mit
glied verloren, das ihn1 über z,vei Jahrzehnte die Treue gehalten hat. Unn1ittelbar 
vor der Jahresversa1111nlung hat uns E111il Lötseher in Arbon verlassen. Nach der 

Ausbildung und ersten Tätigkeit in der Stickereiindustrie nötigte ihn die große 
Krise nach dein ersten Weltkrieg zu einer radikalen Un1stellung. Als freier Jour
nalist und Redaktionsstellvertreter diente er der ostschweizerischen Presse bis weit 
über das norn1ale Alter hinaus. 
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Jahresrechnung 1966/67 

A. Betriebsrechnung 

1. Vereinskasse 

Einnahn1en : 

Mitgliederbeiträge ................................. . 
Staatsbeitrag 1966, Anteil .......................... . 
Rückerstattung der Verrechnungssteuer .............. . 
Druckschriftenverkauf ............................. . 
Vorschuß der Jahresversanrmlung 1966 .............. . 
Vorschuß der Jahresversan1mlung 1967 .............. . 
Zinsen ........................................... . 

Ausgaben: 

Restzahlung an Druck von Heft 102 ................ . 
Druck und Versand von Heft 103 ................... . 
Jahresbeiträge .................................... . 
Honorare ........................................ . 
Bankspesen ...................................... . 
Postscheckgebühren ............................... . 
Spesen ........................................... . 

Rückschlag 1966/67 ............................... . 

6053.20 
2 500.-

351.30 
I 176. 35 

183 .-

53 .65 
277. - 10 594. 50 

2 000.-

8 998.-
80.-

60.-
60.20 

9.60 

487.15 II 694.95 

I 100.45 

Da die diesjährige Hauptversammlung bereits am I.Juli stattgefunden hat, konnte ihr diese 
Rechnung noch nicht vorgelegt werden. Sie ist von den Revisoren geprüft und für richtig 
befunden worden. Der Vorstand hat sie am 23. November 1967 genehmigt. Sie wird dem 
Verein anläßlich der Jahresversammlung 1968 unterbreitet werden, 



2. Urkundenbuch 

Einnahmen: 

Staatsbeitrag 1966, Anteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000.

Vom Nationalfonds an den Druck.................... IO 000.-

Von den Bezügern von Band VIII, Heft 4 . . . . . . . . . . . . 1 943 . 4 7 
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Druckschriften verkauf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445. 40 14 3 88. 87 

Ausgaben: 

Druck von Band VIII, Heft 4 ....................... . 12 405 .-
Honorar für Dr. E. Leisi ........................... . l 466.95 13 871 .95 

Vorschlag 1966/67 ................................. . 516.92 

J. Brüll1nann-Fonds 

Einnah1nen : 

Zinszuwachs . ..................................... . 

Ausgaben: 

Keine . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . --. 

Vorschlag 1966/67 ..................... • • • • • • • • • • • • • 

B. Vermögensrechnung 

Vermögen am 1. September 1966 .................... . 43 741 .70 

Vorschläge 1966/67: 

Urkundenbuch ......................... . 516.92 
Brüllmann-Fonds ....................... . 6 3 8 · 7 5 l l 5 5 • 67 

Rückschlag 1966/67 Vereinskasse..................... 1 100.45 
--------

Gesamtvorschlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 . 22 

Vermögen am 31. August 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 796.92 



davon: 

Vereinskasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 . o 5 

Urkundenbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 5 o l 6. 42 

Lcgatef onds ............................ . 
Brüllmann-Fonds ....................... . 

6 000.-

22 682 .45 

C. Vern1ögensaus1veis 

0 bligationen ............................................... . 
Depositenheft ............................................... . 
Postscheck ................................................. . 

Gesamtvern1ögen . ........................................... . 

43 796.92 

31 000.-

9 425. 35 

3 371.57 

43 796.92 
----

Frauenfeld, den 1. Septe1nber 1967 Der Quästor: Alfred Vögeli, Pfarrer 



Ehrenpräsident: 
Präsident: 

Vizepräsident: 

Quästor: 
Aktuar: 
Beisitzer: 

Vorstand 

Dr. Ernst Leisi, Altershein1, 8 500 Frauenfeld 
Dr. Bruno Meyer, Staatsarchivar, Regierungsgebäude, 
8 500 Frauenfeld 
Dr. Egon Isler, Kantonsbibliothekar, Promenadenstraße 12, 

8 500 Frauenfeld 
Pfarrer Alfred Vögeli, Hertenstraße 3 5, 8 500 Frauenfeld 
Dr. Albert Schoop, Speerstraße 11, 8 500 Frauenfeld 
Dr. Ernst Bucher, Ringstraße 7, 8500 Frauenfeld 
Erwin Engeler, alt Lehrer, Schlattingerstraße 25, 

8253 Dießenhofen 
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Dr. Hertnann Lei, Sen1inarlehrer, Oststraße 16, 8 570 Weinfelden 
Hans Müller, Sekundarlehrer, Reckholdernstraße 37, 
8 590 Romanshorn 
Otto Wegmann, alt Lehrer, Rotacker, 8266 Steckborn 



Neue Mitglieder 

Bühler-Gall Ulrich, Dr. phil., Seminardirektor, Hauptstraße 87, 8280 Kreuzlingen 
Fräulein Egloff Saskia, Hauptstraße 16, 8280 Kreuzlingen 
Engeler Josef, Schriftsetzer, 8357 Guntershausen bei Aadorf 
Frau Dr. Hoffmann-Straub E., Kreuzlingerstraße I 8 a, 8 590 Rornanshorn 
Fräulein Müller Verena, lic. phil., Zürcherstraße 67, 8 500 Frauenfeld 
Scheitlin Otto, Dr. phil., Kurzenerchingerstraße 5, 8 500 Frauenfeld 
Schwarz Rene, Schulinspektor, Rüegerholzstraße 22, 8500 Frauenfeld 
Steiner-Wartmann Max, Kaufn1ann, Freie Straße 6, 8500 Frauenfeld 
Tiefenbacher Hans, Instruktionsoffizier, Oberwiesenstraße 5, 8500 Frauenfeld 
Werder Alexander, Sekundarlehrer, 8555 Müllheim-Dorf 
Zehnder Herbert, Techniker, Rebbergstraße, 83 55 Ettenhausen 


